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Vorwort 

Der Ausschuss für Wirtschaftssysteme und Institutionenökonomik des Vereins 
für Socialpolitik hielt seine 37. Jahrestagung vom 25. bis 27. September 2005 
in Königswinter zum Rahmenthema „Ökonomische und politische Grenzen von 
Wirtschaftsräumen"  ab. Der vorliegende Sammelband enthält die überarbeiteten 
Fassungen der Referate und die schriftlichen Ausarbeitungen der Korreferate. 

Besonderen Dank schulde ich Monika Bucher und Matthias Folk (Universität 
Leipzig) sowie Heike Frank (Verlag Duncker & Humblot) für die zuverlässige 
Unterstützung bei der Erstellung der endgültigen Druckvorlagen. 

Leipzig, im Mai 2006 Uwe  Vollmer 
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»Political borders, like many other institutions, 
are the outcome of choices and interactions 

by individuals and groups who pursue 
their goals under constraints." 

Alesina/Spolaore  (2005, S. 2) 

Einführung 

Von Uwe  Vollmer,  Leipzig 

Nationalstaaten verändern ihre Größe - dies lehrt uns die Geschichte. In den 
letzten beiden Jahrzehnten gab es beispielsweise Wiedervereinigungen in Deutsch-
land und im Jemen, und in Europa haben sich bislang 25 Nationen zur Europäi-
schen Union zusammengeschlossen und erhebliche hoheitliche Kompetenzen auf 
eine supranationale Ebene übertragen. Umgekehrt sind die Sowjetunion, Jugosla-
wien oder die Tschechoslowakei in selbständige Staaten zerfallen, und in den Jahr-
zehnten davor haben viele ehemalige Kolonien ihre Selbständigkeit erlangt, sodass 
die Zahl der unabhängigen Länder von 74 im Jahre 1945 auf 193 im Jahre 2002 
angestiegen ist. Davon ist mehr als die Hälfte sehr klein und hat weniger als 
6 Millionen Einwohner; Tuvalu als das kleinste Mitgliedsland der Vereinten Natio-
nen hat eine Gesamtbevölkerung von 11000 Personen. Andere Länder sind sehr 
groß, und das größte Land der Erde, die Volksrepublik China, umfasst derzeit 
1,2 Milliarden Einwohner {Alesina  /Spolaore  2005, S. 1). 

Während der Wandel nationalstaatlicher Grenzlinien im Mittelpunkt vor allem 
der historischen Forschung steht, wird die Größe eines Landes in der Ökono-
mik zumeist als exogen angenommen und nicht erklärt; eine Ausnahme bildet 
vielleicht die Theorie optimaler Währungsräume, die Kriterien dafür ermittelt, 
wann Länder dieselbe Währung - oder feste Wechselkursrelationen - verwen-
den sollten. Diese bislang weitgehend unterbliebene Endogenisierung von Län-
dergrößen überrascht insofern, als die Größe eines Landes zumindest in gewis-
sem Umfang als Ergebnis rationaler Entscheidungen und damit als genuin insti-
tutionenökonomische Fragestellung angesehen werden kann, wie es das ein-
gangs zitierte Motto nahe legt. Aus institutionenökonomischer Sicht stellt sich 
daher eine Reihe von Fragen: Was determiniert die Größe eines Landes, gemes-
sen beispielsweise an der Bevölkerungszahl oder an der Wirtschaftsleistung? 
Warum sind Nationalstaaten heute im Durchschnitt kleiner als nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs? Warum werden staatliche Leistungen im Regelfall inner-
halb derselben Nation angeboten, d. h. warum bezieht ein Haushalt nicht be-
stimmte öffentliche  Güter innerhalb der einen Nation, aber andere innerhalb der 
anderen Nation? 
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10 Uwe Vollmer 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Reihe von Arbeiten, vor allem von 
Friedman  (1977) sowie jüngst von Alesina  und Spolaore  (1997; 2005) und Alesina, 
Spolaore  und Wacziarg  (2000; 2005). David  Friedman  (1977) erklärt die Größe 
eines Landes aus der Art der Staatseinkünfte: Wo Zolleinnahmen aus mobilem 
Handel die Staatseinnahmen dominieren, bilden sich größere Staatsgebilde als 
dort, wo Staatseinnahmen aus dem immobilen Boden von großer Bedeutung sind. 
Alesina  und Spolaore  (2005) erklären die Größe eines Landes als Ergebnis eines 
Trade-offs  zwischen den Vorteilen von Größe und den Kosten von Heterogenität 
von Präferenzen  für öffentliche  Güter und staatlichen Eingriffen:  Die Größen-
vorteile bestehen darin, dass bevölkerungsreiche Länder auf Grund von Skalen-
vorteilen und Fixkostendegression öffentliche  Güter zu geringeren Kosten pro 
Einwohner als kleinere Länder bereitstellen können; hinzu kommt, dass größere 
Länder effizientere  Steuersysteme nutzen können. Darüber hinaus bieten größere 
Länder die Möglichkeit, regional unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen durch 
öffentliche  Transfers  auszugleichen und können sich eine umfangreichere  Landes-
verteidigung als kleinere Länder leisten. 

Diesen Vorteilen stehen Kosten der Heterogenität entgegen, die mit wachsender 
Ländergröße zunehmen: Kleine Länder weisen eine relativ homogene Bevölkerung 
in Bezug auf sittliche Werte, Sprache, Religion oder Kultur auf; umgekehrt ist die 
Bevölkerung in großen Ländern heterogener in Bezug auf diese Kriterien. Je hete-
rogener die Bevölkerung ist, desto schwieriger wird es, Übereinkunft  über die 
Wahl politischer Aktionen zu finden, die von einer Zentralregierung durchgeführt 
werden. Damit steigen die Kosten der Konsensfindung mit wachsender Hetero-
genität der Bevölkerung und Ländergröße an, was bremsend auf die Ländergröße 
wirkt. Die „gleichgewichtige" Ländergröße ergibt sich aus diesem Trade-off  zwi-
schen Größenvorteilen und Kosten der Entscheidungsfindung bei Heterogenität. 

Da Größenvorteile und Konsensfindungskosten für einzelne öffentliche  Güter 
unterschiedlich sind, müssten Nationen, verstanden als Nutzergemeinschaften von 
öffentlichen  Gütern, unterschiedlich groß sein; beispielsweise könnten zwei Wirt-
schaftssubjekte zwar durch dasselbe Verteidigungssystem geschützt werden, aber 
unterschiedlichen Schulsystemen angehören. In der Realität sind jedoch solche 
überlappenden Jurisdiktionen kaum zu beobachten, sondern unterschiedliche 
öffentliche  Güter werden vielmehr von derselben Nation angeboten; Alesina  und 
Spolaore  (2005, S. 18 ff.)  erklären dies unter Rückgriff  aus Verbundeffekte  (econo-
mies of scope), die begründen, dass es kostengünstiger sein kann, wenn eine Ad-
ministration unterschiedliche öffentliche  Güter bereitstellt. 

Anknüpfend an diese Arbeiten hat der Ausschuss für Wirtschaftssysteme und 
Institutionenökonomik beim Verein für Socialpolitik auf seiner 37. Sitzung in 
Königswinter die ökonomischen und politischen Grenzen von Wirtschaftsräumen 
diskutiert. Dabei wurde der etwas weiter gefasste Begriff  des Wirtschaftsraums 
verwendet, der über den der Nation hinausgeht, um auch die Grenzen von Länder-
unionen, wie der Europäischen Union, zu erfassen; ansonsten wurden allerdings 
die Begriffe  „Land", „Nation" und „Wirtschaftsraum"  als Synonyme verwendet. 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



Einführung 11 

Der vorliegende Band fasst die Ergebnisse dieser Diskussion zusammen und ent-
hält sechs Beiträge, die zumeist von einem Korreferat  begleitet werden. 

Der Band ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil setzt sich mit den vorliegen-
den Ansätzen zur Erklärung von Nationen am Beispiel der Europäischen Union 
und des Deutschen Reiches auseinander und hinterfragt  sie aus institutionen-
ökonomischer Sicht. Zunächst fragt  Thomas  Apolte  (Universität Münster) „Gibt 
es eine optimale Größe der Europäischen Union?". Dazu präsentiert er ein ein-
faches Konzept der optimalen Gemeinschaftsgröße, das - ähnlich wie Alesina  und 
Spolaore  (2005) - Vor- und Nachteile einer Unionserweiterung betrachtet: Die Vor-
teile liegen in der Steigerung der Markteinkommen in der Gemeinschaft durch 
Freihandel und einer verbesserten sicherheitspolitischen Lage der Mitgliedsländer; 
der Nachteil besteht in einer mit Erweiterung der Union verbundenen Zunahme 
der Entscheidungsfindungskosten. Apolte  analysiert verschiedene Abstimmungs-
gleichgewichte über die EU-Erweiterung und argumentiert, dass alle auf eine sub-
optimale Mitgliederzahl hinweisen; sowohl im Hinblick auf die Marktöffnung  als 
auch im Hinblick auf den Sicherheitsaspekt neigen die Unionsmitglieder dazu, sich 
gegenüber den Beitrittsländern abzuschotten, weil diesen Ländern ein Teil der Vor-
teile zufällt, der von den Insidern ignoriert wird. 

Herbert  Brücker  (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,  Nürnberg) 
fragt in seinem Korreferat,  welche Schlussfolgerungen sich aus diesen Ergebnissen 
für die politische Gestaltung von Erweiterungsprozessen ergeben? Optimal wäre 
es, nicht nur die Altmitglieder, sondern diese gemeinsam mit den Neumitgliedern 
über eine Erweiterung abstimmen zu lassen, was politisch nicht durchsetzbar sein 
dürfte.  Deshalb schlägt er als alternative Lösung vor, die alte Gemeinschaft ins-
gesamt und nicht einzelne Länder abstimmen zu lassen oder die Entscheidung 
auf supranationale Gremien, wie der Europäischen Kommission oder dem Euro-
päischen Parlament, zu übertragen. 

Oliver  Volckart  (Humboldt-Universität Berlin) geht in seinem Beitrag „Die 
Ursachen der deutschen Kleinstaaterei" aus wirtschaftshistorischer  Sicht der Frage 
nach, warum sich in Deutschland - anders als beispielsweise in England oder 
Frankreich - nicht spätestens bis zur frühen Neuzeit ein zentralistisch regierter 
Einheitsstaat herausgebildet hat? Auf diese Frage geben weder Friedman  (1977) 
noch Alesina  und Spolaore  (2005) eine befriedigende Antwort, weil ihre Erklä-
rungsmuster den historischen Erfahrungen in Deutschland widersprechen. Deshalb 
präsentiert Volckart  eine institutionenökonomische Erklärung für das Entstehen 
und Fortbestehen der deutschen Kleinstaaterei im Mittelalter und in früher  Neuzeit, 
die auf die Durchsetzung von Lehnsverträgen und auf die Ausgestaltung der 
Reichsverfassung abstellt. Er argumentiert, dass im hochmittelalterlichen Deutsch-
land - wegen unzureichender Infrastruktur  und mangelnder Verbreitung von 
Schriftlichkeit - Vasallen über erhebliche Handlungsspielräume gegenüber ihren 
Lehnsherren verfügten, sodass sie sich verselbständigen konnten. Diese kleinstaat-
liche Territorialstruktur  wurde dann durch die Verfassung des Heiligen Römischen 
Reichs geschützt, deren Institutionen territoriale Veränderungen erheblich er-
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12 Uwe Vollmer 

schwerten und durch Sanktionsandrohung der Reichsgerichte potenzielle Aggres-
soren innerhalb der Reichsstände disziplinierten. 

Dass allein Kosten der Kontrolle die politische Zersplitterung Deutschlands be-
förderte,  hält Hans-Jürgen  Wagener  (Europa Universität Viadrina, Frankfurt/ 
Oder) mit Blick auf andere politisch ebenfalls zersplitterte Staaten - vor allem Ita-
lien - für unplausibel. Er argumentiert in seinem Korreferat, dass Kontrollkosten 
hier keinen Rolle gespielt hätten; trotzdem habe sich kein Zentralstaat entwickelt, 
weil eine Zentralmacht fehlte mit der Absicht, eine umfassende Territorialherr-
schaft zu errichten. Das sei auch in Deutschland der Fall gewesen, wo der Kaiser 
kein Interesse daran haben konnte, einen deutschen Territorialstaat gegen die Fürs-
ten durchzusetzen, um deren Kooperation nicht zu verlieren. 

Carsten  Herrmann-Pillath  (Universität Witten / Herdecke) kritisiert in seinem 
Beitrag „Heterogenität, Wachstum von Staaten und wissenschaffender  politischer 
Wettbewerb" zwei wichtige Bestandteile des Ansatzes von Alesina  et al.,  nämlich 
erstens die These, dass zunehmende Heterogenität von Präferenzen  in großen Län-
dern mit höheren Kosten verbunden sei, und zweitens die These, dass die optimale 
Staatsgröße mit zunehmendem Welthandel abnehme, der insofern ein Faktor der 
Desintegration von Staaten sei. Er stellt dem entgegen die evolutionstheoretisch 
begründete These, dass Heterogenität der Präferenzen  von Akteuren in Netzwer-
ken eine Voraussetzung für die Schaffung  von Vertrauen sei und senkend auf 
Transaktionskosten wirke; dies hätte zur Konsequenz, dass die Vorstellung einer 
„optimalen Staatsgröße" zusammenbricht. Außenhandel wirke darüber hinaus 
nicht desintegrativ, sondern fördere  den Trend zur Bildung größerer Wirtschafts-
räume, die gleichzeitig mit größerer Heterogenität einhergehen. 

Der zweite Teil des Bandes beschäftigt sich mit der Verteilung öffentlicher 
Aufgaben innerhalb einer Nation. Obwohl Skalenerträge dafür sprechen, dass alle 
öffentlichen  Güter innerhalb derselben Jurisdiktion angeboten werden, liegen 
häufig nicht alle staatlichen Aufgaben in der Hand allein einer Zentralregierung, 
sondern sind teilweise auf subnationale und supranationale Jurisdiktionsebenen 
ausgelagert. Lars  P. Feld  und Wolfgang  Kerber  (beide Universität Marburg) unter-
suchen in ihrem Beitrag „Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme: Zur variablen Archi-
tektur von Integration" die Funktionsprobleme mehrstufiger  Jurisdiktionssysteme 
und stellen ökonomische Kriterien für eine optimale Kompetenzzuweisung auf ein-
zelne Ebenen zusammen. Sie betonen, dass die Suche nach geeigneten Regeln im 
Vordergrund bei der Organisation von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen stehen 
muss, die es erlauben, eine gewählte Kompetenzzuweisung zu revidieren, wenn 
veränderte Rahmenbedingungen dies erfordern. 

Traditionell gilt Japan als ein Paradebeispiel für ein bislang zentralistisch orga-
nisiertes Staatsgebilde, für das eine stärkere Dezentralisierung gefordert  wird. Die-
ses Beispiel untersucht Werner  Pascha  (Universität Duisburg-Essen) in seinem 
Beitrag „Föderalismus in Japan: Eine sinnvolle Idee zur Reform der Wirtschafts-
politik?". Er zeigt die historischen Wurzeln des japanischen Zentralismus auf und 
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Einführung 13 

stellt Ansätze zu dezentralen und föderalen Strukturen in Japan vor. Er argumen-
tiert, dass eine signifikante Dezentralisierung in Japan vor allem angesichts der 
überragenden wirtschaftlichen Bedeutung der Region Tokio mit Schwierigkeiten 
verbunden sein dürfte.  In seinem Korreferat  stellt Karl-Hans  Hartwig  (Universität 
Münster) die Frage, ob eine föderale Ordnung für Japan überhaupt vorteilhaft  sei. 

Der dritte Teil des Bandes thematisiert die Integration von Wirtschaftsräumen 
durch Finanznetzwerke und betrachtet beispielhaft hierfür  ein sehr erfolgreiches 
informelles Finanzsystem, das Markus  Taube  (ebenfalls Universität Duisburg-Es-
sen) in seinem Beitrag ,JTawala  - Institutionelle Fundierung eines ,Zahlungssys-
tems' jenseits formaler  Finanzsysteme" vorstellt. „Hawala " ist ein vor allem in 
islamischen Ländern verbreitetes Überweisungssystem, das es den beteiligten Ak-
teuren ermöglicht, bestehende Kapital Verkehrskontrollen zu umgehen. Taube stellt 
die Funktionsweise dieses Zahlungssystems aus institutionenökonomischer Sicht 
dar und zeigt, über welche Mechanismen - und zu welchen Kosten - dieses Sys-
tem trotz der Unvollständigkeit der zugrunde liegenden Vertragsbeziehungen funk-
tioniert. H. Jörg  Thieme  (Universität Düsseldorf)  listet in seinem Korreferat  einige 
ungelöste Fragen auf, die mit der wachsenden Verbreitung von /zöwa/a-Zahlungs-
systemen verbunden sein können. 

Natürlich erhebt der vorliegende Band mit der Zusammenstellung dieser sechs 
Beiträge (einschließlich der Korreferate)  nicht den Anspruch, die eingangs ange-
sprochene Endogenisierung von Ländergrößen zu leisten. Vielleicht bietet er je-
doch einige aus institutionenökonomischer oder wirtschaftshistorischer  Sicht inte-
ressante Antworten auf die Frage, wovon die ökonomischen und politischen Gren-
zen von Wirtschaftsräumen abhängen. 
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Gibt es eine optimale Größe 
der Europäischen Union? 

Von Thomas  Apolte*,  Münster 

A. Einleitung 

Diskussionen über die künftigen geografischen Grenzen der Europäischen 
Union setzen zumeist an konkreten Fällen an und werden dominiert von ge-
schichtswissenschaftlichen, ethnologischen, kulturwissenschaftlichen und nicht zu-
letzt religionswissenschaftlichen Überlegungen. Man versucht dem Problem der 
Grenzen Europas durch die Frage näher zu kommen, was „der Natur der Sache 
nach" Europa sein könne und was das Eigentliche, dem Phänomen Europa inne-
wohnende sei, von dem ein jeder Staat ebenfalls geprägt sein müsse, damit er als 
Mitglied akzeptiert werden kann. Solche Überlegungen bieten meist wenig kon-
krete Anhaltspunkte, was grundsätzliche methodologische Gründe hat. So über-
rascht es nicht, dass sich damit - je nach persönlicher Vorliebe - alles und jedes 
herleiten lässt. Wer der Integration der Türkei in die EU offen  gegenüber steht, der 
findet dort seine Argumente, und wer sie kritisch sieht, findet sie dort ebenfalls. 

Ökonomen haben sich mit der Frage optimaler Gemeinschafts- oder Staaten-
größen im Allgemeinen und einer optimalen Größe der EU im Besonderen eher 
zurückgehalten.1 Das mag daran liegen, dass sich Ökonomen vorwiegend für die 
Integration von Märkten interessieren und dass der Standardfall  hierfür  durch zu-
nehmende Skalenerträge geprägt ist, so dass ein Integrationsraum mit zunehmen-
der Größe zunehmende Wohlfahrtsvorteile  verspricht. Der weit überwiegende An-
teil der Ökonomen teilt diese Einschätzung, so dass der optimale Integrationsraum 
der Märkte stets die ganze Welt umfasst. Nicht zuletzt deshalb ist die Haltung der 
Wirtschaftswissenschaftler  zu regional abgegrenzten Integrationsräumen, wie je-
nem der EU, ambivalent (Kaiser  2003). Gleichwohl wissen die Ökonomen natür-
lich, dass die Integration der Märkte nur ein  Motiv neben verschiedenen anderen 
Motiven ist, die die europäische Integration seit mehr als einem halben Jahrhundert 
angetrieben haben. Weiterhin ist unter Ökonomen heute unbestritten, dass eine 
Integration von Märkten aufgrund verschiedener polit-ökonomischer Strukturen 

* Für wertvolle Anregungen danke ich Uwe  Vollmer  sowie meinem Mitarbeiter Heiko 
Peters. 

1 Zu den Ausnahmen gehören: Alesina/Spolaore  (2005); Brücker/Schrettl  (1999). 

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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nicht ohne eine gewisse Integration von staatlichen Institutionen zu haben ist -
nicht zuletzt weil Regierungen einzelner Staaten trotz der damit verbundenen 
Wohlfahrtsverluste  zu Protektionismus und Marktabschottung neigen (Schuknecht 
1990; Ders.  1992). Eine Integration von staatlichen Institutionen dürfte aber kei-
neswegs unbegrenzte Skalenerträge aufweisen, so dass optimale Größen hier leicht 
vorstellbar sind.2 

Zieht man in Betracht, dass es neben der Marktintegration weitere Integrations-
motive im europäischen Einigungsprozess gibt und dass gemeinsame Institutionen 
keine oder höchstens begrenzte Skalenerträge aufweisen, so lassen sich daran öko-
nomische Überlegungen zu einer optimalen Größe der Europäischen Union an-
knüpfen, die sich zumindest konzeptionell als hilfreich erweisen könnten. In die-
sem Beitrag wird ein entsprechender Versuch unternommen, der clubtheoretisch 
fundiert  ist (Buchanan 1965; Sandler/Tschirhart  1980) und der in ähnlicher Weise 
wie Alesina/Spolaore  (2005) an Zielkonflikten zwischen Marktintegration und 
institutioneller Integration anknüpft. Im nächsten Abschnitt wird zunächst ein 
Grundgerüst für die Herleitung einer optimalen Gemeinschaftsgröße konstruiert. 
Darauf aufbauend wird dann der Frage nachgegangen, aus welcher Sicht sich wel-
che optimalen Größen ergeben, denn dies ist keineswegs unterschiedslos. Zunächst 
wird die Sicht der „Alt-EU" präsentiert, die sich von der Sicht Gesamteuropas 
inklusive aller potenziellen Neumitglieder unterscheidet. Schließlich werden auf 
der Basis eines einfachen Medianwähleransatzes einige Überlegungen zur internen 
Entscheidungsfindung innerhalb der EU-Staaten angestellt. Ziel der Betrachtungen 
ist es, erstens ein Konzept für eine optimale Größe der EU vorzustellen, zweitens 
zu zeigen, von welchen exogenen Variablen die optimale Gemeinschaftsgröße ab-
hängig ist und drittens zu untersuchen, inwieweit die kollektiven Abstimmungs-
prozesse eine Annäherung der tatsächlichen an die optimale Größe der EU erwar-
ten lassen. Im letzten Abschnitt finden sich einige komparativ-statische Betrach-
tungen über den Einfluss exogener Variablen auf die optimale EU-Größe. 

B. Ein einfaches Konzept 
der optimalen Gemeinschaftsgröße 

Als Erträge einer EU-Erweiterung für die Bürger seien im Folgenden aus-
schließlich die Wirkungen der Erweiterung des Binnenmarktes auf die Marktein-
kommen der EU-Bürger betrachtet. Es gibt zweifellos weitere Erträge, vor allem 
solche, die nicht unmittelbar auf die Markteinkommen einwirken. Von solchen 
wird in diesem Beitrag aber abstrahiert. Sinngemäß könnte man gleichwohl auch 

2 Hierzu bietet die ökonomische Föderalismustheorie interessante Ansätze (Oates 1999). 
Diese beziehen sich aber mehr auf die Aufgabenverteilung zwischen verschiedenen föderalen 
Ebenen als auf die absolute Grenze eines Staatsgebietes. In diesem Zusammenhang ent-
wickeln manche Autoren gar Visionen von überlappenden und variablen Jurisdiktionen, siehe 
Frey  / Eichenberger  (1997). 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



Gibt es eine optimale Größe der Europäischen Union? 19 

solche Faktoren in die Analyse mit einbeziehen. Neben den Erträgen einer Erwei-
terung fallen für die Bürger allerdings auch Kosten an. Diese bestehen vor allem in 
der Zunahme der administrativen Kosten, die mit einer Erweiterung der EU ver-
bunden sind; vor allem zunehmende Entscheidungsfindungskosten. 

Was die Markteinkommen der EU-Bürger betrifft,  so wird im Folgenden ange-
nommen, dass eine Erweiterung des EU-Binnenmarktes sowohl für die alten EU-
Staaten als auch für potenzielle Beitrittskandidaten strikt wohlfahrtssteigernd 
wirkt. Zwar setzt dies voraus, dass die handelsumlenkenden Effekte  von den han-
delsschaffenden  Effekten  dominiert werden, was nicht selbstverständlich ist. 
Gleichwohl scheint dies aber insgesamt eine realistische Annahme zu sein (Grim-
wade  2004). Daraus folgt, dass die Markteinkommen der Bürger mit einer Zu-
nahme der Mitgliedstaaten steigen. Wenn yi die Markteinkommen der Bürger des 
i-ten EU-Landes bezeichnet und die EU aus N Mitgliedstaaten besteht, so lassen 
sich die Markteinkommen als Funktion yt(N)  mit dy t/dN  > 0 und d2yi/dN 2 < 0 
formulieren.  Es erscheint realistisch, dass der marginale Einkommenszuwachs 
mit zunehmender Größe der EU kleiner wird, weil eine Erweiterung eines bereits 
großen Marktes nicht mehr so gravierende Wohlfahrtszuwächse induziert wie die 
Erweiterung eines kleinen Marktes. 

Gäbe es nur die Erträge der Erweiterung in Form höherer Markteinkommen, so 
würde die optimale Gemeinschaftsgröße die ganze Erde umfassen. Man mag es für 
ein hinreichendes Motiv für die Suche nach Gegenkräften halten, die Analyse vor 
der Trivialität zu bewahren. Aber auch abseits solch fragwürdiger  Motive lassen 
sich Gegenkräfte identifizieren, die in der Realität von nicht zu unterschlagender 
Bedeutung sind. Darauf weist schon die Tatsache hin, dass es praktisch keine ernst 
zu nehmenden Stimmen gibt, die einer unbegrenzten Ausdehnung der EU-Grenzen 
das Wort reden. Alesina  und Spolaore  (2005) bemühen in ihrem Buch zu optimalen 
Staatsgrößen das Phänomen der wachsenden Heterogenität der Bevölkerung, die 
dazu führt, dass die Politik gezwungen wird, sich in ihrem Angebot an einem Mit-
telwert zu orientieren, der sich mit zunehmender Heterogenität immer weiter von 
den „Rändern" des Präferenzspektrums  entfernt. 

Für Staaten kann dies sicher als plausible Annahme gelten, und auch für die 
EU gibt es Indikatoren, die auf regionale Präferenzunterschiede  öffentlicher  Leis-
tungen hindeuten {Schuster  2001). Andererseits konzentriert sich die EU-Politik 
weniger auf das Angebot öffentlicher  Güter oder Sozialleistungen. Ihre fiskali-
schen Ausgaben richten sich praktisch weder nach den Präferenzen  der Bürger 
auf dezentraler noch nach irgendeinem Durchschnitt der Präferenzen  auf zentraler 
Ebene. Vielmehr richten sich diese Aufgaben an den jeweiligen Kompromiss-
formeln der Mitgliedstaatsregierungen im Rat aus (Apolte  2004). Aus diesen 
Gründen mag die Heterogenität von Präferenzen  für die Bestimmung optimaler 
Staatsgrößen eine wichtige Bedeutung haben. Sie mag in gewissen Grenzen und 
unter idealisierten Bedingungen sogar für die EU relevant sein. Sie dürfte aber 
von einem anderen Faktor bei weitem in den Schatten gestellt werden: Der Fähig-
keit der EU-Institutionen, mit wachsender Mitgliederzahl unter vertretbarem Auf-

2* 
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wand Entscheidungen zu treffen.  Deshalb wird hier das Kriterium der Entschei-
dungsfähigkeit verwendet. Damit ist allerdings nicht allein die Fähigkeit gemeint, 
Entscheidungen überhaupt zu treffen.  Vielmehr geht es darum, dass Entscheidun-
gen in vertretbarer  Qualität und unter vertretbarem Aufwand getroffen  werden. In 
diesem Sinne mag man sich die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung im Sinne 
des Interdependenzkostenkalküls von Buchanan und Tullock  (1965) vorstellen. 
Eine zunehmende Mitgliederzahl wirkt wie eine exogene Verschiebung sowohl 
der Entscheidungsfindungskosten als auch der externen Kosten einer Entschei-
dung, so dass die Gesamtkosten einer Entscheidung bei jedem gegebenen Ab-
stimmungsquorum steigen. 

Das hier verwendete Kriterium der Entscheidungsfähigkeit ist zweifellos mit 
dem von Alesina  und Spolaore  verwendeten Kriterium der Heterogenität verwandt. 
Neben der abweichenden inhaltlichen Begründung gibt es aber einen weiteren ent-
scheidenden Unterschied. Die Kosten der Heterogenität müssen bei jeder gegebe-
nen Staatsgröße als exogene Variable betrachtet werden, auf die politisch praktisch 
kein Einfluss genommen werden kann. Im Gegensatz dazu ist die Höhe der Ent-
scheidungsfindungskosten in hohem Maße von der Qualität der EU-Institutionen 
abhängig. 

Grundsätzlich wäre es auch denkbar, die Qualität der EU-Institutionen selbst 
zu endogenisieren. Hierzu lässt sich die durchschnittliche Qualität der Institutio-
nen der Mitgliedstaaten heranziehen, weil man hiervon Rückwirkungen auf die 
Qualität der EU-Institutionen erwarten mag (Brücker/Schrettl  1999). Solche 
Überlegungen können sich sinnvollerweise aber nur auf die informellen Institutio-
nen der EU und ihrer Mitgliedstaaten beziehen, weil Neumitglieder stets den 
Acquis  Communautaire  und damit das gesamte formelle Institutionengefüge der 
EU übernehmen müssen. Auch ist die Wirkungsrichtung einer Qualitätsverän-
derung unklar, solange offen  ist, ob die anstehenden Beitrittskandidaten ein natio-
nales Institutionengefüge aufweisen, dessen Qualität über oder unter dem Durch-
schnitt der EU liegt. Grundsätzlich könnten die Institutionen der EU mit zuneh-
mender Größe der EU effizienter  werden, wenn die neuen Mitglieder über ent-
sprechend „hochwertige" Institutionen verfügen. Das allerdings erscheint wenig 
plausibel. Es ist zwar durchaus plausibel, dass Beitrittsstaaten mit guten Institu-
tionen das gesamte Institutionengefüge der EU in seiner Entscheidungsfähigkeit 
weniger beeinträchtigen als Beitrittskandidaten mit weniger guten Institutionen. 
Gleichwohl dürfte jeder zusätzliche Beitritt die Entscheidungsfähigkeit der EU 
tendenziell beeinträchtigen. Abschwächen lässt sich dieser Effekt  lediglich durch 
entsprechende institutionelle Reformen, so dass mit einer geeigneten institutionel-
len Struktur durchaus sehr hohe optimale Mitgliederzahlen der EU denkbar sind 
(Apolte  1999; Ders.  2004). 

Aus diesen Gründen werden die im Staat i  anfallenden Entscheidungsfindungs-
kosten ki der EU im Folgenden als eine zunehmende Funktion der Mitgliederzahl 
N sowie eine abnehmende Funktion der Qualität der EU-Institutionen geschrieben: 
kt(N,  Q) mit dki/dN  > 0 und d2ki/dN 2 > 0 sowie dkt/dQ  < 0. 
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Gibt es eine optimale Größe der Europäischen Union? 21 

Zusammenfassend kann das Nutzenniveau ut der Bürger in Land i  im Rahmen 
einer einfachen additiv-separablen Nutzenfunktion folgendermaßen geschrieben 
werden: 

(1) ui=y i(N)-k i(N,Q) 

Das totale Nutzenniveau der Union lässt sich durch die Integration von (1) über 
i  bis zur Grenze N bestimmen: 

(2) Uu = J (yi(N)  — ki(N,  Q))di  . 
o 

Das durchschnittliche Nutzenniveau üu in einem EU-Land lautet entsprechend: 

(3) 

Nehmen wir an, die Entscheidungsträger der EU würden zunächst darüber ent-
scheiden, welche Zahl zusätzlicher Mitglieder sie aufnehmen. Anschließend wür-
den sie zur Sicherung der Zustimmung innerhalb der Alt-EU Kompensationen für 
solche Alt-EU-Mitglieder zahlen, die durch eine Erweiterung Nutzeneinbußen hin-
nehmen müssten. Sonstige Diskriminierungen, die etwa darauf hinauslaufen, dass 
die Zusatznutzen neuer Mitglieder abgeschöpft und an Altmitglieder verteilt wür-
den, sind annahmegemäß nicht zulässig. Dann würde die EU so lange erweitert, 
bis das durchschnittliche Nutzenniveau in der EU maximiert ist. Die Bedingung 
erster Ordnung für ein maximales durchschnittliches Nutzenniveau der EU-Staaten 
ergibt sich aus der Ableitung von (3) nach N. Sie lautet3: 

düu _ 1 
~dN~N' 

(dy x dk\ /V 

bzw. 

(4) 
N N N 

¡ t d i  + y » = llÊ< di  + k N + T h y i - k i ) d i -

3 Da die Ableitung nach der Integralgrenze N erfolgt,  welche sich durch die Ableitung 
selbst nach außen verschiebt, muss dies berücksichtigt werden. Dies geschieht durch die An-
wendung der Leibniz-Regel zur Ableitung eines Parameterintegrals; siehe hierzu: Sydsœter/ 
Str0m/Berck  2005 S. 60. In Gleichung (4) bezeichnen y N bzw. kN das Gesamteinkommen 
bzw. die Entscheidungsfindungskosten für Land N bei einer Gesamtzahl von N Ländern in 
der Union. 
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Die linke Seite der Bedingung (4) gibt den marginalen Einkommenszuwachs 
aus einer Erweiterung wieder. Dieser Term wird im Folgenden als der Grenzertrag 
einer Erweiterung (.MY U) bezeichnet. Die ersten beiden Summanden der rechten 
Seite geben die Grenzkosten der Erweiterung (MC U) an. Der dritte Summand der 
rechten Seite repräsentiert das durchschnittliche Nettonutzenniveau eines EU-Staa-
tes nach erfolgter  Erweiterung. Da dieser Term identisch ist mit üu aus Gleichung 
(3), kann (4) vereinfacht auch geschrieben werden als: 

(4a) MY U = MCU + üu . 

Die grafischen Funktionsverläufe dazu sind in Abbildung 1 zu finden. Im 
Schnittpunkt der beiden Grafen findet sich die aus der Sicht der Alt-EU-Mitglieder 
optimale Mitgliederzahl NU*. Bei dieser Mitgliederzahl ist das Nutzenniveau der 
Bürger in einem durchschnittlichen EU-Staat maximal. 

Abb. 1: Die Optimale Größe der EU aus der Sicht der EU-Mitglieder 

Wie aus Gleichung (4a) und aus Abbildung 1 ersichtlich ist, erfordert  das Opti-
mum, dass der Grenzertrag der Erweiterung um das durchschnittliche Nettonutzen-
niveau größer ist als die Grenzkosten der Erweiterung. Dies liegt daran, dass eine 
Erweiterung aus der Sicht eines Alt-EU-Mitglieds eine positive Externalität ver-
ursacht. Ein Teil des zusätzlichen Nettonutzens aus der Erweiterung fällt nämlich 
nicht in den Ländern der alten EU an, sondern in den Beitrittsländern. Dies deutet 
bereits darauf hin, dass die optimale Größe der EU von einer wie immer definier-
ten gesamtwirtschaftlichen Optimalgröße abweicht. Mit dieser Thematik beschäf-
tigt sich der folgende Abschnitt. 

C. Insider und Outsider: 
Welches Optimum ist maßgebend? 

Im letzten Abschnitt wurde die Perspektive einer bestehenden EU zu einem be-
stimmten Zeitpunkt gewählt. Vom Standpunkt einer Analyse der Entscheidung der 
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EU-Staaten über die Aufnahme neuer Mitglieder ist diese Perspektive angemessen. 
Denn entschieden wird stets im Kreise jener Länder, die zum Entscheidungszeit-
punkt Mitglieder der Europäischen Union sind. Mit Blick auf die Wohlfahrt  aller 
grundsätzlich infrage kommenden Staaten ist die Perspektive des letzten Ab-
schnitts indes nicht unbedingt angemessen. Gäbe es nämlich eine Zahl M aller 
grundsätzlich aufnahmefähiger  Staaten, von denen N Staaten bereits Mitglieder 
sind, so ist nicht nur die Wohlfahrt  jener N Staaten von Relevanz, die zu irgend-
einem Zeitpunkt gerade der EU angehören. Vielmehr muss ein sinnvolles Krite-
rium die Wohlfahrt  aller M Staaten berücksichtigen, die grundsätzlich für eine EU-
Mitgliedschaft infrage kommen. Dazu gehören auch alle M - N Staaten, welche 
zum Analysezeitpunkt (noch) keine Mitglieder der Union sind. Um Verwechs-
lungen zu vermeiden, sei die optimale Mitgliederzahl aus der Perspektive der EU-
Mitglieder, wie sie im vorangegangenen Abschnitt hergeleitet wurde, als „Insider-
Optimum" bezeichnet. Im Gegensatz dazu sei eine optimale Mitgliederzahl, die 
die Wohlfahrt  aller M für die EU infrage kommenden europäischen Staaten um-
fasst, ein „gesamteuropäisches Optimum" genannt. 

Ließe sich die EU mit allen ihren Eigenschaften beliebig replizieren, dann wäre 
das Insider-Optimum unter einer bestimmten Bedingung identisch mit einem ge-
samteuropäischen Optimum. Wie noch zu zeigen sein wird, lautet die Bedingung 
dafür, dass sich die Zahl M aller infrage kommenden Staaten als ein ganzes Viel-
faches n des „Insider-Optimums" schreiben lässt. Formal ausgedrückt muss also 
gelten: M = Nu*  • n mit n e IN  . Dahinter steckt die grundsätzliche Möglichkeit, 
dass sich die M — N Nichtmitglieder zu eigenen Gemeinschaften zusammenschlie-
ßen, die jeweils die gleichen Vorteile wie die EU bieten. Wenn unter diesen Annah-
men die Zahl M aller europäischen Staaten in n Untergruppen zerfiele,  die jeweils 
Nu*  Staaten umfassen, dann würde jede dieser Untergruppen aus eigenem Antrieb 
eine Gemeinschaft gründen, deren Größe genau dem Insider-Optimum entspricht. 
In jeder Gemeinschaft wäre dann der durchschnittliche Nutzen üu aus der Inte-
gration maximal. Dies ist indes nur dann möglich, wenn das Verhältnis n — M/N 
eine natürliche Zahl ist. Denn anderenfalls bleiben stets einige Staaten übrig, die 
freiwillig von keiner Union aufgenommen werden. In der Clubtheorie ist dieses 
Problem auch als das „Ganzzahligkeitsproblem" (integer  problem)  bekannt (Pauly 
1967; Â g 1973; Hillman/Swan  1983). 

Alesina/Spolaore  (2005) berücksichtigen das Ganzzahligkeitsproblem nicht. 
Vor dem Hintergrund, dass es bei ihnen nicht um die optimale Größe einer Union, 
sondern um die Analyse optimaler Staatsgrößen geht, ist dies auch im Wesent-
lichen unproblematisch. Denn bei annähernd 200 Staaten weltweit kann man 
erstens grundsätzlich von einer Replizierbarkeit optimal großer Staaten sprechen, 
und zweitens konvergiert das Ganzzahligkeitsproblem bei großen Zahlen gegen 
null. Im Falle der EU erscheint es allerdings unangemessen, das Ganzzahligkeits-
problem zu ignorieren, und dies ist kein rein akademisches Problem. Denn es hat 
ja Versuche gegeben, andere Gemeinschaften zu gründen. Letztlich hat die Anzie-
hungskraft  dieser einen Union aber dazu geführt, dass andere Versuche - insbeson-
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dere auch jener der EFTA - untergingen. Gemessen an der Gesamtzahl der euro-
päischen Staaten ist die Europäische Union schlicht zu groß für eine Replizier-
barkeit der Union zu einer Reihe von - zumindest annähernd - insider-optimalen 
Gemeinschaften. 

Die Folgen des Ganzzahligkeitsproblems für die optimale Unionsgröße lassen 
sich durch einen Vergleich des „gesamteuropäischen Optimums" mit dem „Insider-
Optimum" erfassen. Die Bedingung erster Ordnung für eine gesamteuropäisch 
optimale Größe der EU lässt sich durch die gleich null gesetzte Ableitung der 
Funktion des Gesamtnutzens Uu laut Gleichung (2) ermitteln. Sie lautet: 

( 5 ) W = J d N d l + y N - J d N d l - k N = 0 ' 
o o 

Dies kann vereinfacht auch geschrieben werden als: 

(5a) MY U = MC"  . 

Nach dieser Bedingung ist die optimale Größe der EU dann erreicht, wenn der 
Grenzertrag den Grenzkosten der Erweiterung entspricht. Der Unterschied des 
gesamteuropäischen Optimums zum Insider-Optimum liegt formal darin begrün-
det, dass im Insider-Optimum laut Gleichung (4) bzw. (4a) der Grenzertrag um die 
durchschnittlichen Nutzen höher ist als die Grenzkosten. Die dahinter steckende 
Logik lässt sich erkennen, indem man Gleichung (5) in Gleichung (4) einsetzt. 
Daraus ergibt sich: 

N 
dU  1 f  dU^ 

(4b) 9 N = n J { y ' - k i ) d i ° d e r W = 
0 

Aus Gleichung (4b) folgt, dass für ein Insider-Optimum der Grenznutzen einer 
Erweiterung dem Durchschnittsnutzen der Erweiterung entsprechen muss. Abbil-
dung 2 zeigt auf dieser Basis den Unterschied zwischen dem gesamteuropäischen 
Optimum und dem Insider-Optimum auf. Im oberen Teil finden sich zunächst ein-
mal die beiden Grafen aus Abbildung 1 wieder, aus deren Schnittpunkt sich das 
Insider-Optimum Nu*  ergibt. Daneben ist die Grenzkostenkurve MCU eingezeich-
net. Deren Schnittpunkt mit der Grenzertragskurve  MY U zeigt die gesamteuro-
päisch optimale Mitgliederzahl NG*,  welche oberhalb der optimalen Mitgliederzahl 
aus der Sicht der EU-Insider liegt. Eine Entscheidung innerhalb der Alt-EU über 
die Zahl der Mitglieder wird demnach - gemessen am Wohlfahrtsoptimum - syste-
matisch zu einer zu kleinen (!) EU führen. 

Der sachliche Hintergrund ist der Folgende: Im Insider-Optimum Nu*  wird der 
durchschnittliche Nutzen eines EU-Mitglieds maximiert, wie aus dem Durch-
schnittsnutzenverlauf  üu im unteren Teil von Abbildung 2 ersichtlich ist. Eine über 
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Nu* hinausgehende Erweiterung der Union führt  dazu, dass der durchschnittliche 
Nutzen der EU-Mitglieder von üu*  auf üG*  sinkt. Gleichwohl bleibt der Grenz-
nutzen der Erweiterung bis zum gesamteuropäischen Optimum NG*  positiv, so dass 
insgesamt betrachtet durch die Erweiterung zusätzliche Nutzen entstehen. Was die 
EU-Insider aber davon abhält, diese Zusatznutzen zum Anlass zu nehmen, einer 
Erweiterung über Nu*  hinaus zuzustimmen, ist die Tatsache, dass die Zusatznutzen 
der Erweiterung allein in den potenziellen Beitrittsländern anfallen, während das 
Durchschnittsnutzenniveau in den Alt-EU-Ländern abnimmt. Solange in einer 
solchen Konstellation sämtliche EU-Länder einer Aufnahme zusätzlicher Länder 
zustimmen müssen - wie dies ja in der Realität der Fall ist - bleiben die zwischen 
Nu*  und NG*  grundsätzlich noch realisierbaren Wohlfahrtsverbesserungen  unge-
nutzt. 

MC"  + ü" 

\ Jj 
' - M Y U 

dU u 

\ ü u 

Abb. 2: Gesamteuropäisches Optimum versus Alt-EU-Optimum 

Aus der Sicht aller M infrage kommender Länder ist damit ein Wohlfahrtsverlust 
verbunden. Dieser Wohlfahrtsverlust  würde sich nicht einstellen, wenn die EU 
replizierbar wäre und die Zahl M der grundsätzlich integrierbaren Staaten ein 
ganzes Vielfaches des Insider-Optimums Nu*  wäre. Denn dann würde jeder der M 
Staaten freiwillig von einer der Gemeinschaften aufgenommen, und am Ende hätte 
jeder Staat in jeder Union ein Nutzenniveau von üu* realisiert. Da die EU aber 
nicht in dieser Weise replizierbar ist, bleibt auf theoretischer Ebene nur ein Aus-
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weg, der durch das EU-Recht allerdings weitgehend verschlossen ist: Neu auf-
zunehmende Staaten müssten eine Art Aufnahmegebühr in Höhe von üu* — üG* 
pro Alt-EU-Staat zahlen. 

Grundsätzlich wäre dies aus dem Zusatznutzen auch bestreitbar, der ihnen durch 
die Aufnahme in die EU entsteht. Dies ist so lange möglich, wie die Grenznutzen 
einer Aufnahme neuer Mitglieder positiv bleiben und damit die Gesamtnutzen der 
EU durch eine Erweiterung ansteigen - also genau bis zum gesamteuropäischen 
Optimum NG*.  Zwei Faktoren stehen einer solchen Aufnahmegebühr aber ent-
gegen. Erstens ist das EU-Budget viel zu klein, um solche umfangreichen Kom-
pensationen zu ermöglichen. Auf anderem als auf finanziellem Wege ist ein sol-
ches Kompensationsschema aber kaum denkbar. Zweitens erlaubt das EU-Recht 
die damit verbundenen Diskriminierungen grundsätzlich nicht. Es gibt zwar eine 
ganze Reihe - teilweise geradezu abstruser - Diskriminierungen. Diese werden 
aber zumindest offiziell  in eine verschleiernde Begründung eingebettet, womit das 
Ausmaß möglicher Kompensation in relativ engen Grenzen gehalten wird. Dies 
gilt erst Recht für die allesamt relativ armen Länder, die zur Integration anstehen 
und die insofern ohnehin beste Chancen dazu haben, als Nettotransferempfänger 
der EU beizutreten. Unabhängig von dieser Einschätzung bleibt es aber zutreffend, 
dass die Lücke zwischen dem Insider-Optimum und dem gesamteuropäischen 
Optimum mit Hilfe einer Art Aufnahmegebühr seitens zusätzlicher Mitglieder 
theoretisch geschlossen werden könnte. Da dies für die Realität aber als unwahr-
scheinlich gelten muss, sei diese theoretische Option im Rest des Papiers nicht 
weiter berücksichtigt. 

Sofern diese Einschätzung zutreffend  ist, bleibt die Tendenz zu einer suboptima-
len Größe der EU bestehen. Aber mehr noch: Diese Tendenz vergrößert sich, wenn 
man auf die Möglichkeit der Kompensation zwischen Gewinner- und Verliererstaa-
ten innerhalb  der Alt-EU verzichtet. In diesem Falle muss selbst der am wenigsten 
von der Erweiterung profitierende  Alt-EU-Staat gerade noch einen Nettovorteil 
aus der Erweiterung erwarten können, damit seine Zustimmung gesichert werden 
kann. Um zu sehen, wie dies auf die Erweiterungsentscheidung wirkt, sei das Nut-
zenniveau üu des durchschnittlichen EU-Staates gemäß Gleichung (3) aus einer 
etwas anderen Perspektive folgendermaßen definiert: 

(6) üu = y(N)  — k(N,  Q) . 

Die Bedingung erster Ordnung für die optimale Mitgliederzahl ergibt sich dann 
als: 

Diese Bedingung führt  zur gleichen insider-optimalen Mitgliederzahl NU*  wie 
bereits Gleichung (4) bzw. (4a). Sie kann daher direkt verglichen werden mit der 
optimalen Mitgliederzahl des am wenigsten profitierenden Alt-EU-Mitglieds g, 
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welches hier das „marginale Land" genannt wird. Das Nutzenniveau des margina-
len Landes lautet analog zu (6): 

(8) u8 =f(N)  -k8(N,Q)  . 

Die Bedingung erster Ordnung für die optimale Mitgliederzahl aus der Sicht des 
marginalen Landes lautet entsprechend: 

{ } dN  ÖN ' 

Da das marginale Alt-EU-Land weniger von einer Erweiterung profitiert,  sind 
entweder die in diesem Land anfallenden Grenzkosten höher oder es ist der in die-
sem Land anfallende Grenzertrag niedriger oder beides. Abbildung 3 zeigt, dass 
die optimale Mitgliederzahl aus der Sicht des marginalen Landes unterhalb jener 
des Insider-Optimums liegt. In der Realität dürfte die EU - gemessen am gesamt-
europäischen Optimum - also eine ausgeprägte Neigung zu einer suboptimalen 
Größe aufweisen. Dies gilt in jedem Falle dann, wenn das Einstimmigkeitsprinzip 
gewahrt bleibt und wenn keine Kompensationen an potenzielle Verliererländer 
einer Erweiterung gezahlt werden. 

Abb. 3: Optimale Größe der EU aus der Sicht des marginalen Landes 

Im Folgenden sei ein weiterer Aspekt beleuchtet, der - ähnlich wie das Ganz-
zahligkeitsproblem - auf eine Abweichung der gesamteuropäisch optimalen Größe 
der EU vom Insider-Optimum hinwirkt. Hierzu soll auf die politischen Entschei-
dungsprozesse innerhalb der Staaten eingegangen werden. 
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D. Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen 
und Medianwähler 

Neben den hier nicht weiter analysierten Effekten  können die künftigen EU-
Neumitglieder vor allem eine Verbesserung ihrer Markteinkommen als Folge der 
Integration in den Binnenmarkt erwarten. Allerdings werden die Wohlfahrtseffekte 
innerhalb eines jeden Staates unterschiedlich verteilt sein. Hierzu sei im Folgenden 
angenommen, dass die potenziellen Beitrittsstaaten ein Produktivitäts- und Wohl-
fahrtsniveau unterhalb des EU-Durchschnitts aufweisen. Dies ist für praktisch alle 
im Augenblick anstehenden Aufnahmekandidaten der Fall, solange die Schweiz 
und Norwegen nicht unerwartet zu Beitrittskandidaten werden. 

Unter dieser Annahme ist die Richtung der Verteilungswirkungen einer Binnen-
marktintegration für alle damit verbundenen Grundfreiheiten  grundsätzlich die-
selbe: 

- Der zunehmende Handel mit Gütern und Dienstleistungen im Wege der Zoll-
union und des Abbaus nicht-tarifärer  Handelshemmnisse wirkt im Sinne von 
Heckscher-Ohlin-Samuelson  auf eine Angleichung der Faktorpreise. Zwar ver-
ändert er die Faktorproportionen nicht, wie dies bei Faktormobilität der Fall ist. 
Aber er verändert die relative Knappheit der Produktionsfaktoren  bei gegebenen 
Faktorproportionen. Im Ergebnis übt der Faktorpreisausgleich einen Abwärts-
druck auf die Arbeitseinkommen der Alt-EU aus, während die Kapitaleinkom-
men tendenziell steigen. 

- Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer führt  tendenziell zu einer Migration von 
den ärmeren in die reicheren Länder. Die damit verbundene tendenzielle Er-
höhung der Arbeitsintensität und die Verringerung der Kapitalintensität lässt 
die Kapitaleinkommen der Alt-EU-Staaten tendenziell steigen, während die 
Arbeitseinkommen tendenziell sinken. 

- Prinzipiell die gleiche Wirkung hat der freie Kapitalverkehr, aus dem heraus 
Kapital tendenziell in Richtung der ärmeren Länder fließt. Dies bewirkt eben-
falls eine Erhöhung der Arbeitsintensität und eine Verringerung der Kapital-
intensität in den Alt-EU-Ländern. 

Alle Freiheiten des Binnenmarktes bewirken demnach tendenziell eine Absen-
kung der Arbeitseinkommen in den Alt-EU-Ländern, während die Kapitaleinkom-
men tendenziell steigen. Eine Einschränkung ist hier allerdings anzubringen. Die 
Integration der EU-Länder beinhaltet mit Blick auf den freien Kapitalverkehr keine 
grundsätzliche Veränderung, weil die EU auch gegenüber Drittstaaten keine Kapi-
talverkehrskontrollen mehr ausübt. Inwiefern mit der Integration wirkungsgleiche 
Hemmnisse der Kapitalwanderung zwischen den Alt-EU-Staaten und den Beitritts-
ländern abgebaut werden, ist sicherlich nicht leicht zu sagen. Auch ist nicht klar, 
inwieweit freie Kapitalmobilität eine fehlende Freizügigkeit der Arbeitnehmer der 
(Noch-)Nicht-Mitglieder ohnehin ersetzt, so dass es auch ohne EU-Integration 
zu einer Tendenz zur Angleichung der Faktorproportionen kommt. Soweit dies der 
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Fall ist, wäre die zu beobachtende Tendenz des Kapitals zur Wanderung in die 
mittel- und osteuropäischen Länder mehr dem Wechsel zur Marktwirtschaft  ge-
schuldet als der EU-Integration. Dann wäre es für diejenigen, die Verteilungs-
verluste durch die Angleichungstendenzen der Faktorpreise befürchten, sogar sinn-
los, aus diesen Gründen gegen eine EU-Mitgliedschaft zu opponieren. Wenn das 
Kapital mit oder ohne EU-Erweiterung nach Osten wandert, dann müssen sich die 
Gewerkschaften keine Gedanken mehr über die Lohnwirkungen einer EU-Erweite-
rung machen. 

Allerdings dürften sich diese Einwendungen vor allem auf eine friktionslose 
Welt beziehen. Erstens sind Arbeitskräftewanderungen  in einer solchen Welt voll-
ständige Substitute von Kapitalwanderungen, so dass die Liberalisierung der Wan-
derung eines Faktors vollständig identische Wirkungen hätte wie die Liberalisie-
rung der Wanderung beider Faktoren. Zweitens gäbe es in einer solchen Welt 
neben formellen Kapitalverkehrsbeschränkungen keinerlei intendierte oder un-
intendierte Kapitalwanderungshemmnisse, so dass solche Hemmnisse durch eine 
EU-Integration auch nicht abgebaut würden. Unbeschadet der Tatsache, dass ein 
„Kapitalverwendungsprotektionismus" (Willgerodt  1989), der die Wanderung von 
Kapital jenseits formeller  Kapital Verkehrsbeschränkungen zu verhindern sucht, in 
der Regel ein ziemlich zweckloses Unterfangen ist4, so dürfte die EU-Integration 
doch eine Reihe von Hemmnissen insbesondere des Realkapitalflusses beseitigen. 
Insofern erscheint die Annahme auch nicht zu unrealistisch, dass die Integration 
weiterer Staaten in die EU in dem oben beschriebenen Sinne eine Angleichungs-
tendenz der Faktorpreise auslöst. 

Zur Vereinfachung der Analyse werden in diesem Sinne im Folgenden die Wir-
kungen der Integration neuer Länder ausschließlich anhand der sich verändernden 
Kapitalintensität bzw. Arbeitsintensität betrachtet. Hierzu werden folgende Annah-
men getroffen: 

- Wanderungen von Arbeitskräften  finden unter Wahrung des Wohnsitzes statt. 
Dadurch bleibt die Zahl L t der Einwohner in jedem Land fix, nicht jedoch die 
Zahl der Arbeitskräfte. 

- Das von den Inländern eines Landes gehaltene Kapital K t ist nicht notwendiger-
weise in dem betreffenden  Land auch investiert. Umgekehrt ist aber möglicher-
weise Kapital im Inland investiert, welches von Ausländern gehalten wird. 

- Der von Inländern insgesamt im In- und Ausland gehaltene Kapitalstock Ki ist 
ungleich auf die Einwohner verteilt. Der Medianwähler im Land i  hat einen 
Anteil von 7,-/L,-(0 < 7, < 1) am gesamten Kapitalstock K t. 

Aufgrund dieser Annahmen bleiben die Einwohnerzahl L,, der von Inländern 
gehaltene, aber nicht unbedingt im Inland investierte Kapitalstock Ki sowie das 
Verhältnis Ki/Li trotz der Integration neuer Länder in den Binnenmarkt in jedem 

4 Und wenn es nicht zwecklos ist, dann ist es schädlich, weil es einer räumlichen Fehlallo-
kation des Faktors Kapital Vorschub leistet. 
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Land konstant. Was sich indes verändert, sind die Kapitalintensität sowie die 
Arbeitsintensität A,- in jedem Land. Wichtig ist, dass diese erstens nicht identisch 
sind mit Kt /U und dass die Kapitalintensität nicht dem reziproken Wert der 
Arbeitsintensität entspricht. Letzteres ergibt sich aus der Tatsache, dass Inländer 
Kapital im Ausland halten, für deren Faktorpreis nicht die Kapitalintensität 
im Inland und damit auch nicht der reziproke Wert der Arbeitsintensität maß-
geblich ist. 

Wegen der geringeren Kapitalintensität in den Beitrittsländern vor der Erweite-
rung ist die Veränderung von Arbeits- und Kapitalintensität im Zuge einer Erweite-
rung folgendermaßen strukturiert: 

— < 0 und — > 0 für die Alt-EU-Länder; 
dN  dN 

— > 0 und — < 0 für die Beitrittsländer. 
dN  dN 

Dadurch kann das Einkommen yi  eines Durchschnittsverdieners in Land i  ge-
schrieben werden als: 

(10) y t ^ w / i A i W i + r / ^ W ) — • 

Der Medianwähler unterscheidet sich annahmegemäß vom Durchschnittsverdie-
ner allein durch seinen geringeren Anteil 7¿/L,- am Kapitalstock. Sein Einkommen 
beträgt demnach: 

(11) y? = w i ( \ i m + f i . r i { K i ( N ) ) ^ . 

Setzt man die Einkommensdefinitionen (10) bzw. (11) in die Nutzenfunktion (1) 
ein, so ergibt sich: 

(12) Ui  = Wi(\i(N))  + n(Ki(N))  . y-  - ki(N,  Q) 

für den Durchschnittsbürger sowie: 

(12a) u? = Wi(Xi(N))  + n{ K i(N))  • 7 l ~ - Q) 

m' 

für den Medianwähler. Die Bedingungen erster Ordnung über die optimale Mit-
gliederzahl der EU sind entsprechend: 

, d\Vi  d\i  dri  dKi  Ki  dki 
( ' dXi'dN^d^i'dN  'Ti =dN 
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für den Durchschnittsbürger sowie: 

dwi  d\i  dri  d^Ki  dki 
(  ^ l\ i'~dN Jrl r7^ i'~dNT i

=dN 

für den Median Wähler. Der jeweilige erste Summand der linken Seite beider Glei-
chungen ist die marginale Lohnveränderung (MLVi) und der zweite Summand aus 
Gleichung (13) ist die marginale Kapitaleinkommensveränderung (MKVi).  Die 
rechte Seite repräsentiert die Grenzkosten der Erweiterung (MC/). Unter Verwen-
dung dieser Kürzel können (13) und (14) jeweils geschrieben werden als: 

(13a) MLVi  + MKVi  = MQ 

für den Durchschnittsbürger sowie 

(14a) MLVi  + Ii  • MKVi  = MQ 

für den Medianwähler. Gleichungen (13a) und (14a) lassen sich nun auf verschie-
dene Gruppen von Ländern und länderinterne Entscheidungsmechanismen anwen-
den. Handelt es sich um den Durchschnitt aller Mitgliedsländer unter der Voraus-
setzung, dass Kompensationen zwischen den Ländern möglich sind, und wird die 
Entscheidung zur EU-Erweiterung innerhalb der Länder auf der Basis des Durch-
schnittsbürgers gefällt, so wird Gleichung (13a) zu MLV  + MKV  = MC. Die da-
raus resultierende Größe der EU entspricht dann dem Insider-Optimum. Im oberen 
Teil von Abbildung 4 ist das Gleichgewicht gemäß Gleichung (4a) noch einmal 
abgetragen. 

Analog dazu ist das Insider-Optimum Nu* im unteren Teil noch einmal auf 
der Basis von Gleichung (13a) für den Durchschnittsbürger in einer Union ab-
getragen, die im Falle einer Erweiterung Kompensationen an die Verlierer zahlt. 
Zusätzlich ist im oberen Teil von Abbildung 4 das gesamtwirtschaftliche Optimum 
gemäß Gleichung (5) abgetragen, welches mit der größeren Mitgliederzahl NG* 
verbunden ist. 

Die Gleichungen (13a) und (14a) repräsentieren aber noch andere Konstella-
tionen. Zahlen die EU-Länder im Falle einer Erweiterung keine Kompensationen 
an potenzielle Verliererländer,  so ist bei Wahrung des Prinzips der Einstimmigkeit 
das Kalkül des marginalen Landes g maßgebend. Gleichung (13a) nimmt dann 
die folgende Form an: MLV g + MKV g = MCg. Das Gleichgewicht ist im unteren 
Teil von Abbildung 4 als N*  abgetragen, welches noch weiter vom gesamteuropäi-
schen Optimum entfernt liegt als das Insider-Optimum. Die Differenz  vergrößert 
sich ein letztes Mal, wenn angenommen wird, dass die Entscheidung im margi-
nalen Land nach Maßgabe des Medianwählernutzens gefällt wird. Dann gilt Glei-
chung (14a) in der Version MLV™  + 7g • MKV™  = MC™.  Die daraus resultierende 
gleichgewichtige Größe der EU beträgt N™*. 
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Abb. 4: Optimale Unionsgrößen im Vergleich 

Jede hier diskutierte Annäherung der Modellannahmen an reale Entscheidungs-
mechanismen führt  die gleichgewichtige Größe der Union offenbar  vom gesamt-
europäischen Optimum weg. Wie sich Veränderungen exogener Variablen auf die 
Gleichgewichte auswirken, ist Thema des folgenden Abschnitts. 

E. Einige komparativ-statische Betrachtungen 

Mit Hilfe der Betrachtung einiger exogener Variablen können verschiedene 
komparativ-statische Betrachtungen angestellt werden. Die Veränderung exogener 
Variablen wirkt dabei in unterschiedlicher Weise auf die jeweiligen Optima ein. 
Dies bedeutet, dass sich nicht nur die Höhe der optimalen Mitgliederzahl nach 
einem bestimmten Kriterium verändert, sondern es verändert sich meist auch die 
Differenz  zwischen den verschiedenen Optima. Dies wird in diesem Abschnitt an 
drei verschiedenen Beispielen demonstriert: Die Veränderung der Qualität der EU-
Institutionen, die Veränderung des Grades der Marktöffnung  der EU gegenüber 
Drittländern und schließlich die Veränderung der funktionalen Einkommensvertei-
lung innerhalb der EU-Staaten. 
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I. Qualität der EU-Institutionen 

Die Qualität Q der EU-Institutionen kann auf zwei verschiedene Weisen auf die 
Entscheidungsfindungskosten der EU einwirken. Entweder berührt eine Verände-
rung der Qualität allein die Entscheidungsfindungskosten selbst oder sie verändert 
auch die Grenzkosten der Entscheidungsfindung, also den Zuwachs der Entschei-
dungsfindungskosten bei wachsender EU-Mitgliederzahl. Letzteres erscheint sehr 
viel plausibler, doch seien hier beide Fälle kurz abgehandelt. Dabei wird exempla-
risch immer der Fall einer Qualitätsverbesserung betrachtet. Im ersten Fall kann die 
Funktion der Entscheidungsfindungskosten folgendermaßen spezifiziert  werden: 

N 

(15) J ki(N,Q)di  = Na mit : a > 1; a > 0 . 
o 

Dann lauten die durchschnittlichen Entscheidungsfindungskosten in der Bedin-
gung für das Insider-Optimum in Gleichung (4a): 

N 

(16) 
0 

Diese durchschnittlichen Entscheidungsfindungskosten sind Bestandteil des 
Durchschnittsnutzenniveaus üu gemäß Gleichungen (4) bzw. (4a). Steigen die 
durchschnittlichen Entscheidungsfindungskosten gemäß (16) an, so sinkt üu und 
umgekehrt. Die Grenzkosten sind entsprechend: 

(17) MCu = a-Na-1. 

Die Wirkung einer Änderung von Q auf die Grenz- und Durchschnittskosten 
lässt sich aus den jeweiligen partiellen Ableitungen nach Q ersehen. Für die Grenz-
kosten ist diese Ableitung offensichtlich  gleich null, für die Durchschnittskosten 
ist sie: 

Eine Verbesserung der Qualität der Institutionen vermindert also die durch-
schnittlichen Entscheidungskosten, während sie die Grenzentscheidungskosten un-
verändert lässt. Die Reduktion der durchschnittlichen Entscheidungsfindungskos-
ten lässt das Durchschnittsnutzenniveau üu ansteigen. Entsprechend verschiebt sich 
die (MC U + wM)-Kurve nach links oben, und zwar von MCU + wg auf MCU + ü\ in 
Abbildung 5. In der Konsequenz sinkt (!) die insider-optimale Mitgliederzahl von 
Ng* nach 

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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MC"  + ü" 

-MC" 

Nf  Nf  N°* 
>N 

Abb. 5: Änderung der Qualität der Institutionen ohne Einfluss auf die Grenzkosten 

Um zu sehen, ob sich auch die gesamteuropäisch optimale Mitgliederzahl ver-
ändert, ist in Abbildung 5 auch die Grenzkostenfunktion  MCU abgebildet. Es ist 
unmittelbar ersichtlich, dass sich das gesamteuropäische Optimum nicht verändert, 
weil die Grenzkosten unverändert bleiben. Da das Insider-Optimum sinkt, während 
das gesamteuropäische Optimum konstant bleibt, bewirkt eine Verbesserung der 
Qualität, dass sich die Schere zwischen beiden öffnet.  Mit anderen Worten bewirkt 
eine Verbesserung der Qualität unter der angenommenen Entscheidungskosten-
funktion keine Veränderung der Aufnahmefähigkeit  der EU. Wohl aber reduziert 
sie die Aufnahmewilligkeit. 

Dies ist sicher ein etwas überraschendes Ergebnis; besagt es doch nichts ande-
res, als dass eine erfolgreiche  Reform der EU-Institutionen die Bereitschaft  zur 
Aufnahme neuer Mitglieder nicht etwa erhöht, sondern eindeutig senkt. Allerdings 
hängt dieses Ergebnis von der Annahme einer vermutlich nicht realistischen Funk-
tion der Entscheidungsfindungskosten ab, wonach Qualitätsverbesserungen allein 
auf die durchschnittlichen, nicht jedoch auf die marginalen Kosten der Entschei-
dungsfindung wirken. Daher sei im Folgenden die deutlich plausiblere Variante 
geprüft,  gemäß derer auch die Grenzkosten der Entscheidungsfindung von einer 
Verbesserung der Qualität der EU-Institutionen berührt werden. Dies kann durch 
die folgende Kostenfunktion charakterisiert werden: 

N 

(19) a > 1 . 
o 

Die dazugehörigen Grenzkosten und Durchschnittskosten lauten: 

(20) 

und 
N 

(21) 
0 
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Die Wirkungen einer Veränderung der Qualität der Institutionen auf die Grenz-
und Durchschnittskosten lassen sich wiederum durch die jeweilige partielle Ablei-
tung von (20) und (21) nach Q ersehen. Sie lauten: 

Es kommt also zu einer Verringerung sowohl der Durchschnittskosten als auch 
der Grenzkosten. Die Grenzkostenkurve verschiebt sich daher eindeutig nach 
rechts, und zwar von MCg nach MC" in Abbildung 6. Inwieweit sich die 
(MC" + w")-Kurve verschiebt, ergibt sich aus dem Zusammenspiel von (22) und 
(23). Einerseits sinkt MC" eindeutig, was eine Verschiebung der (MC"+ w")-Kurve 
nach rechts entspricht. Andererseits aber ist üu eine negative Funktion der Durch-
schnittskosten gemäß Gleichung (23). Mit einem Absinken der Durchschnittskos-
ten steigt w"an, so dass sich die (MC" + w")-Kurve nach links verschiebt. Netto 
betrachtet verschiebt sich diese Kurve aber eindeutig nach rechts, weil der Effekt 
der Qualitätsveränderung auf die Grenzkosten um den Faktor a (mit a > 1) größer 
ist als der Effekt  auf die Durchschnittskosten, wie ein Vergleich der Gleichungen 
(22) und (23) zeigt. 

Im Ergebnis steigt die insider-optimale Größe der EU von A^auf N"*  an. 
Anders als in der vorhergehenden Variante der Entscheidungsfindungskosten-
funktion steigt die Aufnahmewilligkeit der EU in der Folge einer institutionellen 
Reform also an. Allerdings vergrößert sich auch in diesem Falle die Schere zwi-
schen dem gesamteuropäischen Optimum und dem Insider-Optimum. Denn die 
(MC U + w")-Kurve verschiebt sich weniger nach rechts als die MC-Kurve, weil die 
Zunahme der Qualität einerseits MC" sinken, zugleich aber auch üu ansteigen lässt. 
In Kombination mit dem betragsmäßigen Rückgang der negativen Steigung der 
MF^-Kurve bedeutet dies: Das Insider-Optimum steigt um einen kleineren Betrag 
als das gesamteuropäische Optimum. Es steigen mit einer zunehmenden Qualität 
der EU-Institutionen zwar sowohl die Aufnahmefähigkeit  als auch die Aufnahme-
willigkeit der Union, allerdings steigt die Diskrepanz zwischen Aufnahmefähigkeit 
und Aufnahmewilligkeit ebenfalls an. 

(22) 

sowie: 

(23) 

3* 
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(MC"+ü") 0 

N 
K  K  K  n? 

Abb. 6: Änderung der Qualität der Institutionen mit Einfluss auf die Grenzkosten 

Eine Marktöffnung  gegenüber Drittstaaten hat mit Blick auf das gesamteuropäi-
sche Optimum eine eindeutige Wirkung. Im (Extrem-)Fall eines völligen Abbaus 
sämtlicher Schranken des Güter-, Dienstleistungs- und Faktorverkehrs mit dem 
Rest der Welt gehen die unmittelbaren ökonomischen Wirkungen einer Erweite-
rung verloren. Das bedeutet, dass der Ausdruck MY U gegen null geht. Eine nicht 
vollständige Marktöffnung  verschiebt die MY U-Kurve aus Gleichung (5) nur par-
tiell nach links, etwa von MYfi  nach MY"  in Abbildung 7. Die Konsequenz ist, dass 
die gesamteuropäisch optimale Größe der Union von auf Nf*  sinkt, ein Ergeb-
nis, das bereits bei Alesina/Spolaore  (2005, S. 81 ff.)  zu finden ist. Im Extremfall 
einer vollständigen Marktöffnung  kann die optimale Größe sogar null werden, 
wenn es außer dem ökonomischen Integrationsvorteil keine weiteren Integrations-
motive gibt. 

I I . Marktöffnung  gegenüber Drittstaaten 

MC" 

'my; 

-MY X " 
N 

Abb. 7: Wirkung einer Marktöffnung 

Die Wirkung auf das Insider-Optimum ist zwar ebenfalls eindeutig auf eine klei-
nere Union ausgerichtet. Die Differenz  zwischen dem gesamteuropäischen Opti-
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mum und dem Insider-Optimum vergrößert sich aber dennoch. Zunächst reduziert 
die Marktöffnung  gegenüber Drittstaaten den Ertrag aus der Integration weiterer 
Staaten in den Binnenmarkt. Dadurch verschiebt sich die MY U-Kurve wiederum 
von MYq  nach MY".  Zusätzlich ergibt sich aber ein positiver Niveaueffekt  auf y (  in 
Gleichung (4), weil die Marktöffnung  gegenüber Drittstaaten das Einkommens-
niveau der EU-Staaten verbessert. Dadurch verschiebt sich die Kurve MCU + üu 

nach links / oben. Im Ergebnis verringert sich die insider-optimale Größe von Nfi* 
auf N u n d damit stärker als die gesamteuropäisch optimale Größe. Auch im 
Falle einer Marktöffnung  gegenüber Drittstaaten vergrößert sich also die Tendenz 
zu einer gesamteuropäisch suboptimalen Größe der EU. 

I I I . Veränderung der funktionalen Einkommensverteilung 

Abschließend sei der Fall einer Veränderung der funktionalen Einkommens-
verteilung betrachtet. Dieser kann anhand des Parameters 7; untersucht werden, 
welcher angibt, welcher Anteil des Pro-Kopf-Einkommens auf den Medianwähler 
entfällt. Unter normalen Bedingungen liegt dieser Anteil mehr oder weniger deut-
lich unterhalb von eins. Erhöht sich nun der Anteil des Medianwählers an den 
Kapitaleinkünften, so steigt 7, an. Sollte 7/ im Extremfall  bis auf eins ansteigen, so 
geht Gleichung (14), die die Bedingung erster Ordnung für eine optimale Größe 
der EU aus Medianwählersicht angibt, in Gleichung (13) über. Dabei ist Gleichung 
(13) die Bedingung erster Ordnung für eine optimale EU-Größe aus der Sicht der 
Bevölkerung eines Landes insgesamt. Im Ergebnis verschiebt sich die Kurve 
MLVi + 7/ • MKVi in Abbildung 4 nach rechts und wird identisch mit der Kurve 
MLVt  + MKVi.  Das Medianwähleroptimum nähert sich dem Insider-Optimum und 
rückt damit auch näher an das gesamteuropäische Optimum heran. Allerdings 
ändert eine Erhöhung des Anteils des Medianwählers an den Pro-Kopf-Kapital-
einkommen selbst nichts an der Suboptimalität der EU-Größe. Der einzige Effekt 
einer solchen Erhöhung ist, dass das Wahlergebnis in einem Land i  näher an die 
optimale Mitgliederzahl der EU aus der Sicht des Landes i  herangeführt  wird. 

F. Das „Wesen" oder der Nutzen Europas? 

Der Titel dieses Beitrags ist in der Frage formuliert:  „Gibt es eine optimale 
Größe der EU?". Die hierzu angestellten Überlegungen lassen sich zusammen-
fassend am einfachsten zu einer Radio-Eriwan-Antwort verdichten, die bekannt-
lich lautet: „Im Prinzip ja ...". Abseits von sehr grundsätzlichen Überlegungen 
wird es aber wohl kaum je möglich sein, diese Antwort so zu operationalisieren, 
dass daraus unmittelbare Handlungsempfehlungen für die Europapolitik folgen. 
Bemerkenswert ist immerhin, dass fast alle analysierten Abstimmungsgleich-
gewichte auf eine suboptimale Mitgliederzahl hinweisen. Die Union neigt dazu, 
sich gegenüber Nicht-Mitgliedern abzuschotten, weil sie einen Anreiz dazu hat, 
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jene potenziellen Nutzen einer Integration, die in den (Noch-)Nicht-Mitglieder-
staaten ruhen, zu ignorieren. Das Ausmaß der daraus folgenden Abweichungen der 
EU-Größe von der gesamteuropäisch optimalen Größe variiert je nach der Konstel-
lation einer Reihe exogener Variablen. Eine interessante Erweiterung des Modells 
könnte darin bestehen, weitere, vor allem sicherheitspolitische Quellen von Er-
trägen der Bürger aus der EU-Mitgliedschaft zu integrieren und dann zu prüfen, 
wie sich diese Erträge im Falle einer Erweiterung einer EU verhalten. 

Analysen wie die in diesem Beitrag präsentierte, werden wohl immer nur sehr 
begrenzt operationale Aussagen darüber liefern können, welche Größe der EU 
konkret als optimal zu betrachten ist. Immerhin können sie aber dazu dienen, der 
Frage nach den Grenzen der EU auf einer klar formulierten  normativen Grundlage 
systematisch nachzugehen. Damit kann Entscheidungsträgern eine Hilfe dazu an-
geboten werden, sich klar zu machen, was aus ihren ethischen Grundüberzeugun-
gen für die Erweiterungspolitik folgt, wenn man die Implikationen dieser Grun-
düberzeugungen systematisch weiterverfolgt.  Auf diese Weise könnte zu der 
hauptsächlich von geschichtswissenschaftlichen, ethnologischen, kulturwissen-
schaftlichen und nicht zuletzt religionswissenschaftlichen Überlegungen geprägten 
Diskussion ein vielleicht nicht ganz unwichtiger Aspekt hinzugefügt werden, der 
nicht nach dem „Wesen" Europas fragt,  sondern nach dem Nutzen Europas für 
seine Bürger. 
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Korreferat  zu dem Beitrag 
von Thomas Apolte 

Drei ökonomische Gründe, warum die EU zu klein ist 

Von Herbert  Brücker,  Nürnberg 

A. Einleitung 

Die Frage nach der optimalen Größe der Europäischen Union (EU) beschäftigt 
die Ökonomen schon seit Gründung der Gemeinschaft. Die Klassiker der Theorien 
regionaler Integration, Jacob Viner  und James Meade,  wiesen bereits in den 1950er 
Jahren auf die Ambivalenz der Aufnahme neuer Mitglieder in eine Wirtschafts-
gemeinschaft hin. So muss die Aufnahme eines neuen Landes in eine Zollunion 
keineswegs zu einer Wohlfahrtssteigerung  für die bisherigen Mitglieder führen, 
wenn die Außenzölle gegenüber Drittländern unverändert bleiben: Die Erweite-
rung einer Zollunion kann aufgrund der Handelsdiskriminierung zwischen Mitglie-
dern und Nichtmitgliedern gleichermaßen eine Verlagerung der Produktion zu An-
bietern mit niedrigeren wie auch höheren Produktionskosten bewirken. Im ersten 
Fall entsteht ein Wohlfahrtsgewinn, im zweiten ein Wohlfahrtsverlust  für die Zoll-
union durch die Aufnahme des neuen Mitglieds (Viner  1950, S. 42-43). Nun muss 
aber eine Wirtschaftsgemeinschaft  ihre Außenzölle nicht unverändert lassen. Auf-
bauend auf Vörüberlegungen von Meade  (1955) haben Ohyama  (1972) und Kemp / 
Wan  (1976) gezeigt, dass alle alten Mitglieder einer Zollunion durch die Aufnahme 
eines beliebigen Landes besser gestellt werden können, wenn erstens ein optimales 
System von Zollsätzen gegenüber Drittländern gewählt und zweitens die Verlierer 
in der alten Zollunion durch die Gewinner kompensiert werden. Folglich gibt es 
nur eine optimale Größe einer Zollunion: die ganze Welt. Die Schlussfolgerungen 
des Kemp-Wan-Ohyama  Theorems gelten analog für die Integration der Kapital-
und Arbeitsmärkte. 

Bei einer Wirtschaftsgemeinschaft  wie der EU geht es jedoch nicht nur um die 
Integration der Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkte. Die Europäische Integration 
hat auch eine institutionelle und politische Dimension. Wie Alesina/Spolaore 
(2005) am Beispiel von Nationalstaaten gezeigt haben, besteht ein Zielkonflikt 
zwischen Marktintegration und institutioneller Integration. Dies gilt analog für die 
EU (Brücker / Schrettl  1999). Mit zunehmender Größe eines Gemeinwesens nimmt 
nicht nur die Heterogenität der Präferenzen  der Bevölkerung, sondern nehmen 
auch die Kosten der Koordination politischer Entscheidungen zu. Es können sich 
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folglich Grenzen der Integration und damit optimale Größen von Gemeinschaften 
wie der EU ergeben. 

Der interessante Beitrag von Thomas  Apolte  knüpft an diese Diskussion an. Auf-
bauend auf einem club-theoretischen Modell untersucht er die optimale Größe der 
Union in Hinblick auf den Nutzen der Altmitglieder, den Nutzen der Neumitglie-
der und aus der Perspektive eines Wohlfahrtsoptimums. Die Analyse berücksich-
tigt drei Aspekte der Integration: Die Erträge der Marktintegration, die Erträge der 
Bereitstellung von Sicherheit durch die Gemeinschaft und die Kosten politischer 
Entscheidungen bzw. institutioneller Koordination. Damit werden zwar nicht alle 
Dimensionen der Europäischen Integration behandelt, aber wichtige Aspekte, wie 
die Beseitigung der Barrieren für den Handel von Gütern, Kapital und Arbeit und 
die Bereitstellung von öffentlichen  Gütern durch die Gemeinschaft, werden abge-
deckt. Insofern können die Ergebnisse der Untersuchung leicht verallgemeinert 
werden. 

Die theoretische Analyse von Thomas  Apolte  kommt zu einem ebenso schlüs-
sigen wie für viele Beobachter überraschenden Ergebnis: Die Größe der EU wird 
immer kleiner als das wohlfahrtsökonomische Optimum sein, sofern die Alt-
mitglieder der Union konsequent ihre Eigeninteressen verfolgen. Drei Gründe 
führt  Thomas  Apolte  für dieses Ergebnis an: Erstens entsteht bei der Integration 
von Ländern leicht ein „Ganzzahligkeitsproblem" (integer problem ). Dieses Ganz-
zahligkeitsproblem führt  dazu, dass ausgeschlossene Staaten das Insider-Optimum 
der Altmitglieder der Union nicht replizieren können, so dass Insider- und Gesamt-
optimum unterschiedlich ausfallen. Zweitens ist der Einkommenszuwachs des 
Medianwählers in einem Altmitgliedsstaat durch die Marktintegration geringer als 
der Zuwachs des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens, so dass der Median-
Wähler sein Nutzenoptimum bei einer noch kleineren Gemeinschaft erreicht. Drit-
tens schließlich haben Altmitglieder, die im geographischen Kern der Gemein-
schaft liegen, andere Sicherheitsinteressen als Mitglieder an der Peripherie und 
Neumitglieder. Folglich präferieren  die Altmitglieder einer kleine Union als opti-
mal wäre, um die Sicherheitskosten aller Länder zu minimieren. 

Die Analyse von Thomas  Apolte  setzt an den grundlegenden Fragen der Integra-
tion an, ist schlüssig durchgeführt  und kommt zu interessanten Schlussfolgerun-
gen. Die folgenden Anmerkungen hinterfragen  deshalb weniger die Ergebnisse, sie 
sollen vielmehr auf einige zusätzliche Aspekte und die politischen Implikationen 
des Beitrages aufmerksam machen. 

B. Wie relevant ist das Ganzzahligkeitsproblem? 

Eines der wichtigen Verdienste des Beitrages von Thomas  Apolte  ist es, darauf 
aufmerksam gemacht zu haben, dass zwischen der optimalen Größe von Ländern 
und von regionalen Wirtschaftsräumen ein fundamentaler Unterschied besteht. Im 
ersten Fall geht es um die Grenzen eines politischen Gemeinwesens, das sich aus 
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Individuen zusammensetzt, im zweiten Fall um einen Zusammenschluss von Län-
dern. Während im ersten Fall die optimale Größe des Gemeinwesens so klein ist, 
dass sich ein Insider-Optimum auf vielfältige Weise replizieren kann und das 
Ganzzahligkeitsproblem folglich kaum relevant ist, so ist im zweiten Fall das 
Ganzzahligkeitsproblem von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

Ein Blick in die Geschichte der EU belegt dies. Ursprünglich konkurrierten zwei 
Modelle der Integration in Europa miteinander: Ein aus der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft  (EWG) hervorgegangenes Modell der vertieften Integration, 
das die Delegation nationaler Souveränität an supranationale Institutionen ein-
schließt, mit einem von Großbritannien und den meisten skandinavischen Ländern 
präferierten  Modell einer Freihandelszone, der European Free Trade Area (EFTA). 
Die steigenden Skalenerträge der Marktintegration haben jedoch dazu geführt, dass 
die meisten EFTA-Mitglieder inzwischen der EU beigetreten sind, und auch die 
verbleibenden Mitglieder (Norwegen, Island und die Schweiz) haben sich mit 
ihrem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) inzwischen weitgehend 
den Regeln der Marktintegration der EU unterworfen.  Offensichtlich  war im west-
lichen Europa kein Platz für zwei Wirtschaftsgemeinschaften. 

Nun könnte man argumentieren, dass dieses Beispiel ein Beleg dafür sei, dass 
zumindest im Falle der EU sich kein Widerspruch zwischen Insider- und Outsider-
Optimum ergeben habe, weil die EFTA-Länder aufgenommen worden seien. Dies 
ist jedoch, wie die gegenwärtigen Erweiterungsprozesse zeigen, nicht zutreffend. 
Viele Länder an der Europäischen und Nordafrikanischen  Peripherie streben eine 
Mitgliedschaft in der EU an, aber die EU wird aller Voraussicht nach nur den klei-
nen Teil dieser Länder aufnehmen. Auf lange Sicht zeichnet sich ab, dass sich auf 
der Welt drei große Wirtschaftsräume herausbilden werden: Ein amerikanischer, 
ein europäischer und ein asiatischer Wirtschaftsblock. In diesen drei Wirtschafts-
räumen werden sich wirtschaftlich starke Kerne herausbilden, die im gegenseitigen 
Interesse Wirtschaftsunionen mit mehr oder weniger hohem Integrationsgrad 
bilden. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass diese Blöcke sich abschotten, d. h. nur 
einen Teil der kleineren und vor allem ärmeren Länder an ihrer jeweiligen Periphe-
rie aufnehmen. Diese Länder sind wirtschaftlich gesehen zu klein, um selbst einen 
optimalen Wirtschaftsraum zu replizieren. So bildet z. B. Afrika zwar eine geo-
graphisch recht geschlossene Einheit, wirtschaftlich entfällt jedoch drei Viertel des 
Außenhandels der afrikanischen Länder auf die drei großen Blöcke außerhalb des 
Kontinents. Selbst wenn alle afrikanischen Länder eine Wirtschaftsunion bilden 
würden, wären für das einzelne Land die wirtschaftlichen Erträge geringer, als 
wenn es beispielsweise der EU beitreten könnte. 

Das Ganzzahligkeitsproblem verweist auf einen weiteren Aspekt, der zu einer 
suboptimalen Größe von Wirtschaftsräumen führen kann: In manchen Fällen sind 
einzelne Länder zu groß, als dass sich überhaupt Wirtschaftsräume mit einem 
hohen Integrationsgrad herausbilden könnten. So hat z. B. die USA aufgrund ihrer 
Größe ein deutlich geringeres Interesse als die meisten europäischen Länder 
an einer tieferen regionalen Integration, weil ein erheblicher Teil der steigenden 
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Skalenerträge durch Handel im US-amerikanischen Binnenmarkt realisiert werden 
kann. Die USA werden deshalb sehr viel weniger als beispielsweise Luxemburg 
bereit sein, nationale Souveränitätsrechte etwa auf dem Gebiet der Handelspolitik 
an supranationale Institutionen abzutreten. Dies kann erklären, warum die NAFTA 
nur eine Freihandelszone, aber keine Zollunion mit gemeinsamer Zollpolitik ist. 
Ähnliche Probleme dürften sich bei der regionalen Integration Asiens mit großen 
Ländern, wie China und Indien, stellen. 

C. Behindert der Median-Wähler 
die regionale Integration? 

In der Ökonomik hat sich bei der Analyse politischer Prozesse in demokrati-
schen Gesellschaften weitgehend das Konzept des Median-Wählers durchgesetzt. 
Auf dieses Konzept bezieht sich auch Thomas  Apolte  in seinem Beitrag. Er zeigt, 
dass das Einkomen des Median-Wählers bei der Erweiterung eines regionalen 
Wirtschaftsraums um Länder, die eine niedrigere Kapital-Ausstattung als die Alt-
Mitglieder aufweisen, durch die Erweiterung geringer steigt, als das durchschnitt-
liche Pro-Kopf-Einkommen der Altmitglieder, oder gar sinkt. Damit fällt die opti-
male Größe der Union aus Sicht des Median-Wählers noch kleiner aus, als das 
Insider-Optimum bei einer Maximierung des Durchschnittseinkommens. 

Unter den gegebenen Prämissen ist die Analyse zwar folgerichtig,  aus meiner 
Sicht stellen sich in diesem Zusammenhang jedoch drei Fragen: Erstens ist es frag-
würdig, ob das Heckscher-Ohlin-Samuelson  (HOS) Theorem der Außenhandels-
theorie tatsächlich die relevanten Effizienz-  und Verteilungseffekte  regionaler Inte-
gration erfasst. Zweitens ist es eine offene  Frage, ob das Konzept des Median-
Wählers die politischen Prozesse in der Union tatsächlich adäquat abbildet. Drit-
tens stellt sich die Frage nach den normativen Grundlagen der Analyse, d. h. 
welche Wohlfahrtskriterien  werden bei der Ableitung eines Optimums zugrunde 
gelegt. 

Betrachten wir zunächst die Folgen der wirtschaftlichen Integration. Unter den 
Annahmen des HOS-Theorems führt  der Abbau von Barrieren für Handel und Fak-
tormobilität dazu, dass die Einkommen der Eigentümer von denjenigen Produk-
tionsfaktoren, die vergleichsweise reichlich vorhanden sind, im Vergleich zu den 
Eigentümern der relativ knappen Produktionsfaktoren  steigen. Dies muss jedoch 
für die regionale Integration aus verschiedenen Gründen nicht zutreffen: 

Erstens beruht das HOS-Theorem auf dem Zwei-Länder-Fall. Bei der regionalen 
Integration geht es aber gerade um den Mehrländerfall,  bei dem einzelne Länder in 
die Wirtschaftsgemeinschaft  aufgenommen werden, während andere ausgeschlos-
sen bleiben. Die Aufnahme eines Landes mit geringer Kapitalausstattung in eine 
regionale Wirtschaftsgemeinschaft  wird nur dann einen Einfluss auf die relativen 
Faktorpreise haben, wenn es zum marginalen  Anbieter arbeitsintensiver Güter 
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wird. Mit anderen Worten, wenn der Preis für einfache Arbeit durch den Preis für 
Bekleidung determiniert wird, kann die Aufnahme Polens in die EU nur dann den 
relativen Preis für einfache Arbeit in der EU beeinflussen, wenn Polen und nicht 
etwa China zum marginalen Anbieter von Bekleidung wird. Andernfalls verändern 
sich durch die Integration nur die Zolleinnahmen, nicht aber die relativen Faktor-
preise. 

Zweitens beruht das HOS-Theorem auf einer Reihe anspruchsvoller Annahmen, 
wie konstanten Skalenerträgen der Produktionsfunktion und identischen Techno-
logien. Wie die Modelle der Neuen Ökonomischen Geographie zeigen, kann der 
Abbau von Barrieren auch zu einer Konzentration der Produktionsfaktoren  in den 
reichen Zentren führen. In diesem Fall könnten die Einkommen aller Produktions-
faktoren in den reichen Zentren der alten Wirtschaftsgemeinschaft  durch die Auf-
nahme neuer Mitglieder steigen. Auch kann es genau zu den umgekehrten Vertei-
lungseffekten  kommen, wenn die Technologien nicht identisch sind. Bei vollstän-
diger Spezialisierung von Ländern schließlich auf unterschiedliche Güter führt  die 
Integration zu einem Anstieg der Einkommen aller Produktionsfaktoren. 

Es ist also letztlich eine empirische Frage, ob die Aufnahme von Ländern mit 
einer Kapitalausstattung, die unter dem durchschnittlichen Niveau der alten Wirt-
schaftsgemeinschaft  liegt, dazu führt,  dass das Einkommen des Medianwählers 
relativ zum Durchschnittseinkommen fällt. Empirische Analysen der EU-Ost-
erweiterung sprechen dafür,  dass die Erweiterung um vergleichsweise arme Länder 
zu keinen oder nur geringen Verteilungseffekten  in den alten Mitgliedsstaaten der 
Gemeinschaft führt  (vgl. z. B. Boeri/Brücker  2001). 

Fragwürdig ist auch, ob das häufig verwendete Konzept des Median-Wählers 
tatsächlich eine sinnvolle Approximation an die Entscheidungsprozesse in der 
Union ist. Tatsächlich beobachten wir, dass zahlreiche Entscheidungen auf der 
Ebene der Union an Institutionen, wie die Europäische Kommission, delegiert wer-
den, die sich weniger direkt gegenüber dem Wähler, als gegenüber den Regierun-
gen der Mitgliedsstaaten legitimieren müssen. Auch benutzen die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten die EU gerne zur Immunisierung unpopulärer politischer Ent-
scheidungen gegen öffentliche  Kritik, weil der nationale Einfluss auf Entscheidun-
gen der Union häufig für die Öffentlichkeit  nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ein 
Konzept der organisierten Interessengruppen, modifiziert  um die Interessen der 
Regierungen der einzelnen Mitgliedsstaaten, kommt den realen politischen Prozes-
sen in der EU meines Erachtens deshalb sehr viel näher als das Konzept des Medi-
an-Wählers. Aus dieser Perspektive haben die Einkommen der Kapitalseite ver-
mutlich ein sehr viel größeres Gewicht, als von dem Modell des Median-Wählers 
in dem Beitrag von Thomas  Apolte  unterstellt wird. Schließlich kann es auch eine 
Rolle spielen, dass die Vertreter in den Europäischen Institutionen bei einer Er-
weiterung auch einen Macht- und Einflussgewinn realisieren können, der als ex-
pansive Kraft  in Erweiterungsprozessen wirken kann. Zutreffend  ist die Analyse 
des Median Wählers jedoch in den Fällen, wo es zu einer Ratifizierung von Er-
weiterungsprozessen durch einzelne Mitgliedsstaaten kommt. Hier wird häufig der 
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Konflikt zwischen den Interessen des Median-Wählers, der häufig eine sehr viel 
restriktivere Haltung gegenüber Erweiterungsprozessen einnimmt, und den eher 
expansiven Interessen der politischen Eliten offen  gelegt. 

Dieser Konflikt zwischen Median-Wähler und der Haltung der politischen Eli-
ten, beispielsweise in der Europäischen Kommission, wirft  nicht nur die Frage 
nach dem geeigneten Rahmen für die Analyse der politischen Entscheidungen in 
der EU, sondern auch nach den normativen Grundlagen der Analyse in dem Bei-
trag von Thomas  Apolte  insgesamt auf. In dem Beitrag ist von dem Nutzenniveau 
der Insider, der Outsider und einem gesamteuropäischen Nutzenoptimum die Rede. 
Dabei wird der Nutzen repräsentativer Bürger der Alt- und Neumitglieder addiert. 
Tatsächlich handelt es sich bei dem Nutzen um eine Addition der Erträge und Kos-
ten einer Erweiterung, d. h. es werden die durchschnittlichen Einkommenseffekte 
addiert. Verteilungseffekte  werden erst bei der Analyse des Medianwählers berück-
sichtigt. Insofern würde es sich anbieten eher von einem gesamteuropäischen Ein-
kommensmaximum (unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Koodinations-
kosten) als von einem Nutzenoptimum zu sprechen. 

Die Analyse aus der Perspektive des Median-Wählers in dem Beitrag von 
Thomas  Apolte  verweist auf den wichtigen Aspekt, dass die Erweiterungsprozesse 
nicht nur das durchschnittliche Einkommensniveau, sondern auch die Einkom-
mensverteilung beeinflussen. Insofern ist ein Wohlfahrtskriterium  notwendig, dass 
auch Verteilungsaspekte berücksichtigt. Legt man etwa ein Rawls'sches  Wohl-
fahrtskriterium  an, dann kann sich in der Tat ein Interessensgegensatz zwischen 
den Insidern und den Outsidern ergeben: In der alten EU könnten die ärmsten Indi-
viduen durch die Aufnahme von Ländern mit vergleichsweise geringer Kapitalaus-
stattung schlechter, während in den Beitrittsstaaten die ärmsten Individuen besser 
gestellt werden, wenn die Hypothese des HOS-Theorems zutrifft.  Aus gesamt-
europäischer Perspektive würde die Erweiterung zu einem Wohlfahrtsgewinn füh-
ren, weil die ärmsten Individuen, die in den Beitrittsstaaten zu Hause sind, besser 
gestellt würden. Natürlich hängt diese Analyse davon ab, dass die Annahmen des 
HOS-Theorems zutreffen.  Es ist auch denkbar, dass (wie oben ausgeführt)  die 
ärmsten Individuen in beiden, den Alt- und Neumitgliedsstaaten, durch eine Er-
weiterung besser gestellt werden. 

D. Zu klein, um Europa sicher zu machen? 

Eine der scharfsinnigsten Analysen in dem Beitrag von Thomas  Apolte  betrifft 
die sicherheitspolitische Dimension der Integration. Die Analyse geht von einem 
plausiblen Trade-off  zwischen einer steigenden Sicherheit innerhalb der Union 
durch eine Erweiterung der Außengrößen, und einer abnehmenden Sicherheit 
durch eine zunehmende Heterogenität der Mitglieder aus. Dieser Trade-off  charak-
terisiert beispielsweise die gegenwärtige Debatte um die Aufnahme der Türkei. 
Während die Befürworter  auf den Gewinn geopolitischer Sicherheit durch eine 
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Verschiebung der Außengrenzen der Union verweisen, warnen die Kritiker vor 
einer abnehmenden Sicherheit aufgrund der Integration eines Landes, das sich in 
Kultur und Weiten von den Altmitgliedern unterscheide. In der Analyse von Apolte 
ergibt sich wiederum ein Gegensatz zwischen Insider- und gesamteuropäischen 
Optimum, weil für die Altmitglieder im Inneren der Union die Sicherheitsgewinne 
durch eine Verschiebung der Außengrenzen mit zunehmender Größe der Gemein-
schaft abnehmen, während die Kosten aufgrund steigender Heterogenität zuneh-
men. Aus Perspektive der Neumitglieder und der Altmitglieder an der Peripherie 
der Union stellt sich das Kosten-Nutzen-Kalkül einer Erweiterung demgegenüber 
weit günstiger dar. Dieser Umstand kann auch erklären, warum Mitglieder an den 
Grenzen der Union häufig zu Anwälten einer Erweiterung werden, während Mit-
glieder im Inneren der Union sich häufig eher skeptisch verhalten. 

Nun existieren neben der EU auch noch andere sicherheitspolitische Bündnisse. 
Neben der Geographie sind für die Erzeugung von Sicherheit noch eine Reihe von 
anderen Faktoren zuständig, etwa Militärmacht, Beweglichkeit der Einsatzkräfte, 
usw. Ein Militär-Bündnis, wie die NATO, das letztlich auf einem gemeinsamen 
Wertkonsens gründet, kann sich deshalb möglicherweise als stabiler als ein Wirt-
schaftsraum erweisen, der stark geographisch orientiert ist. Fragwürdig ist auch, ob 
die Grenzerträge der Sicherheit mit zunehmender Entfernung von den Außengren-
zen fallen. Man könnte sich für die Herstellung von Sicherheit auch eine Produk-
tionsfunktion mit steigenden Skalenerträgen vorstellen, so dass die Erträge von 
Sicherheit mit zunehmender Größe der Union steigen. Dies wäre dann der Fall, 
wenn Fixkosten bei der Erzeugung von Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. 

E. Schlussfolgerungen 

Auch wenn nicht alle Annahmen in dem Modell von Thomas  Apolte  zutreffen 
sollten, so legt er überzeugend dar, dass die EU, wie auch andere regionale Wirt-
schaftsräume, aus drei Gründen kleiner ist, als aus wohlfahrtsökonomischer  Per-
spektive optimal wäre: Erstens führt  das aus der Club-Theorie wohlbekannte Ganz-
zahligkeitsproblem dazu, dass sich in regionalen Wirtschaftsräumen starke Kerne 
mit einem hohen Grad der wirtschaftlichen Integration herausbilden, während 
schwache Länder an der Peripherie keine vergleichbaren Wirtschaftsgemeinschaf-
ten replizieren können. Zweitens hat der Median-Wähler in reichen Mitgliedsstaa-
ten ein starkes Interesse daran, ärmere Mitgliedsstaaten von der Integration aus-
zuschließen, auch wenn durch die Erweiterung um diese Länder sowohl das durch-
schnittliche Einkommen als auch die Verteilungsgerechtigkeit in der erweiterten 
Gemeinschaft erhöht werden würde. Drittens schließlich haben die Altmitglieder 
im geographischen Kern einer Gemeinschaft ein geringeres Interesse an der Erwei-
terung einer Sicherheitsgemeinschaft,  als aus gesamteuropäischer Perspektive opti-
mal wäre, weil die Erträge einer Grenzverschiebung geringer als die Kosten durch 
zunehmende Heterogenität der Gemeinschaft ausfallen. 
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Aus dieser Analyse ergeben sich brisante Schlussfolgerungen für die politische 
Gestaltung von Erweiterungsprozessen: Erstens wäre es wohlfahrtsökonomisch 
optimal, nicht nur die Alt-, sondern Alt- und Neumitglieder gemeinsam über eine 
Erweiterung abstimmen zu lassen. Dadurch könnte die Externalisierung von Kos-
ten und Erträgen vermieden werden. Dies widerspricht jedoch den Interessen der 
Altmitglieder und dürfte folglich politisch nicht durchsetzbar sein. Als zweitbeste 
Lösung bietet es sich an, nur die alte Gemeinschaft insgesamt und nicht einzelne 
Länder abstimmen zu lassen. In diesem Falle könnte ein Teil der Externalitäten 
internalisiert und könnten Lösungen erreicht werden, die näher am gesamteuropäi-
schen Optimum liegen, als wenn einzelne Länder ein Veto geltend machen können. 
Drittens schließlich spricht viel dafür, dass durch die häufig kritisierte Delegation 
von politischen Entscheidungen an supranationale Gremien, wie die Europäische 
Kommission oder das Europäische Parlament, eher die Internalisierung von ex-
ternen Effekten  erreicht werden kann, als wenn die Entscheidungen von den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten getroffen  werden. Alles in allem bietet der Beitrag von 
Thomas  Apolte  eine ausgezeichnete Grundlage für die systematische Analyse der 
ökonomischen Effekte  und der politischen Gestaltung von Erweiterungsprozessen. 
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Die Ursachen der deutschen Kleinstaaterei 

Von Oliver  Volckart,  Berlin 

A. Gegenstand und Fragestellung 

Heute besteht die Bundesrepublik Deutschland aus sechzehn Bundesländern, de-
ren Eigenständigkeit stark beschränkt ist und deren durchschnittliche Größe etwa 
22.000 Quadratkilometer beträgt. Dieser Zustand ist Ergebnis eines jahrhunderte-
langen Konsolidierungs- und Arrondierungsprozesses.  Die Weimarer Republik 
umfasste noch 18 Länder mit einer Fläche von durchschnittlich 26.100 Quadrat-
kilometern, während die 25 Bundesstaaten des Kaiserreichs (und das „Reichsland'4 

Elsass-Lothringen) durchschnittlich 20.770 Quadratkilometer groß waren. Bei 
einer Gesamtfläche von etwa 630.000 Quadratkilometern bestand der Deutsche 
Bund von 1815 aus 38 praktisch selbständigen Einzelstaaten, unter denen sich vier 
sogenannte Freie Reichsstädte befanden. Die mittlere Fläche der deutschen Staaten 
betrug demnach damals etwa 16.500 Quadratkilometer.1 Vor der großen napole-
onischen Flurbereinigung lagen in den Grenzen des Heiligen Römischen Reichs 
noch 314 faktisch souveräne Staaten, zu denen mehr als 1.400 autonome Reichs-
ritterschaften  kamen, d. h. Zwergterritorien,  die unmittelbaren Vasallen des Kaisers 
unterstanden und oft nicht mehr als ein oder zwei Dörfer umfassten.2 Bei einer 
Gesamtfläche des Reichs von ca. 661.000 Quadratkilometern3 ergibt das eine 
Durchschnittsgröße von nur noch etwa 385 Quadratkilometern pro Territorium. 
Dieser Wert scheint für die letzten Jahrhunderte des Alten Reichs typisch gewesen 
zu sein. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gehörten zwar noch zahlreiche 
Gebiete zum Reich, die sich 150 Jahre später verselbständigt hatten oder die von 
aggressiven Nachbarn annektiert worden waren - darunter vor allem solche südlich 
der Alpen und westlich des Rheins aber die Anzahl der autonomen politischen 
Einheiten war größer: Sie wird auf mehr als 2.000 geschätzt.4 Ihre Durchschnitts-
fläche dürfte demnach der des späten 18. Jahrhunderts etwa entsprochen haben. 
Was schließlich die Zeit vor dem Westfälischen Frieden betrifft,  so hat es wenig 
Sinn, von Staaten zu sprechen. Weite Teile des Reichs wurden noch von Organisa-

1 Vgl. Boldt  (1993), S. 132 f., S. 171, S. 230; Hilgemann  (1984), S. 56. 
2 Möller  (1989),  S. 68. 
3 12.000 Quadratmeilen. Grellmann  (1801), S. 12. Eine deutsche Meile = 7.420,4 m. 
4 Boldt  (1990), S. 289. 

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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tionen beherrscht, die über keine Gewaltmonopole verfügten und deren politische 
Rechte sich vielfach überlappten und überlagerten. Die Territorien hatten erst be-
gonnen, sich klar voneinander abzugrenzen; dementsprechend ist es auch kaum 
sinnvoll zu versuchen, Angaben über ihre Größe zu machen. 
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Abb. 1: Deutschland 1789 

Der heutige deutsche Föderalismus geht unmittelbar auf die politischen Verhält-
nisse des Alten Reichs zurück; er stellt in Europa nördlich der Alpen einen Sonder-
fall dar. Alle anderen großen nord- und westeuropäischen Staaten werden zentra-
listisch regiert. Wie kam es dazu? Weshalb umfasste das typische deutsche Terri-
torium am Ende des ancien régime weniger als 400 Quadratkilometer, während 
gleichzeitig im Osten und Westen Staaten existierten, die 800-mal (Großbritannien 
und Irland), 1.400-mal (Frankreich) oder mehrere 10.000-mal (Russland) größer 
waren? Auf diese Frage hat die Geschichtswissenschaft seit ihrem Entstehen in 
Deutschland immer wieder Antworten gegeben. So kam bereits in der ersten Hälfte 
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des 19. Jahrhunderts die These auf, dass die Bindung des deutschen Königtums an 
das Kaisertum dem Partikularismus Vorschub geleistet habe: Die Kaiser hätten sich 
immer wieder mit den Päpsten auseinander setzen müssen, dies hätte sie ge-
schwächt und dem Aufstieg der Fürsten zur Territorialstaatlichkeit den Weg ge-
bahnt. Das Argument gilt auch heute noch als nicht überholt;5 was in jüngerer Zeit 
allerdings fehlt, ist die im 19. und frühen 20. Jahrhundert oft vorhandene unter-
schwellige oder offene  moralische Verurteilung der Fürsten, die die Abwesenheit 
des Kaisers zum Ausbau ihrer Autonomie nutzten. Neben dem kaiserlichen Enga-
gement in Italien wird in den letzten Jahrzehnten auch vermehrt der hochmittel-
alterliche Landesausbau hervorgehoben, d. h. die Welle von Rodungen und Sied-
lungs- und Herrschaftsgründungen,  zu der es im Zuge des BevölkerungsWachstums 
zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert kam. Diese Entwicklungen hätten die Par-
tikulargewalten gestärkt bzw. es ihnen ermöglicht, sich der Kontrolle durch die 
Reichsgewalt zu entziehen.6 Die nahezu königsgleiche Stellung, die Heinrich  der 
Löwe  im Norden und Osten des Reichs erlangte, ist ein Beispiel hierfür. 

Keines der beiden Argumente ist ohne weiteres von der Hand zu weisen. Die 
Auseinandersetzung mit dem Papsttum trug sicherlich zur Schwächung des Kaiser-
tums bei, und dass im Zuge des Landesausbaus auch Herrschaftsbildungen erfolg-
ten, steht außer Frage. Dennoch befriedigen die Erklärungen nicht ganz. Schließ-
lich war der hochmittelalterliche Landesausbau kein ausschließlich deutsches 
Phänomen: Siedlungsgründungen und Rodungen fanden zwischen dem 11. und 
14. Jahrhundert in ganz Mittel- und Westeuropa statt.7 Anders als im deutschen 
Königreich führten diese Erscheinungen in England oder Frankreich jedoch nicht 
zur Entstehung von Herrschaften,  die die Zentralgewalt praktisch nicht mehr kon-
trollieren konnte. Für die Konflikte mit den Päpsten gilt Ähnliches: Auch sie betra-
fen nicht ausschließlich die deutschen Könige bzw. Kaiser. Die Könige Frankreichs 
führten ähnlich erbitterte Auseinandersetzungen mit den Päpsten; das Ergebnis war 
jedoch bekanntlich nicht der Zerfall  Frankreichs, sondern die „Babylonische Ge-
fangenschaft"  der Kirche in Avignon (1309-77). Eine moderne Erklärung wird 
den traditionell hervorgehobenen Entstehungsbedingungen des deutschen Partiku-
larismus ihren Platz einräumen. Dass diese Bedingungen für die Bildung der Viel-
zahl mittelgroßer, kleiner und kleinster Staaten im Zentrum Europas nicht hin-
reichten, ist jedoch klar. 

Was haben die Wirtschaftswissenschaften  zu diesem Thema beizutragen? Direkt 
nichts: Aus wirtschaftswissenschaftlicher  Perspektive wurden die Ursachen der 
deutschen Kleinstaaterei bislang nicht betrachtet. Dennoch gibt es eine Reihe theo-
retischer Ansätze, die in diesen Zusammenhang passen. Das Problem des Umfangs 
von Staaten bzw. Volkswirtschaften, Währungsräumen usw. wird zwar über-
wiegend aus normativem Blickwinkel behandelt - man fragt nach der optimalen 

5 Boockmann  (1994), S. 8 f.; Boldt  (1990), S. 133. 
6 Vgl. Winkler  (2001), S. 9; Boldt  (1990), S. 136. 
i  Bardett  (1998)  S. 251 ff. 
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Größe doch existieren auch positive Analysen, die zumindest auf den ersten 
Blick vielversprechend zu sein scheinen. Dazu gehört an erster Stelle David  Fried-
mans „Theory of the Size and Shape of Nations".8 Friedman  geht von der An-
nahme aus, dass Herrscher ihr Einkommen maximieren, und stellt auf dieser 
Grundlage einen engen Zusammenhang zwischen der Größe von Staaten und der 
Art der Einkünfte her: Wo Handel die Grundlage der Besteuerung sei, bildeten sich 
größere Staaten als dort, wo in erster Linie Boden besteuert würde. Der Grund 
dafür sei, dass dort, wo eine Handelsroute von mehreren Staaten kontrolliert wür-
de, die insgesamt geforderten  Zölle über denjenigen lägen, die ein einzelner Staat 
erheben würde. Da der Handel ausweichen könne, würden die Zollerträge durch 
dieses Vorgehen gemindert; ein Effekt,  der von einem einzelnen monopolistischen, 
den Zollertrag maximierenden Staat vermieden würde. Die Besitzer von Boden 
hingegen könnten der Besteuerung nicht ausweichen, so dass die Steuererträge in 
diesem Fall von kleineren Staaten maximiert werden könnten. 

Ein Blick auf die Karte des Heiligen Römischen Reichs am Ende der frühen 
Neuzeit lässt zweifelhaft  erscheinen, dass Friedmans  Theorie viel zur Klärung des 
deutschen Falls beitragen kann. Die Karte zeigt, dass die im Westen des Reichs 
entstehenden Territorien, besonders diejenigen im Rheinland, im Allgemeinen 
deutlich kleiner waren als die Fürstentümer östlich von Elbe und Saale. Wie die 
Untersuchungen Georg  Droeges  gezeigt haben, waren es gerade die Kleinterrito-
rien entlang des Rheins - z. B. Kurköln, Jülich und die Kurpfalz - deren Einkünfte 
im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit zum überwiegenden Teil aus Zoll-
erträgen stammten.9 Die im Osten des Reichs entstehenden größeren Flächen-
staaten dagegen finanzierten sich vornehmlich aus den Erträgen der landesherr-
lichen Domänen bzw. im sächsischen Fall aus denjenigen des Bergbaus - Boden 
bildete hier die Basis der herrscherlichen Einkünfte. Friedman  hätte für den 
Westen des Heiligen Römischen Reichs große Flächenstaaten, für den Osten die 
Existenz zahlreicher Kleinterritorien vorausgesagt. 

In jüngerer Zeit haben sich u. a. Donald  Wittman  sowie Alberto  Alesina  und 
Enrico  Spolaore  mit der Frage nach den Faktoren auseinandergesetzt, die die 
Größe von Staaten bestimmen.10 Diese Autoren gehen von denselben Verhaltens-
annahmen wie Friedman  aus. Was bei ihnen neu ist, ist die Betonung der Bedeu-
tung von Freihandel: In einem Staatensystem mit offenen  Grenzen, d. h. freiem 
Personen-, Waren- und Kapital verkehr, spiele der Umfang staatlicher Territorien 
keinerlei Rolle, da auch sehr kleine wirtschaftlich überlebensfähig seien. Diese 
These legt es nahe, danach zu fragen, ob die im Westen des spätmittelalterlich-
frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reichs entstehenden kleineren Staaten eher 
einer Freihandelspolitik zuneigten als die größeren Territorien im Osten. Soweit 
man überhaupt von einer territorialen Wirtschaftspolitik sprechen kann, d. h. etwa 

8 Friedman (1911). 
9 Droege  (1966), S. 149, S. 155 ff. 
10 Wittman  (1991); Alesina/Spolaore  (2003). 
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für die Zeit seit dem 17. Jahrhundert, scheint das tatsächlich der Fall gewesen zu 
sein;11 allein, der Verweis auf das Fehlen einer protektionistischen Zollpolitik er-
klärt allenfalls, weshalb die westdeutschen Kleinstaaten überlebensfähig waren, 
nicht aber, warum sie entstanden. Überhaupt scheinen die Erklärungen, die Alesina 
und Spolaore  für die Entwicklung des europäischen Staatensystems seit dem 
Mittelalter bieten, vielfach auf funktionalistischen Schlüssen zu beruhen. So be-
gründen sie die im Zeitablauf wachsende Durchschnittsgröße der Staaten mit 
dem Hinweis darauf, dass die europäische Wirtschaft  gewachsen sei: „ . . .a growing 
economy needed institutions that guaranteed property rights and the formation of 
larger (,national') markets..."; folglich seien größere Staaten entstanden, die diese 
Institutionen bereitgestellt und die Verfügungsrechte  geschützt hätten.12 Als Erklä-
rung für das Entstehen bestimmter Regeln oder politischer Organisationsformen 
reicht der Hinweis auf deren Nützlichkeit aber nicht aus; vielmehr muss mit den 
Interessen und Absichten der beteiligten Akteure argumentiert werden. 

Im vorliegenden Aufsatz wird eine derartige Erklärung angestrebt. Dabei geht 
es nicht um die Formulierung einer allgemeinen Theorie zur Erklärung von Staats-
größen, sondern vielmehr um eine theoriegeleitete Erklärung mittlerer Reichweite: 
Gegenstand der Untersuchung ist lediglich der deutsche Fall. Die Ausgangs-
hypothese lautet, dass die Institutionen, die das Handeln der relevanten Akteure 
beschränkten, explizit berücksichtigt werden müssen. Grundlage der im folgenden 
erläuterten Argumente sind dieselben Verhaltensannahmen, auf denen auch die 
bisherige wirtschaftswissenschaftliche  Literatur zum Thema Staatsgrößen beruht: 
Es wird davon ausgegangen, dass Herrscher daran interessiert sind, ihr Einkommen 
zu maximieren und dass sie dieses Ziel in der Regel durch eine Vergrößerung ihres 
Territoriums erreichen können. Diese Verhaltensannahme führt  unmittelbar zu 
einer grundlegenden Frage: Weshalb haben die größeren Territorien des Heiligen 
Römischen Reichs die kleineren nicht annektiert, sobald sie dazu militärisch in der 
Lage waren? Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kam es zwar zu mancherlei 
territorialen Veränderungen, aber in ihren Grundzügen blieb die territoriale Struk-
tur des Reichs, die sich am Ende des Mittelalters herausgebildet hatte, bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts unangetastet. Insbesondere kam es nicht dazu, dass 
die zahlreichen Zwergterritorien der Reichsritter, die Doudezfürstentümer  und die 
teils winzigen Reichsstädte, die kaum in der Lage waren, ihre mittelalterlichen 
Stadtmauern in Schuss zu halten, geschweige denn, sich modernere Befestigungen 
zu leisten, von den größeren Territorien absorbiert wurden. Weshalb das nicht ge-
schah, ist im folgenden Abschnitt (B.) als erstes zu klären; die Ursachen der poli-
tischen Vielfalt, die im frühneuzeitlichen Deutschland herrschte, sind Gegenstand 
des darauffolgenden  Kapitels (C.). Im Schlussabschnitt (D.) werden die Thesen 
dieses Aufsatzes zusammengefasst. 

11 Barkhausen  (1954), S. 176. 
12 Alesina/Spolaore  (2003), S. 178. 
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B. Reichsverfassung und territoriale Integrität 

Der zentrale Schwachpunkt der Argumente, die von wirtschaftswissenschaft-
licher Seite bislang zur Erklärung der Größe von Staaten angeführt  wurden, ist die 
Annahme, dass das Handeln von Regierungen bzw. Herrschern zwar innerhalb der 
jeweiligen Jurisdiktionen durch Verfassungen beschränkt sein mag, dass auf zwi-
schenstaatlicher Ebene jedoch Anarchie herrscht. Nimmt man den Anarchiebegriff 
wörtlich, so trifft  diese Annahme zu: Staaten - jedenfalls solche im Weberschen 
Sinne - verfügen per definitionem über Gewaltmonopole, so dass auf überstaat-
licher Ebene keine Instanz existieren kann, die in der Lage ist, Zwangsmittel ein-
zusetzen, um ihr untergeordnete Regierungen zu bestimmten Verhaltensweisen an-
zuhalten. Dennoch gibt es zwei gewichtige Einwände. Erstens nämlich bedeutet 
die Abwesenheit einer übergeordneten Gewalt nicht, dass die Interaktion von Re-
gierungen institutionell unbeschränkt sein muss. Sofern es aber Regeln internatio-
nalen Verhaltens gibt, wird man kaum von nackter Anarchie sprechen können. Und 
zweitens wird in jüngerer Zeit immer deutlicher, dass politische Systeme, in denen 
ausschließlich souveräne Staaten auf der internationalen Bühne agieren, eher die 
Ausnahme als die Regel sind. Das zeigt einerseits die Entwicklung der Gegenwart, 
in der überstaatliche Organisationen und multilaterale Bündnisse eine immer wich-
tigere Rolle spielen. Anderseits lässt auch ein Blick auf die deutsche Geschichte 
dies erkennen. Sieht man nämlich von den 74 Jahren im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert ab, in denen ein deutscher Nationalstaat im Konzert der Mächte 
mitspielte, so gab es keine Epoche der deutschen Geschichte, in der die politischen 
Einheiten in der Mitte Europas nicht in der einen oder anderen Weise in über-
geordnete Organisationen eingebunden waren. Für das hier zu klärende Problem 
bedeutet das zweierlei: Erstens blieb das Heilige Römische Reich mit seiner Ver-
fassung für weite Teile Deutschlands und für viele der dort entstehenden Staaten 
bis zum Ende seiner Existenz lebendige Realität, und zweitens traten dort, wo die 
Reichsverfassung nicht mehr wirksam war bzw. kaum noch durchgesetzt werden 
konnte, andere Regeln hinzu und beschränkten das Handeln der Herrscher. Für die 
territoriale Gliederung Deutschlands hatte dies entscheidende Bedeutung. 

Inwiefern trug die Verfassung des frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reichs 
nun dazu bei, die Entstehung von Territorialstaaten vom Format Frankreichs oder 
Englands in Deutschland zu verhindern? Die Verfassung war kein einzelnes Doku-
ment, sondern eine Sammlung von Vereinbarungen, zu denen neben der Goldenen 
Bulle von 1356 der Ewige Landfriede von 1495, der Augsburger Religionsfriede 
von 1555, der Westfälische Friede von 1648 sowie die zwischen den Kaisern und 
ihren kurfürstlichen  Wählern geschlossenen Verträge gehörten.13 Die Verfassung 
konstituierte das Reich als feudalen Personenverband mit dem Kaiser als Ober-
haupt sowie den geistlichen und weltlichen Kurfürsten,  den übrigen Fürsten und 
den Vertretern der Reichsstädte als untergeordneten Mitgliedern. Glieder des 

13 Boldt  (1990), S. 263. 
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Reichs waren neben diesen sogenannten Reichsständen auch die Vielzahl der 
Reichsritter, deren Güter vornehmlich in Schwaben und Franken lagen, sowie eine 
Reihe ebenfalls dem Kaiser direkt unterstehender Dörfer. 

Höchstes Gremium des Reichs war der Reichstag, auf dem neben dem Kaiser die 
Kurfürsten,  die übrigen Fürsten und die Reichsstädte vertreten waren - Reichsritter, 
nicht reichsunmittelbarer Adel und Städte sowie die Reichsdörfer  blieben hier also 
ausgeschlossen. Bedeutsam ist nun, dass die Beschlussfassung des Reichstags auf 
eine Weise erfolgte, die es außerordentlich erschwerte, die Interessen der kleineren 
Reichsstände sowie der nicht vertretenen Reichsglieder zu übergehen. Die Mitglie-
der des Reichstags berieten nämlich nicht gemeinsam, sondern nach Kollegien ge-
trennt. Die erste dieser sogenannten Kurien bildeten die Kurfürsten,  die zweite die 
Fürsten und die Reichsstädte die dritte. Die Kurfürstenkurie  war die kleinste - sie 
hatte ursprünglich sieben, gegen Ende des Reichs zehn Mitglieder. In der Fürsten-
kurie waren zwischen 100 und 300 Fürsten vertreten, in der der Städte zunächst 85, 
zum Ende des 18. Jahrhunderts noch 52 Reichsstädte. Erst wenn Kurfürsten  und 
Fürsten ihre auf getrennten Beratungen erzielten Ergebnisse verglichen und sich 
geeinigt hatten, legten sie ihren Ratschlag der Städtekurie zur Stellungnahme vor, 
und erst wenn diese zugestimmt hatte, gelangte das Reichsgutachten an den Kaiser, 
dessen Sanktion es zum Reichsschluss erhob.14 Innerhalb der Kurien galt bei Ab-
stimmungen zwar das Mehrheitsprinzip, aber ihre Schaffung  etablierte im Reichs-
tag drei Vetospieler, die die Überstimmung kleinerer Reichsstände verhindern 
konnten. Ein Reichsschluss, der z. B. die Annexion kleiner Territorien durch große 
sanktioniert hätte, war unter diesen Umständen kaum vorstellbar. 

Zu den Modalitäten der Beschlussfassung kam ein weiterer, die territoriale 
Struktur des Reichs stabilisierender Umstand: Der Kaiser gab die Beratungsagenda 
vor.15 In diesem Zusammenhang war wichtig, dass er unter den Fürsten des Reichs 
die Rolle eines primus inter pares spielte. Er war selbst Territorialherrscher  und als 
solcher nicht daran interessiert, den übrigen Fürsten Gelegenheit zur Annexion 
kleinerer Nachbarn zu geben - ebenso wie die Fürsten dem Kaiser umgekehrt nicht 
gestatteten, seine Erblande zulasten solcher kleinerer Nachbarn abzurunden. Der 
dauerhafte Bestand der Reichsritterschaften  und Reichsdörfer,  die auf den Reichs-
tagen ja nicht vertreten waren, dürfte hierin seine Erklärung finden. 

Die Arbeitsweise des Reichstags erklärt die Stabilität der territorialen Struktur 
des Reichs allerdings nicht vollständig. Wie stets in solchen Zusammenhängen 
stellt sich die Frage, weshalb nicht einzelne Fürsten die Verfassung verletzten und 
ihren eigenen Gebieten die ihrer schwächeren Nachbarn eingliederten. Gebiets-
veränderungen kamen natürlich vor, erfolgten in der Regel aber auf reichsrecht-
licher Grundlage, d. h. beispielsweise durch Erbteilung oder Tausch. Gewaltsame 
Grenzziehungen etwa in der Form, dass ein Fürst einen anderen überfrei  und des-
sen Territorium annektierte, waren bis zur Eroberung Schlesiens durch Preußen 

14 Boldt  (1990), S. 266 f.; Schilling  (1989), S. 108. 
15 Boldt  (1990), S. 266. 
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1740 die Ausnahme, und selbst Friedrich  IL hielt es noch für nötig, einige faden-
scheinige Rechtsgründe für sein Vorgehen geltend zu machen. Bis zu diesem Zeit-
punkt war die Bindung der Reichsfürsten an die Verfassung allgemein glaub-
würdig. Warum? 

Shepsle  unterscheidet zwei Typen glaubwürdiger Bindungen an eine Verein-
barung oder Regel:16 Es handelt sich um motivationale und um imperative Bindun-
gen. Eine imperative Bindung liegt vor, wenn der Akteur nach dem Abschluss 
eines Vertrags - d. h. im vorliegenden Fall nach der Anerkennung der Gültigkeit 
der Verfassung - keine Möglichkeit mehr hat, unter sich ändernden Umständen 
Optimierungsentscheidungen zu treffen.  Er tut mit anderen Worten also, wozu er 
sich ex ante verpflichtet hat, weil er an anderen Verhaltensweisen, durch die er sich 
ex post besser stellen könnte, gehindert wird. Eine motivationale Bindung ist dem-
gegenüber glaubwürdig, wenn ex ante- und ex post-Anreize nicht in dieser Weise 
divergieren, wenn die Vereinbarung also selbstdurchsetzend ist, weil der Akteur 
sich durch ihren Bruch nicht besser stellen könnte. 

Was zunächst imperative Bindungen betrifft,  so enthielt die Reichsverfassung 
durchaus Komponenten, die darauf hinwirken konnten. Hier ist vornehmlich an die 
beiden höchsten Reichsgerichte zu denken, d. h. an den vom Kaiser dominierten 
Reichshofrat und an das Reichskammergericht, das von den Reichsständen finan-
ziert wurde. Die Wahrung des Landfriedens und die Klärung territorialer  Streit-
fälle gehörten zu den Aufgaben dieser Gerichte; allein, ihnen fehlte eine Exeku-
tive, was es nötig machte, die Durchsetzung von Urteilen nahe gelegenen Fürsten 
oder Städten anzuvertrauen.17 Weshalb waren diese aber bereit, die mit der Sank-
tionierung von Friedensbrechern verbundenen Kosten zu tragen? Häufig entsteht 
in solchen Situationen ein Problem kollektiven Handelns: Es mag zwar durchaus 
sein, dass alle Mitglieder der Gruppe ein Interesse an der Durchsetzung einer be-
stimmten Institution haben, doch ein Interesse an der Aufbringung der Sanktions-
kosten ist nicht unbedingt vorauszusetzen. Schließlich wird damit, dass eine Regel 
durchgesetzt wird, ein öffentliches  Gut bereitgestellt, wobei die üblichen Anreize 
zum Trittbrettfahren  auftreten.18 Im vorliegenden Zusammenhang löste man dieses 
Problem, indem man über den Friedensbrecher die Acht verhängte und dem 
Reichsstand, der sie exekutierte, die Möglichkeit bot, sich das Territorium des Ge-
ächteten anzueignen. Damit war ein selektiver Anreiz im Sinne Olsons  gegeben, 
der das Problem kollektiven Handelns löste.19 

Kleinere Reichsstände mochten die Gefahr,  der Reichsacht zu verfallen, durch-
aus als Bedrohung empfinden und sich veranlasst sehen, ihren territorialen Ambi-
tionen in rechtlichem Rahmen nachzugehen. Auf größere Territorien oder ent-
stehende Territorialstaaten war so allerdings kein Eindruck zu machen. Das galt, 

16 Shepsle  (1991), S. 247. 
17 Diestelkamp  (1995), S. 27. 
is Vgl. Axelrod  (1986). 
19 Olson (1965). 
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wie Johann Jacob Moser  1769 unter Anspielung auf Preußen festhielt, besonders 
dann, wenn der Friedensstörer ein absoluter Herrscher mit stehendem Heer war: 
Das ganze Recht solcher Fürsten bestünde, so Moser,  „darinn, daß sie 100.000 
Mann auf den Beinen halten, und keinen Richter über sich, oder doch selbigen 
nicht zu fürchten haben".20 Erschien eine Klage vor dem Kammergericht oder 
Hofrat aussichtslos, so konnte sich gemäß der in der Vormoderne erst schwach aus-
gebildeten Unterscheidung zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung auch der 
Reichstag mit dem Friedensbruch befassen. Im Falle der preußischen Annexion 
Schlesiens intervenierte er und beschloss die Reichsexekution und die Aufstellung 
einer Armee gegen Friedrich  II.  Dieser Versuch, Zwangsmittel zum Schutz der 
Verfassung einzusetzen, scheiterte jedoch 1757 bei Rossbach. 

Bis mindestens zu diesem Zeitpunkt dürften Zwang bzw. die Drohung mit 
Zwang insgesamt durchaus dazu beigetragen haben, die Verfassung des Reichs und 
seine territoriale Struktur zu stabilisieren. Allerdings erklärt der Hinweis auf die 
zwangsweise Durchsetzbarkeit der Verfassung die Zurückhaltung, die sich einige 
der mächtigsten Reichsstände in territorialer  Hinsicht auferlegten, nur unvoll-
kommen. Friedrich  IL z. B. annektierte weder Mecklenburg noch Schwedisch-
Pommern, obwohl er militärisch dazu in der Lage gewesen wäre und entspre-
chende Pläne bereits als Kronprinz in Erwägung zog.21 Um ein anderes Beispiel 
anzuführen: 1519 versuchte Herzog  Ulrich  von Württemberg,  die Reichsstadt Reut-
lingen zu unterwerfen;  der Versuch schlug fehl und endete mit seiner Verbannung 
aus dem Herzogtum, das in habsburgische Verwaltung überging. Anders als aus 
rein machtpolitischer Perspektive zu erwarten, annektierten die Habsburger, die 
eine Verurteilung durch die Reichsgerichte kaum zu fürchten hatten, Württemberg 
jedoch nicht, sondern ermöglichten dem verbannten Herzog 1534 die Rückkehr 
auf den Thron.22 Im Reich waren den territorialen Ambitionen selbst der mächtigs-
ten Fürsten offensichtlich  enge Grenzen gesetzt. Warum? 

Sind motivationale Bindungen an die Reichsverfassung denkbar, die die impera-
tiven, durch Reichstag und Reichsgerichte gebotenen ergänzten? Es gab Institutio-
nen, die die Annexion der Territorien von Reichsständen untersagten, aber da ihre 
Existenz nur anhand der Verhaltensregelmäßigkeiten erkennbar ist, die sich auf 
ihrer Grundlage ergaben - d. h. konkret am Ausbleiben von Raubkriegen unter den 
Reichsständen - , sind diese Regeln schwer von denjenigen zu unterscheiden, die 
auf internationaler Ebene entstanden und die zur Herausbildung des modernen 
Völkerrechts führten. Es liegt daher nahe zu vermuten, dass ihre Befolgung ähnlich 
motiviert war wie die Befolgung der Institutionen des Völkerrechts, des Kriegs-
rechts oder anderer Regelsysteme, denen ein formalisierter  Durchsetzungsapparat 
fehlt oder bis vor kurzer Zeit fehlte: Entscheidend dürfte das Interesse an der lang-
fristigen Kooperation mit den Interaktionspartnern in einem wiederholten Gefan-

20 Moser  (1769/1977), S. 1147. 
21 Kunisch  (2005), S. 104. 
22 Wann  (1984), S. 48. 
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genendilemma gewesen sein.23 Das ist im vorliegenden Fall umso wahrschein-
licher, als der Kreis der relevanten Akteure nicht sonderlich umfangreich war: Es 
gab innerhalb der Reichsgrenzen nur wenige Fürsten, deren Territorien und Macht 
so groß waren, dass sie auf die Rechtsprechung von Reichsgerichten oder Reichs-
tag keine Rücksicht zu nehmen brauchten. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert ge-
hörten dazu die Habsburger und Wittelsbacher, daneben wohl auch die Wettiner 
und möglicherweise die Landgrafen von Hessen; nach dem Dreißigjährigen Krieg 
kamen Brandenburg-Preußen und Hannover hinzu. 

Innerhalb einer so kleinen Gruppe kann Reputation durchaus als Mechanismus 
dienen, der zu stabilen Kooperationsgleichgewichten führt.  Fälle, in denen das 
Gleichgewicht einmal gestört war, lassen seine Wirkung besonders deutlich er-
kennen. So gelang es Karl  V.  im Schmalkaldischen Krieg zwar, seine Gegner zu 
unterwerfen,  doch erstens machte er nach der Schlacht bei Mühlberg (1547) nicht 
einmal den Versuch, deren Territorien zu annektieren, und zweitens hatte er schon 
wenige Jahre später mit einer breiten Opposition zu tun, zu der ehemalige Kriegs-
gegner ebenso gehörten wie ehemalige Verbündete. Seinen machtpolitischen Vor-
haben waren damit außerhalb der habsburgischen Erblande enge Grenzen gesetzt. 
Der nächste habsburgische Versuch, den Norden des Reichs unter Kontrolle zu 
bringen, scheiterte aus ähnlichen Gründen, sieht man davon ab, dass im Dreißig-
jährigen Krieg nicht nur Reichsstände zur antikaiserlichen Koalition stießen, 
sondern mit Dänemark, Schweden und Frankreich auch auswärtige Mächte.24 

Die Beispiele zeigen, auf welche Weise die ungeschriebenen Regeln, die das 
innerdeutsche Gleichgewicht stützten, durchgesetzt wurden: Die relevante Sank-
tion war - anders als in sonst ähnlichen Gefangenendilemmata üblich - nicht 
lediglich der Ausschluss von der zukünftigen Zusammenarbeit, sondern die Inten-
sivierung der Kooperation unter den übrigen Spielern, die zusammen über genug 
Macht verfügten, um dem Regelbrecher etwaige territoriale Gewinne wieder zu 
nehmen. 

Ein letzter Punkt ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Zumindest 
bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein bestanden für einen Reichs-
stand, der vor der Wahl stand, ein benachbartes Territorium gewaltsam in Besitz zu 
nehmen oder auf andere Weise - z. B. durch eine dynastische Ehe - an sich zu 
binden, starke Anreize, die letztere Option zu wählen. Maximierte er seine Ein-
künfte, so musste er abwägen, ob das aus dem annektierten Territorium zu erwar-
tende zusätzliche Einkommen die Kosten der Eroberung aufwog. Das zukünftige 
Einkommen durch die Verwüstung des Territoriums zu schmälern, war wenig sinn-
voll und ein zusätzlicher Grund, der dafür sprach, bei der Erweiterung des eigenen 

23 Vgl. Anderson/Gifford  Jr.  (1995), S. 28. 
24 Burkhardt  (1992), S. 92-99. Das Beispiel der antihabsburgischen Koalition im Dreißig-

jährigen Krieg, an der auch außerdeutsche Mächte beteiligt waren, lässt darauf schließen, 
dass hier ein Fall vorliegt, in dem sich die Institutionen der Reichsverfassung mit denjenigen 
des entstehenden Völkerrechts deckten: Beide Regeltypen untersagten willkürliche Annexi-
onen und wurden auf ähnliche Weise durchgesetzt. 
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Gebiets friedliche Mittel vorzuziehen.25 Dieser Aspekt fiel insbesondere ins Ge-
wicht, solange das Militärwesen auf Armeen beruhte, deren regelmäßige Besol-
dung und Versorgung von den Regierungen nicht gewährleistet wurde, und von 
denen man daher erwartete, dass sie sich aus dem von ihnen besetzten Land er-
nährten. Mit dem Übergang zu professionellen und regelmäßig besoldeten Heeren 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fiel dieser Gesichtspunkt fort,  was die 
Zunahme von Aggressionen im Reich mit erklären dürfte. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die territoriale Struktur des früh-
neuzeitlichen Heiligen Römischen Reichs ihre Stabilität einer Reihe von Institutio-
nen verdankt, die in der Reichsverfassung verankert waren und deren Befolgung 
auf unterschiedlichen Motiven beruhte. Territoriale Veränderungen hatten einver-
nehmlich zu erfolgen; das relevante Gremium war der Reichstag, dessen Agenda 
vom Kaiser bestimmt wurde und dessen Beschlussfassung in einer Weise erfolgte, 
die eine Rurbereinigung, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter Napoleon 
erfolgte, unmöglich machte. Soweit es sich bei den potentiellen Aggressoren um 
kleinere Reichsstände handelte, verhinderten die Sanktionsdrohungen der Reichs-
gerichte Verletzungen dieser Regel. Ging es um Verfassungsbrüche  durch die 
mächtigeren Reichsstände, so wirkte deren Interesse an der Kooperation unter-
einander und an der Verhinderung der Bildung von Gegenbündnissen darauf hin, 
Zurückhaltung zu üben, zumal die Methoden frühneuzeitlicher  Kriegsführung  den 
Wert etwaiger Eroberungen oft so beeinträchtigten, dass die Kosten nicht gerecht-
fertigt  erschienen. Dies änderte sich erst mit der Schaffung  stehender, regelmäßig 
besoldeter und strikter Disziplin unterworfener  Heere im späten 17. und 18. Jahr-
hundert - eine Entwicklung, die die Reichs Verfassung seit 1740 zu unterhöhlen 
begann und die zur Auflösung des Reichs beitrug. 

C. Feudalverträge und Kontrollkosten 

Mit dem Verweis auf die Verfassung des frühneuzeitlichen Heiligen Römischen 
Reichs sowie auf weitere Institutionen ist erklärbar, weshalb die territoriale Integri-
tät der mehr als 1.000 kleinen und kleinsten Reichsstände und der weiteren Glieder 
des Reichs bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen gewahrt blieb. Die 
eigentlichen Ursachen der politischen Fragmentierung des Reichs, d. h. die Gründe, 
aus denen es einer derartigen Vielzahl von Herrschaftsträgern  bis gegen Ende des 
Mittelalters gelang, weitgehende politische Autonomie zu erlangen, sind damit 
jedoch nicht erklärt. Für eine solche Erklärung genügt es nicht, lediglich das Funk-
tionieren der Reichs Verfassung zu untersuchen; vielmehr kommt es darauf an zu 
klären, wie sie entstanden ist und welche Umstände für die Unterschiede zwischen 
dem Feudalismus deutscher Prägung und demjenigen anderer europäischer Länder, 
in denen sich später zentralistisch regierte Staaten bildeten, verantwortlich sind. 

25 Vgl. Anderson/Gifford  Jk  (1995), S. 29 f. 
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Wie im vorigen Abschnitt bemerkt, handelte es sich bei der Verfassung des Heili-
gen Römischen Reichs um eine Sammlung grundlegender Verträge, die das Reich 
als feudalen Personenverband konstituierten. Allerdings waren die seit dem späten 
15. Jahrhundert zur Verfassung gerechneten Vereinbarungen nicht die einzigen, die 
in Deutschland existierten und politische Relevanz besaßen. Die zur Reichsverfas-
sung zählenden Verträge hatten besondere Bedeutung, weil sie zahlreiche Parteien 
gleichzeitig banden, aber im Prinzip stellte sich das Lehnswesen in seiner Gesamt-
heit als nichts anderes als ein Netz vertraglicher Beziehungen dar. Solche Beziehun-
gen bestanden nicht nur zwischen dem deutschen König bzw. dem Kaiser des Heili-
gen Römischen Reichs, seinen fürstlichen Vasallen und Städten sowie den Reichs-
rittern und den Bauern der Reichsdörfer,  sondern grundsätzlich zwischen allen 
Herrschaftsträgern  und deren Abhängigen, gleichgültig auf welcher gesellschaft-
lichen Ebene sie standen. Die Reichsfürsten unterhielten selbst vertragliche Bezie-
hungen mit Vasallen, Städten und Bauern, während ihre Vasallen und Städte in ana-
loger Weise mit eigenen Abhängigen meist bäuerlichen Standes verbunden waren. 
Wichtig ist nun zweierlei: Erstens konstituierten diese Verträge immer Prinzipal-
Agent-Beziehungen, und zweitens blieben sie in jedem Fall unvollständig. 

Prinzipal-Agent-Beziehungen begründeten sie, weil sich einer der Partner regel-
mäßig dazu verpflichtete, über einen längeren Zeitraum hinweg bestimmte Dienst-
leistungen zu erbringen. Vasallen hatten ihrem Lehnsherrn grundsätzlich für 
Kriegsdienste zur Verfügung zu stehen, konnten aber auch viel weitergehende Auf-
gaben übernehmen, so etwa die Organisation von Gerichten und die Durchsetzung 
von deren Urteilen. Generell waren sie verpflichtet,  ihren Herrn in politischen 
Fragen auf Anforderung  zu beraten.26 Bei Städten standen zwar materielle, dem 
Stadtherrn zu leistende Abgaben im Vordergrund, aber vor allem in der Epoche der 
massenhafter Städtegründungen im 12. und 13. Jahrhundert spielten auch sie die 
Rolle von Agenten, die z. B. als Festungen fürstliche Herrschaftsräume  sichern 
sollten.27 Unvollständig waren die Vereinbarungen - wie überhaupt alle Verträge -
zunächst aufgrund der Tatsache, dass die Beteiligten nicht in der Lage waren, alle 
Kontingenzen vorherzusehen und vertragliche Vorsorge zu treffen. 28 Darüber 
hinaus ist zu vermuten, dass die vertragsschließenden Parteien auch nicht daran 
interessiert waren, alle Einzelheiten im Voraus zu regeln. Abgesehen davon, dass 
in einer komplexen Umwelt stets unvorhergesehene Umstände eintreten konnten, 
auf die sie flexibel reagieren können mussten, hätte eine vollständige vertragliche 
Regelung ihres Verhaltens auch den Einsatz jeglichen Wissens verhindert, über das 
nicht beide Partner gemeinsam verfügten.29 Lehnsverträge bezogen sich daher oft 
auf die wechselseitige Treue der Partner und enthielten allgemein gehaltene Be-
stimmungen wie die, dass der Vasall den Nutzen seines Herrn nach bestem Wissen 

26 Ganshof  (1961),  S. 90 ff. 
27 Engel  (1993/2005), S. 36. 
28 Vgl. Hart  (1987), S. 753. 
29 Goldberg  (1976), S. 437 f. 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



Die Ursachen der deutschen Kleinstaaterei 61 

fördern  und Schaden von ihm wenden solle30 - eine Regelung, die dem Vasallen 
die Anwendung nicht zentralisierbaren Wissens ermöglichte. Die Verträge waren 
damit Kompromisslösungen: Auf der einen Seite stand der Wunsch des Prinzipals, 
seinem Agenten den Einsatz individuellen Wissens und individueller Kenntnisse 
zu ermöglichen, auf der anderen Seite sein Bestreben, ihm die Chance zu oppor-
tunistischem Handeln so weit wie möglich zu nehmen. 

Diese Strukturen des Lehnswesens hatten sich seit etwa dem 8. Jahrhundert im 
westlichen Frankenreich entwickelt.31 Von dort aus verbreiteten sie sich vor allem 
im 10. und 11. Jahrhundert über ganz West-, Nord- und Mitteleuropa. Sie wiesen 
zwar vielfältige regionale Besonderheiten auf, doch waren ihre grundlegenden 
Charakteristika in allen feudal organisierten Herrschaftsgebieten  dieselben: Über-
all standen sich Lehnsherren und Vasallen als Prinzipale und Agenten gegenüber, 
und überall beruhten die Verbindungen auf unvollständigen Verträgen, die den 
Vasallen relativ viel Handlungsfreiheit  ließen. 

Ein Interesse daran, das Handeln der Vasallen - insbesondere soweit es sich auf 
den Einsatz von Zwangsmitteln bezog - möglichst weitgehend zu kontrollieren 
und letzten Endes auch ein Gewaltmonopol zu erringen, kann dabei für die west-
europäischen Könige generell vorausgesetzt werden. Was das Reich betrifft,  sind 
die Umstände etwas komplizierter: Es bestand im Hochmittelalter noch aus der 
sogenannten „Trias" Deutschland, Burgund und Italien. Nichts weist darauf hin, 
dass die hochmittelalterlichen Kaiser versuchten, auf Reichsebene ein Gewalt-
monopol zu schaffen.  Für das regnum  teutonicum  lässt sich jedoch zumindest plau-
sibel machen, dass sie eine möglichst weitgehende Kontrolle anstrebten. Dazu 
diente in ottonischer Zeit die Schaffung  des Reichskirchensystems, in dem die 
Herrscher sich vorzugsweise auf geistliche Vasallen stützten. Da die Bischöfe und 
Erzbischöfe ihre Lehen nicht vererben konnten, waren die Könige bis zum Investi-
turstreit in der Lage, die Neubesetzung mehr oder weniger regelmäßig in ihrem 
Interesse zu regeln.32 Nachdem der Investiturstreit dies unmöglich gemacht hatte, 
besetzten sie die noch rudimentäre Verwaltung vorzugsweise mit unfreien Dienst-
mannen - sogenannten Ministerialen - , die sie besser zu kontrollieren hofften  als 
adlige Vasallen.33 Auch dies spricht dafür, dass die deutschen Könige danach streb-
ten, möglichst weite Teile des Reichs möglichst wirksam zu kontrollieren. Schließ-
lich lassen sich auch relativ früh Bemühungen nachweisen, auf der Ebene des reg-
num teutonicum  wenn nicht ein Gewaltmonopol zu etablieren, so doch zumindest 
den Gewalteinsatz durch die Untertanen des Königs zu regeln und zu kontrollieren. 
Dazu diente z. B. der sogenannte Landfriede, den Friedrich  Barbarossa  bald nach 
seiner Wahl erließ.34 Es ist demnach davon auszugehen, dass die deutschen Könige 

30 Mitteis  (1933/58), S. 531 f. 
31 Ganshof  (1961),  S. 13 ff. 
32 Boldt  (1990), S. 103 ff. 
33 Bosl  (1976), S. 73. 
34 Franz  (1974), S. 223; Weinrich  (1977), S. 221. 
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nach einer ebenso weitgehenden Kontrolle ihres Herrschaftsbereichs  strebten wie 
diejenigen Frankreichs oder Englands. Wie ist nun der unterschiedliche Erfolg da-
hingehender Bemühungen zu erklären? 

Es liegt nahe zu vermuten, dass es den Akteure an der Spitze der Lehnspyra-
miden in den später zentralistisch regierten großen Flächenstaaten zu einem relativ 
frühen Zeitpunkt gelang, ihren Wünschen gegenüber den Vasallen in weitem Um-
fang Geltung zu verschaffen.  Insbesondere dürfte es ihnen gelungen sein, recht 
wirksam zu kontrollieren, welchen Gebrauch ihre Agenten von ihrem Gewalt-
potential machten - dies war Voraussetzung für die Bildung größerer territorialer 
Gewaltmonopole. In den später territorial zersplitterten Gebieten Deutschlands 
hingegen scheinen die Kaiser bzw. deutschen Könige nicht oder zumindest wesent-
lich weniger gut in der Lage gewesen zu sein, das Handeln ihrer Vasallen zu kon-
trollieren. Offensichtlich  war es diese mangelnde Kontrolle, die es den Reichs-
fürsten (und einigen Städten) ermöglichte, sich weitgehend zu verselbständigen, 
und die letztlich dazu führte, dass frühmoderne  Staaten hier auf der Ebene der Ter-
ritorien und nicht des Reichs entstanden. Argumentiert man auf diese Weise, stellt 
sich allerdings sofort  eine weitere Frage: Wovon hing es nämlich ab, inwieweit die 
lehnsherrlichen Prinzipale in den verschiedenen europäischen Ländern in der Lage 
waren, das Handeln ihrer Agenten zu bestimmen? 

Eine Antwort auf diese Frage erfolgt  am besten in zwei Schritten. Zunächst ist 
dabei zu untersuchen, welche Faktoren ex ante - d. h. vor Vertragsabschluss - die 
Verhandlungsmacht der Akteure auf beiden Seiten beeinflussten. Im zweiten 
Schritt wird untersucht, wovon abhing, wie groß die Chancen der Vasallen zu op-
portunistischem Verhalten ex post - also nach Vertragsabschluss - waren. Was die 
Verhandlungsmacht der Parteien betraf,  so ist davon auszugehen, dass auf Seiten 
jedes Lehnsherrn grundsätzlich immer Interesse daran bestand, zusätzliche Vasal-
len zu gewinnen. Von deren Anzahl hing schließlich nicht nur sein Ansehen, son-
dern auch seine militärische Macht ab; er benötigte auf jeden Fall mehrere Ver-
tragspartner, um als Herrscher anerkannt zu sein. Zwar kam es durchaus vor, dass 
auch Vasallen Verträge mit mehreren Lehnsherren schlossen,35 doch brauchten sie, 
um geschützt zu werden, im Prinzip jeweils nur einen. Entsprechend größer war 
ihre Verhandlungsmacht, und dies spiegelte sich in den Vertragsbestimmungen 
wider. Darüber hinaus war jedoch entscheidend, welche Ressourcen die Parteien in 
die Verhandlungen über den Abschluss vassalitischer Verträge einbrachten und wie 
groß die Nachfrage der jeweils anderen Seite nach diesen Ressourcen war. Hier 
wird nun deutlich, dass die Könige des regnum  teutonicum  - anders als die west-
europäischen Herrscher - ihren Partnern wenig zu bieten hatten. In Frankreich z. B. 
beruhten die Zentralisierung des Landes und die Macht des Königs auf seinem 
glaubwürdigen Angebot, im gesamten Reich ein Mindestmaß an Sicherheit zu vor-
hersehbaren Kosten zu gewährleisten. Zu einem ähnlichen Angebot waren die re-
gionalen Feudalherren, die Vasallen des Königs, nicht in der Lage. Für die franzö-

35 Ganshof  (1961),  S. 107. 
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sischen Städte gab dies den Ausschlag: Sie zogen die Kooperation mit dem König 
derjenigen mit den Fürsten vor. Die Ressourcen, die sie dem König im Tausch für 
Sicherheit übertrugen, erlaubten es ihm wiederum, seine feudalen Partner entweder 
durch die Zahlung von Apanagen ruhig zu stellen oder sie militärisch zu unter-
werfen. 36 

Ähnliche Vorgänge waren im regnum  teutonicum  undenkbar. Was das Verhält-
nis zwischen Königen und Reichsstädten betrifft,  so war es durchaus ebenso 
vertraglicher Art wie in Frankreich: Die Städte zahlten regelmäßige Abgaben, die 
allerdings im Allgemeinen so gering waren, dass sie eher den Charakter symboli-
scher Leistungen hatten. Was die Städte dafür erwarben, war jedoch nicht Sicher-
heit, sondern die offizielle  Anerkennung ihrer meist faktisch ohnehin bereits vor-
handenen politischen Autonomie, darüber hinaus eventuell auch die Unterstüt-
zung des Königs in Fällen, in denen Fürsten versuchten, diese Autonomie zu be-
schränken.37 Sicherheit, wie sie für den Fernhandel benötigt wurde, war jedoch 
kein Gut, das die deutschen Könige flächendeckend und im gesamten Reich be-
reitstellen konnten. Diese Sicherheit wurde von den Städten selbst entweder indi-
viduell oder in Kooperation miteinander - d. h. im Rahmen von Städtebünden -
gewährleistet.38 Auch sie selbst hatten den Königen relativ wenig zu bieten. Die 
Urbanisierung hatte östlich des Rheins und nördlich der Donau später eingesetzt 
als in Frankreich; Handel und Märkte waren weniger entwickelt und die Städte 
im Allgemeinen kleiner.39 Die deutschen Könige hätten von ihnen kaum genug 
Ressourcen erhalten können, um ihre Verhandlungsposition im Reich wirksam 
auszubauen. 

Auch ihren Vasallen hatten die Könige wenig zu bieten. Ihre Sicherheitsleistung 
beschränkte sich im Wesentlichen darauf, dass sie deren Gewalteinsatz fallweise 
koordinierten, etwa, wenn es um die Abwehr von Bedrohungen ging, wie sie von 
den böhmischen Hussiten im 15. Jahrhundert ausgingen. Die meisten Gefahren, 
denen sich die Vasallen der Könige gegenübersahen, waren aber eher lokaler Art. 
Hier war ein Eingreifen der Könige weder erwünscht (es hätte tendenziell den 
Handlungsspielraum der Vasallen beschränkt) noch nötig (im Allgemeinen waren 
die Reichsfürsten fähig, sich selbst zu schützen) oder überhaupt möglich: Die 
Könige waren aus Gründen, auf die unten ausführlich eingegangen wird, meist zu 
schlecht informiert,  um rechtzeitig eingreifen zu können, und ohnehin in der Regel 
zu weit entfernt. 40 Anders gewendet: Ihr Schutzangebot war wenig glaubhaft. Ent-
sprechend schwach war ihre Position in den Verhandlungen um die Verträge, die 
sie mit ihren Vasallen schlossen. Tatsächlich ist es kein Zufall, dass diese Verein-
barungen, die vor jeder Königswahl neu ausgehandelt und revidiert wurden, den 

36 Spruyt  (1994), S. 92. 
37 Engel  (1993/2005), S. 303 ff. 
38 Engel  (1993/2005), S. 280. 
39 Bairoch/Batou/Chevre  (1988), S. 253 f. 
40 Vgl. Volckart(2002),  S. 160. 
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zeitgenössischen Namen „Wahlkapitulationen" trugen.41 Auch der Umstand, dass 
im regnum  teutonicum  keine Erbmonarchie entstand, dass sich vielmehr ein Wahl-
königtum herausbildete, spiegelt die ex ante gegebene Schwäche der herrscher-
lichen Position wider. 

Was bestimmte die Lage ex post, d. h. nach Vertragsabschluss? Welche Faktoren 
beeinflussten die Fähigkeit der Könige, das Handeln der Reichsfürsten zu kontrol-
lieren und Vertragsverletzungen gegebenenfalls zu bestrafen? Zentrale Bedeutung 
hat in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass die Allokation von Ressourcen 
stets Kosten verursacht, d. h. nicht nur dann, wenn sie durch auf dem Markt ge-
schlossene Verträge erfolgt,  sondern auch, wenn sie innerhalb von Organisationen 
geschieht.42 Konkret handelte es sich hier zunächst um die Kosten der Kommuni-
kation zwischen den Beteiligten auf verschiedenen Hierarchieebenen. Lehnsherren 
mussten von ihren Vasallen z. B. über etwaige Gefahrensituationen informiert  wer-
den, um mit dem Lehnsaufgebot reagieren zu können; umgekehrt mussten sie in 
der Lage sein, ihre Vasallen aufzubieten, so dass hier auf beiden Seiten Kosten 
anfielen. Darüber hinaus musste die Leistung der Vasallen - gleichgültig ob im 
Zusammenhang mit dem Lehnsaufgebot oder nicht - gemessen oder zumindest 
kontrolliert werden, um festzustellen, ob sie Informationsasymmetrien  zwischen 
sich und ihren Herren zu opportunistischem Handeln ausnutzten, und schließlich 
mussten, falls die Vasallen die Wünsche ihrer Herrn missachteten, Sanktionen 
verhängt werden.43 Informationskosten spielten mithin in zwei von drei Zusam-
menhängen - bei der Kommunikation und bei der Kontrolle - eine entscheidende 
Rolle. Wovon hing ihre Höhe ab? 

Geht es um die Beherrschung eines geographischen Gebiets, so müssen Informa-
tionen zwischen verschiedenen räumlich getrennten Akteuren übertragen werden. 
Die Geschwindigkeit, in der dies erfolgt,  hängt wesentlich von der Qualität der 
Infrastruktur  sowie vom Kapitaleinsatz (z. B. für die Pferde berittener Boten) ab; 
die Zuverlässigkeit von der Verwendung der Schrift. 44 In dem Zeitraum, in dem 
sich Lehnsbeziehungen in Westeuropa und im westlichen Mitteleuropa verbreite-
ten - d. h. etwa im 10. Jahrhundert und 11. Jahrhundert - , verfügten England sowie 
das Westfrankenreich  in diesen Bereichen über entscheidende Vorteile gegenüber 
dem deutschen Königreich. Im ehemaligen Gallien und Britannien waren Reste 
römischer Straßen vorhanden - zwar ungepflegt und verfallen, aber weit besser 
und bequemer als die Pfade, die die Wälder Germaniens östlich des Rheins durch-
zogen 4 5 Allein dieser Umstand dürfte dazu beigetragen haben, dass die Kommuni-
kation zwischen Lehnsherren und Vasallen in den westeuropäischen Ländern ge-
ringere Kosten verursachte als im deutschen Königreich. England verfügte darüber 

41 Vgl. Kleinheyer  (1968). 
42 Coase (1937); Jensen (1983). 
43 Vgl. Jensen (1983), S. 325. 
44 Vgl. Wittman  (1991), S. 127; ähnlich schon Rörig  (1937), S. 10. 
45 Stenton  (1965). 
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hinaus über eine intensive Küstenschifffahrt, die die Verbindung zwischen London 
als wichtigster Residenz der spät-angelsächsischen und normannischen Herrscher 
sowie den Landesteilen im Norden und Westen gewährleistete. 

Auch was den Schriftgebrauch  anging, waren Frankreich und England dem 
deutschen Königreich voraus. In den angelsächsischen Reichen bestand bereits im 
9. Jahrhundert eine hochentwickelte Schriftkultur,  von der die Übersetzungen anti-
ker Klassiker in die altenglische Völkssprache Zeugnis ablegen. Auf dem euro-
päischen Kontinent war die Kenntnis der Schrift  zwar im Wesentlichen auf die 
Geistlichkeit beschränkt, aber auch hier war das Westfrankenreich  seinem öst-
lichen Nachbarn überlegen. Als Indikator dafür kann die Klosterdichte dienen -
Klöster waren schließlich Zentren der Gelehrsamkeit, und die an den Höfen feuda-
ler Herrscher beschäftigten Schreiber waren meist Mönche. In Frankreich existier-
ten um die Jahrtausendwende nach Ausweis des „Atlas de France de l'an mil" rund 
500 Klöster und Prioreien, d. h. es gingen im Durchschnitt knapp 0,11 Klöster auf 
100 Quadratkilometer.46 Im ottonischen regnum  teutonicum  waren Klöster weit 
dünner gesät. Eine Stichprobe auf der Grundlage der Fläche der heutigen Bundes-
länder Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein sowie der 
französischen Regionen Alsace und Lorraine lässt auf einen Durchschnitt von 0,05 
Klöstern pro 100 Quadratkilometer schließen.47 Selbst wenn man Unsicherheiten 
berücksichtigt - z. B. ist über die durchschnittliche Größe der Klöster nichts be-
kannt - , ist klar, dass die Abstände zwischen den Zentren der Schriftkultur  im 
deutschen Königreich größer waren als in Frankreich. Die Übermittlung politisch 
relevanter Informationen erfolgte hier dementsprechend seltener in schriftlicher 
Form. Zuverlässige Nachrichten über das Handeln seiner Vasallen zu erhalten und 
diesen nachprüfbare  Anweisungen zu erteilen, war für die Könige des regnum  teu-
tonicum  also schwieriger als für diejenigen Frankreichs oder Englands. Die Folge 
war nicht nur, dass sie über Bedrohungen oft schlechter informiert  waren - was 
dazu beitrug, ihrem Schutzangebot schon vor Abschluss eines Feudalvertrags viel 
von seiner Glaubwürdigkeit zu nehmen - , sondern auch, dass sie nach Vertrags-
schluss nur eingeschränkt dazu in der Lage waren, opportunistisches Handeln ihrer 
Partner zu entdecken. 

Die Relevanz von Kommunikationskosten wird nicht nur anhand eines Ver-
gleichs des Heiligen Römischen Reichs mit England oder Frankreich deutlich, son-

46 Parisse  /  Leuridan  (1994). Um das Jahr 1000 umfasste Frankreich etwa 440.000 Qua-
dratkilometer. Die Schätzung beruht auf den Flächen der heutigen französischen Regionen 
außer Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azuré, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Corse, 
Bretagne und den régions d'outre-mer. Dazu kamen um das Jahr 1000 die nördlichen Teile 
Kataloniens mit einer Fläche von etwa 16.000 Quadratkilometern, sowie das westliche Flan-
dern mit etwa 8.000 Quadratkilometern. 

47 Faust  (1979); Ders.  (1984); Quarthai  (1987); Hemmerle  (1970); Haacke  (1980); Jür-
gensmeier  (1999); Parisse  I Leuridan  (1994). In diesem Gebiet von insgesamt rund 287.000 
Quadratkilometern existierten um die Jahrtausendwende ca. 165 Klöster. 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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dem auch durch eine Untersuchung der Verhältnisse innerhalb des Reichs. Wie 
oben bereits erwähnt, war die durchschnittliche Fläche der Fürstentümer, die öst-
lich der ursprünglichen hochmittelalterlichen Siedlungsgrenze an Elbe und Saale 
lagen, größer als diejenige der Herrschaftsgebiete  im Altsiedelland. Der Grund 
dafür dürfte sein, dass die Feudalisierung im Osten später einsetzte als in West-
deutschland, nämlich erst im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts. Zu diesem Zeit-
punkt hatte sich der Gebrauch der Schrift  in den feudalen Verwaltungen bereits 
weiter verbreitet,48 so dass die Fürsten in den deutsch-slawischen Durchdringungs-
gebieten zur Kontrolle ihrer Vasallen geringere Kosten aufwenden mussten als die 
westdeutschen Lehnsherren während der dortigen Entstehungsphase des Lehns-
wesens im 10. und 11. Jahrhundert. Bis die Kontrollkosten in Westdeutschland san-
ken, hatten Vasallen einige Generationen lang die Chance, sich zu verselbstän-
digen. Im Osten, wo diese Kosten von vornherein geringer waren, bestand die Ge-
legenheit dazu nicht. Vasallen blieben dort folglich unter strikterer lehnsherrlicher 
Kontrolle; die für den Westen typische Vielzahl kleiner Fürstentümer entstand 
nicht. 

Was schließlich die Sanktionskosten betrifft,  so ergibt sich aus dem Gesagten, 
dass die Könige Frankreichs und besonders Englands auch in dieser Beziehung in 
einer besseren Lage waren als die Herrscher des regnum  teutonicum.  Grundsätzlich 
war die Strafe, die für die Verletzung der Vasallenpflichten vorgesehen war, zwar 
überall dieselbe, nämlich der Entzug des Lehens. Aber nur die englischen Könige 
waren dazu fähig, ihre Agenten so strikt zu kontrollieren, dass sie diese Sanktion 
gegen einzelne Vertragsbrecher  ohne größere Probleme verhängen konnten.49 Die 
französischen Könige hatten hier immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen, 
und die deutschen mussten sich damit abfinden, denjenigen ihrer Vasallen, die sich 
an der Bestrafung von Vertragsbrechern beteiligten, deren Lehen zu überlassen. 
Nur auf diese Weise gelang es Friedrich  Barbarossa  schließlich, die Herrschaft 
Heinrichs  des Löwen  zu beseitigen.50 

Für die weitgehende Autonomie der vielen Vasallen des deutschen Königs bzw. 
des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs, die seit dem Spätmittelalter zur Bil-
dung zahlreicher kleiner und mittelgroßer Staaten auf Reichsboden führte, lassen 
sich also strukturelle Ursachen angeben: Ex ante war die Verhandlungsposition der 
königlichen Vasallen und der Städte relativ stark, da der König seinen Partnern 
wenig zu bieten hatte. Grund dafür war u. a. der Umstand, dass sein Schutzangebot 
aufgrund hoher Informationskosten - Folge mangelhafter Infrastruktur  und ge-
ringer Verbreitung der Schriftlichkeit  - von vornherein wenig glaubwürdig war. Ex 
post scheiterten seine Versuche, seine eigentlich untergeordneten Vertragspartner 
zu kontrollieren, an denselben hohen Kosten. Die auf Seiten des Königs fehlenden 
Ressourcen führten auch dazu, dass er nur unvollkommen dazu in der Lage war, 

48 Willoweit(  1983), S. 106 f. 
49 Ganshof  (1961),  S. 104 ff. 
50 Heinemeyer  (1991). 
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opportunistisches Verhalten seiner Vasallen zu sanktionieren. Unter diesen Um-
ständen glich das regnum  teutonicum  letzten Endes weniger einer Organisation als 
einem Markt, auf dem ein Teilnehmer von den anderen vorübergehend mit be-
stimmten eingeschränkten Sonderrechten ausgestattet wurde. Die weitgehende 
Handlungsfreiheit  der Kronvasallen überrascht unter diesen Umständen ebenso 
wenig wie der Umstand, dass Landesausbau und Rodungen in abgelegenen Teilen 
Deutschlands zur Bildung autochthoner Herrschaften  führen konnten. Dass das 
häufige Engagement der Könige bzw. Kaiser in Italien der Ausdehnung diesen Ent-
wicklungen Vorschub leistete, bedarf  keiner weiteren Erläuterung. 

D. Ergebnisse 

Die für das Deutschland des ancien régime typische Kleinstaaterei und letztlich 
auch der heutige föderale Aufbau der Bundesrepublik sind Ergebnis von Entwick-
lungen, die rund 1000 Jahre zurückreichen und an deren Anfang die Feudalisierung 
des deutschen Königreichs zur Zeit der Ottonen und Salier stand. Feudalisierung 
muss allerdings nicht notwendigerweise in politische Zersplitterung münden; dass 
auch feudale Königreiche bereits wesentliche Merkmale moderner, monopolisti-
scher Staaten aufweisen konnten, zeigt insbesondere das Beispiel Englands, in ge-
ringerem Maße auch dasjenige Frankreichs. In England und Frankreich beruhte 
das Lehnswesen ebenso wie im deutschen Königreich auf vertraglichen Bindungen 
zwischen Herrschern und ihren Vasallen. Dort begründeten diese Verträge jedoch 
relativ stabile Organisationen, in denen die Prinzipale das Handeln ihrer Agenten 
soweit kontrollieren konnten, dass die Agenten nicht vornehmlich ihre eigenen 
Interessen, sondern primär die ihrer Herren verfolgten. Im hochmittelalterlichen 
deutschen Königreich dagegen verfügten Vasallen gegenüber ihren Lehnsherren 
über einen so großen Handlungsspielraum, dass sie sich vielfach weitgehend ver-
selbständigen konnten - eine Entwicklung, die von den lehnsherrlichen Prinzipalen 
zunächst nicht einmal wahrgenommen zu werden brauchte, und mit der sie sich 
schließlich abfinden mussten, wollten sie auf die Leistungen ihrer Agenten nicht 
ganz verzichten. Worauf ist dieser Unterschied zwischen den deutschen und den 
westeuropäischen Verhältnissen zurückzuführen? 

Die These des vorliegenden Aufsatzes lautet, dass die Kosten, die Lehnsherren 
zur Kontrolle ihrer Vasallen aufwenden mussten, während der Phase der Entste-
hung feudaler Beziehungen im 10. und 11. Jahrhundert im deutschen Königreich 
höher waren als in Frankreich und England. Ausschlaggebend waren hierbei die 
Kosten, die bei der Kontrolle des Handelns von Vasallen entstanden, d. h. vor-
nehmlich die Kosten der Gewinnung und Übermittlung diesbezüglicher Informa-
tionen. Beeinflusst wurden diese Kosten vor allem von zwei Faktoren: Von der 
Qualität der Infrastruktur  und von der Verbreitung der Schriftlichkeit.  In beiderlei 
Hinsicht waren England und Frankreich im 10. und 11. Jahrhundert dem deutschen 
Königreich überlegen, verfügten sie doch über Reste römischer Infrastruktur,  eine 

5* 
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intensive Küstenschifffahrt und eine höhere Klosterdichte, die anzeigt, dass Schrift 
in weiterem Umfang verwendet wurde als in Deutschland. Als die Informations-
kosten auch dort zu fallen begannen, hatten sich zahlreiche Reichsfürsten (und 
-Städte) bereits soweit verselbständigt, dass den deutschen Königen bzw. Kaisern 
nicht mehr genug Ressourcen blieben, um diesen Prozess rückgängig zu machen. 
Vielmehr waren sie gezwungen, den Fürsten und den übrigen Reichsständen im-
mer wieder die Integrität der von ihnen beanspruchten Herrschaftsrechte  und Terri-
torien zuzusichern. Im Ergebnis bildeten die Verträge, die diese Zusicherungen 
festhielten, die Verfassung des Heiligen Römischen Reichs. 

Die Reichsverfassung schützte die Integrität auch derjenigen Reichsstände, de-
ren Territorien so klein waren, dass eine militärische Verteidigung gegen größere 
Nachbarn nicht möglich gewesen wäre. Zu willkürlichen, d. h. durch das Reichs-
recht nicht gedeckten Annexionen kam es vor dem 18. Jahrhundert nicht. Dieser 
Umstand führt  zu der Frage, was die an der Eingliederung kleiner Nachbarterri-
torien im Prinzip durchaus interessierten Fürsten daran hinderte, die Verfassung zu 
brechen. Vorliegend wird diese Frage auf zweierlei Weise beantwortet. Zunächst 
ist die Bedeutung der Reichsgerichte hervorzuheben, denen zwar ein eigener 
Durchsetzungsapparat fehlte, die jedoch über Friedensbrecher die Acht verhängen 
konnten. Unter frühneuzeitlichen Bedingungen erwies sich diese Sanktion als 
wirksam: Sie ermöglichte dem Reichsstand, der die Acht vollstreckte, die juristi-
sche gedeckte Annexion des Territoriums des Friedensbrechers, womit das Prob-
lem der Anreize, das sich bei der Bereitstellung von Sanktionen stellt, gelöst war. 
Wenn es sich bei den Aggressoren bzw. potentiellen Aggressoren um größere 
Reichsstände handelte, die sich durch die Drohung mit der Reichsacht nicht ab-
schrecken ließen, wurde ein anderer Mechanismus wirksam. Die Zahl der hier in 
Frage kommenden Stände war relativ klein, so dass das Interesse jedes einzelnen 
an der fortgesetzten Zusammenarbeit mit den übrigen den Ausschlag gab. Verletzte 
einer dieser größeren Reichsstände die Regel, die willkürliche Annexionen unter-
sagte, so waren die anderen in der Lage, eine Koalition zu bilden und ihm seinen 
Gewinn wieder zu nehmen. Dazu kam das Interesse an der Erhaltung der Ertrags-
fähigkeit anzugliedernder Territorien, die vor der Entstehung professioneller  und 
strikter Disziplin unterworfener  Armeen im späten 17. Jahrhundert durch Kriege 
stark gefährdet wurde. Mit dem Aufbau solcher Armeen setzte im 18. Jahrhundert 
denn auch die Auflösung des Reichs ein. Trotzdem behielt das Interesse an der 
fortgesetzten Kooperation unter den größeren Reichsständen seine Bedeutung. So 
führte die Beseitigung des Alten Reichs durch Napoleon  zum Verschwinden der 
bisher lediglich durch die Verfassung geschützten Zwergterritorien,  nicht aber zur 
Auflösung der Staaten, die im 18. Jahrhundert die Gruppe der kooperationswilligen 
und daher an ihrer Reputation interessierten großen Reichsstände gebildet hatten. 
Diese Staaten überlebten die napoleonische Besetzung Deutschlands entweder 
oder konstituierten sich auf dem Wiener Kongress neu. 

Festzuhalten ist abschließend, dass die politische Zersplitterung Deutschlands 
- die hier sogenannte Kleinstaaterei - primär also weder als Konsequenz der häufi-
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gen Italienzüge der hochmittelalterlichen Kaiser oder des Landesausbaus im 11. 
bis 14. Jahrhundert zu erklären ist, noch als Folge des bösen Willens der Fürsten, 
die die Macht des Reichs zugunsten ihrer Partikularinteressen untergruben. Wie so 
vieles war sie letztlich nichts anderes als eine Kostenfrage: Es ging um die Kosten 
der Kontrolle herrscherlicher  Agenten und um die der Durchsetzung von Institu-
tionen. 
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Kommentar zum Beitrag 
von Oliver Volckart 

Von Hans-Jürgen  Wagener,  Frankfurt  (Oder) 

Institutionenökonomische Ansätze werden in der Geschichte viel zu wenig be-
rücksichtigt, und es ist sicher einen Versuch wert, sie auf ihre Ergiebigkeit beim 
Erklären alter Fragestellungen zu testen. Natürlich ist das nicht einfach. Die Frage, 
um die es hier geht: Warum hat Deutschland keinen zentralistischen Einheitsstaat 
wie England und Frankreich herausgebildet, umfasst vom Hochmittelalter bis ins 
20. Jahrhundert so etwa 800 Jahre deutscher Geschichte mit allen ihren verfas-
sungsgeschichtlichen Komplexitäten. Zu erwarten, dass sich hierauf aus einer typi-
schen institutionellen Konstellation eine Antwort geben lässt, und zu glauben, dass 
die Antwort so einfach ausfallen kann wie: Es war „letztlich nichts anderes als eine 
Kostenfrage",  das ist kühn. Doch wer die story Volckarts  - mehr als eine story 
kann es nicht sein - prüfen will, muss sie auf ihre Plausibilität hin untersuchen und 
nötigenfalls eine alternative Geschichte anbieten. 

Der Tatbestand ist einfach. Die feudalen Personalverbände des Hochmittelalters 
wandelten sich seit dem 12. Jahrhundert langsam in moderne Territorialstaaten um. 
In England erfolgte das unter dem angevinischen Königshaus der Plantagenets seit 
Henry  IL (1154 König) verhältnismäßig rasch. Die englischen Könige nannten sich 
von Anfang an rex  anglie.  In Frankreich verlief  der Prozess unter dem capetingi-
schen Königshaus langsamer. Er begann mit Philippe  II.  Auguste  (1180 König). 
Die französischen Könige hießen noch lange rex  francorum.  In Deutschland fand 
nichts dergleichen unter der Herrschaft  seiner Könige statt. Sondern die Territorial-
herrschaft  bildete sich zur gleichen Zeit, bzw. über den gleichen Zeitraum auf unte-
rer Ebene heraus mit dem Ergebnis mittlerer und kleiner weltlicher und geistlicher 
Fürstentümer, die zusammen mit den freien Städten, dem reichsunmittelbaren Adel 
und natürlich dem Kaiser das merkwürdige Gebilde des Heiligen Römischen Rei-
ches ausmachten, zu dem Voltaire  etwas spitz bemerkt hatte, es sei weder heilig, 
noch römisch, noch ein Reich. Deutschland ist kein Sonderfall,  sondern die dezen-
trale oder föderale Staatenbildung ist typisch für Länder, die sich einmal im Ein-
flussbereich des Reiches befanden, wie Italien, die Schweiz und die Niederlande. 
Für die darum liegenden Länder ist dagegen das Zentralstaatsmodell eher typisch 
wie Sizilien, Spanien, Schweden, Russland und eben England und Frankreich. Die-
sen Tatbestand adäquat zu erklären, würde eine großangelegte komparative Unter-
suchung erfordern.  Das kann und will Volckart  nicht in einem Referat leisten. Er 
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beschränkt sich deshalb verständlicherweise auf Deutschland. Allerdings sollte 
man die ähnlich gelagerten Fälle und die Gegenbeispiele nicht ganz aus dem Auge 
verlieren. Denn sonst akzeptiert man zu leicht eine plausibel erscheinende Hypo-
these. 

Zu erklären sind eigentlich zwei Tatbestände. Zum einen: Wie ist es dazu ge-
kommen, dass Deutschland sich föderal verfasst hat? Zum anderen: Wieso blieb 
das Gebilde aus mittelgroßen Territorialherrschaften  und kleinen und kleinsten 
selbständigen Einheiten über Jahrhunderte stabil? Warum haben die großen Fische 
nicht die kleinen geschluckt? Die Antwort auf die zweite Frage scheint die leich-
tere zu sein. Volckart  gibt sie deshalb auch zuerst. Sie läuft auf das hinaus, was 
Historiker {Reinhard  2001, S. 71) die „unzeitgemäße Friedensordnung" des 
Reiches genannt haben. Territoriale Eigentumsrechtsveränderungen erfolgten nur 
durch Kauf, Heirat und Erbschaft,  aber nicht durch Eroberung. Das ging solange 
gut, wie niemand mächtig genug war, sich gegen Kaiser und Reich durchzusetzen, 
bzw. wie die großen Reichsfürsten (Österreich, Bayern, Sachsen, Preußen) ein 
oligopolistisches Kartell bildeten, bei dem jeder Versuch, Marktführerschaft  zu ge-
winnen, auf eine entschlossene Koalition der übrigen (möglicherweise im Verein 
mit Nachbarstaaten) gestoßen wäre. Als Friedrich  II.  von Preußen 1740 den Habs-
burgern Schlesien gewaltsam abnahm und der Versuch, ihn mit Reichstruppen (und 
den Franzosen) zu sanktionieren, 1757 bei Rossbach scheiterte, bedeutete dies den 
Anfang vom Ende des Reiches. Und es ist sicher kein Zufall, dass die Gründung 
eines neuen deutschen Reiches unter preußischer Führung über 100 Jahre später 
Siege über Österreich und Frankreich voraussetzte. 

Die zeitliche Umkehrung der Argumentation, bei der das spätere Ereignis, jahr-
hundertelange Stabilität, vor dem früheren  Ereignis, Entstehung dezentraler Terri-
torialstaaten, erklärt wird, hat möglicherweise Nachteile. Denn wenn es hier Pfad-
abhängigkeiten gibt, und das darf  man in der Geschichte vermuten, dann können 
diese so nicht herausgearbeitet werden. Zu denken ist vor allem an die merk-
würdige Verfassung des Reiches, die in der Zeit des Absolutismus sicher anachro-
nistisch war, die aber, genau besehen, uns heute gar nicht so unbekannte Züge auf-
weist. Um es mit einem für die damalige Zeit unangemessenen Vokabular aus-
zudrücken, war das Reich eine supranationale Institution mit eng umschriebenen 
Kompetenzen, der eine intergouvernementale Übereinkunft  und intergouver-
nementale Entscheidungsprozesse zugrunde lagen. Worauf ich hinaus will, ist klar: 
Den Vergleich mit der Verfassung des heutigen Europas, die ebenfalls als Friedens-
ordnung konzipiert wurde - eine zweifellos zeitgemäße Friedensordnung. Es sollte 
mich nun wundern, wenn die Ordnung des Reiches, der lange Zeit stabile Kom-
promiss von „Supranationalität" und „Zwischenstaatlichkeit" (wohlgemerkt: in 
Anführungszeichen),  unabhängig von der Entstehung des Reiches erklärt werden 
könnte. 

Wie lässt sich nun erklären, dass die Staatsbildung z. B. in England und Frank-
reich auf der höchsten, im Heiligen Römischen Reich aber auf tiefergelegenen 
Hierarchieebenen erfolgte? Mit dieser Frage befinden wir uns im 12. Jahrhundert, 
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und da wäre sie falsch gestellt. Denn Staatsbildung auf der Ebene des Sacrum 
Imperium stand nie zur Diskussion, war für diese Institution undenkbar. Das Impe-
rium war die weltliche Herrschaft  Gottes auf Erden und der Kaiser sein Vizekönig. 
Noch deutlicher war dieser Anspruch im zweiten (oder eigentlich ersten) römi-
schen Reich, dem byzantinischen, ausgeprägt. In Westrom musste er zum Konflikt 
mit dem Papst führen, der für sich eine ganz ähnliche Position beanspruchte. Der 
Konflikt hat dann auch die mittelalterliche Geschichte der Kaiser bestimmt. Doch 
eine staufische Weltherrschaft  im machtpolitischen Sinne stand nie auf der Tages-
ordnung, auch wenn z. B. in England ab und an Kritik am tyrannus  teutonicus  laut 
wurde (Haverkamp  2003, S. 168). Der Versuch Karls  des Großen , ein Universal-
reich zu stiften, hat ihn nicht überlebt, und ob man Karl  V.  ähnlich gelagerte Ambi-
tionen unterstellen darf,  scheint umstritten. Geworden ist daraus auf jeden Fall 
nichts. 

Zumindest für die mittelalterliche Periode müssen wir Imperium und Regnum 
deutlich voneinander trennen. Das Reich bestand aus mehreren Königreichen 
(Deutschland, Italien, Burgund), und der Kaiser war auch rex  teutonicorum , aber 
eben nicht nur. Übrigens war der offizielle  Titel des deutschen Königs rex  romano-
rum.  Damit wurde ein nicht exakt definierter  Personenverband erfasst,  aber kein 
klar definierter  Raum. Für den rex  francorum  galt lange Zeit das gleiche, und dass 
auf der britischen Insel die Situation anders war, scheint der Insellage geschuldet; 
die Festlandsbesitzungen der Plantagenets (Normandie, Aquitanien) waren deutli-
cher personal als territorial angebunden. Die Untersuchungsfrage  lautet also: Wa-
rum erfolgte keine Staatsbildung auf der Ebene des regnum  teutonicum?  Erst sehr 
viel später fielen Imperium und Regnum zusammen und tauchte der Begriff  des 
Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation auf. Seit Maximilian  /. war Römi-
scher König der Titel des Thronfolgers.  Da war es aber, was die Staatenbildung 
betrifft,  schon zu spät: Die Territorialherrschaften  der Reichsfürsten und die „inter-
gouvemementale" Reichsverfassung hatten sich bereits gefestigt. 

Für eine befriedigende Erklärung muss, wie Volckart  richtig bemerkt, „mit den 
Interessen und Absichten der beteiligten Akteure argumentiert werden". Es ist 
also zuvörderst zu untersuchen, ob der Kaiser qua rex  romanorum  ein Interesse 
und die Absicht hatte, einen deutschen Territorialstaat zu bilden. Volckart  nimmt 
das a priori  an. Denn Herrscher seien generell daran interessiert, ihr Einkommen 
zu maximieren, was sie in der Regel durch Vergrößerung ihres Territoriums er-
reichen könnten. Ich würde da einige Fragezeichen setzen. Die Umschreibung des 
Herrscherinteresses mit Einkommensmaximierung ist mir zu eng, Maximierung 
von Macht scheint mir adäquater. Und Macht bedeutet im Feudalismus einen gro-
ßen Personalverband und erst danach ein großes Territorium. Der Versuch, auf 
deutschem Boden einen zentralistischen Territorialstaat zu gründen, hätte die Kai-
ser über Jahrhunderte an Deutschland gebunden. Man betrachte nur die Zeit und 
die Mühen, die dieser Prozess in Frankreich gekostet hat. Auch dort hatten sich 
territoriale Fürstentümer gebildet, und Frankreich drohte mehrfach, vor allem in 
Folge des hundertjährigen Krieges am Ende des Mittelalters, in solche Fürsten-
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tümer zu zerfallen (Kerhervé  1998). Die Fronden waren eine ständige Gefahr für 
das Königreich. Erst die Französische Revolution hat die unité  et indivisibilité de 
la Republique , d. h. den Zentralstaat, effektiv  und programmatisch durchgesetzt. 

Das bedeutet, ein deutsches Reich war mit dem Imperium Romanum nicht ver-
einbar. Oder umgekehrt, zur Sicherung und Aufrechterhaltung  des imperialen An-
spruchs brauchte der Kaiser die Kooperation der Reichsfürsten, vor allem in 
Deutschland. Darin bestand dann auch die eine Hälfte der Lehnsverpflichtungen, 
das auxilium,  das auf die Unterstützung beim Romzug zur Kaiserkrönung be-
schränkt war. Die Reichsherrschaft  im Regnum erfolgte unter Teilhabe der Fürsten, 
was besonders unter den Staufern deutlich ist, die durch häufige oder sogar stän-
dige Abwesenheit aus dem Regnum glänzten {Haverkamp  2003, S. 175). Kurz, die 
Kaiser konnten kein Interesse daran haben, einen deutschen Territorialstaat gegen 
die Fürsten durchzusetzen, und sie haben dazu auch keine Schritte unternommen. 
Anders als Frankreich und England hat das Reich nie ein Zentrum, eine Hauptstadt 
erhalten. Im Mittelalter zogen die Kaiser von Ort zu Ort, danach war Wien (zeit-
weise Prag) die Kaiserstadt, Aachen (später Frankfurt  am Main) der Krönungsort, 
Frankfurt  am Main der Wahlort, Nürnberg bewahrte die Reichsinsignien und in 
Regensburg tagte der Ewige Reichstag. Selbst das Reichskammergericht erhielt 
erst am Ende des 15. Jahrhunderts einen festen Sitz (zuerst in Speyer, dann in 
Wetzlar). Auch hier drängt sich die Parallele zu Europa mit Brüssel, Straßburg, 
Luxemburg und Frankfurt  am Main auf. In Frankreich setzte demgegenüber bereits 
unter Philippe  Auguste  die Trennung von Hofdienst und Staatsdienst ein, die Spe-
zialisierung der Regierungstätigkeit, vor allem der Rechtsprechung, und die Zen-
tralisierung dieser Tätigkeiten und der Archive in Paris {Kerhervé  1998, 18 ff.). 

Volckart  bietet für diese unterschiedlichen Entwicklungen nun eine relativ plau-
sible institutionentheoretische Erklärung an. Modellmäßig ist die Sache einfach: 
In einer Prinzipal-Agent-Beziehung hat der Agent um so größere Freiheiten, je 
niedriger seine Abwanderungskosten und je höher die Kommunikationskosten 
sind. In Deutschland lagen diese Kommunikationskosten höher als in Frankreich 
und England. Folglich konnte sich der Prinzipal gegenüber den Agenten nicht 
durchsetzen. Auch wenn die Lehnsbeziehung im Feudalismus hierarchisch aus-
sieht, scheint es mir nicht evident, sie als einfache Prinzipal-Agent-Beziehung auf-
zufassen, schon gar nicht auf der obersten Ebene. Die Agenten, die Fürsten, waren 
weitestgehend autonom, der Kaiser primus  inter pares.  Die Fürsten verpflichteten 
sich nur zu auxilium  und consilium,  ersteres, wie gesagt, beschränkt auf die Rom-
fahrt,  letzteres vor allem für die Rechtsprechung wichtig. Der Kaiser konnte auf 
der anderen Seite Lehen verleihen, wobei er an Gewohnheiten oder Rechte gebun-
den war, und er konnte Lehen entziehen, das allerdings nur auf Grundlage eines 
Fürstenurteils, wofür er eben das consilium  brauchte. Notorisch sind die Fälle der 
Weifen Heinrichs  des Stolzen  und Heinrichs  des Löwen,  denen man aber nicht die 
Territorialstaatsbildung verdachte, sondern die imperialen Ambitionen und die 
mangelhafte Unterstützung des Kaisers in Italien. Kurzum, das vertikale Element 
in der Lehnsbeziehung war sehr schwach. 
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Auch dieses schwache Element durchzusetzen, hatte der Kaiser Schwierig-
keiten. Vor allem auf die militärische Unterstützung war er angewiesen, und die 
erhielt er häufig nicht im erwarteten Umfang. Das hat zweifellos mit den Kontroll-
kosten, d. h. den fehlenden Machtmitteln des Kaisers zu tun. Zwar spricht man 
vom kaiserfernen  Norden und kaisernahen Süden Deutschlands; doch grundsätz-
lich erstreckte sich die Autorität des Kaisers auch über neu kolonisierte Gebiete. 
Heinrich  der  Löwe  war zum Beispiel durchaus auf die Unterstützung durch Fried-
rich  Barbarossa  zur Festigung seiner Macht in Sachsen angewiesen. Die Heraus-
bildung der fürstlichen Territorialherrschaft  fand im kaisernahen Süden genauso 
statt wie im kaiserfernen  Norden. Die Askanier oder Wettiner hatten da keine grö-
ßeren Freiheiten als die Wittelsbacher oder Babenbergen und Habsburger. Und 
auch dort, wo er keinen starken Fürstengeschlechtern gegenüberstand, in den geist-
lichen Fürstentümern, hat der Kaiser keinerlei Anstalten gemacht, die Territorial-
herrschaft  zu verhindern. 

Natürlich hätte der Kaiser gerne seinen Herrschaftsbereich  genau so effektiv 
kontrolliert und über entsprechende Macht verfügt wie die Könige von England 
oder Frankreich. Ist er daran nur durch unzureichende Informationen und zu hohe 
Transportkosten gescheitert? Die Wegelosigkeit in Deutschland und die geringere 
Klosterdichte als in Frankreich stellt Volckart  für das 10. und 11. Jahrhundert fest. 
Die Ausbildung der Territorialherrschaft  erfolgte aber ab dem 12. Jahrhundert. 
Wenn wir die Klosterdichte nicht auf das Territorium, sondern auf die Bevölkerung 
beziehen, ist der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich erheblich 
geringer. Denn nach den Schätzungen von Maddison  (2001) hatte Deutschland in 
den heutigen Grenzen (was größer ist als Volckarts  Stichprobe) im Jahre 1000 etwa 
3,5 Mio., Frankreich hingegen bereits 6,5 Mio. Einwohner. 

Wir kommen wohl nicht umhin, die Herausbildung der Territorialherrschaft  in 
Deutschland genauer zu betrachten. Dafür fehlt hier der Raum. Die ausführliche 
Literatur dazu findet man in der Monographie von Benjamin  Arnold  (1991) zusam-
mengefasst, der genau Volckarts  Fragestellung zum Ausgangspunkt nimmt, ohne 
allerdings institutionenökonomische Ansätze zur Erklärung heranzuziehen. Arnold 
betont - was mir nach dem bisher Gesagten plausibel erscheint dass die Heraus-
bildung der fürstlichen Territorialherrschaft  im gemeinsamen Interesse von Kaiser 
und Fürsten stand und kooperativ vollzogen wurde: 

- „As overlords of the German Church and princes, emperors held that strong 
princely rule in the provinces helped to sustain imperial authority and prestige, 
. . . the strongest motive from the point of view of the court being to find effec-
tive support for the Landfrieden." 

- „The readiness of the royal court, especially under Frederick I I and his son 
Henry VII, to issue acts and sentences which directly or indirectly confirmed a 
wide range of local powers to the princes shows how the crown endorsed and 
encouraged the reform of regional jurisdiction as a major contribution to peace 
and order" (ibid., S. 202-3). 
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Kennzeichnendes Merkmal der modernen Staatsbildung ist der Übergang vom 
Lehnsrecht zum Landrecht und die Konzentration der unterschiedlichen lehns-
rechtlichen Eigentumsrechte, wie Grundrecht, Bannrecht, Gerichtsbarkeit, Münz-, 
Markt- und Zollrecht und andere, die innerhalb eines Territoriums sehr verschie-
denen Lehnsherren zukommen konnten. Diese Konzentration in der Hand eines 
dominus  terrae  stellt den Übergang vom Personenverband zur Landesherrschaft 
dar, die eine ganz andere hierarchische Beziehung zwischen dem Landesherrn, wer 
immer er war, und seinen Untergebenen schuf. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
„trat der ducatus  Sueviae  als eine von der Person des Herzogs lösbare, transper-
sonale Institution hervor" (Haverkamp  2001, S. 81). 

Warum dieser Transformationsprozess? Als Ökonomen sind wir seit Marx  und 
den modernen Institutionalisten daran gewöhnt, hierfür  ökonomische Vorteile ver-
antwortlich zu machen. Genauso tut das auch Volckart  - Einkommens-, Macht-
oder Nutzenmaximierung. Angesichts der seit dem 11. Jahrhundert zunehmenden 
Bevölkerung und Wirtschaftsaktivität  war der Landfrieden, d. h. die Verhinderung 
der ständigen Fehden und die Sicherung der Kommunikations- und Transportwege, 
eine institutionelle Voraussetzung für Wachstum und Einkommen. Für den Kaiser 
genauso wie für die Fürsten. Der Kaiser konnte den Landfrieden zwar dekretieren, 
aber durchgesetzt hat er ihn subsidiär über die Territorialherrschaften  der Fürsten. 
Und die Fürsten brauchten den „supranationalen" Reichsverband, um sich gegen-
seitig vor Krieg und Eroberung zu schützen, wie Volckart  das im ersten Teil seiner 
Arbeit dargestellt hat. Kurzum, es bestand ein wechselseitiges Interesse an der spe-
zifischen Verfassung des Reiches in Deutschland, die dann zu der lang andauern-
den „unzeitgemäßen Friedensordnung" geführt  hat. 

Wenn das so pareto-vorteilhaft  war, warum dann nicht überall? Ganz offensicht-
lich gibt es mehrere Gleichgewichte, einige vorteilhafte und dazu auch noch einige, 
die weniger optimal sind. Ein Territorium durch einen Zentralstaat zu befrieden, ist 
natürlich genauso eine denkbare Lösung wie die föderale Reichsidee. Die Wege 
zwischen Frankreich und England auf der einen Seite und Deutschland auf der an-
deren trennten sich, wie wir sahen, in der Person und der Ambition des Kaisers. Die 
Könige der beiden anderen Länder waren von Anfang an „nationaler" (wieder in 
Anführungszeichen) eingestellt. Geholfen hat ihnen bei ihrer Staatsbildung aber 
sicher auch der Umstand, dass sie über Jahrhunderte in einer Dynastie herrschten, 
den Capetingern in Frankreich und den Plantagenets in England, und sie somit das 
Erbkönigtum durchsetzen konnten. In Deutschland sind die Ottonen, die Salier, die 
Staufer ausgestorben, so dass es den Reichsfürsten nicht schwerfiel,  das alte fränki-
sche Wahlkönigtum bis in die Neuzeit zu bewahren. Und das ist nun einmal einer 
starken Zentralmacht nicht zuträglich. Denn man wählt lieber nicht den mächtigsten 
Kandidaten. Volckarts  Kommunikationskosten mögen für die Wahl des föderalen 
Modells eine Rolle gespielt haben, als ausschließliche Ursache scheinen sie nicht 
tauglich. Das strukturelle Machtdefizit des jeweiligen deutschen Königs ließ die 
Durchsetzungskosten einer zentralistischen Lösung prohibitiv erscheinen, und da 
der deutsche König auch römischer Kaiser war, hatte er höhere Interessen. 
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Beispiel für ein weniger optimales Gleichgewicht ist Italien, wohlgemerkt 
Reichsitalien, nicht das Königreich beider Sizilien. Als Teil des Reiches fehlte hier 
genauso wie in Deutschland eine Zentralmacht mit der Absicht, eine umfassende 
Territorialherrschaft  aufzurichten. Für die Schweiz und die Niederlande gilt das 
ebenso. In allen drei Fällen dürften die Kommunikationskosten keine größere 
Rolle gespielt haben. Was die Staufer in Sizilien selbstverständlich ausübten, zen-
tralisierte Herrschaft,  konnten und wollten sie im Reich nicht herstellen. Anders 
als in Deutschland - schlicht auf Grund der eher kolonialen Herrschaft  des Kaisers 
als König von Italien - bildete sich in Italien aber keine „supranationale" friedens-
tiftende Institution wie ein Reich, dann eben italienischer Nation, heraus, und die 
territorialen Herrschaften  und Stadtstaaten blieben auf sich selbst gestellt. Das Er-
gebnis waren die ständigen Kriege im ausgehenden Mittelalter und der frühen 
Neuzeit und lange Perioden der Fremdherrschaft.  Es steht zu vermuten, dass dies 
nicht ohne Einfluss auf die Gründung des modernen italienischen Staates als Zen-
tralstaat geblieben ist. 
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Heterogenität, Wachstum von Staaten und 
wissenschaffender  politischer Wettbewerb 

Von Carsten  Herrmann-Pillath,  Witten / Herdecke 

A. Das Problem: Wie lässt sich 
Heterogenität theoretisch fassen? 

In den jüngeren Diskussionen über das Wachstum der Europäischen Union ha-
ben sich vermehrt Ökonomen auch öffentlich  zu Wort gemeldet, die einen Trade-
off  zwischen internen Entscheidungskosten und Größe einer politischen Einheit 
konstatieren und daraus immanente Grenzen des Größenwachstums von Staaten 
ableiten, wie beispielsweise Alesina  (2005), dessen mit Spolaore  gemeinsam ver-
fasstes Buch „The Size of Nations" die Folie abgibt, von der sich die nachfolgen-
den Überlegungen abheben wollen (Alesina/Spolaore  2003; siehe auch bereits 
Dies.  1997). Wir können diese These so zusammenfassen, dass sie eine positive 
Korrelation zwischen Größenwachstum und politischen Transaktionskosten unter-
stellt. Die Hypothese (überproportional) zunehmender politischer Transaktions-
kosten stützt sich auf die Annahme, dass Größenwachstum mit wachsender Hete-
rogenität der Bevölkerung einhergeht. 

Offensichtlich  sind solche Meinungen unter dem Eindruck des Staatenzerfalls 
nach der historischen Wende von 1989 entstanden, in dem die erzwungene Homo-
genisierung durch die sozialistischen Systeme zweifelsohne eine ausschlaggebende 
Rolle spielte. Der kurze Blick auf die historischen Realitäten in der langen Frist 
zeigt freilich, dass der Zusammenhang zwischen Größe, Heterogenität und Stabili-
tät von Staaten nicht eindeutig zu sein scheint. Denn zumindest was die reinen 
Effekte  der Größe gemessen an der Bevölkerungszahl anbetrifft,  dürfte ein solcher 
Zusammenhang nur mit einem institutionellen ceteris paribus gelten. Es gibt kleine 
Staaten wie im Balkan, die nur kurzfristig  stabil waren, und es gibt den größten 
Staat der Welt, China, der gleichzeitig derjenige mit der längsten Kontinuität 
zumindest in seiner politischen Selbstzuschreibung ist. Anders gesagt, für jeden ein-
zelnen Fall mag es einen Trade-off  zwischen Größe und Entscheidungskosten ge-
ben, aber ein Vergleich über die individuellen Entwicklungs-Trajektorien von Staa-
ten hinweg würde voraussetzen, dass deren institutionellen und kulturellen Rah-
menbedingungen miteinander vergleichbar wären. Damit wird aber die empirische 
Bestimmung des Trade-offs  theoretisch sehr anspruchsvoll und setzt eine umfas-
sende Theorie politischer Systeme unter dem Gesichtspunkt ihrer Stabilität voraus. 
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Ich möchte den höchsten Anspruch einer solchen Theorie einfach an der Be-
obachtung festmachen, dass sie in jedem Fall dem Fakt des staatlichen Gewalt-
monopols gerecht werden und damit also die Rolle von Machtfaktoren in der 
Stabilisierung politischer Einheiten thematisieren muss. Hier ist jedoch die öko-
nomische Theorie weit überfordert,  und die politische Theorie trifft  hier auf ihre 
wohl wesensbestimmende Grundsatzfrage.  Um das konkrete Beispiel Chinas im 
Vergleich zu europäischen Staaten erneut zu erwähnen, wäre also zu klären, wie 
weit konfuzianische Traditionen, ein völlig anderes System der Verschriftung  von 
formalen Institutionen oder die grundlegend anderen religiösen Bezüge nicht Ein-
fluss nehmen auf die Ursachen und Wirkungen staatlicher Macht in der Gesell-
schaftsordnung  (Herrmann-Pillath  1991). Im Ergebnis kann ein System also poli-
tisch stabil sein, das bei gleicher Größe und mit anderen Rahmenbedingungen in-
stabil wäre. 

Man kann dieses Beispiel auch so interpretieren, dass ein empirischer Test der 
Trade-off  Hypothese ein Messverfahren zur kommensurablen  Bestimmung von 
Heterogenität voraussetzt. Ist nun die Bevölkerung Chinas homogener als die Be-
völkerung Europas? Dies setzt eine Klärung diffiziler  Fragen voraus, die weit über 
die Ökonomik hinausgehen. Nehmen wir nur die Frage, ob „Chinesisch" eine ein-
zige Sprache ist, die wir mit der großen Zahl europäischer Sprachen vergleichen. 
Tatsächlich behandeln Linguisten jedoch Chinesisch als eine Sprachfamilie,  wobei 
die Unterschiede zwischen einzelnen chinesischen Sprachen (fälschlicherweise oft 
als „Dialekte" bezeichnet) so groß sind wie in Europa. Andererseits wiegt natürlich 
das Argument schwer, dass Chinesisch eine einheitliche Schriftsprache  besitzt. 
Wie sollte nur diese eine Dimension von Heterogenität in einer Maßzahl erfasst 
und verglichen werden? 

Ich möchte mich im Folgenden mit dem Problem der Heterogenität aus evolu-
tionstheoretischer und institutionenökonomischer Sicht auseinandersetzen. Dabei 
ist der Ansatz von Alesina  und Spolaore  mein Gegenpol, in dem ein neoklassisches 
Modell zur Staatengröße entwickelt wird. In seinem Mittelpunkt steht der Trade-
off  zwischen Skalenerträgen der Produktion öffentlicher  Güter einerseits und den 
zunehmenden politischen Transaktionskosten andererseits, die durch die mit der 
Größe zunehmende Heterogenität von Präferenzen  für öffentliche  Güter erzeugt 
werden.1 Ich konfrontiere  diesen Ansatz mit einer evolutorischen Alternative, die 
vor allen Dingen zwei Punkte explizit analysiert: Erstens, sie differenziert  klar zwi-
schen den beiden Ebenen des Wettbewerbs zwischen  Staaten und des politischen 
Wettbewerbs innerhalb  von Staaten, und zweitens, sie führt  die Annahme unvoll-
ständiger und imperfekter  Information ein - oder, anders gesagt, fundamentaler 

1 Alesina  und Spolaore  verwenden den Begriff  der „politischen Transaktionskosten" nicht. 
Ich greife ihn von Dixit  (1996) auf. In Analogie zum Konzept der Transaktionskosten auf 
Märkten umfasst dieser Begriff  alle Kosten, die entstehen etwa durch die Suche nach In-
formationen über politische Alternativen, durch die Verhandlung von Agenden, die Findung 
politischer Kompromisse und die Durchsetzung getroffener  politischer Entscheidungen. Dies 
entspricht genau dem Kostenbegriff  von Alesina  und Spolaore. 
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Unsicherheit. Beide Aspekte fasse ich in der These zusammen, dass Staatenwett-
bewerb als ein dynamischer, kreativer Entdeckungsprozess betrachtet werden 
muss. Dann verändern sich auch die theoretischen Determinanten der Staatengröße 
grundlegend. 

B. Das Konzept der „optimalen Staatsgröße": 
Probleme analytischer Operationalisierung 

I. Multiple Gleichgewichte optimaler Staatsgröße 

Bevor wir jedoch auf die eigentliche evolutorische Dimension des Problems zu 
sprechen kommen, möchte ich zeigen, dass sich bereits aus einer neoklassischen 
Betrachtungsweise ein Theorem der Indeterminiertheit der Staatengröße ableiten 
lässt. Dieses Theorem ist eigentlich bereits bei Alesina  und Spolaore  (2003, 
Chapter 8) zu finden, nur wird es dort als eine spezielle Ableitung aus bestimmten 
Prämissen behandelt. Ich arbeite vielmehr heraus, dass es von fundamentaler 
Bedeutung für unsere Fragestellung ist. Es ergibt sich dann, dass eine Gleich-
gewichtstheorie der Staatengröße immer mit dem Problem multipler Gleich-
gewichte konfrontiert  ist. Damit wird vor allem ihre normative Anwendung 
schwierig, ja unhaltbar. 

Der Tatbestand multipler Gleichgewichte ergibt sich aus folgender zirkulären 
Kausalität. Gehen wir davon aus, dass Staaten in einem Wettbewerb miteinan-
der stehen. Diese Annahme ist keineswegs harmlos, denn wir könnten natürlich 
auch annehmen, dass Staaten als solche gar keine eigenständigen Einheiten des 
Wettbewerbs seien. Sie ist in Reinform von der so genannten „realistischen" 
Theorie internationaler Beziehungen entwickelt worden, die davon ausgeht, dass 
Staaten irreduzible Einheiten in einem anarchischen globalen Wettbewerb um 
Macht sind (zum Überblick siehe etwa Gilpin  2001). Das heißt, Staaten werden 
Interessen zugeschrieben, und sie werden als Akteure im internationalen System 
behandelt. Wir können diese Annahme ökonomisch dadurch begründen, dass im 
Staatenwettbewerb bestimmte öffentliche  Güter eine entscheidende Rolle spielen, 
die ihrerseits durch Zwangsmaßnahmen gegenüber den Bürgern bereitgestellt 
werden. Das wichtigste Beispiel ist natürlich das Militär, insofern dieses nicht 
ausschließlich aus Söldnern besteht. Durch den Zwangscharakter des Militärs 
konstituiert sich der Staat als irreduzible Einheit in einem Wettbewerb zwischen 
Staaten. 

Insofern müssen uns also in der Analyse des Staatenwettbewerbs öffentliche 
Güter interessieren, die erstens wettbewerbswirksam in dem Sinne sind, dass der 
Staat im Staatenwettbewerb viabel bleibt, und die zweitens den Mitgliedern des 
Staates nützen. Meine These lautet nun, dass „Größe" selbst den Charakter eines 
solchen öffentlichen  Gutes besitzt, weil die relative Größe von Staaten ein wesent-
licher Wettbewerbsfaktor  ist. 

6* 
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Ich möchte diese Überlegung am Beispiel des internationalen Handels näher 
explizieren, das auch bei Alesina  und Spolaore  eine wichtige Rolle spielt. Denn 
die Autoren behaupten, dass zunehmender Freihandel mit einer Tendenz zur Ver-
kleinerung der Staatengröße einhergeht, insofern er durch eine zunehmende glo-
bale institutionelle Konvergenz ermöglicht wird. Je mehr handelsermöglichende 
öffentliche  Güter durch globale Organisationen wie die WTO bereitgestellt wer-
den, desto weniger wiegen die Vorteile des Staates als politischer Einheit. Daher 
gewinnen Kosten innerer Heterogenität an Gewicht, und die optimale Staatengröße 
nimmt ab. Nun zeigen allerdings Alesina  und Spolaore  auch, dass dieser Effekt 
möglicherweise ausgeglichen wird durch die Tatsache, dass bei einer Verringerung 
der Staatengröße und mithin steigender Zahl staatlicher Einheiten die Zahl zwi-
schenstaatlicher Konflikte zunehmen muss. Wenn für die erfolgreiche  Austragung 
von Konflikten aber staatliche Instrumente erforderlich  sind, die selbst wiederum 
Skalenerträge aufweisen, entsteht also eine Gegenkraft.  Im Ergebnis weist ihr 
Modell multiple Gleichgewichte auf, d. h. es sind bei gleichen Parametern unter-
schiedliche Zustände stabil, nämlich Zustände mit größeren Staaten, geringeren 
Konfliktkosten und höheren Kosten der Heterogenität und vice versa. 

Diese Überlegung lässt sich durch eine institutionenökonomische Analyse noch 
genauer fassen. Die Vorstellung, dass kleinere staatliche Einheiten effizienter  sind, 
begründet sich darin, dass sie intern homogener sind, mithin also die zwischen-
staatliche Heterogenität größer ist. Selbst wenn diese Heterogenität sich nur, wie 
bei Alesina  und Spolaore,  auf die Präferenzen  für öffentliche  Güter bezieht, 
schließt dies viele Aspekte des internationalen Handels ein, wie beispielsweise 
Standardisierungen, Formen des Rechtsschutzes oder der Normen zur technischen 
Sicherheit von Produkten. Daraus ergibt sich, dass die zwischenstaatlichen Trans-
aktionskosten des Handels größer sind als die innerstaatlichen. Das bedeutet aber 
auch, dass alle handeltreibenden Wirtschaftssubjekte Ressourcen aufwenden müs-
sen, um Handelswiderstände zu überwinden, die sich aus der größeren zwischen-
staatlichen Heterogenität ergeben. 

Nun ist diese Heterogenität multidimensional. Das bedeutet, wir müssen davon 
ausgehen, dass zwischenstaatliche Heterogenität idiosynkratisch ist: Jeder Staat 
weist ihm eigene Besonderheiten auf, die ihn unterschiedlich zu allen anderen 
Staaten werden lassen. Das hat eine wichtige Implikation für den internationalen 
Handel: Jeder Händler muss nämlich spezifische Investitionen in den Marktzutritt 
aufwenden, will er seine Waren in einem bestimmten Land absetzen. Diese Inves-
titionen versinken, da sie nicht für den Marktzutritt anderswo eingesetzt werden 
können. Das bedeutet aber, dass sich im Falle des Markteintritts eine Verschiebung 
der Machtrelationen zwischen den Ländern ereignet, da die spezifischen Investi-
tionen eine Form der Abhängigkeit vom Zielmarkt erzeugen.2 

2 Die Rolle spezifischer Investitionen im Außenhandel erlangt erst allmählich die ihr 
gebührende Aufmerksamkeit.  Harris  (1989) war einer der ersten, die solche spezifischen 
Marktzutrittskosten theoretisch gewürdigt haben. Bei Yarbrough  /  Yarbrough  (1992) stellen 
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Nun finden diese Prozesse bei genauer Betrachtung auf zwei Ebenen statt, näm-
lich der Ebene der Außenhändler und der Ebene der Staaten und ihrer Regierun-
gen. Betrachten wir diese zweite Ebene, so kann die soeben beschriebene Konstel-
lation als eine negative Externalität der privaten Transaktionen auf die Handlungs-
möglichkeiten der Regierungen interpretiert werden. Diese Externalität begründet 
sich letzten Endes darin, dass zwischen den Regierungen relative Verhandlungs-
macht in vielerlei Hinsicht zählt. Es geht vor allem um zwei Dimensionen. Erstens, 
relative Verhandlungsmacht ist bei der Setzung neuer Institutionen bedeutsam, 
wenn diese Verteilungseffekte  aufweisen, wie beispielsweise die Zuweisung von 
Eigentumsrechten zwischen Staaten (etwa: Umweltpolitik, geistiges Eigentum). 
Zweitens, in rechtlichen Auseinandersetzungen bei Handelskonflikten ist relative 
Macht von Staaten unter Umständen eine wichtige Determinante der Durchsetzung 
von Interessen; hier liegt umgekehrt eine positive Externalität auch für die privaten 
Wirtschaftssubjekte vor, insofern sie in privaten Rechtskonflikten von relativer 
Macht ihres Staates profitieren  können. 

Wenn wir nun relative Größe im Kontext des internationalen Handels plausibel 
als Marktgröße bestimmen, dann ergibt sich also, dass für private Wirtschafts-
subjekte die relative Marktgröße eines Staates vorteilhaft  sein kann. Zum einen ist 
der Umfang spezifischer Investitionen der Handelspartner relativ groß und hat also 
entsprechende Abhängigkeiten zur Folge, zum anderen tritt aber auch ein reiner 
Umsatzeffekt  im Sinne auf, dass relativ große Absatzmärkte von besonderem Inte-
resse für die ausländischen Exporteure sind (und damit auch starke Anreize bieten, 
die spezifischen Investitionen in den Marktzutritt zu tätigen). 

Daraus ergibt sich aber genau jener Effekt,  den auch Alesina  und Spolaore  iden-
tifiziert  haben. Wir stellen fest, dass der internationale Handel Größenvorteile von 
Staaten zum Tragen kommen lässt, gerade wenn die zwischenstaatliche Heteroge-
nität zunimmt. Dieser Effekt  hat nichts mit internen öffentlichen  Gütern und den 
Präferenzen  über diese zu tun, weil im Außenverhältnis zweifelsohne keine Unter-
schiede von Präferenzen  für relativ größere Verhandlungsmacht gegenüber anderen 
Staaten bestehen. Dann gilt aber auch das Ergebnis von Alesina  und Spolaore,  dass 
die Staatengröße multiple Gleichgewichte aufweisen muss, denn gerade die Verrin-
gerung der Staatengröße aufgrund der Sortierung von Staaten nach dem Grade in-
nerer Homogenität zieht nach sich, dass relative Größe zu einer Determinante des 
Erfolges im Staaten Wettbewerb um die Vorteile aus dem internationalen Handel 
wird. Empirisch lässt sich diese Korrelation an der Beobachtung festmachen, dass 
gerade die Stärkung der multilateralen Institutionen des Welthandels mit einer Zu-
nahme des handelspolitischen Regionalismus einher geht, der in unserem Kontext 

sie den institutionenökonomischen Pfeiler ihrer Analyse der Welthandelsordnung dar, aller-
dings nur in Gestalt technologischer Produktanpassungen. Engel  /Rogers  (1998) betonen 
wieder die spezifischen Markterschließungskosten stärker. Ich habe in Herrmann-Pillath 
(2004, S. 271 ff.)  eine Systematik dieser Kosten entwickelt. Die Brücke zur Frage der rela-
tiven Verhandlungsmacht zwischen Nationen hat McLaren  (1997; 2002) geschlagen, dessen 
Überlegungen wir im Folgenden aufgreifen. 
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nichts anderes darstellt als eine Zunahme der Staatengröße im handelspolitisch 
relevanten Sinne (Mansfield/Reinhardt  2003). Auf den Fall der EU gemünzt mag 
sich so erklären lassen, warum der tatsächliche Verlauf der Integration geradezu 
als eine Vektorsumme der Kräfte der Regionalisierung und der Erweiterung glei-
chermaßen interpretiert werden kann. Die „optimale Staatsgröße" ist also ana-
lytisch unterdeterminiert, sobald die relative Größe selbst zu einem Erfolgsfaktor 
im Staatenwettbewerb wird. 

I I . Endogenität der Kriterien für die Staatsgröße 

Wir haben anhand des vorherigen Abschnitts gleichzeitig eine sehr wichtige 
Einsicht gewonnen, die nun noch klarer herausgearbeitet werden muss. Das ist die 
Erkenntnis, dass die Kriterien der Staatengröße endogen sind, d. h. von der Natur 
des Staatenwettbewerbs selbst abhängen. In unserem Beispiel des internationalen 
Handels wird Staatengröße nicht durch die Bevölkerungszahl bestimmt, sondern 
durch die relative Größe als Absatzmarkt, also im einfachsten Fall durch das 
Sozialprodukt in international vergleichbaren Preisen. Genau hier kommt also die 
Differenzierung  zwischen internem politischen Wettbewerb und zwischenstaat-
lichem Wettbewerb zum Tragen, denn es ist ja keineswegs sicher, dass eine Politik, 
die auf die relative Staatsgröße positiv wirkt, auch innenpolitisch obsiegt. 

Der Ansatz von Alesina  und Spolaore  ist ein rein komparativ-statischer, der die 
Staatengröße als eine Gleichgewichtsverteilung innerhalb einer Menge von Staaten 
ableitet. Wir haben nun bereits gesehen, dass dies bei expliziter Berücksichtigung 
des Staatenwettbewerbs zu der Möglichkeit von multiplen Gleichgewichten führt. 
Wir müssen jetzt weiter beachten, dass der Staaten Wettbewerb das dynamische 
Umfeld für das Größenwachstum von Staaten darstellt. Wenn Alesina  und Spolaore 
nur Gleichgewichtszustände analysieren, verlieren sie die eigentlichen Determi-
nanten des Größen Wachstums aus dem Blick. Diese müssen sich aber aus evoluto-
rischer Sicht aus den Selektionswirkungen des Staatenwettbewerbs selbst ergeben. 
Das bedeutet konsequenterweise, dass „Größe" nur im Sinne der Selektionsrele-
vanz messtechnisch operationalisiert werden kann.3 

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzustellen, dass der Staatenwettbewerb 
selbst institutionell reguliert ist (vgl. Stein  1993). Geht man von einem anar-
chischen System aus, in dem militärische Übergriffe  regelmäßige Erscheinungen 

3 Eine solche Dynamisierung würde sich in einer weiteren Ausarbeitung stark an der soge-
nannten „Organisationsökologie" orientieren, siehe etwa Carroll/Hannan  (2000) oder Han-
nan (2005). Die Organisationsökologie betrachtet explizit das Firmenwachstum in Populatio-
nen von Firmen, die selbst wiederum strukturiert sind. Diese Perspektive liegt erheblich näher 
an historischen Analysen zur Entwicklung von Staaten wie jene von Tilly  (1990) als der neo-
klassische Ansatz, weil sie das Wachstum und Überleben von Firmen durch eine komplexere 
Wechselwirkung zwischen Organisation und Umwelt erklärt. Solche „Ökologien" bieten dif-
ferenzierte  Nischen, in denen Einheiten unterschiedlicher Größe anpassungsoptimal sind. 
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sind, dürften sich andere staatliche Eigenschaften als wettbewerbsrelevant erwei-
sen, als wenn ein System unterstellt wird, das solche Übergriffe  verbietet. Diese 
Thematik ist schon für den grundlegenden Unterschied zwischen der Bevölke-
rungszahl und dem Territorium als möglichen Messkriterien von Größe relevant. 
Denn das internationale System der Gegenwart unterbindet grundsätzlich territo-
riales Wachstum durch militärische Mittel. Insofern besteht eine Asymmetrie zwi-
schen Größenwachstum und Größenminderung durch territoriale Teilung: Territo-
riales Größenwachstum ist nur durch freiwilligen Zusammenschluss von Staaten 
möglich (also ein sehr komplexer politischer Prozess), während die Teilung von 
Staaten in der Regel durch verfassungsmäßige Verbote von Sezession stark einge-
schränkt ist, also eine Anwendung des staatlichen Gewaltmonopols auf territoriale 
Minderheiten. Auch Teilungen von Staaten sind also selten und finden nur in his-
torischen Ausnahmesituationen statt, wie beispielsweise nach dem Zerfall  der 
Sowjetunion. Gleichzeitig ist es fragwürdig,  inwieweit das Territorium eines Staa-
tes tatsächlich eine wettbewerbsrelevante Größe ist. Vermutlich galt selbst in der 
Vergangenheit, dass nicht Territorium als solches „Größe" definiert,  sondern die 
dahinter stehenden Faktoren der Bevölkerungszahl und der „carrying capacity", 
also allgemein die Wirtschaftskraft  und konkreter die Quantität und Qualität der 
Faktorausstattung des Territoriums. 

Inwieweit können wir aber die Bevölkerungszahl als eine wettbewerbsrelevante 
Größe begreifen? Begünstigt der Staatenwettbewerb Bevölkerungswachstum? 
Im gleichgewichtstheoretischen Ansatz ergibt sich dies einfach aus den Skalen-
erträgen bei der Produktion öffentlicher  Güter. Damit wird aber nicht erklärt, wo 
eigentlich die unmittelbaren kausalen Zusammenhänge liegen. Schließlich gibt es 
keinen deus ex machina, der die optimale Bevölkerungszahl einfach kreiert. Es 
muss also einen Zusammenhang geben zwischen dem Staatenwettbewerb und der 
Produktion öffentlicher  Güter sowie, erstens, der relativen Fertilität der Bevölke-
rung und, zweitens, der internationalen Migration. 

Was zunächst die Fertilität angeht, so besteht kein einfacher kausaler Konnex 
zwischen der Bereitstellung öffentlicher  Güter durch den Staat, dem externen 
Staatenwettbewerb und der Fertilität. Es muss ein soziales Dilemma konstatiert 
werden, das analog ist zum Koordinationsproblem bei der Bereitstellung von Netz-
werkgütern: Wenn nämlich öffentliche  Güter tatsächlich Skalenerträge aufweisen, 
so fallen der private und der soziale Nutzen aus einer wachsenden Bevölkerungs-
zahl auseinander. Denn die private Entscheidung für eine höhere Fertilität kann 
nicht die Kostendegression berücksichtigen, die für  alle  Bürger des Staates eintritt. 
Dies gilt auch für alle im externen Wettbewerb relevanten öffentlichen  Güter. 
Solange also die Fertilität durch individuelle und private Entscheidungen bestimmt 
wird, gibt es einen kausalen Bruch im Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahl 
und Staatenwettbewerb. Staaten dürften also im Gleichgewicht „zu klein" sein, 
weil nicht die Anreize für ein entsprechendes Bevölkerungswachstum bestehen. 
Andererseits können historische Kontingenzen zur Folge haben, dass sich Staa-
ten, die aus irgendwelchen Gründen ein hohes Bevölkerungswachstum aufweisen, 
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rascher auf das Optimum zu bewegen und daher quantitativ dominieren, weil sie 
im Staatenwettbewerb erfolgreicher  sind. 

Des Weiteren kommt gerade bei der Fertilität der klassische Gegensatz von 
Quantität und Qualität zum Tragen, der im Falle menschlicher Gesellschaften 
allerdings durch die Komplexität der unterschiedlichen Formen von Human- und 
Sozialkapital geprägt ist. Hier sei deshalb nur angemerkt, dass die Verfügbarkeit 
öffentlicher  Güter selbst dämpfende Wirkungen auf die Fertilität hat, sofern diese 
in einer substitutiven Beziehung zu personengebundenem Sozialkapital stehen. 
Anders gesagt, gerade öffentliche  Armut begünstigt die Entscheidung für eine 
größere Kinderzahl, weil Verwandte vielfältige soziale Vorteile erbringen. Es kann 
also keineswegs angenommen werden, dass im Staatenwettbewerb die stärker 
wachsenden Staaten auch die erfolgreicheren  im Sinne der relativ größeren Verfüg-
barkeit von öffentlichen  Gütern sind. Dies stellt aber grundsätzlich in Frage, ob die 
Bevölkerungszahl ein angemessenes Maß für die wettbewerbsrelevante „Größe" 
eines Staates ist. 

Dies gilt mutatis mutandis auch für die Ausstattung mit Humankapital. Selbst 
wenn der Staatenwettbewerb in der militärischen Dimension stattfindet, ist keines-
wegs sicher, dass eine größere Bevölkerungszahl selektiv begünstigt ist, wenn der 
militärische Wettbewerb einen hohen Einsatz von Humankapital erfordert,  also 
technologieintensiv ist. Hinzu kommt, dass eine zahlenmäßige Ausweitung des 
Militärs nicht zwingend mit Skalenerträgen einhergeht. 

Daraus ergibt sich also, dass der Staatenwettbewerb nicht notwendigerweise ein 
Wachstum der Bevölkerungszahl bedingt, soweit die Fertilität angesprochen ist. 
Wenden wir uns der Migration zu, so treffen  wir natürlich auf das bekannte Argu-
ment von Hayeks,  dass erfolgreichere  Staaten dadurch stärker wachsen als weniger 
erfolgreichere,  weil sie Zuwanderer attrahieren. Nun ist bei diesem Argument 
allerdings zu beachten, dass die Bevölkerungszahl hier nur ein Epiphänomen von 
Wettbewerbsfähigkeit  ist, d. h. die eigentlich selektiv wirkenden Faktoren sind an-
dere, wie vor allem die Wirtschaftskraft  bzw. die durch diese generierten Erwartun-
gen über zukünftige Wachstumsdifferentiale.  Die Wirtschaftskraft  steht zudem nur 
teilweise in kausalem Zusammenhang mit der Produktion öffentlicher  Güter. 
Hinzu kommt, dass gerade die Migration auch stark institutionell reguliert ist. Es 
gibt keinen einfachen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Ein-
wanderungspolitik, wie nur der Blick auf die historischen Veränderungen im Falle 
der USA zeigt. 

Wenn jedoch die Bevölkerungszahl kein direkter Indikator von wettbewerbsrele-
vanter Größe ist, dann bricht der einfache Zusammenhang zwischen Heterogenität 
und Größe zusammen, weil beide nicht mehr in derselben Dimension gemessen 
werden. Die einfachste alternative Messlatte von „Größe" wäre das Sozialprodukt, 
das natürlich eine Komponente der Bevölkerungszahl enthält, weil es letzten Endes 
auf die Wertschöpfung pro Kopf zurückgeht. In welchem Sinne ist aber das relative 
Sozialprodukt eine relevante Größe im Staatenwettbewerb? 
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Das bekannteste Argument ist aus der Neuen Wachstumstheorie abgeleitet wor-
den, die zu zeigen vermag, dass die Rate des technischen Fortschritts selbst grö-
ßenabhängig ist, und somit Auswirkungen auf relative Wettbewerbsvorteile im 
Außenhandel entstehen (z. B. Torstensson  1998; der Ursprung solcher Überlegun-
gen liegt bei Grossman/Helpman  1991). Dahinter stecken letzten Endes externe 
Skalenerträge in der technischen Produktionsfunktion, bildlich gesprochen also 
das größere Potential an knowledge spillovers in Volkswirtschaften mit einer grö-
ßeren und reicheren Zahl von Wirtschaftsubjekten. Dieses Argument muss insofern 
eine Schlüsselrolle in jeder Theorie der Staatsgröße spielen, weil zumindestens für 
die Neuzeit gilt, dass auch der militärische Wettbewerb technologiegetrieben ist. 
Es erlaubt in jedem Fall die Berücksichtigung der Effekte  von Humankapital und 
damit des Quantität / Qualität Trade-offs.  Das Sozialprodukt ist außerdem eine aus-
sagekräftige Messgröße, weil es auch die fiskalische Basis des Staates bestimmt. 
Größenerträge staatlicher Leistungen bzw. allgemeiner der Produktion öffentlicher 
Güter dürften ja nicht primär von der Bevölkerungszahl abhängen, als vielmehr 
von der Produktionsfunktion des Staates. Für diese ist aber die Mobilisierbarkeit 
von Produktionsfaktoren  entscheidend, insbesondere im internationalen Vergleich. 
Dies erlaubt auch eine Rückkopplung zum vorherigen Argument bezüglich der 
Innovationskraft,  wenn beispielsweise staatliche Bildungs- und Forschungsinvesti-
tionen steigende Skalenerträge aufweisen. 

Unsere kursorische Diskussion der Kriterien der Staatsgröße zeigt also, dass 
in dem Moment, wo die Staatsgröße auf die selektiven Wirkungen des Staaten-
wettbewerbs bezogen wird, ihre inhaltliche Bestimmung offen  wird. Eine der 
plausibelsten Messgrößen könnte das Sozialprodukt sein. Dahinter steht aber das 
fundamentalere Argument, dass die relative Innovationsfähigkeit von Staaten die 
eigentliche wettbewerblich relevante Größe ist. Damit haben wir aber auch die 
Brücke zu einer evolutorischen Betrachtungsweise geschlagen. Wenn wir das 
Argument ernst nehmen, dass die Größe eines Staates im Staatenwettbewerb von 
Vorteil ist, weil eine höhere Innovationsrate erreicht wird, müssen wir auch das 
Thema der Heterogenität völlig anders angehen. 

C. Heterogenität und die Erzeugung von Wissen 
über alternative Formen und Inhalte 

der Staatstätigkeit 

I. Heterogenität von Präferenzen über öffentliche  Güter: 
Quelle von staatlichen Innovationen 

Heterogenität ist in evolutorischen Ansätzen die entscheidende Voraussetzung 
für Neuerungen. Dies begründet sich in einfacher Weise aus der Vorstellung, dass 
unter fundamentaler Unsicherheit der wirtschaftliche Neuerungsprozess durch 
Variation, Selektion und Bewahrung fortschreitet,  d. h. Unternehmer müssen neue 
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Produkte und Technologien als „Hypothesen" mit dem Markt konfrontieren,  und je 
nach Erfolg und Misserfolg findet dann ein Diffusionsprozess statt {Kerber  1997; 
Metealfe  1998). Wären alle Unternehmer gleich, kämen sie zu denselben Hypo-
thesen, so dass der Neuerungsprozess zum Erliegen käme. Mehr noch, evolutorisch 
ist die Vorstellung der Optimierung in dem Sinne fehlleitend, weil eine Optimie-
rung im Sinne der Konvergenz gegen eine allgemeine benchmark gerade die Neue-
rungsfähigkeit  von Systemen unterdrückt. Heterogenität ist also aus evolutorischer 
Sicht in einem gänzlich anderen Kausalzusammenhang zu sehen als aus neo-
klassischer. Heterogenität ist die notwendige Voraussetzung für Kreativität und 
Produktivität, ist also primär auf der Angebotsseite zu verorten, nicht auf der 
Nachfrageseite. 

Nun bezieht sich die neoklassische Theorie der Staatsgröße allerdings auf eine 
spezielle Form der Heterogenität, nämlich die Heterogenität der Präferenzen  für 
öffentliche  Güter. Selbst für diese lässt sich aber aus evolutorischer Sicht leicht 
zeigen, dass Heterogenität für den Prozess der Neuerung öffentlicher  Güter eine 
Schlüsselrolle spielt. Denn ebenso wie die Innovationen auf den Gütermärkten aus 
dem Zusammenspiel von heterogenem Angebot und heterogener Nachfrage ent-
stehen, gilt dies auch für die staatlichen Leistungen. Das neoklassische Modell 
unterstellt freilich implizit, dass es im staatlichen Bereich gar keine Neuerungen 
gibt. Das hängt damit zusammen, dass es von vollständiger Information über die 
Präferenzen  und über die öffentlichen  Güter ausgeht, und damit notwendigerweise 
auch von einem gegebenen Möglichkeitsraum der Staatstätigkeit. Evolutorisch ist 
dies zu hinterfragen. 4 

Erstens kann die Abgrenzung zwischen privaten und öffentlichen  Gütern nicht 
als gegeben unterstellt werden (Männel  2002, S. 232 ff.).  Was ein öffentliches  Gut 
ist, definiert  nicht zuletzt auch Inhalte und Umfang der Staatsaufgaben. Die Be-
stimmung und Umsetzung von Staatsaufgaben ist aber selbst ein Neuerungs-
prozess. Ob beispielsweise das Erziehungswesen staatlich oder privat organisiert 
werden soll, ist keineswegs universal zu beantworten. Es sind vielmehr politische 
Unternehmer, die Lösungen zur Gestaltung des Erziehungswesens vorschlagen und 
im politischen Wettbewerb testen. Dies hat aber erhebliche Implikationen für die 
Rolle der Heterogenität als Kostenfaktor der Staatsgröße: Wenn beispielsweise ein 
vorher öffentliches  Erziehungswesen bei Größenwachstum des Staates privatisiert 
wird, wird das Problem der Passung des staatlichen Angebotes an heterogenere 
Präferenzen  schlicht obsolet. Anders gesagt, die These von der Heterogenität als 
Kostenfaktor unterstellt, dass die Produktionsfunktion und das Spektrum öffent-
licher Güter im Zeitablauf fix sind. Genau das ist aber in einem dynamischen Pro-
zess des Staaten Wachstums gar nicht der Fall: Die Produktionsfunktion verändert 

4 Die nachfolgenden Überlegungen erfolgen vor dem Hintergrund des jüngst insbesondere 
von Wohlgemuth (2000; 2002) vorwärtsgetrieben „evolutionary approach to politics"; siehe 
auch Witt (2003). Einige wesentliche Argumente habe ich auch von Wittman (1995) gewon-
nen, der einem neoklassischen Ansatz näher steht. 
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sich ständig durch nicht zuletzt auch wachstumsinduzierte Innovationen. Hier ver-
birgt sich zudem ein kompliziertes Problem der Verschachtelung von Präferenzen 
und Meta-Präferenzen,  weil in dem Falle, dass es keine allgemeinverbindlichen 
und objektiven Kriterien für die Ziehung der Grenze zwischen öffentlichen  und 
privaten Gütern gibt, die Bürger auch Präferenzen  haben darüber, was sie grund-
sätzlich als Staatsaufgabe betrachten möchten. Auch diese Präferenzen  sind natür-
lich heterogen, bieten damit aber Ansatzpunkte für politische Neuerungen.5 

Zweitens kann nicht im Sinne eines „rational choice" Paradigmas davon aus-
gegangen werden, dass die Bürger über ihre eigenen Präferenzen  vollständig infor-
miert sind (vgl. etwa Mueller  2000). Denn bereits im Rahmen eines neoklassischen 
Ansatzes müsste eigentlich angenommen werden, dass die Bürger rational ignorant 
sind über die eigenen Präferenzen  in dem Sinne, dass sie unzulänglich in die Ge-
winnung von Informationen über Alternativen investieren. Bei rationaler Ignoranz 
gewinnt der politische Prozess selbst eine entscheidende Rolle für die Erzeugung 
von Informationen über Präferenzen.  Die Heterogenität von Präferenzen  über 
öffentliche  Güter ist dann aber gar kein Datum des politischen Prozesses, sondern 
wird durch diesen erst offen  gelegt, ja erst konstruiert: Denn politische Unter-
nehmer bilden Hypothesen über Verteilungen von tatsächlichen Präferenzen  in der 
Bevölkerung, die dann wiederum im politischen Wettbewerb getestet werden. 
Schon im Rahmen eines neoklassischen Modells muss außerdem davon ausge-
gangen werden, dass die Heterogenität von Präferenzen  selbst größenabhängig ist: 
Denn mit wachsender Größe steigen die Anreize, rational ignorant zu bleiben. Das 
bedeutet aber, dass die heterogenen Präferenzen  den Bürgern selbst gar nicht 
bekannt sind: Insofern gilt, dass mit wachsender Größe eine Homogenisierung der 
Präferenzen  stattfindet in dem Sinne, dass der Grad rationaler Ignoranz - und da-
mit natürlich Ähnlichkeit - der Bürger wächst. Es hängt also entscheidend vom 
politischen Prozess selbst ab, welche heterogenen Präferenzen  eigentlich offen  ge-
legt werden. Wie wir weiter unten noch sehen werden, bedeutet dies also, dass die 
nachfrageseitige Heterogenität des politischen Prozesses gar nicht unabhängig von 
der Angebotsseite ist. 

Drittens gibt es auch staatliche Innovationen im Möglichkeitsraum von Gütern 
und Leistungen, für die dann erst Präferenzen  zu bilden sind. Das neoklassische 
Modell übersieht, dass Staaten kontinuierlich Neuerungen produzieren, was ihre 
Aktivitäten und Institutionen anbetrifft.  Der Begriff  des politischen Unternehmer-

5 Dieses Argument ist sehr wichtig, um einen zentralen Punkt in der Argumentation von 
Alesina und Spolaore zu relativieren, nämlich ihre These, dass es economies of scope der 
Staatstätigkeit gäbe, die gegen eine territoriale Überlappung von staatlichen Leistungen wir-
ken. Sie sehen den Staat also als eine zentralisierte Struktur an, die ein Bündel von Leistun-
gen erbringt, und halten die Entbündelung für ineffizient.  Dies gilt aber nur für eine gegebene 
Abgrenzung zwischen öffentlichen  und privaten Gütern. Wenn die Autoren es beispielsweise 
für absurd halten, dass in einer Schule ein Wechselbüro existiert, weil auch die Währung 
eines anderen Landes verwendet wird, dann übersehen sie völlig, dass die Schulen selbst pri-
vat organisiert werden und grenzüberschreitend arbeiten können. 
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tums ist in dieser Hinsicht auch im technologischen Sinne zu verstehen, wie etwa 
in staatlichen Reformprojekten  deutlich wird. Heterogenität ist eine Quelle von 
Konzepten und Ideen solcher Neuerungen, insofern politische Unternehmer häufig 
nur dann ihre Hypothesen testen können, wenn sie Innovationen auch tatsächlich 
testen, also „unters Volk bringen". Dies ist nochmals von der Problematik der Dif-
ferenzierung  zwischen privaten und öffentlichen  Gütern zu unterscheiden, denn 
der Güterraum als solcher weist ja ständig Neuerungen auf, für die dann wiederum 
zu fragen wäre, ob sie private oder öffentliche  Güter konstituieren. 

Wie wir sehen, gilt selbst für die Heterogenität von Präferenzen  über öffentliche 
Güter, dass sie aus evolutorischer Sicht unbedingt als eine Quelle von Neuerungen 
zu interpretieren ist: Denn die Entdeckung nachfrageseitiger  Heterogenität ist der 
Stoff,  aus dem die politischen Unternehmer ihr Angebot entwickeln. Damit würde 
aber das Argument eine weitere Zuspitzung erfahren,  dass größere Staaten eine 
höhere Innovationsrate aufweisen. Denn in einem kleineren, homogeneren Staat 
müsste auch der staatliche Innovationsprozess eine Verlangsamung erfahren.  Grö-
ßere, heterogenere Staaten müssten eine höhere Rate staatlicher Innovationen auf-
weisen. Dem steht das Argument der rationalen Ignoranz entgegen: Wenn in einem 
kleineren Staat die Bürger stärkere Anreize erfahren,  in die Informationsgewin-
nung zu investieren, dürfte dieser also gerade deswegen eine höhere Innovations-
rate aufweisen, weil er heterogener ist. Wir treffen  also erneut auf eine kausale 
Struktur, die Anlass für multiple Gleichgewichte gibt. 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass die Vorstellung analytisch naiv 
ist, die Heterogenität von Präferenzen  würde als ein Datum direkt auf den politi-
schen Prozess einwirken und dann bestimmte Effekte  auf die politischen Trans-
aktionskosten haben, sei es in Gestalt von Abstimmungskosten oder von Wohl-
fahrtsverlusten  von Minderheiten. Heterogenität ist vielmehr dem politischen 
Prozess endogen und ist die eigentliche Quelle von Neuerungen durch politische 
Unternehmer. 

I I . Politische Unternehmer und Staatenwettbewerb 

Wir müssen nun die bislang vorgetragenen Überlegungen noch in spezifischer 
Weise zusammenführen, denn wir haben im vorherigen Abschnitt nur den internen 
politischen Wettbewerb betrachtet. Der Prozess der staatlichen Innovation ge-
schieht aber im Spannungsfeld zwischen internem und externem politischen Wett-
bewerb. Bei unvollständiger Information ist es keineswegs gewährleistet, dass die-
jenigen politischen Unternehmer, die im internen politischen Wettbewerb obsie-
gen, auch die im externen politischen Wettbewerb erfolgsbestimmenden öffentli-
chen Güter erzeugen. Dieses Problem lässt sich schon am Beispiel der relativen 
Staatsgröße illustrieren. Es gilt nicht zwingend, dass die Bürger eines Landes für 
genau jene Staatgröße optieren würden, die auch im externen Staatenwettbewerb 
die optimale wäre. Denn es kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Bürger über 
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alle Determinanten des externen Staatenwettbewerbs hinreichend informiert  sind. 
Dasselbe gilt aber auch für die politischen Unternehmer: Diese haben also tatsäch-
lich eine Doppelfunktion als Informationsmakler,  denn in dem Moment, wo sie das 
staatliche Gewaltmonopol innehaben, müssen sie nicht nur im internen politischen 
Wettbewerb Hypothesen generieren und sich dessen Test unterwerfen,  sondern 
gleichzeitig auch im externen Staaten Wettbewerb bestehen. Auch für diesen gilt 
natürlich, dass die Information über die letztendlichen Erfolgsdeterminanten  un-
sicher und unvollständig ist. 

Politischen Unternehmern kommt also in einem evolutorischen Prozess eine 
Schlüsselrolle zu, was die Verknüpfung zwischen internem und externem Wett-
bewerb angeht. Wir können diese Rolle näher spezifizieren, indem wir sie auf den 
fundamentalen Vorgang kognitiver Kreation beziehen. Politische Unternehmer per-
zipieren bestimmte Herausforderungen  des externen Wettbewerbs und formulieren 
Hypothesen über politische Erfolgsstrategien.  Diese werden in kognitiven Model-
len kondensiert, die wiederum den Rahmen der politischen Kommunikation inner-
halb der Bevölkerung bieten. Durch die Diffusion  kognitiver Modelle wird eine 
Konvergenz von Präferenzen  erst erzeugt, die dann auch zu Lösungen im internen 
politischen Wettbewerb führt.  Politische Unternehmer handeln also kognitiv krea-
tiv und sorgen für die kommunikative Diffusion  kognitiver Modelle in der Bevöl-
kerung, die dann überhaupt erst konstitutiv ist für die Identifikation und Artikula-
tion von Präferenzen. 

Wir haben also einen komplexen evolutorischen Prozess der Wissenserzeugung 
vor Augen, in dem wir nicht nur einzelne Staaten betrachten dürfen, sondern die 
Population aller staatlichen Einheiten, die miteinander in Wettbewerb stehen. Stel-
len wir uns die Welt also als ein System einer Vielzahl konkurrierender  politischer 
Zentren vor. Dieser externe politische Wettbewerb ist institutionell reguliert, ins-
besondere was Formen und Ziele des Wettbewerbs selbst anbetrifft.  Innerhalb die-
ser politischen Einheiten findet ein Wettbewerb um die Kontrolle des Gewalt-
monopols statt. In diesem Wettbewerb werden vielfältige Lösungen zur Bereit-
stellung öffentlicher  Güter erzeugt, die dann wiederum den relativen Erfolg im 
externen Staatenwettbewerb bestimmen. Konkret und beispielhaft gesagt: Staaten 
stehen beispielsweise in einem Forschungswettbewerb miteinander, die Bildungs-
politik wird innenpolitisch bestimmt, letztendlich aber wird die Bewertung ihrer 
Ergebnisse aus dem externen Wettbewerb abgeleitet. Wie kann nun das im diffe-
rentiellen Erfolg von Staaten generierte Wissen weltweit diffundieren?  Ein Mecha-
nismus ist der Staaten Wettbewerb selbst. Staaten, die hinter andere zurückfallen, 
erfahren  einen Anpassungsdruck, der primär von politischen Unternehmern in neue 
politische Handlungen umgesetzt wird. Auf diese Weise wird dann global verfüg-
bares Wissen in lokal relevantes Wissen transformiert.  Weitere konkrete Mechanis-
men können die direkte Beobachtung der Erfahrungen anderer Staaten sein, die 
internationale Migration etc. Entscheidend ist, dass die Ergebnisse des Staaten-
wettbewerbs selbst erst durch Handlungen politischer Unternehmer zu einem ge-
richteten Wandel des Staatensystems insgesamt führen. 
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Die Verknüpfung zwischen internem und externem Wettbewerb ist also keine 
notwendige. Bedenken wir nur das Beispiel eines pazifistischen Landes im Kon-
text eines von militärischen Konflikten geprägten Weltsystems.6 Der externe Wett-
bewerb führt  dazu, dass dieses Land entweder untergeht oder sich an die Anforde-
rungen der militärischen Konkurrenz anpasst. Es wäre sicherlich verfehlt,  in dieser 
Konstellation eine bessere Annäherung an die Präferenzen  der Bevölkerung zu 
sehen. Die Frage ist also, in welcher Weise die Erfolgskriterien  intern und extern 
harmonieren, und wie dies durch kognitive Innovation gewährleistet wird. Der 
evolutorische Ansatz radikalisiert also das Argument von der Endogenität der wett-
bewerbsrelevanten Aspekte von Staatlichkeit weiter und fragt danach, welche 
Formen der innerstaatlichen Wissenserzeugung und -Verarbeitung im Staatenwett-
bewerb selektiv begünstigt werden. Mit Bezug auf unser Thema müssen wir dann 
auch die konkrete Frage aufwerfen,  welche Rolle eigentlich die Staatengröße für 
die Erzeugung und Verbreitung von Wissen spielt. 

I I I . Staatengröße, politische Kommunikation 
und politische Organisation 

Wenn wir uns nun erneut der Frage der Größe zuwenden, ergibt sich, dass die 
neoklassische Analyse auf der falschen Ebene stattfindet. Denn wichtig ist offen-
bar nicht der unmittelbare Einfluss der Größe auf die Umsetzung gegebener hete-
rogener Präferenzen,  sondern der Einfluss der Größe auf die politische Kommuni-
kation und damit den politischen Neuerungsprozess. Wir haben gerade schon die 
Hypothese formuliert, dass mit der Größe zunehmende Heterogenität eine höhere 
Innovationsrate nach sich ziehen kann. Dies ist jedoch nur eine sehr hoch aggre-
gierte Aussage. 

Betrachten wir die politische Kommunikation als solche, stellt sich also die 
Frage, welche Bedeutung die Staatengröße für Kommunikations Vorgänge besitzt. 
Wir betrachten dann also die Heterogenität nicht als unmittelbar relevant für die 
Effekte  der Staatengröße, sondern fragen nach Größenwirkungen auf Mittel und 
Institutionen der politischen Kommunikation. Diese Frage ist sehr weitreichend 
und kann hier nur angerissen werden. In jedem Fall wäre der Schluss sicherlich 

6 Ein faszinierendes Beispiel, das dieser Konstellation nahekommt, ist das spätkaiserliche 
China. China hatte im 18. Jh. ein Niveau der Prosperität erreicht, das Europa nicht nachstand. 
Allerdings haben die chinesischen Kaiser ausdrücklich auf die militärische und wirtschaft-
liche Expansion weltweit verzichtet. Wichtigster Grund dürfte der Primat der Stabilisierung 
staatlicher Einheit gewesen sein, also eine klar durch die erreichte Staatsgröße bedingte Stra-
tegie (zu dieser Interpretation siehe besonders Huang  1997). Der chinesische Kaiser lehnte in 
einer berühmten Stellungnahme an die britische Handelsdelegation eine handelspolitische 
Öffnung  ab. Diese wurde dann durch militärische Gewalt erzwungen und destabilisierte 
China für rund 150 Jahre. Die Reaktionen der politischen Unternehmer Chinas auf die Erfah-
rung, hilflos gegenüber militärischen Mitteln des Westens zu sein, waren komplex und erra-
tisch, bis sich die chinesischen Kommunisten durchsetzten. 
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verfehlt,  von zunehmender Heterogenität unmittelbar auf eine entsprechend hohe 
Kostenintensität der Medien und Formen politischer Kommunikation selbst zu 
schließen. Das wird schon offensichtlich,  wenn wir den Vergleich zu den Güter-
märkten ziehen: Ein größerer Markt bedeutet natürlich auch hier eine größere 
Heterogenität von Präferenzen,  dies heißt aber gleichzeitig nicht, dass die Ange-
botsseite nicht die Skalenerträge des größeren Marktes nutzen und gleichzeitig der 
Heterogenität der Präferenzen  gerecht werden könnte. Dies ist vielmehr eine Frage 
der Organisation der Firma und der Technologie. Im Gegenteil ermöglicht gerade 
ein größerer Markt auch eine effiziente  Ausdifferenzierung  eines heterogenen An-
gebots mit der Ausnutzung von Skalenerträgen für die einzelnen Produktvarianten. 
Warum sollte dieses Argument aus der Neuen Wachstums- und Außenhandelstheo-
rie nicht auch für die Erzeugung öffentlicher  Güter gelten? 

Um diesen Punkt zu klären, müssen wir uns genauer mit der Angebotsseite des 
politischen Prozesses befassen. Wir haben bislang allgemein von „politischen 
Unternehmern" gesprochen. Tatsächlich geht es in modernen Gesellschaften um 
„politische Unternehmen". Im neoklassischen Modell wird der politische Markt in 
einfachster Weise als Abstimmungsmechanismus dargestellt. Damit bleibt eine 
entscheidende institutionelle Form ausgeblendet, nämlich die politische Organi-
sation, wie vor allem in Gestalt von Parteien. In einem evolutorischen Ansatz fin-
det politische Kommunikation vor allem durch politische Organisationen statt, de-
ren wesentliche Aufgabe gerade darin besteht, Präferenzen  zu bündeln, Themen 
öffentlich  zu platzieren und Agenden zu definieren.7 Heterogenität ist für Parteien 
kein Datum, sondern ein Gegenstand politischer Arbeit. 

Der Einfluss der Größe auf die politische Kommunikation sollte also besonders 
dahingehend untersucht werden, welche Rolle Größe für die politische Organisa-
tion spielt. Wie schon der Vergleich mit dem Gütermarkt suggerierte, wäre die An-
nahme gar nicht zwingend, dass wachsende Heterogenität auch zu proportional 
wachsenden Organisationskosten führt.  Ganz im Gegenteil ist zu vermuten, dass es 
in der politischen Organisation massive Skalenerträge und Netzwerkexternalitäten 
gibt. Dies hängt unter anderem mit dem Fixkostencharakter vieler Investitionen in 
Parteistrukturen und politische Inhalte zusammen und mit der Natur von Kom-
munikation als Netzwerkphänomen. Insofern könnten wir vermuten, dass ein wich-
tiger Skalenertrag staatlicher Größe gerade darin liegt, größere und effizientere  po-
litische Organisationen zu ermöglichen. 

7 In der oben zitierten Literatur zur evolutorischen Theorie der Politik finden Parteien 
noch nicht die angemessene Aufmerksamkeit,  da die Rolle individueller politischer Unter-
nehmer sehr stark betont wird. Aber es gibt viele Bezüge zur ökonomisch motivierten politik-
wissenschaftlichen Theorie. Instruktiv ist der Überblick von Sniderman  und Levendusky 
(2005), die argumentieren, dass die politischen Alternativen, zwischen denen der Wähler 
wählen kann, selbst institutionell und organisatorisch fundiert  sind, und zwar in dem Sinne, 
dass insbesondere Parteien durch ihre Arbeit erst die Leistung erbringen, ein komplexes und 
unübersichtliches Feld von Alternativen so zu organisieren, dass es überhaupt Gegenstand 
einer rationalen Entscheidung werden kann. Relevant ist auch wieder Wittman  (1995). 
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Wenn dem so ist, dann fragt es sich, welche Folgen sich für Heterogenität erge-
ben. Dies wiederum dürfte erheblich von der internen Organisation der politischen 
Organisationen abhängen. Grundsätzlich hat eine politische Partei eine starke 
Motivation, möglichst viele heterogene Präferenzen  auf sich zu lenken, weil sie 
damit die Wählerstimmen maximiert. Sie wird also erhebliche Ressourcen darin 
investieren, heterogene Präferenzen  zu aggregieren. Dies ist eine Frage der organi-
satorischen Strategie. Beispielsweise kann eine Partei selbst eine föderale Struktur 
aufweisen und eine Spannbreite lokaler politischer Varianten zulassen, die der 
Heterogenität der Bürger gerecht wird, ohne dass dies gleichzeitig bedeutet, dass 
die Bürger die politische Loyalität zur Gesamtpartei verlieren. Die Partei senkt 
also die Heterogenitätskosten auf der Ebene der gesamtstaatlichen Politik ganz er-
heblich. Wenn der Blick sich häufig ausschließlich auf die staatlichen Institutionen 
richtet, geht also ein wesentlicher Aspekt des dynamischen politischen Marktes 
verloren. 

Die Parteien leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Konvergenz kognitiver 
Modelle. Heterogenität von Präferenzen  bedeutet ja keineswegs, dass Bürger in 
jeder Dimension unterschiedlich sind. Vielmehr gibt es über ein großes Bündel 
von öffentlichen  Gütern hinweg unterschiedlich divergierende Einzelpräferenzen. 
Parteien können für die Bürger die Leistung erbringen, hier einen angemessenen 
Ausgleich und eine akzeptable Gewichtung zu finden. Anders gesagt, die Partei 
leistet einen Beitrag zur individuellen Meinungsbildung. Dies ist besonders mit 
Blick auf die rationale Ignoranz zu betonen: Parteien investieren mit Blick auf die 
eigenen Zielfunktionen im internen politischen Wettbewerb in die gezielte Infor-
mation der Bürger und konstruieren auf diese Weise eine Heterogenität der Präfe-
renzen, die auch den eigenen Interessen gerecht wird. Für die Bürger ist dies ein 
Beitrag zur Überwindung des eigenen Dilemmas bei der Informationsbeschaffung. 
Daraus mag sich der Eindruck ergeben, dass Parteien die Bürger systematisch 
über deren eigene Präferenzen  täuschen (Magee  et al.,  1989, sprechen hier von der 
„optimal obfuscation" im politischen Gleichgewicht). Jedoch müssen wir aus evo-
lutorischer Sicht konstatieren, dass die im politischen Prozess generierten Präfe-
renzen zunächst nicht hintergehbar sind, d. h. die Vorstellung leitet irre, es gäbe 
neben den öffentlich  artikulierten Präferenzen  noch die „eigentlichen und wahren 
Präferenzen".  Vielmehr ist es nur der politische Wettbewerb selbst, der politischen 
Unternehmern Anreize bietet, eine gegebene Präferenzstruktur  dadurch zu destabi-
lisieren, dass er neue Themen und Aspekte ins Spiel bringt und das entsprechende 
Interesse der Bürger mobilisiert. 

Wir können damit abschließend sagen, dass der entscheidende Mangel des neo-
klassischen Modells darin besteht, den deliberativen Aspekt des politischen Pro-
zesses gänzlich auszublenden und stattdessen einfach anzunehmen, dass gegebene 
und bekannte Präferenzen  direkt auf die Bewertung staatlicher Leistungen wirken 
(zum Konzept der deliberativen Politik siehe Elster  1998). Dem ist in der Realität 
nicht so, vielmehr ist es der politische Prozess selbst, der erst zur Konstitution be-
stimmter Präferenzen  führt.  In diesem Prozess sind politische Organisationen von 
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zentraler Bedeutung. Diese selbst können in vielfältiger Weise Heterogenität als 
Ressource für das eigene Größenwachstum nutzen, und können somit ein Größen-
wachstum des Staats als Gelegenheit wahrnehmen, eigene Skalenvorteile im politi-
schen Wettbewerb ins Spiel zu bringen. 

Dass diese Sicht der Dinge realistisch ist, zeigt sicherlich das amerikanische Par-
teiensystem, das im Wechselspiel mit den föderalen Strukturen der USA eine 
bemerkenswerte Leistung politischer Integration und Kommunikation vollbringt. 
In einem Fall wie Europa richtet sich dann die Aufmerksamkeit  auf die Frage, wie 
weit ein staatlicher Konvergenzprozess auch durch die Bildung grenzüberschrei-
tender Parteien unterstützt wird, die dann erst in der Lage sind, die Skalenerträge 
der größeren politischen Einheit zu nutzen. Ob also ein Gebiet bestimmter Größe 
politisch stabil ist, hängt wesentlich von den endogenen Prozessen politischen 
Unternehmertums ab, aus denen sich erst die Strukturen bilden, in denen Hetero-
genität konstruiert und verarbeitet wird. 

D. Formale Institutionen 
und die vertrauenschaffenden  Wirkungen 

von Heterogenität 

I. Heterogenität, lokales Wissen und Vertrauen 

In der Wirtschaftswissenschaft  gibt es noch eine spezielle Weise der Ausein-
andersetzung mit dem Problem der Heterogenität, der wir uns nun abschließend 
zuwenden müssen. Das ist die Aussage, dass durch eine formale Homogenisierung 
von Akteuren Heterogenitätskosten irrelevant werden. Dieses Argument wirkt nur 
auf den ersten Blick unvertraut, denn es leitet sich direkt aus der üblichen An-
nahme ab, dass in einem modernen Marktsystem formale Institutionen die Inter-
aktion zwischen anonymen Akteuren ermöglichen. Dies ist gleichbedeutend mit 
der Homogenisierung von Akteuren, über die es also hinreichend ist, allgemeine 
Charakterisierungen zu treffen  wie etwa, dass sie rationale Akteure seien, deren 
Verhalten durch „repräsentative" Individuen hinreichend genau prognostizierbar 
sei. Vor dem Gesetz sind alle gleich, und es ist für die Akteure auch hinreichend, 
genau dies zu wissen. Autoren wie North  (1990) gehen davon aus, dass genau 
diese Homogenisierung auch eine Expansion des Marktsystems weit über die 
Grenzen hinaus erlaubt, die durch persönliches Vertrauen gezogen werden. Da nun 
die formalen Institutionen vom Staat durchgesetzt werden, wären in diesem Sinne 
also Staatenwachstum, Marktwachstum und Homogenisierung durch formale Insti-
tutionen aufs Engste korreliert. In der Tat definieren sich Staaten in den Modellen 
von Alesina  und Spolaore  durch ihre formalen Institutionen. Die Beziehung zu 
informalen Institutionen und anderen Normen wird nicht weiter diskutiert. Im Fol-
genden wird zu überlegen sein, welche Beziehung genau zwischen letzteren und 
der Heterogenität von Akteuren besteht. 

7 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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Das Argument bezüglich der Anonymität des Marktsystems ist zwar weit ver-
breitet, hält aber einer genaueren Prüfung durch eine evolutorische Theorie nicht 
stand. Es setzt nämlich voraus, dass in einem Markt mit unvollständiger Informa-
tion sämtliche Informationsprobleme durch formale Institutionen lösbar sind in 
dem Sinne, dass die Problemlösung nicht kontextspezifisch ist. Anders gesagt, die 
Koordination der Handlungen kann nur auf der Basis von Informationen erfolgen, 
die nicht idiosynkratisch und lokal sind, und die sich in generischen Kategorien 
der formalen Institutionen eindeutig interpretieren lassen. Ohne hier in das analy-
tische Detail gehen zu können, ist es aus prinzipiellen Gründen nicht vorstellbar, 
dass ökonomische Prozesse ausschließlich auf der Basis von genetischer Informa-
tion koordiniert werden, und zwar vor allem dann nicht, wenn es sich um Neuerun-
gen handelt. Soweit aber kontextspezifische Informationen benötigt werden, ent-
steht ein grundlegendes Problem des Vertrauens in solche Informationen, das nicht 
mehr durch die Anwendung der formalen Institutionen aufhebbar ist.8 

Daher stellt sich die Frage, wie in modernen Marktsystemen formale Institu-
tionen und Vertrauen in lokalen Kontexten zueinander in Beziehung gesetzt sind. 
Es geht hier um zwei unterschiedliche Ebenen, nämlich zum einen die Ebene der 
Anwendung der formalen Institutionen und ihrer Wechselwirkung mit anderen 
Mechanismen der Handlungskoordination, wie insbesondere informalen Institutio-
nen, Normen und Kommunikation, und zum anderen die Ebene der Sicherung der 
formalen Institutionen selbst, also ihrer Bewahrung und Durchsetzung (d. h. die 
Unterscheidung zwischen Institutionen erster und zweiter Ordnung). Während for-
male Institutionen auf eine abstrakte „Gesellschaft" bezogen werden, sind andere 
Koordinationsmechanismen in der Regel auf Gruppen bezogen. Genau hier wird 
aber das Phänomen der Heterogenität relevant, denn diese gruppenbezogenen 
Mechanismen sind wesentlich darauf angewiesen, dass es Kriterien der Unterschei-
dung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern gibt. 

Wie die spieltheoretische und institutionenökonomische Analyse gezeigt hat, ist 
Heterogenität von Akteuren ein wesentlicher Mechanismus, wie in unsicheren 
Transaktionen Vertrauen stabilisiert werden kann.9 Heterogenität erlaubt die Sor-

8 Es gibt unterschiedliche Wege, um dieses fundamentale Ergebnis abzuleiten. Hollis 
(1998) zeigt beispielsweise, dass es unmöglich ist, alle Probleme gesellschaftlicher Koordina-
tion innerhalb eines formalen Sozialvertrages zu lösen, so dass ein Anker in gruppenbezoge-
nem Vertrauen nötig ist, im Sinne eines nicht verhandelbaren und weiter begründbaren Ver-
trauens. Ein ganz andere Zugang findet sich bei Anderlini  und Felli (1999), die argumentie-
ren, dass Verträge immer deshalb unvollständig bleiben müssen, weil es unmöglich ist, über 
die Formen der Beschreibung ihrer Bedingungen selbst einen vollständigen Vertrag abzu-
schließen. Letzten Endes hängen alle diese Argumente mit grundlegenden erkenntnistheore-
tischen Fragen zusammen, die sich um das Gödelsche  Unvollständigkeitstheorem ranken. 
Denn es geht immer darum, dass eine vollständige Formalisierung nicht möglich ist, weil 
diese ja auch eine Formalisierung der Formen der Formalisierung selbst einschließen müßte. 

9 Um nur zwei einflussreiche Autoren zu nennen: Frank  (1988) hat gezeigt, dass es für die 
Entstehung erfolgreicher  Koordination wichtig sein kann, dass Verhaltensparameter nicht 
mehr rational wählbar und emotional fundiert  sind, weil dies die Sendung glaubwürdiger 
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tierung von Akteuren in Gruppen mit unterschiedlicher Vertrauenswürdigkeit. Die 
kausalen Zusammenhänge sind mehrfach und reichen von der Verhaltenskoordina-
tion durch gemeinsame Merkmale bis zur Sendung kostspieliger Signale, die eine 
vertrauenswürdige Selbstbindung ermöglichen. In all diesen Fällen ist es von zen-
traler Bedeutung, dass die Eigenschaften, die Heterogenität konstituieren, nicht 
selbst leicht imitiert und gefälscht werden können. Es ist wichtig festzuhalten, dass 
diese Mechanismen gar nicht mit einem rationalen Entscheidungsmodell in Kon-
flikt stehen müssen: Denn innerhalb einer Gruppe erlaubt es die relativ hohe In-
formationsdichte, die Eigenschaften und Handlungen der Interaktionspartner an-
gemessen einzuschätzen und damit auch zu rationalen Strategien zu gelangen. 
Entscheidend ist vielmehr, dass durch die Vörsortierung der Akteure eine Prä-
koordination des Verhaltens stattfindet, und zwar insbesondere in der Anfangs-
phase von Transaktionen, wo ein „Vertrauensvorschuss" erforderlich  ist, um über-
haupt erst jene Transaktionen in Gang zu setzen, aus denen dann die für die ratio-
nale Handlung benötigte Information generiert wird. Dieses initiale Vertrauen wird 
dann als rationale Strategie ex post bestätigt.10 

Betrachtet man die empirische Seite, dann ist offensichtlich  und seit einiger Zeit 
auch wieder in der ökonomischen Analyse stärker berücksichtigt, dass ökono-
mische Prozesse häufig durch Muster gegebener Heterogenität geprägt werden, 
wie etwa durch die ethnische Zugehörigkeit oder die gemeinsame Sozialisation an 
Eliteschulen (siehe z. B. Landa  1994; Rauch 2001). Die Existenz formaler  Insti-
tutionen lässt die vertrauenstiftende  Funktion von Heterogenität nicht obsolet wer-
den, vielmehr ist oft sogar die Durchsetzung formaler  Institutionen selbst an 
Mechanismen gebunden, die in heterogenen Gruppen stattfinden; man denke nur 
an die Rolle von professionellen Normen bei Juristen oder Ärzten. Heterogenität 
wird somit zu einem endogenen Merkmal jedes ökonomischen Systems mit unvoll-
ständiger Information, denn es sind gerade ökonomisch nicht funktionale Akteurs-
eigenschaften, die für die Herausbildung vertrauenschaffender  Heterogenität nütz-
lich sind, da sie in der Regel kaum imitierbar sind. Heterogenität und die Gewin-
nung und Verbreitung von lokalem, nichtgenerisehen Wissen hängen direkt mit-
einander zusammen. 

Insofern ist das Argument von der Homogenisierung durch formale Institutionen 
einseitig, denn reale ökonomische Systeme werden immer Systeme sein, in denen 

Signale ermöglicht. Skyrms  (1996) demonstriert, dass eine Präkoordination von Handlungen 
aufgrund von gemeinsamen Merkmalen der Akteure eine evolutionär stabile Strategie in so-
zialen Dilemmata ist. 

1 0 Hierfür  dürfte es biologische Wurzeln geben. Field  (2001) fasst die Literatur zusammen 
und zeigt, dass Menschen eine Neigung haben, Vertrauensvorschüsse im Sinne eines primä-
ren bedingungslosen Altruismus zu geben. Dies erklärt die hohe kognitive Kompetenz von 
Menschen, selbst feinste Unterschiede im Akzent, im Aussehen oder der Kleidung zu diffe-
renzieren und entsprechende emotionale Reaktionen zu generieren. Diese biologische Fun-
dierung hängt dann eng mit der rationalistischen Irreduzibilität von Vertrauen zusammen; vgl. 
Nooteboom  (2002). 

7* 
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eine bedeutende Zahl von Transaktionen zwischen heterogenen Akteuren stattfin-
det. Es ist wichtig zu wissen, wer der Interaktionspartner ist. Die Vorstellung von 
der „Anonymität" der Markttransaktionen trifft  zwar auf gewissen Bereiche der 
Wirtschaft  zu: Aber dies sind häufig sogar gerade nicht die „traditionellen", wo die 
Informationen reich verfügbar  sind und keine besonderen Risiken der Informa-
tionsverarbeitung bestehen. Venture-Kapitalisten in der IT-Industrie arbeiten oft in 
einem dichten sozialen Netzwerk von Akteuren, die sich beispielsweise aus be-
stimmten Hochschulen rekrutieren und in einer Fülle von sozialen Beziehungen 
zueinander stehen, die sie gegen andere Akteure abgrenzen. Um unternehmerische 
Qualität in hochdynamischen Technologien einschätzen zu können, ist mehr er-
forderlich  als nur generische, für jeden zugängliche Information. Insofern spiegelt 
die Spannung zwischen Homogenität und Heterogenität von Akteuren immer auch 
die konkrete Struktur von generischem und lokalem Wissen in einem Wirtschafts-
system wider (Aoki  2001). 

I I . Dysfunktionalität von formalisierter  Heterogenität 

Welche Beziehung besteht nun aber zwischen Heterogenität und formalen Insti-
tutionen? Heterogenität im soeben beschrieben Sinne ist mit der Entstehung von 
Verhaltensregelmäßigkeiten zwischen den Akteuren verbunden; betrachtet man 
nur diese, so haben wir also ein System von sozialen Normen vor uns, deren Gül-
tigkeit an die Zugehörigkeit eines Akteurs zu einer bestimmten Gruppe mit ge-
meinsamen Merkmalen gebunden ist. Welche Beziehung besteht nun zwischen sol-
chen Regelmäßigkeiten und formalen Institutionen? Insbesondere: Was geschieht, 
wenn Heterogenität selbst durch formale Institutionen anerkannt und formal trans-
formiert  wird? 

Das würde zum Beispiel bedeuten, dass eine Religion, die auch im Rahmen 
wirtschaftlicher  Transaktionen funktional ist, in eine Staatsreligion transformiert 
würde. Im Ansatz von Alesina  und Spolaore  schlägt sich diese Überlegung darin 
nieder, dass die Autoren sich vorstellen, die Staaten könnten sich nach unterschied-
lichen Heterogenitätsgraden sortieren. Im Extremfall  wäre also denkbar, dass alle 
Staaten nur aus homogenen Akteuren bestehen, und alle Transaktionen zwischen 
heterogenen Akteuren grenzüberschreitende wären. In der Tat war dies eine Vor-
stellung, die der Nationenbildung im 19. Jahrhundert oft zugrunde lag, und bei-
spielsweise bis heute auch programmatisch in Frankreich vertreten wird: Aus einer 
Fülle von Traditionen, Gebräuchen und Normen kristallisiere sich eine National-
kultur heraus, die dann im Erziehungssystem und in Gesetzen formalisiert  werde, 
und alle anderen Differenzen  zwischen den Bürgern würden als unerheblich be-
trachtet. Heterogenität existiert, aber sie ist durch formale Institutionen in relevante 
und irrelevante Heterogenität differenziert  worden. 

Im Lichte unserer vorherigen Überlegungen ist evident: Eine solche Homogeni-
sierung würde die vertrauenschaffenden  Wirkungen der Heterogenität aufheben, 
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weil sie deren Signalfunktion aufhebt. Denn nur wenn die Adoption eines Merk-
mals freiwillig ist bzw. exogen bleibt, kann dieses als ein vertrauenschaffendes 
Signal wirken. Sobald die Formalisierung erfolgt,  fällt auch die Differenz  im Ver-
halten weg. Wenn alle Bürger eines Staates einer bestimmten Religion angehören 
müssen, kann diese Religion keine Funktionalität mehr für die Verhaltenskoordina-
tion in lokalen Kontexten besitzen. Gerade die scheinbare Klärung von Verhältnis-
sen durch Formalisierung stört also die Signalfunktionen von Heterogenität.11 

Würden sich Staaten also tatsächlich nach dem Gefälle von Heterogenität sor-
tieren, so gäbe dies gerade zu Koordinationsmängeln Anlass. Denn die positiven 
Koordinationswirkungen von Heterogenität können nur auftreten, wenn diese un-
abhängig von formalen Institutionen Bestand hat und gerade nicht mit diesen 
deckungsgleich wird. Anders gesagt, Heterogenität und Homogenität von Akteu-
ren müssen in unterschiedlichen Dimensionen koexistieren, um die Vorteile forma-
ler Institutionen und von Heterogenität gleichzeitig nutzen zu können, und zwar 
gerade auch im Sinne ihrer gegenseitigen Stabilisierung. Die konkreten Beziehun-
gen können mannigfaltig sein: Beispielsweise können bestimmte Industrien durch 
bestimmte ethnische Gruppen dominiert sein, können Berufsgruppen bestimmte 
soziale Verhaltensmuster entwickeln, die sie gegen andere abgrenzen, oder kann es 
Konzentrationen bestimmter Religionen in bestimmten Berufsfeldern  geben. Dabei 
handelt es sich nur um besonders auffällige  Beispiele: Heterogenität ist ja grund-
sätzlich an jede denkbare differenzierende  Eigenschaft von Akteuren gebunden, 
wie auch politische Überzeugungen, regionale Herkunft  und Dialekt, oder Präfe-
renzen für die Freizeitgestaltung. 

Das bedeutet aber, dass Marktgröße, Staatsgröße und Heterogenität gar nicht 
direkt miteinander verkoppelt sind.12 Wenn die Staatsgröße durch die Reichweite 
formaler  Institutionen definiert  ist, dann deckt sich dies gar nicht mit der Hetero-
genität und den sich durch diese ergebenden Transaktionen. Das zentrale Problem 
für die Staatsgröße ist vielmehr die Abstimmung zwischen diesen formalen Insti-
tutionen und der Heterogenität. Um beim Beispiel der Religion zu bleiben: Die 

11 Dieses Argument ist jüngst im Detail von Leeson (2005) entwickelt worden, und zwar 
auch in direkter Auseinandersetzung mit Beiträgen von Alesina  und Ko-Autoren. Leeson 
betrachtet dann ein sehr interessantes empirisches Beispiel, nämlich die Nationenbildung in 
Afrika,  die nach seiner Darstellung eben genau jene dysfunktionalen Auswirkungen auf die 
Selbstorganisation der traditionellen Wirtschaft  hatte. 

1 2 Ein wichtiges konkretes Beispiel, das ich hier aus Raumgründen nicht behandeln kann, 
ist die internationale Standardisierung. Auch Standards können Heterogenität von Gruppen, 
hier im Sinne von Industrien, konstituieren. Wie die ökonomische (z. B. Casella  2001) 
ebenso wie die politikwissenschaftliche (z. B. Genschel  1997) Analyse von Standardisie-
rungsprozessen gezeigt hat, dürften gerade grenzüberschreitende, aber gruppenbezogene 
Standardisierungsformen  besonders leistungsfähig sein, um die beiden Ziele einer glaub-
würdigen Qualitätssicherung und Senkung von Transaktionskosten gleichzeitig zu erreichen. 
Die Harmonisierung durch Regierungsbeschlüsse ist hingegen eher dysfunktional. Damit 
wird aber die Kongruenz von Standardisierung, Marktgröße und Staat aufgebrochen. Vgl. 
auch grundsätzlich Wolfe  (2001). 
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Erklärung einer Religion zur Staatsreligion kann nicht nur Koordinationsleistungen 
religiöser Heterogenität annullieren, sondern auch zu erheblichen politischen Kon-
flikten führen, weil dies interne Heterogenität unterdrückt und externe Heterogeni-
tät formalisiert.  Dabei ist die Religion keineswegs ein notwendiges Merkmal von 
Staatlichkeit. Insofern gelangt das Argument von der „Minimalmoral" des Marktes 
schon zu seinem Recht, nur vom Kopf auf die Füße gestellt: Dass sich die formalen 
Institutionen des Staates auf ein Minimum an Regulierungen beschränken sollten, 
heißt gerade nicht, dass damit auch ein Spielfeld homogener, weil anonymer Ak-
teure geschaffen  wird, deren Heterogenität zu einem bloßen Beiwerk der ökono-
mischen Transaktionen wird. Im Gegenteil bedeutet der Minimalismus formaler 
Institutionen, dass der Heterogenität ein breites Funktionspotential für die Verhal-
tenskoordination gelassen wird. Da aber Heterogenität nicht notwendigerweise mit 
der Reichweite formaler  Institutionen einhergeht, besteht auch kein direkter Zu-
sammenhang mehr zwischen Staatsgröße und Heterogenität. 

E. Schlussfolgerungen: 
Die Chimäre einer optimalen Staatsgröße 

Ich habe in diesem Papier zu zeigen versucht, dass die Vorstellung, wachsende 
Staatsgröße gehe mit steigenden Kosten der Heterogenität einher, verfehlt,  weil zu 
naiv ist. Selbst wenn wir uns auf die Heterogenität von Präferenzen  für öffentliche 
Güter beschränken, verliert dieses Argument aus dem Blick, dass Präferenzen  nicht 
gegeben sind, sondern erst in einem politischen Prozess entdeckt und aggregiert 
werden. Dieser Prozess selbst weist aber Größenvorteile gerade auch bei wach-
sender Heterogenität auf. Heterogenität ist eine produktiv-kreative Ressource im 
Prozess politischen Unternehmertums, und Heterogenität wird zum Kapital des 
Wachstums politischer Organisationen. Darüber hinaus ist Heterogenität, die ge-
rade unabhängig oder gar quer zu formalen Institutionen der Staatlichkeit verläuft, 
ein wesentliches Koordinationsmedium für Transaktionen, die kontextabhängig 
sind und auf lokalem Wissen beruhen. 

Der evolutorische Ansatz verwirft  die gleichgewichtstheoretische komparative 
Statik und fokussiert  die dynamischen Zusammenhänge des Größenwachstums 
von Staaten. Hier ist die „kausale Lücke" zwischen externem Staatenwettbewerb 
und internem politischen Wettbewerb ausschlaggebend, die erst durch politische 
Unternehmer und deren Kreation und Kommunikation kognitiver Modelle ge-
schlossen wird. Das Konstrukt der „Größe" von Staaten kann sinnvoll nur als ein 
endogenes Selektionskriterium im Staatenwettbewerb aufgefasst  werden. „Größe" 
wird dann aber zu einem komplexen Phänomen, das weniger mit der Bevölke-
rungszahl, als mit dem Sozialprodukt zusammenhängen dürfte.  Unabhängig von 
der Bestimmung der Größe haben aber die komplexen Rückkopplungsprozesse im 
Staaten Wettbewerb in jedem Fall die Konsequenz, dass es multiple Gleichgewichte 
gibt. Die Intuition der historischen Betrachtung, dass letzten Endes die Größe jedes 
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Staates das Ergebnis eines individuellen Entwicklungsweges ist, besitzt eine klare 
analytische Fundierung. 

Daraus ergibt sich abschließend, dass das Konstrukt der „optimalen Staatsgröße" 
jeder theoretischen Grundlage entbehrt. Es lässt sich in einer Welt mit vollständi-
ger Information und Abwesenheit von Unsicherheit formulieren,  ist aber empirisch 
und normativ unbestimmt in der Realität. In der Realität ist auch der Wettbewerb 
in der Politik und zwischen Staaten ein wissenschaffender  Wettbewerb, in ähn-
licher Weise wie der Wettbewerb im Marktsystem. Das soll nicht heißen, dass die 
Frage sinnlos wäre, ob eine politische Einheit eine zweckmäßige Größe hat. Die 
Antwort darauf ist aber nicht mit einfachen ökonomischen Modellen zu finden, die 
mit Occams Messer allzu großzügig umgehen und die Realität auf einfache Kate-
gorien, wie die Kosten von Heterogenität und die Skalenerträge der Produktion 
öffentlicher  Güter zurechtstutzen. Viabilität, nicht Optimalität bietet den Horizont 
der Beurteilung von staatlicher Größe. 
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Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme: 
Zur variablen Architektur von Integration 

Von Lars  P. Feld  und Wolf  gang Kerber,  Marburg 

A. Vom Nationalstaat zu 
Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 

Mit der rasant fortschreitenden  Globalisierung und dem dynamischen Prozess 
der europäischen Integration sind in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten grund-
legende traditionelle Denkkategorien über den Staat und die von ihm zu be-
treibende Wirtschaftspolitik systematisch in Frage gestellt worden. In der bishe-
rigen Denktradition steht der völkerrechtlich souveräne Nationalstaat im Mittel-
punkt, bei dem quasi-natürlich alle wirtschafts- und finanzpolitischen Kompe-
tenzen angesiedelt sind. Diese Kompetenzen übt er als staatlicher Monopolist 
gegenüber einer Menge von Individuen als Bürger aus (u. a. mit dem Problem 
der Kontrolle dieses Leviathans).  Zwar mag der Nationalstaat föderal  organisiert 
sein, aber dies hat keine eigenständige Bedeutung in der geltenden Denktradition. 
Jenseits der souveränen Nationalstaaten gibt es hier nur die Ebene des Welt-
handels mit der globalen Arbeitsteilung, die wirtschaftspolitisch fast ausschließ-
lich von der Leitidee des Freihandels und des Abbaus von Handelsschranken ge-
prägt ist. 

Dieser traditionelle Analyserahmen ist jedoch durch eine Reihe von Entwicklun-
gen inzwischen unzureichend und nicht mehr zweckmäßig: 

(1) Durch umfassende Liberalisierungen und technischen Fortschritt im Bereich 
von Kommunikation und Verkehr hat sich die Mobilität von Unternehmen und 
Individuen bzw. der Produktionsfaktoren  Arbeit und Kapital stark erhöht. Pro-
duktionsfaktoren sind nicht mehr immobil (wie in der traditionellen Außen-
handelstheorie unterstellt) und der Nationalstaat wird durch die Wanderungs-
möglichkeiten in der Ausübung seiner Monopolmacht beschränkt. 

(2) Diese Mobilität führt  zum Phänomen eines Wettbewerbs der Staaten um 
Unternehmen und Kapital (Standortwettbewerb) sowie zunehmend auch um 
qualifizierte Arbeitskräfte.  Staatliche Wirtschafts- und Finanzpolitik wird da-
mit nicht mehr monopolistisch, sondern verstärkt wettbewerblich angeboten 
(bspw. in Form von Steuer- und Regulierungswettbewerb oder als Wettbewerb 
um Industrieansiedlungen). 
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(3) Die EU als mit Abstand bedeutendster regionaler Integrationsraum hat sich zu 
einem quasi-staatlichen supranationalen Gebilde mit umfangreichen Kom-
petenzen entwickelt. Der Kern der Diskussion um die EU konzentriert sich auf 
das ungeklärte finale Verhältnis zwischen der EU und den nationalstaatlichen 
Mitgliedstaaten als Träger staatlicher Souveränität. Am Beispiel der EU zeigt 
sich die Verunsicherung des traditionellen Denkrahmens am deutlichsten: Sei-
ne Anwendung würde nahelegen, dass jetzt die EU die Funktion des „Natio-
nalstaates" einnehmen würde. Vor der daraus folgenden Konsequenz, dass die 
EU dann der „natürliche" Ort aller wirtschafts- und finanzpolitischen Kom-
petenzen sein müsste, schreckt man allerdings (mit in der bisherigen Denk-
tradition wenig überzeugenden Begründungen) zurück. 

(4) Innerhalb der EU wird - als Durchsetzung der vier Grundfreiheiten  - eine um-
fassende Politik zum Abbau von Handelshemmnissen und Wettbewerbsverzer-
rungen für die Vollendung des Binnenmarktes betrieben (Marktintegration), 
die zu einer bisher nicht für möglich gehaltenen Beschränkung der national-
staatlichen Regulierungskompetenzen (und deren Verschiebung auf die EU-
Ebene) führt.  Unter einer ähnlichen Zielsetzung kann dies - wenn auch in 
wesentlich schwächerer Form - auf globaler Ebene, etwa im Rahmen der 
WTO, aber auch über die Grenzen der Wirtschaftspolitik hinausgehend etwa 
für einen Internationalen Strafgerichtshof,  beobachtet werden. 

(5) Gleichzeitig findet innerhalb der Nationalstaaten in den letzten zwei Jahrzehn-
ten eine Renaissance des Föderalismus und der Dezentralisierung statt, d. h. 
traditionell unitarische Staaten führen Regionalisierungen durch (bspw. Spa-
nien, Belgien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan; siehe auch den Bei-
trag Pascha  in diesem Band) oder die Kompetenzen von Regionen in bereits 
föderalen Staaten werden gestärkt (wie etwa die „devolution" in den USA 
oder die jüngste Reform des Schweizer Föderalismus). 

(6) Auf internationaler Ebene entstehen - teilweise sogar unabhängig von den 
Nationalstaaten oder mit diesen nur indirekt verbunden - nichtstaatliche Orga-
nisationen, die in wichtigen Bereichen Regulierungsaufgaben übernehmen 
(private regulation) und damit wichtige Akteure für die globale Wirtschafts-
ordnung im Sinne einer „Global Governance" geworden sind. 

Die traditionelle Zwei-Ebenen-Struktur von Nationalstaaten und einer im 
Wesentlichen nur den Handel regelnden internationalen Ebene ist folglich in-
zwischen einer sehr komplexen Mehr-Ebenen-Governancestruktur  gewichen. In 
dieser Mehr-Ebenen-Struktur übt eine Fülle von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren traditionell staatliche Aufgaben im Sinne der Bereitstellung öffentlicher 
Güter und Leistungen, der Regulierung ökonomischer Tätigkeiten und der Um-
verteilung von Ressourcen aus. Auch wenn den Nationalstaaten dabei sicherlich 
immer noch die größte Bedeutung zukommt, so kann ihre „Souveränität" bereits 
jetzt durch die Kompetenzen von Akteuren auf höheren und niedrigeren Ebenen 
erheblich eingeschränkt sein - zum Teil rechtlich, zum Teil durch den Standort-
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Wettbewerb. Für die Theorie der Wirtschaftspolitik bedeutet dies, dass nicht mehr 
nur ein Akteur, nämlich der Nationalstaat, die Kompetenzen für die Wirtschafts-
und Finanzpolitik innehat, sondern diese auf eine Anzahl voneinander mehr oder 
minder unabhängige staatliche Einheiten und Institutionen verteilt (und damit auch 
fragmentiert)  sind. Insofern kann von einer Mehr-Ebenen-Struktur von vielen 
Jurisdiktionen mit (quasi-)staatlichen Kompetenzen gesprochen werden.1 

Aufgabe dieses Beitrags ist es, auf der Basis ökonomischer Theorie einen ana-
lytischen Rahmen zu schaffen,  um die komplexen Probleme und Entwicklungen in 
solchen Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen systematisch untersuchen zu können. 
Dem Beitrag liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Vielzahl von einzelnen kon-
kreten wirtschafts- und finanzpolitischen Gestaltungsfragen ebenso wie die Frage, 
wer in solchen Mehr-Ebenen-Strukturen über welche Entscheidungskompetenzen 
verfügen soll, nicht unabhängig voneinander als Einzelprobleme beantwortet 
werden können, sondern dass es notwendig ist, diese Fragen vor dem Hintergrund 
der Funktionsfähigkeit des gesamten Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems zu sehen. 
Auch wenn hier ein solcher analytischer Rahmen nur in Ansätzen skizziert werden 
kann, so zielt dieser aber letztlich auf die Frage nach einer aus ökonomischer Sicht 
optimalen Gestaltung eines solchen Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems. 

Ein weiterer wichtiger Ausgangspunkt dieses Beitrags ist die Überzeugung, dass 
es für die Analyse dieser komplexen Problematik unabdingbar ist, die theore-
tischen und empirischen Erkenntnisse von zunächst sehr unterschiedlichen Teil-
gebieten und Ansätzen innerhalb der Ökonomie miteinander zu verbinden. Für die 
Frage der Analyse solcher Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme werden jenseits der 
allgemeinen Grundlagen der modernen Institutionen- und Ordnungsökonomik in 
diesem Beitrag vor allem die Perspektiven und Forschungsergebnisse aus folgen-
den Bereichen eingebracht: 

(1) Ökonomische Theorie des Föderalismus2 

Die ökonomische Theorie des Föderalismus setzt sich intensiv mit der Bestim-
mung von Zentralität und Dezentralität auseinander. Dabei greift  sie vor allem 
auf Kriterien aus der traditionellen Theorie des Fiskalföderalismus und damit 
auf wohlfahrtsökonomische Ansätze zur optimalen Allokation und Distribu-
tion von Ressourcen zurück. Musgrave  (1971, 1983), Oates  (1972) und Gor-
don  (1983) leiten Kompetenzzuweisungen auf unterschiedliche staatliche Ebe-
nen vor allem aus der Existenz von Externalitäten zwischen Gebietskörper-
schaften, von Größenvorteilen oder auch aus der Unterminierung dezentraler 
staatlicher Einkommensumverteilung durch Wanderungsprozesse ab. Aus die-
sen Wanderungsprozessen entsteht ein interjurisdiktioneller Wettbewerb, der 

1 In der Politikwissenschaft dient der Begriff  des „multi-level governance" zur Bezeich-
nung der These, dass der Nationalstaat nicht mehr der allein bestimmende Akteur ist {Marks/ 
Hooghe/Blank  1996 und Jordan  2001). 

2 Siehe etwa Tiebout  (1956), Oates  (1972, 1999), Gordon  (1983), Wellisch  (2000), Wil-
son/Wildasin  (2004), Feld  (2000a, 2005a). 
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gemäß der Analyse von Tiebout  (1956) vorteilhaft  für die Effizienz  der Bereit-
stellung öffentlicher  Güter sein kann. Im Gefolge dieser klassischen Beiträge 
sind eine Vielzahl von Weiterentwicklungen bis hin zur Theorie des System-
wettbewerbs und der Analyse des internationalen Steuerwettbewerbs erfolgt.3 

(2) Regulierungswettbewerb, Law and Economics und Rechtsföderalismus4 

Die aus der Tradition der Law and Economics hervorgegangene Theorie des 
Regulierungswettbewerbs befasst sich ebenfalls mit Fragen der Zentralität und 
Dezentralität, jedoch im Wesentlichen auf den umfassenden Bereich des 
Rechts und auf Regulierungen bezogen. Damit ergibt sich einerseits eine brei-
tere Herangehensweise als im Fiskalföderalismus. Andererseits bleiben jedoch 
die Besonderheiten, die sich aus den finanziellen Konsequenzen staatlichen 
Handelns ergeben, unberücksichtigt. Neben der Analyse des Regulierungs-
wettbewerbs spielt das in Nationalstaaten auch historisch bedeutsame Streben 
nach Rechtsvereinheitlichung eine wichtige Rolle. An die Seite der Wan-
derungsprozesse, der Standort- und Wohnortwahl als Mechanismen zur Be-
stimmung optimaler Kompetenzzuteilungen tritt die Rechts(formen)wahl pri-
vater Wirtschaftssubjekte. 

(3) Außenhandels- und Integrationstheorien5 

Zudem werden die Vorteile und Bedingungen von Integration aus außenhan-
delstheoretischer Sicht beleuchtet. Die theoretischen Grundlagen zur Analyse 
der Marktintegration gehen im Wesentlichen auf Winer  (1950) zurück, der die 
handelsschaffenden  und handelsumlenkenden Effekte  regionaler Präferenz-
räume thematisiert. Im Vordergrund steht der Abbau von Mobilitätsbarrieren, 
die in Form von tarifären  und nichttarifären  Handelshemmnissen auftreten 
können. In der traditionellen Außenhandelstheorie fehlt zumeist eine explizit 
räumliche Komponente. Sie wird erst in der Arbeiten von Krugman  (1991, 
1999) in die Außenhandelstheorie eingeführt.  In der Neuen Ökonomischen 
Geographie bewirkt das Zusammenspiel von Skalenerträgen in der Produktion, 
Transportkosten und Agglomerationseffekten  eine bestimmte räumliche Struk-
tur des Wirtschaftens, die von gebietskörperschaftlichen  Grenzen meist in 
künstlicher Weise durchschnitten wird. 

(4) Neue Politische Ökonomie 
Schließlich wird in der Neuen Politischen Ökonomie berücksichtigt, dass 
Staats versagen etwa aufgrund von Rentenstreben durch Interessengruppen 

3 Zu den Weiterentwicklungen des Tiebout-Modells  siehe Feld  (2000a) und Oates  (2005). 
Zum Systemwettbewerb siehe bspw. Vanberg/Kerber  (1994), Streit/ Mussler  (1995) und 
Sinn  (2003). 

4 Siehe bspw. Easterbrook  (1994), Sun/Pelkmans  (1995), Bratton  et al  (1996), Bratton/ 
McCahery  (1997), Sinn  (1997), Ogus (1999), Van  den Bergh  (2000), Esty/Gerardin  (2001), 
Kerber/Heine  (2002), Marciano/Josselin  (2002, 2003) und Kerber/Grundmann  (2006). 

5 Siehe insbesondere Balassa  (1962), Alesina/Spolaore  (1997, 2003), Alesina/Spolaore/ 
Wacziarg  (2000, 2005) und Heine/Kerber  (2003). 
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oder durch eine Ausbeutung der Steuerzahler durch eigennützige Regierungen 
auftreten kann. Brennan/Buchanan  (1980) unterstreichen die Bedeutung der 
Wanderungsoption als Mechanismus zur Beschränkung des staatlichen Levi-
athan,  der grundsätzlich die Möglichkeit hat, die Eigentumsrechte seiner Bür-
ger und Unternehmen zu verletzen oder zu missachten (Weingast  1995). In 
Mehr-Ebenen-Systemen sind der Ausbeutung der Steuerzahler durch den Staat 
Grenzen gesetzt, weil die staatliche Souveränität vertikal zwischen den staa-
tlichen Ebenen aufgeteilt ist und horizontal zwischen den Gebietskörperschaf-
ten Wettbewerb herrscht (.Buchanan 1995, 1995/1996). Besley/Coate  (2003) 
weisen darauf hin, dass diese vertikale Gewaltenteilung nicht nur das Renten-
streben von Interessengruppen erschwert, sondern ganz allgemein eine Über-
nutzung gemeinsamer (fiskalischer) Ressourcen, etwa auch durch die politi-
schen Entscheidungsträger in Regierung und Parlament, vermindert. 

Diese unterschiedlichen Ansätze und Theoriestränge sollen in diesem Beitrag 
integriert und für die Analyse von Mehr-Ebenen-Systemen fruchtbar  gemacht wer-
den. In Abschnitt B. wird zunächst ein allgemeiner theoretischer Rahmen für die 
Analyse und die Gestaltung von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen entwickelt. 
Neben einer Skizzierung der Mehr-Ebenen-Struktur werden insbesondere die 
wesentlichen Probleme und Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf vertikale und 
horizontale Beziehungen zwischen den Jurisdiktionen herausgearbeitet und damit 
gleichzeitig wichtige Fragestellungen verortet. Dies gilt insbesondere für Fragen 
von Zentralität und Dezentralität, des interjurisdiktionellen Wettbewerbs, der 
Mobilität und der Marktintegration, aber auch des institutionellen Rahmens für das 
gesamte Mehr-Ebenen-System. Anschließend werden in Abschnitt C. die innerhalb 
der verschiedenen ökonomischen Ansätze entwickelten Kriterien (und wesentliche 
ihnen zugrundeliegende theoretische und empirische Erkenntnisse) für eine adä-
quate Gestaltung solcher Mehr-Ebenen-Strukturen systematisch zusammengeführt. 
Dieser Set von Kriterien und Problemstellungen kann für die Analyse von konkre-
ten Gestaltungsfragen benutzt werden. In Abschnitt D. werden dann allgemeine 
Schlussfolgerungen in Bezug auf solche Strukturen und ihre Evolutionsfähigkeit 
sowie der notwendigen institutionellen Rahmenbedingungen gezogen. 

B. Gestaltungsdimensionen von 
Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 

I. Zur Grundstruktur von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 

Ausgehend von den empirisch vorzufindenden Strukturen lassen sich zunächst 
folgende Ebenen relativ klar unterscheiden: Die globale Ebene, regionale suprana-
tionale Integrationsräume (wie die EU), die traditionellen „souveränen" National-
staaten, regionale Gebietskörperschaften  und Kommunen. Teilweise existieren auf 
diesen Ebenen bereits staatliche Einheiten oder quasi-staatliche Einheiten wie die 

8 Schriften d. Vereins f. Sozialpolitik 312 
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EU, teilweise handelt es sich lediglich um internationale Organisationen oder 
nachgeordnete Gebietskörperschaften  mit bestimmten Funktionen (wie die NATO, 
die WTO oder kommunale Zweck verbände). 

Als Kern eines abstrakten Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems kann die Menge 
von territorial definierten Gebietskörperschaften  auf den verschiedenen Ebenen ge-
sehen werden. Die territoriale Größe von Kommunen, Bundesländern / Regionen, 
Nationalstaaten oder der EU ist ebenso wie ihre Bevölkerung zunächst historisch 
vorgegeben, kann sich aber ändern und weiterentwickeln. Ein zentrales Struktur-
merkmal bisheriger Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme ist das Inklusionsprinzip, 
wonach sich bspw. alle deutschen Bundesländer in der EU befinden, wenn 
Deutschland Mitglied der EU ist.6 In einem Mehr-Ebenen-System gibt es nicht von 
vorneherein eine hierarchisch herausgehobene Ebene, faktisch aber spielt die 
Ebene der völkerrechtlich souveränen Nationalstaaten bis heute zweifellos eine 
Schlüsselrolle. 

Wesentliches Kennzeichen der Jurisdiktionen ist, dass es sich um territorial 
definierte staatlich verfasste Zusammenschlüsse von Individuen als Bürger han-
delt, die im Prinzip über eigene politische Systeme mit Verfassung, Regierung, 
Parlament und Justiz verfügen. Aus ökonomischer Perspektive kann jede dieser 
Jurisdiktionen club-theoretisch als Zusammenschluss von Individuen verstanden 
werden, um für das entsprechende Territorium die von den Einwohnern gewünsch-
ten öffentlichen  Güter und Leistungen sowie Recht und Regulierung ebenso wie 
sozialstaatliche Leistungen im Rahmen eines Systems der (interpersonellen oder 
interregionalen) Einkommensumverteilung bereitzustellen, wofür umgekehrt Bei-
träge in Form von Steuern zu entrichten sind. Eine an einem bestimmten Wohnort 
ansässige Person ist gleichzeitig Bürger mehrerer vertikal übergeordneter Juris-
diktionen, d. h. eine in Marburg lebende Person ist gleichzeitig Bürger der Stadt 
Marburg, des Bundeslandes Hessen, Deutschlands und der EU. Die Individuen 
haben folglich als Bürger in jeder dieser Jurisdiktionen eigene Rechte und Pflich-
ten („Bürgergenossenschaft";  Vanberg  2004). Jenseits dieser territorialen Jurisdik-
tionen mit verfasster Staatlichkeit, in denen Individuen als Bürger leben, können 
aber auch Jurisdiktionen existieren, deren Mitglieder nur aus anderen Jurisdiktio-
nen bestehen (z. B. internationale Organisationen). 

II. Zu den vertikalen Beziehungen 
zwischen mehreren Ebenen 

In einem Mehr-Ebenen-System von Jurisdiktionen können auf der einen Seite 
mehrere politische Systeme mit eigenen Regierungen und Parlamenten auf den 

6 Ein solches Inklusionsprinzip wäre in einer Mehr-Ebenen-Struktur nicht zwingend. 
Grönland als eine zu Dänemark gehörende autonome Region hat sich bspw. gegen die EU 
entschieden. 
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verschiedenen Ebenen parallel zueinander existieren. Auf der anderen Seite aber 
ist es erforderlich, dass ihre Entscheidungskompetenzen in gewissem Umfang von-
einander abgegrenzt werden. Soweit es für Bürger oder Firmen eindeutige, ver-
bindliche Regeln oder Rechte geben soll, können nicht gleichzeitig mehrere 
Ebenen parallel über die entsprechenden Regelungen entscheiden. Solche Kom-
petenzen können letztlich nur einer Ebene zukommen.7 Dagegen gibt es andere 
Politikbereiche, wie bspw. Förderprogramme für Existenzgründung oder For-
schungsförderung,  die durchaus parallel von Jurisdiktionen auf verschiedenen 
Ebenen betrieben werden können. Allerdings kann dann unter Umständen eine ver-
tikale Politikkoordination zweckmäßig sein, um suboptimale Gesamtergebnisse zu 
vermeiden. Eine extreme Form der vertikalen Politikkoordination wäre die ge-
meinsame Durchführung  einer Aufgabe von Jurisdiktionen auf verschiedenen 
Ebenen. Faktisch ist es aber oft eine schwierig zu beantwortende Frage, inwieweit 
Jurisdiktionen auf verschiedenen Ebenen unabhängig und parallel zueinander Poli-
tiken durchführen  und /oder Regelungen erlassen können. 

Im Prinzip kann es auf jeder Ebene Jurisdiktionen mit voll ausgebildeten eige-
nen politischen und rechtlichen Systemen geben, d. h. jede Jurisdiktion kann eine 
eigene Verfassung (u. a. mit dem Schutz von Grundrechten), eine eigene Regierung 
(Exekutive), ein eigenes Parlament (Legislative) sowie eine eigene Gerichtsbarkeit 
(Verfassungs- und andere Rechtsfragen) haben. In den empirisch vorzufindenden 
Mehr-Ebenen-Systemen finden sich oft (aber nicht immer) erhebliche vertikale 
Arbeitsteilungen und Verflechtungen auch in Bezug auf die politischen und recht-
lichen Systeme. So können einzelne Ebenen für andere Ebenen bestimmte Funk-
tionen übernehmen, bspw. den Schutz von Grundrechten. Oder das Gerichtssystem 
kann auf einer bestimmten Ebene die judikativen Funktionen von übergeordneten 
und untergeordneten Ebenen mitübernehmen, wie dies bspw. innerhalb der EU der 
Fall ist. Zwar entscheidet der EuGH letztlich über EU-Recht, aber auch die natio-
nalstaatlichen Gerichtssysteme können unmittelbar EU-Recht anwenden, ebenso 
wie die Bundesländer über kein eigenständiges Gerichtswesen verfügen. Dies ist 
bspw. anders in den USA, in denen es unabhängig voneinander Bundesgerichte 
und Gerichte der Bundesstaaten gibt. Insbesondere können die politischen Ent-
scheidungsssysteme verschiedener Ebenen auf komplexe Weise miteinander ver-
flochten sein, wenn bspw. in Deutschland für viele vom Bundestag verabschiedete 
Gesetze eine Zustimmungspflicht durch den Bundesrat besteht, oder wenn in der 
EU der aus den Regierungen der Mitgliedstaaten bestehende Ministerrat (Europäi-
scher Rat) als zentrales legislatives Organ der EU fungiert.  Die aus solchen „Poli-
tikverflechtungen" entstehenden Probleme sind insbesondere in der Politikwissen-
schaft thematisiert worden (Sckarpf  191%, 1988). 

Ähnlich kompliziert stellt sich die Situation hinsichtlich der Finanzverfassung 
in Mehr-Ebenen-Systemen dar. Neben den Besteuerungskompetenzen sind aus 

7 Zumindest muss es im Konfliktfall  eine Vorrangregelung geben wie bspw. „Bundesrecht 
bricht Landesrecht". 

8* 
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den staatlichen Aufgaben abgeleitete Ausgabenkompetenzen und unterschiedliche 
Autonomiegrade im Bereich der Verschuldung (Haushaltsautonomie) zu betrach-
ten. Hinsichtlich der Besteuerungskompetenzen lassen sich idealtypisch das Trenn-
system und das Gemeinschaftsteuersystem feststellen, wenn verschiedene gebiets-
körperschaftliche  Ebenen überhaupt eigene Steuereinnahmen erhalten und nicht 
lediglich von Transfers  der nationalstaatlichen Ebene abhängen sollen. Im Trenn-
system ist einer staatlichen Ebene ausschließlich die Einnahmenkompetenz für 
eine bestimmte Steuerart zugewiesen. Im Gemeinschaftsteuersystem können meh-
rere gebietskörperschaftliche  Ebenen auf eine Steuerbasis zugreifen. Dabei muss 
die Steuerertragshoheit von der Steuerverwaltungshoheit und der Steuergesetz-
gebungshoheit getrennt analysiert werden. Die Diskussion um Trennsystem und 
Gemeinschaftsteuersystem bezieht sich im Wesentlichen auf die Ertragshoheit. 
Mindestens ebenso bedeutsam sind jedoch die beiden anderen Kompetenzen. Es 
macht einen wesentlichen Unterschied, ob die Gesetzgebungshoheit und damit die 
Entscheidungskompetenzen für ein Gemeinschaftsteuersystem auf einer Ebene, 
wie etwa die Einkommensteuer beim Bund in der Bundesrepublik Deutschland, 
angesiedelt, oder allen drei Ebenen, wie in der Schweiz Bund, Kantonen und Ge-
meinden, zugewiesen ist. In beiden Fällen handelt es sich um Gemeinschaftsteuer-
systeme, da die Ertragshoheit für eine Steuerbasis nicht ausschließlich einer Ebene 
zugeordnet ist. Im deutschen System findet jedoch eine regional einheitliche Be-
steuerung bei gleichem zu versteuernden Einkommen statt, während in der 
Schweiz die Einkommensteuerbelastungen regional erheblich voneinander ab-
weichen können. In Deutschland werden die Steuereinnahmen der Einkommen-
steuer als vorgängige Stufe eines Finanzausgleichs im weiteren Sinne auf die ge-
bietskörperschaftlichen  Ebenen verteilt. In der Schweiz generieren die Kantone 
durch eine autonome Besteuerung ihre Steuereinnahmen selbst und begeben sich 
somit in einen harten Steuerwettbewerb. Die Steuerverwaltungshoheit darf  in die-
ser Betrachtung nicht unterschätzt werden. Wenn die nachgeordneten Gebiets-
körperschaften  über erhebliche Verwaltungskompetenzen verfügen, haben sie auch 
Möglichkeiten, die Ertragshoheit anderer gebietskörperschaftlicher  Ebenen aus-
zuhöhlen. Finanztransfers  zwischen den Ebenen vervollständigen dieses komplexe 
Bild. 

Die Frage der optimalen vertikalen Kompetenzallokation gehört zu den zen-
tralen Problemstellungen bei der Gestaltung von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssys-
temen. In allen föderalen Staaten (wie in Deutschland oder den USA) und im 
Verhältnis zwischen der EU und den Mitgliedstaaten gibt es kontroverse Diskus-
sionen um den richtigen Grad von Zentralität und Dezentralität. Während für 
Deutschland und die EU seit langem ausgesprochene Zentralisierungstendenzen 
beklagt werden, kam es in anderen Staaten aber auch zu stärkeren Dezentralisie-
rungen. In Abschnitt C. werden die aus ökonomischer Sicht zentralen Kriterien 
für die Beantwortung der Frage nach der optimalen vertikalen Kompetenzalloka-
tion präsentiert. 
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I I I . Mobilität und horizontale Beziehungen 
zwischen Jurisdiktionen 

Neben der vertikalen Beziehung von Jurisdiktionen ist in einem Mehr-Ebenen-
System auch die horizontale Beziehung zwischen den Jurisdiktionen auf der glei-
chen Ebene von zentraler Bedeutung. Zwar scheint durch die territoriale Grenze 
zunächst eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen den Jurisdiktionen gegeben, 
faktisch aber kann es eine Vielzahl von positiven und negativen grenzüberschrei-
tenden Wirkungen von Politiken und Aktivitäten von Individuen und Firmen ge-
ben, die auch im horizontalen Verhältnis eine Fülle von Konflikten und Problemen 
schaffen  können. Von zentraler Bedeutung sind dabei insbesondere die positiven 
wohlfahrtserhöhenden Wirkungen von Marktintegration und möglicher daraus fol-
gender Prozesse interjurisdiktionellen Wettbewerbs. In Mehr-Ebenen-Systemen 
kann eine solche Marktintegration auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichem 
Umfang vorangetrieben werden. Weiterhin können eine Anzahl von negativen 
Externalitäten und Suboptimalitäten durch einen unabhängigen Einsatz von Poli-
tiken auftreten, die die Frage nach der Zweckmäßigkeit von Politikkoordination 
stellen lassen. 

1. Marktintegration  I: Mobilität  von Gütern 

Seit den englischen Klassikern gehört es zum Kernbestand der ökonomischen 
Theorie, dass die Förderung der Mobilität von Gütern zwischen Jurisdiktionen 
durch Abbau von tarifären  und nicht-tarifären  Handelshemmnissen eine Intensivie-
rung der interjurisdiktionellen Arbeitsteilung ermöglicht und damit im Allgemei-
nen zu einer Wohlfahrtserhöhung in allen beteiligten Jurisdiktionen führt  (wenn 
auch nicht notwendigerweise für alle Individuen in allen beteiligten Jurisdiktio-
nen). Auf diesem außenwirtschaftstheoretischen  Fundament beruht die ökono-
mische Rationalität von regionaler und globaler wirtschaftlicher  Integration (Viner 
1950, Pelkmans  2001). Die durch eine weitergehende Marktintegration geschaffe-
nen größeren Märkte ermöglichen ein besseres Ausnützen von Skalenvorteilen, 
Transaktionskostenvorteilen, Produktivitätserhöhungen durch größere Spezialisie-
rung und mehr Innovationen durch mehr Wettbewerb. Gleichzeitig aber gibt es 
starke Interessengruppen in den einzelnen Jurisdiktionen, denen es durch Rent-
seeking-Verhalten gelingen kann, durch protektionistische Wirtschaftspolitik ihre 
Interessen zu schützen, wodurch aber die mit der Marktintegration verbundenen 
Wohlfahrtsgewinne geschmälert oder gar unterbunden werden. Insofern besteht 
eine tiefe Spannung zwischen den allgemeinen Wohlfahrtsgewinnen durch stärker 
integrierte Märkte und den protektionistischen Interessen von einzelnen Wirt-
schaftszweigen oder anderen Gruppen, welche die Mobilität von Waren und 
Dienstleistungen beschränken möchten. 

Auf unterschiedlichen Ebenen eines Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems kann 
dabei der Grad dieser Marktintegration verschieden hoch sein. Für tiefer gehende 
Integration (jenseits der Abschaffung  von Zöllen und Importkontingenten) ist da-
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bei die Beseitigung von nicht-tarifären  Handelshemmnissen von besonderer Rele-
vanz. Es war einer der großen Integrationsschritte im europäischen Integrations-
prozess, als der EuGH in seiner Cassis-de-Dijon-Rechtsprechung mit dem Über-
gang vom Bestimmungs- zum Ursprungslandprinzip das Prinzip der wechselsei-
tigen Anerkennung von nationalen Regulierungen einfühlte. Mit dieser stärkeren 
Durchsetzung der Waren Verkehrsfreiheit  wurde die Marktintegration zum Binnen-
markt weiter vorangetrieben (Streit/ Mussler  1995, Pelkmans  2001). Gleichzeitig 
aber wurden damit die Regulierungskompetenzen der Mitgliedstaaten, insbeson-
dere im Bereich des Verbraucherschutzes, stark eingeschränkt, d. h. die stärkere 
Durchsetzung der Marktintegration führte zu einer faktischen Verschiebung von 
Regulierungskompetenzen auf eine höhere Ebene. Solche Verschiebungen können 
in der EU auch durch die Beihilfenkontrolle beobachtet werden, die die Kompeten-
zen der Jurisdiktionen auf den Ebenen unterhalb der EU stark beschneidet. Inter-
pretiert man jede Form von Transaktionskosten, die bei grenzüberschreitendem 
Handel auftreten, als Handelshemmnisse, so können beliebige institutionelle Un-
terschiede zwischen Jurisdiktionen (wie bspw. unterschiedliches Vertragsrecht) als 
Hindernisse für die Marktintegration interpretiert werden - mit der naheliegenden 
Konsequenz ihrer Harmonisierung (Heine/Kerber  2003). 

2. Marktintegration  II:  Mobilität  von Produktionsfaktoren, 
Unternehmen  und Individuen 

Jenseits des freien Handels mit Gütern kann die Marktintegration noch we-
sentlich stärker intensiviert werden, wenn auch die Mobilität der Produktions-
faktoren Arbeit und Kapital bzw. die Mobilität von Personen und Unternehmen 
zwischen den Jurisdiktionen zugelassen wird. In den bisherigen Mehr-Ebenen-
Strukturen sind diese Dimensionen der Mobilität sehr unterschiedlich geregelt. 
Während bspw. innerhalb eines Nationalstaats die Mobilität von Personen und 
Arbeitskräften  normalerweise keinen Einschränkungen unterliegt, kann sie zwi-
schen Nationalstaaten auf der globalen Ebene extrem beschränkt sein (insbes. 
durch Immigrationsbeschränkungen).8 Es ist eines der grundlegenden Charak-
teristika des europäischen Integrationsprozesses, dass die Freizügigkeit innerhalb 
der EU voll durchgesetzt worden ist. Geringere Unterschiede treten bei den 
Mobilitätsregelungen für den Produktionsfaktor  Kapital auf, die - zumindest 
zwischen Industrieländern - inzwischen von weitgehender Freiheit geprägt sind. 
Hier liegt das Problem eher bei Beschränkungen für die Ausfuhr von Kapital, 
obwohl es auch Beschränkungen beim Kauf von Firmen und Bodeneigentum für 
Ausländer geben kann. Während diese Mobilität innerhalb von Nationalstaaten 
immer schon gegeben war, hat sie sich innerhalb der EU durch den Binnen-

8 Immigrationsbeschränkungen können dabei nicht nur als protektionistische Wettbewerbs-
beschränkungen für den inländischen Produktionsfaktor  Arbeit angesehen werden, vielmehr 
können sie auch vor dem Hintergrund der Bewahrung einer kulturellen oder regionalen Iden-
tität gesehen werden. 
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markt und auf der globalen Ebene durch umfangreiche Liberalisierungen in vie-
len Ländern stark erhöht. 

Als Folge der hohen Mobilität des Produktionsfaktors  Kapital ergibt sich eine 
erhebliche Mobilität von Unternehmen mit ihren Produktionsstätten sowohl inner-
halb der EU als auch auf der globalen Ebene. Eine gravierende Konsequenz der 
Mobilität von Unternehmen und Kapital ist der dadurch ausgelöste Wettbewerb 
zwischen Jurisdiktionen als Standorte für Investitionen, Produktion und Arbeits-
plätze. Ein solcher Wettbewerb kann gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen be-
stehen. Industrieansiedlungswettbewerb kann in ähnlicher Weise zwischen benach-
barten hessischen Kommunen auf der untersten Ebene und zwischen der EU und 
China auf der globalen Ebene beobachtet werden. 

Die sich erst seit den 1990er Jahren systematisch entwickelnde Theorie des 
interjurisdiktionellen Wettbewerbs, die auch mit den Begriffen  institutioneller 
Wettbewerb, Standortwettbewerb oder Systemwettbewerb verknüpft  ist, untersucht 
dessen Funktionsweise.9 Grundidee ist, dass Jurisdiktionen im Wettbewerb zu-
einander Bündel von Standortleistungen (öffentliche  Güter und Leistungen, Recht, 
Regulierungen, Redistribution) gegen die Bezahlung von Steuern auf einem Stand-
ortmarkt anbieten, während mobile Nachfrager  nach diesen Standortleistungen 
(Individuen, Unternehmen, Produktionsfaktoren)  zwischen diesen auswählen. 
Durch Einsatz ihrer Wettbewerbsparameter (Steuerpolitik, Infrastruktur,  Bildung, 
Regulierungen, Verwaltungseffizienz,  Steuern etc.) können die Jurisdiktionen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit  auf diesem Standortmarkt verbessern. In einem Mehr-Ebe-
nen-System finden solche interjurisdiktionellen Wettbewerbsprozesse gleichzeitig 
auf allen Ebenen dieses Systems statt, wobei die Jurisdiktionen allerdings nur im 
Rahmen ihrer ihnen über die vertikale Kompetenzallokation zugeordneten Kom-
petenzen über Wettbewerbsparameter verfügen, mit denen sie ihre Wettbewerbs-
fähigkeit verbessern können. 

Inzwischen gibt es eine Fülle von theoretischen und empirischen Untersuchun-
gen über die Funktionsfähigkeit des interjurisdiktionellen (Standort-)Wettbewerbs 
im Allgemeinen oder den spezifischeren Teilprozessen des Steuer- und Regulie-
rungswettbewerbs, ohne dass diese Fragen bisher hinreichend geklärt sind. Einer 
Fülle von möglichen Vorteilen solcher Wettbewerbsprozesse (u. a. höhere Effizienz 
durch bessere Adaption an heterogene Präferenzen,  mehr Innovationen, weniger 
Rent-seeking-Probleme) stehen eine Anzahl möglicher Probleme gegenüber (u. a. 
übermäßiger Steuerwettbewerb mit der Folge von zu wenig öffentlichen  Gütern 
und zu geringer Redistribution, Informationsprobleme,  Race to the bottom-Prob-
leme). Als vorläufiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass man weder pau-
schal von der Funktionsfähigkeit noch von dem Versagen interjurisdiktioneller 

9 Siehe hierzu u. a. die Literatur in Fn. 3 und 4 sowie insbesondere Siebert/Koop  (1990), 
Kenyon/Kincaid  (1991), Revesz  (1992), Frey/Eichenberger  (1996), Kerber  (1998, 2000), 
Apolte  (1999), Garcimartin  (1999), Feld  (2000a), Van  den Bergh  (2002), Grundmann/Kerber 
(2002), Ott/Schäfer  (2002) und Vanberg  (2004). 
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Wettbewerbsprozesse ausgehen kann, sondern dass dies von spezifischen Beson-
derheiten der einzelnen Politiken und von den institutionellen Rahmenbedingun-
gen für diese Wettbewerbsprozesse abhängig ist (Esty/Gerardin  2001, Kerber/ 
Budzinski  2003). Ebenso wie auf normalen Gütermärkten kann auch auf Standort-
märkten durch eine adäquate Gestaltung der Regeln für diesen Wettbewerb dessen 
Funktionsfähigkeit durch Reduzierung oder Beseitigung von Marktversagensprob-
lemen verbessert werden. 

Interjurisdiktionelle Wettbewerbsprozesse sind insofern von zentraler Bedeu-
tung für Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme, als ein solcher Wettbewerb die unver-
meidliche Konsequenz aus der simultanen Verwirklichung von Dezentralität und 
Mobilität ist {Kerber  2000b). Sobald Individuen, Unternehmen und Produktions-
faktoren zwischen Jurisdiktionen mobil sind und diese Jurisdiktionen mit Politik-
kompetenzen ausgestattet sind, die sich auf ihre Qualität als Standort auswirken, 
folgt hieraus zwangsläufig ein interjurisdiktioneller Wettbewerb auf dieser Ebene. 
Allerdings sind Ausmaß und Art dieser Wettbewerbsprozesse von konkreten Mobi-
litätsregeln abhängig, wie sich anhand von Mobilitätsregeln zum Recht illustrieren 
lässt. Das in der EU bei den oben erwähnten Produktregulierungen eingeführte 
Prinzip der wechselseitigen Anerkennung (Ursprungslandprinzip) kann als eine 
solche Mobilitätsregel interpretiert werden, weil hierdurch nationale Regulierun-
gen eines Mitgliedstaates indirekt über die nach ihnen hergestellten Produkte in 
andere Mitgliedstaaten der EU „exportiert" werden können.10 Eine extreme Form 
der Mobilitätsregel im Bereich des Rechts und der Regulierungen stellt die Einfüh-
rung von Rechtswahlfreiheit  dar (O'Hara/Ribstein  2000), d. h. dass bspw. private 
Rechtssubjekte (wie Unternehmen) frei  zwischen dem Vertragsrecht unterschied-
licher Jurisdiktionen wählen können (Kerber/Grundmann  2006). Beide Arten von 
Mobilitätsregeln führen dann zu (unterschiedlichen Arten von) Regulierungswett-
bewerb. Insgesamt lassen sich mehrere Grundtypen von Regulierungswettbewerb 
differenzieren:  Drei Formen indirekten RegulierungsWettbewerbs, nämlich durch 
(1) Vergleichswettbewerb, (2) Außenhandel, (3) wechselseitige Anerkennung (Her-
kunftslandprinzip),  und zwei Formen direkten Regulierungswettbewerbs durch (4) 
interjurisdiktionellen Wettbewerb und (5) freie Rechtswahl (Heine/Kerber  2002, 
Kerber/Budzinski  2003; Kerber  2006). 

3. Politikkoordination 

Über die Fragen der Mobilität und eventuelle daraus folgende interjurisdiktio-
nelle Wettbewerbsprozesse hinaus können eine Fülle von Problemen im horizon-
talen Verhältnis zwischen Jurisdiktionen auftreten, die einer Lösung bedürfen. Wie 

1 0 Gleiches gilt für die (in den USA zwischen den Bundesstaaten geltende und jetzt auch 
in der EU-Rechtsprechung nach dem Centros-Urteil des Europäischen Gerichtshofs sich 
herausbildende) „Gründungstheorie" im Gesellschaftsrecht,  die über die wechselseitige Aner-
kennung von bundesstaatlichem bzw. nationalem Gesellschaftsrecht zur Mobilität des Gesell-
schaftsrechts führt  (Heine  2003). 
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im folgenden Abschnitt C. noch ausführlicher  gezeigt wird, können Externalitäten 
zwischen den Jurisdiktionen auftreten, die zu Konflikten und Wohlfahrtsverlusten 
führen, so dass sie irgendeine Form der Koordination der Politiken der Jurisdik-
tionen nahelegen. Hierzu gehören bspw. öffentliche  Güter und negative Umwelt-
effekte,  die jurisdiktionsübergreifend  Nutzen stiften oder Schäden verursachen. 
Generell können durch die unabhängige Durchführung  von Politiken einzelner 
Jurisdiktionen Suboptimalitäten auftreten, die sich durch eine stärkere Koordina-
tion vermeiden lassen. Solche Fragen sind insbesondere in Bezug auf die interna-
tionale Koordinierung von Wirtschaftspolitik erörtert worden, treten aber gleicher-
maßen auch zwischen Regionen und Kommunen auf. 

Für eine horizontale Koordination von Politiken stehen alternative Lösungs-
möglichkeiten bereit. Eine naheliegende Möglichkeit bei einer begrenzten Zahl be-
troffener  Jurisdiktionen sind vor allem Verhandlungslösungen im Sinne von Coase, 
die bis hin zur Fusion von Gebietskörperschaften  führen können. Eine andere 
Gruppe von Lösungen enthält verschiedene Möglichkeiten, durch Einbeziehung 
von vertikal höher stehenden jurisdiktionellen Ebenen zu einer Politikkoordination 
auf tieferen Ebenen zu kommen. Dies reicht von der extremen Lösung einer Ver-
schiebung der Kompetenz auf die höhere Ebene, der Etablierung von Rahmen-
regeln oder Mindeststandards für die dezentralen Politiken bis hin zur reinen Zur-
verfügungstellung einer Schiedsinstanz (in Form eines Gerichts) auf der höheren 
Ebene, um entstehende Konflikte zwischen unteren Jurisdiktionen zu lösen. Eine 
andere Gruppe von Möglichkeiten besteht darin, dass eine höhere Ebene eine stär-
kere Koordinierung der dezentralen Politiken durch das Setzen spezifischer finan-
zieller Anreize, etwa durch ungebundene oder gebundene Finanzzuweisungen im 
Rahmen eines Finanzausgleichssystems, erreichen kann. In einem Mehr-Ebenen-
System zeigt sich damit eine enge Verzahnung von horizontaler und vertikaler Ko-
ordination von Politik. Eine spezielle Form der Politikkoordination stellt die in der 
EU betriebene „Offene  Methode der Koordinierung" dar, da hier auf der zentralen 
Ebene ein Benchmarking-Prozess über die von den Mitgliedstaaten betriebenen 
dezentralen Politiken mit der Folge der Empfehlung von „best practices" stattfin-
det, was das horizontale Lernen über erfolgreiche  Politiken zwischen den Mitglied-
staaten erleichtern soll (Eckardt/Kerber  2004). Von großer Bedeutung ist jedoch, 
dass jede Politikkoordination mit hohen politischen Transaktionskosten und Effi-
zienzverlusten verbunden sein kann, die kritisch mit etwaigen Effizienzvorteilen 
einer besseren Koordination abzuwägen sind. 

4. Zum interjurisdiktioneilen  Wettbewerb  als konstitutives  Ordnungselement 
in Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 

Es gehört zu den grundlegenden Gestaltungsfragen, ob und inwieweit interjuris-
diktioneller Wettbewerb (und / oder Regulierungswettbewerb) als ein konstitutives 
Kernelement innerhalb eines solchen Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems verstan-
den wird. Diese Diskussion ist in Ansätzen in der Auseinandersetzung zwischen 
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dem kooperativen und dem kompetitiven Föderalismus (Wettbewerbsföderalis-
mus) geführt  worden. In diesem Beitrag wird nachdrücklich die These vertreten, 
dass die Existenz und die Nutzung der Vorteile des interjurisdiktionellen Wett-
bewerbs ein wesentliches Grundcharakteristikum jedes (ernsthaft  diese Bezeich-
nung verdienenden) Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems ist. Dies ergibt sich zum 
einen aus der bereits erwähnten logischen Folgerung, dass Dezentralität von Kom-
petenzen plus Mobilität (fast) automatisch zur Existenz interjurisdiktioneller 
Wettbewerbsprozesse führt. 11 Zum anderen ermöglicht die bewusste Nutzung 
funktionsfähiger  interjurisdiktioneller und (Regulierungs-)Wettbewerbsprozesse 
als ein weiterer marktlicher Selbststeuerungsmechanismus eine größere Effizienz 
und Evolutionsfähigkeit bei den von den Jurisdiktionen angebotenen staatlichen 
Leistungen und Politiken. In Abschnitt C. wird näher auf die ökonomischen Krite-
rien eingegangen, unter welchen Bedingungen solche interjurisdiktionellen Wett-
bewerbsprozesse funktionieren können oder diese aufgrund gravierender Defekte 
unterbunden oder geregelt werden müssen. Eine wichtige Konsequenz der Nut-
zung interjurisdiktioneller Wettbewerbsprozesse besteht jedoch darin, dass jede 
Verschiebung von Politikkompetenzen auf eine höhere Ebene die Reichweite die-
ser Wettbewerbsprozesse reduziert und ebenso wie horizontale Politikkoordina-
tionen in die Gefahr gerät, als kartellartige Wettbewerbsbeschränkung angesehen 
zu werden. 

IV. Institutioneller Rahmen und Dynamik 
von Mehr-Ebenen-Systemen 

1. Top-down,  Bottom-up  und die  Frage  der  Kompetenz-Kompetenz 

Eine Grundsatzfrage  der Architektur von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 
ist, ob das System von einer Top-down- oder Bottom-up-Perspektive geprägt ist 
und somit wie die Kompetenzen zur Entscheidung über die Regeln des Mehr-Ebe-
nen-Systems bzw. über die vertikale Allokation von Politikkompetenzen geregelt 
sind (Kompetenz-Kompetenz). In den empirisch vorzufindenden Mehr-Ebenen-
Strukturen findet sich meist eine vom Nationalstaat ausgehende klare Bottom-up-
Perspektive in Bezug auf die internationale Ebene, d. h. supranationale Organisatio-
nen - und vor allem auch die EU - verfügen nur über die Kompetenzen, die ihnen 
ausdrücklich von den Nationalstaaten übertragen worden sind. Innerhalb der Natio-
nalstaaten dagegen dominiert oft eine Top-down-Perspektive, obwohl in wichtigen 
traditionellen Föderalstaaten wie den USA oder der Schweiz die nationalstaatliche 
Ebene nicht autonom über Kompetenzverlagerungen zwischen den verschiedenen 
föderalen Ebenen entscheiden kann. Insofern ist die Kompetenz-Kompetenz zwar 
meist, aber nicht immer ausschließlich auf der Ebene der Nationalstaaten. 

11 Eine empirisch wichtige Ausnahme sind völlig nivellierend wirkende horizontale Fi-
nanzausgleichssysteme zwischen den Jurisdiktionen, weil sie die Anreize der Jurisdiktionen 
zu beseitigen drohen, ihren Standort wettbewerbsfähig zu machen. 
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Aus der Perspektive des normativen Individualismus, wie er insbesondere auch 
in der Konstitutionenökonomik vertreten wird, liegt allerdings die eigentliche 
Kompetenz-Kompetenz zunächst bei den Individuen als Bürgern von Jurisdiktio-
nen. Aus diesem Blickwinkel wäre ein klarer Bottom-up-Ansatz zu wählen (Feld 
2006). Sieht man zuerst die Kommune als kleinste jurisdiktioneile Einheit, zu der 
sich Bürger zusammengeschlossen haben, so könnten sich nach dem Subsidiari-
tätsprinzip wieder die Kommunen zu größeren Klubs zusammenschließen, um 
bestimmte Probleme besser lösen zu können. Das ganze Mehr-Ebenen-System 
könnte so als das Ergebnis eines sich von unten durch immer weitere Zusammen-
schlüsse von Jurisdiktionen (mit entsprechender Übertragung von spezifischen 
Kompetenzen) entwickelnden Prozesses verstanden werden. Dies würde implizie-
ren, dass die Kompetenz-Kompetenz letztlich auf der untersten jurisdiktioneilen 
Ebene liegt. Aus staatsrechtlicher Sicht werden jedoch häufig Zweifel angemeldet, 
ob dies wirklich zwingend folgt oder ob nicht auch eine Jurisdiktion auf einer 
höheren Ebene (wie bspw. der Nationalstaat) von den Bürgern als der eigentlich 
relevante Klub, zu dem sie gehören möchten, angesehen wird (Oeter  1998). Dann 
würden sie vermutlich auch die Kompetenz-Kompetenz auf dieser Ebene präfe-
rieren. 

2. Offenheit  und Dynamik  von Mehr-Ebenen-Systemen 

Die Kompetenz-Kompetenz ist ebenso wie die Frage nach einer Bottom-up-
oder Top-down-Perspektive von zentraler Bedeutung für die Dynamik und die 
Offenheit  von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen. Funktionsfähigkeit und lang-
fristige Wohlfahrtswirkungen von Mehr-Ebenen-Systemen erfordern  vor allem 
eine hohe Anpassungs- und Evolutionsfähigkeit dieser Mehr-Ebenen-Strukturen. 
Aufgrund von neuen technologischen Entwicklungen, die die Größe von Märkten 
oder die Reichweite von öffentlichen  Gütern und Externalitäten verändern oder die 
zu anderen Produktions- und Kostenfunktionen bei öffentlichen  Leistungen auf 
Märkten führen, oder aufgrund von veränderten Präferenzen  und insbesondere ge-
wandelten Identitäten der Bürger verändern sich die den jeweiligen Bürgerprä-
ferenzen entsprechenden optimalen Mengen von öffentlichen  Gütern, Recht und 
Regulierung, Redistribution und Steuern. Insofern müssen sich alle Jurisdiktionen 
sowie das gesamte Mehr-Ebenen-System immer wieder an solche veränderten 
Bedingungen anpassen, ebenso wie auch endogen innovative Verbesserungen der 
Leistungen der Jurisdiktionen und ihrer möglichst kostengünstigen Erstellung statt-
finden sollten (Kerber  1998, 2005). 

Für die Struktur des Mehr-Ebenen-Systems bedeutet dies, dass insbesondere 
Verschiebungen von Kompetenzen zwischen den Ebenen ebenso wie territoriale 
Veränderungen von Jurisdiktionen auf der horizontalen Ebene durch Sezession und 
Beitritt auftreten können. Am Beispiel der EU kann diese Dynamik von horizon-
taler Erweiterung und gleichzeitiger vertikaler Verlagerung von Kompetenzen gut 
beobachtet werden (siehe auch den Beitrag Apolte  in diesem Band). Solche Ver-
änderungen der Struktur von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen sind ein norma-
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les Phänomen und können für die Anpassung an veränderte Bedingungen auch 
erforderlich  sein. Insofern benötigen Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme auch 
Regeln für solche Veränderungen. So sollte auf allen Ebenen des Systems die 
Fusion bzw. der Beitritt von Jurisdiktionen ebenso möglich sein wie Sezessionen. 
In Extremfällen kann es auch zur Einführung neuer Ebenen (wie bspw. die Regio-
nen in Frankreich und Italien) oder zur Abschaffung  von Ebenen kommen. Die 
Ausdünnung von Kompetenzen einer bestimmten Ebene entspricht hierbei einer 
teilweisen Abschaffung  dieser Ebene, genauso wie die Rückholung einer Kom-
petenz von einer höheren auf eine niedrigere Ebene auch als eine Teilsezession ver-
standen werden kann. 

3. Rechtlicher  Rahmen 

Aus den Ausführungen in diesem Abschnitt ist die Schlüsselrolle deutlich ge-
worden, die der rechtliche Rahmen von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen spielt. 
Im traditionellen Denkrahmen befinden sich die zentralen Rechtssysteme im 
Wesentlichen auf der nationalen Ebene, während sich darüber nur das dünne und 
wenig verläßlich durchgesetzte Völkerrecht befindet. In Mehr-Ebenen-Systemen 
gibt es dagegen eine Vielzahl von Rechtsordnungen neben- und übereinander auf 
verschiedenen Ebenen. Eine wichtige Frage ist, inwiefern es eine auf das Gesamt-
system bezogene konsistente Menge von Rechtsregeln gibt, die durch klare hori-
zontale und vertikale Kompetenzabgrenzungen zwischen den Jurisdiktionen Kon-
flikte löst. In der Rechtswissenschaft werden solche Regeln als Kollisionsrecht be-
zeichnet; allerdings handelt es sich dabei bisher immer um national gesetzte kolli-
sionsrechtliche Regeln, wodurch das Problem der Konflikte zwischen nationalen 
Rechtssystemen nicht wirklich gelöst wurde. 

Soll ein Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystem als Gesamtsystem funktionieren, so 
ist eine einheitliche zugrundeliegende Rechtsordnung, in der die Rechtsordnungen 
der einzelnen Jurisdiktionen eingebettet sind, von großer Bedeutung. Eine der gro-
ßen Leistungen der europäischen Integration besteht gerade darin, dass eine euro-
päische Rechtsordnung geschaffen  wurde - insbesondere mit den Implikationen 
der unmittelbaren Anwendung europäischen Rechts in den Mitgliedstaaten sowie 
direkten Klagemöglichkeiten von EU-Bürgern vor dem EuGH. Aus theoretischer 
Sicht sind in den Regeln für eine solche zentrale Rechtsordnung die Kompetenzen 
der Jurisdiktionen horizontal und vertikal in geeigneter Weise voneinander abzu-
grenzen. Damit sollen zum einen Konflikte zwischen den Jurisdiktionen gelöst 
werden, zum anderen aber sollten sie aus ökonomischer Sicht so gestaltet sein, 
dass damit die Wohlfahrt  der Bürger des Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems maxi-
miert wird. Dies betrifft  die vertikale Kompetenzallokation ebenso wie den ge-
eigneten institutionellen Rahmen für interjurisdiktionelle Wettbewerbsprozesse 
(Wettbewerbsordnung). Da die Strukturen des Mehr-Ebenen-Systems einschließ-
lich der vertikalen Kompetenzzuordnungen anpassungs- und evolutionsfähig sein 
sollten, gehören zu dieser übergeordneten Rechtsordnung - wie oben gezeigt -
aber auch Regeln für die Weiterentwicklung dieser Strukturen. 
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C. Ökonomische Kriterien für die Ausgestaltung 
des Mehr-Ebenen-Systems 

Die in Abschnitt B. hervorgehobenen Ausgestaltungsdimensionen verdeut-
lichen, dass es um wesentlich mehr als um eine schlichte vertikale Kompetenzver-
teilung zwischen den einzelnen Ebenen eines Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems 
geht. Es geht um die rechtlichen Regeln, die sich ein Staat insgesamt gibt, genauso 
wie um formale und informale Institutionen zur Regelung von ökonomischen Pro-
zessen, wie etwa Mobilitätsregeln. Zudem müssen unterschiedliche Arten und 
Ausmaße der Politikverflechtung beachtet und analysiert werden. Auch in moder-
nen ökonomischen Analysen stehen hingegen vielmehr die ökonomischen Krite-
rien für die vertikale Zuordnung von Kompetenzen im Mittelpunkt des Erkenntnis-
interesses. Dabei werden die wesentlichen Vor- und Nachteile zentraler und dezen-
traler staatlicher Leistungserstellung, Regulierung und Finanzierung einander ge-
genübergestellt und die zwischen deren Für und Wider auftretenden Zielkonflikte 
zu lösen versucht. Mit Hilfe dieser Lösungen lassen sich Angaben darüber machen, 
welche Politikinstrumente in der Kompetenz welcher Ebene in einem Mehr-Ebe-
nen-Jurisdiktionssystems stehen sollten. Dabei werden einerseits die anderen Rah-
menbedingungen, wie sie etwa in den vorgängigen Abschnitten diskutiert werden, 
vernachlässigt. Andererseits stehen reine Regime der Zentralität und Dezentralität 
im Vordergrund. Beides hat den Vorteil einer sehr konsequenten und rigorosen 
Analyse der in Frage stehenden Mechanismen, führt  leider aber auch dazu, dass 
der Komplexität von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssytemen nur unzureichend Rech-
nung getragen wird. Letztlich ist das Funktionieren von Mehr-Ebenen-Systemen 
jedoch von ihrem gesamten Regelwerk abhängig und durch starke Interdependen-
zen zwischen den Politiken gekennzeichnet. 

Die Vielzahl der Zielkonflikte, die innerhalb von Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssys-
temen zu entscheiden sind, soll im Folgenden trotz dieser Relativierungen kurz 
charakterisiert werden. Im Vordergrund stehen wohlfahrtsökonomische Kriterien, 
die zur Kompetenzzuweisung herangezogen werden. Daneben spielen jedoch auch 
polit-ökonomische Probleme und Innovationsprozesse im interjurisdiktionellen 
Wettbewerb eine wichtige Rolle.12 Ausgangspunkt der Überlegung ist eine Situa-
tion mit zwei oder mehreren Jurisdiktionen, die unterschiedliche Politiken als Leis-
tungsbündel anbieten. Dieses Leistungsbündel kann aus staatlichen Ausgaben oder 
Regulierungen bestehen. Es wird zu unterschiedlichen Preisen angeboten, die in 
Form verschiedener Steuerbelastungen, Gebühren und Beiträge oder unterschied-
licher indirekter Kosten der Befolgung von Regulierungen für die privaten Akteure 
bestehen können. Somit gehen diese Analysen grundsätzlich von einer Autonomie 
der betrachteten Gebietskörperschaften  aus. Am Anfang der Analyse stehen daher 
die Nachteile und Vorteile eines interjurisdiktionellen Wettbewerbs. 

1 2 Siehe dazu auch Feld  (2005a). Für eine Zusammenstellung ökonomischer Kriterien für 
das engere Problem der Zentralität und Dezentralität von rechtlichen Regeln siehe Kerber/ 
Heine  (2002) und Kerber  (2006). 
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I. Fiskalische und räumliche Externalitäten 

Ein gewichtiger Nachteil der dezentral im interjurisdiktionellen Wettbewerb 
erbrachten und finanzierten Leistungen findet sich in verschiedenen Formen von 
externen Effekten,  die zwischen den Gebietskörperschaften  auftreten können. An 
erster Stelle sind räumliche Externalitäten zu nennen. Sie treten aufgrund der 
räumlichen Ausdehnung öffentlicher  Leistungen und ihrer Zahlungen über die 
Grenzen einer Jurisdiktion hinaus auf (.Break  1967, Oates  1972). Das traditionelle 
Kernstadt-Umland-Problem, etwa wenn Bewohner von Tötensen in Hamburg ins 
Theater gehen, illustriert diese Problematik. Sie zahlen Eintrittspreise, die nicht 
ihrer marginalen Zahlungsbereitschaft  entsprechen. Ein Teil des Theaterbudgets 
wird nämlich durch Steuern aus dem allgemeinen Haushalt der Bürgerschaft  finan-
ziert. Aufgrund dieser effektiven  Preisunterschiede entstehen Überfüllungskosten 
etwa in Form von Schlangen an den Abendkassen oder vorzeitig ausverkauften 
Vorstellungen. Versucht Hamburg, Überfüllungsprobleme zu umgehen, indem grö-
ßere Mengen der öffentlichen  Güter bereitgestellt werden, muss es Verluste tragen, 
da die Kosten nicht mehr gedeckt werden können. Räumliche Externalitäten resul-
tieren auch aus Steuerexport, der Anreize setzt, ineffizient  hohe Staatsausgaben zu 
tätigen, da ein Teil der Steuerbelastung von Personen außerhalb der Gebietskörper-
schaft getragen wird. Beispielsweise befindet sich ein nennenswerter Anteil von in 
Hamburg ansässigen Unternehmen im Besitz von außerhalb Hamburgs ansässigen 
Anteilseignern. Da diese Anteilseigner nicht über die Höhe der Hamburger Steuern 
abstimmen können, hat Hamburg Anreize, sie höher zu besteuern. Die Kosten 
öffentlicher  Leistungen werden externalisiert (Huizinga/Nielsen  1997). Für sich 
genommen spricht das Vorhandensein räumlicher Externalitäten somit gegen inter-
jurisdiktionellen Wettbewerb, auch wenn noch nicht geklärt ist, für welche Lösung 
dieses Argument spricht. 

Daneben stehen nämlich horizontale fiskalische Externalitäten, die den räum-
lichen Externalitäten entgegen gesetzt sind und diese kompensieren können (Bjor-
vatn/Schjelderup  2002, Noiset  2003, S0rensen  2004). Gehen wir hypothetisch da-
von aus, die Bundesländer hätten eigene Besteuerungskompetenzen, und die Steu-
erbelastung der Einkommensteuer variierte zwischen ihnen. Hamburg könnte sich 
dann mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein in einem intensiven fiskalischen 
Wettbewerb befinden. Senkte Niedersachsen den Spitzensteuersatz der Einkom-
mensteuer, so zögen mobile Steuerzahler mit hohen Einkommen aus Hamburg zu, 
die sich im Hamburger Umland ansiedelten. Diese Zuwanderung entlastet bei ge-
gebener Versorgung mit öffentlich  bereitgestellten Gütern und infrastrukturellen 
Kapazitätsreserven alle Einwohner im niedersächsischen Umland Hamburgs, da 
sich der Immigrant mit den Bewohnern die Kosten für die Bereitstellung öffent-
licher Güter teilt, ohne dass die Qualität der öffentlichen  Güter abnimmt. Ebenso 
belastet die private Wanderungsentscheidung bei zuvor optimaler oder zu geringer 
Auslastung der Infrastruktur  alle Einwohner in Hamburg, da deren Steuerbelastung 
zur Finanzierung der dort bereitgestellten öffentlichen  Leistungen steigt. Berück-
sichtigen beide Bundesländer diese Ent- bzw. Belastungswirkungen nicht in ihren 
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Entscheidungen über öffentliche  Leistungen, dann führt  dies zu fiskalischen ex-
ternen Effekten  oder einer ineffizient  niedrigen Steuerbelastung (Zodrow  /Miesz-
kowski  1986). Beide Länder werden daraufhin ihr öffentliches  Leistungsangebot 
anpassen, so dass fiskalische Externalitäten durch Veränderungen in der öffent-
lichen Infrastruktur  kompensiert werden können (Keen/Marchand  1997, Wildasin 
2004). 

Damit noch nicht genug, denn es können auch vertikale fiskalische Externali-
täten auftreten, wenn über- und untergeordnete Gebietskörperschaften  die gleiche 
Steuerbasis besteuern. Nimmt jede Gebietskörperschaft  den Steuersatz der anderen 
Ebene als gegeben an, so tritt ein Allmendeproblem auf: Die gemeinsame Steuer-
basis wird ,übernutzt4, indem sie ineffizient  hoch besteuert wird. Eine Steuer-
erhöhung durch eine Ebene reduziert die Steuereinnahmen der anderen Ebene, 
ohne dass die dadurch verursachten fiskalischen Externalitäten von den jeweiligen 
Gebietskörperschaften  in ihren Entscheidungen berücksichtigt werden. Die pri-
vaten marginalen Wohlfahrtskosten sind niedriger als die gesellschaftlichen, da die 
Zusatzlast der Besteuerung mit steigender Steuerbelastung progressiv ansteigt 
(Wrede  1999, Keen/Kotsogiannis  2002). Dies scheint für eine zentrale Koordina-
tion zwischen den Ebenen zu sprechen. Diese ist jedoch nicht notwendig, wenn die 
einzelnen Bürger selbst, beispielsweise in Volksabstimmungen, über die Steuer-
gesetze der Ebenen entscheiden können. Schließlich haben die Steuerzahler ein 
hinreichendes Interesse daran, nicht zu hoch besteuert zu werden. 

Für sich genommen sagt die Externalitätendiskussion somit noch nicht viel da-
rüber aus, welche Kompetenzzuweisung erfolgen sollte bzw. welche Politikinstru-
mente zur Lösung solcher Probleme gewählt werden sollten. Einerseits dürfte es 
letztlich eine empirische Frage sein, wie bedeutsam einzelne externe Effekte  tat-
sächlich sind und inwiefern sich verschiedene Externalitäten kompensieren. An-
dererseits müssen diesen Nachteilen des interjurisdiktionellen Wettbewerbs bzw. 
der Kompetenzteilung zwischen unterschiedlichen Ebenen eines Mehr-Ebenen-
Jurisdiktionssystems deren Vorteile gegenübergestellt werden. Externalitäten stel-
len allenfalls ein erstes Kriterium für die Kompetenzzuteilung dar. 

Die empirische Evidenz zur Bedeutung von räumlichen und fiskalischen Exter-
nalitäten ist jedoch ebenfalls zu wenig schlüssig. In einer frühen Studie schätzt 
McLure  (1967) beispielsweise den Steuerexport zwischen US-Bundesstaaten grob 
auf 25 Prozent ihrer gesamten Steuereinnahmen. Mühlemann  (1972) liefert  erste, 
ähnlich grobe Schätzergebnisse für räumliche Externalitäten zwischen Schweizer 
lokalen Gebietskörperschaften  in den 1960ern, gemäß denen die Umlandgemein-
den einen Kostenbeitrag von lediglich 2,6 Prozent der gesamten Bereitstellungs-
kosten der Kernstädte beitragen, während ihr Nutzenanteil vermutlich deutlich 
höher lag. Murdoch/Sandler/Sargent  (1997) schätzen negative Nutzenspillovers 
aufgrund von grenzüberschreitenden Umweltproblemen für 25 europäische Staaten 
als bedeutsam ein. Eine ähnliche Einschätzung liefert  Büttner  (2003) für fiska-
lische Externalitäten zwischen deutschen Gemeinden. Pommerehne  /Feld/Hart 
(1994) legen jedoch ökonometrische Evidenz dafür vor, dass grenzüberschreitende 
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Umweltprobleme durch Verhandlungen zwischen den beteiligten Gemeinden, in 
ihrem Beispiel diesseits und jenseits der deutsch-französischen Grenze, internali-
siert werden können. Pommerehne/Krebs  (1991) präsentieren ähnliche ökonome-
trische Evidenz für den Erfolg  Coase'scher  Verhandlungen für Spillovers lokaler 
öffentlicher  Güter im Kanton Zürich. Die von diesen Autoren zudem beschrie-
benen Verhandlungen lassen sich im Schweizer Föderalismus häufig beobachten 
und finden ihren Ausdruck in einer Vielzahl interkantonaler und interkommunaler 
Verträge. Schaltegger  (2003) stellt folgerichtig auch keine nennenswerten räum-
lichen Externalitäten in einer systematischen Studie für die Schweizer Kantone 
zwischen 1980 und 1998 fest. Offenbar  existieren sich dezentral entwickelnde 
Institutionen zur Lösung der Externalitätenprobleme. 

I I . Größenvorteile 

Ein weiteres Argument im Hinblick auf die Organisation von Mehr-Ebenen-
Jurisdiktionssystemen stellt auf Skalenerträge (Nicht-Rivalität) im Konsum ab. Bei 
Nicht-Rivalität im Konsum sinkt die Qualität der Nutzung einer öffentlichen  Leis-
tung für bereits vorhandene Nutzer nicht, wenn zusätzliche Konsumenten hin-
zukommen: Es spielt keine Rolle, ob ein zusätzlicher Wagen auf eine kaum befah-
rene Autobahnstrecke auffährt.  Es macht dann wenig Sinn, jedem der Autofahrer 
einen Deckungsbeitrag zu den hohen Fixkosten des Autobahnbaus in Form von 
höheren Mautgebühren abzuverlangen, da die zusätzlich verursachten Kosten 
gleich null sind. Die (kaum befahrene) Autobahn ist im Unterschied zu stauanfäl-
ligen Autobahntrassen grenzkostenlos mehrnutzbar. Die Deckungsbeiträge werden 
daher über Steuern erzielt. Im Steuerwettbewerb können diese Deckungsbeiträge 
aber nicht den mobilen Steuerzahlern angelastet werden, da sie ansonsten ab-
wandern würden. Man belastet sie lediglich mit Gebühren, die Grenzkostenpreisen 
entsprechen, so dass entweder ein ineffizient  niedriges Niveau an öffentlichen 
Leistungen - gemessen an den Wünschen der Bürger - oder zu niedrige Nettoein-
kommen der immobilen Steuerzahler resultieren. Öffentliche  Leistungen können 
somit auf einem niedrigeren als von den Bürgern gewünschten Niveau bereit-
gestellt werden, wenn Nichtrivalität im Konsum öffentlich  angebotener Leistungen 
besteht (Sinn  1997, 2003). 

Auch die Bedeutung steigender Skalenerträge im Konsum öffentlicher  Güter 
ist umstritten. In ihrer Übersicht über die existierenden Studien ziehen Reiter/ 
Weichenrieder  (1997) keine eindeutigen Schlussfolgerungen, auch wenn sie letzt-
lich dazu tendieren, ein nennenswertes Ausmaß der Nichtrivalität im Konsum für 
öffentliche  Leistungen festzustellen. Feld/Kirchgässner/Schaltegger  (2003) be-
zweifeln hingegen die Bedeutung von Skalenerträgen im Konsum. In einer Panel-
studie für 26 Schweizer Kantone und den Zeitraum von 1980 bis 1998 lässt sich 
kein signifikanter Einfluss der Fragmentierung eines Kantons in seine Gemeinden 
auf die Höhe der gesamten kantonalen und lokalen Ausgaben oder der kantonalen 
und lokalen Verwaltungsausgaben feststellen. Diese Evidenz ist aufgrund der 
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Kleinheit der Schweiz, die mit ihren 7,3 Millionen Einwohnern in 26 Kantonen 
und 2903 Gemeinden bei hoher dezentraler Finanzautonomie gebietskörperschaft-
lich organisiert ist, besonders instruktiv. Die Kosten der Kleinheit werden offen-
kundig in theoretischen Studien als übertrieben hoch dargestellt. 

I I I . Informationsprobleme und Transaktionskosten 

Ein drittes Argument gegen interjurisdiktionellen Wettbewerb liefert  die Litera-
tur zum Regulierungswettbewerb.13 Sinn  (2003) argumentiert, dass Produktmarkt-
regulierungen dazu dienen, das Zitronen-Problem (Akerlof  1970) zu lösen. Bei 
asymmetrischer Informationsverteilung  auf den Produktmärkten, etwa wenn der 
Käufer wie im Falle von Gebrauchtwagen die Qualität eines Erfahrungsgutes 
schlechter einschätzen kann als der Verkäufer,  hat die besser informierte  Markt-
seite Anreize, ihren Informationsvorsprung  gewinnbringend auszunutzen, in die-
sem Beispiel also dem Käufer ein Auto mit niedriger Qualität zu verkaufen  (Apolte 
1999, 2006). Die schlechter informierte  Marktseite wird ihren Informationsnachteil 
früher  oder später feststellen und sich mit Markttransaktionen zurückhalten. So 
könnte etwa der Markt für Gebrauchtwagen sehr dünn werden bzw. ganz zusam-
men brechen. Reguliert der Staat nun solche Märkte, um diese Form von Markt-
versagen zu beheben, so schützt er nicht nur die schwächere Marktseite, sondern 
auch das Bestehen der Märkte für Erfahrungsgüter.  Im Wettbewerb zwischen 
Gebietskörperschaften  mit unterschiedlicher Regulierung würde sich das laxeste 
Regulierungsregime durchsetzen, es entstünde eine Regulierungsspirale nach unten 
(race to the bottom) und Marktversagen würde durch die Hintertür wiederein-
geführt  (Sinn  2003). 

Die sich in einem solchen Regulierungswettbewerb befindenden Gebietskörper-
schaften haben somit einen Anreiz, sich auf Mindeststandards zu einigen, die ggf. 
durch eine übergeordnete staatliche Instanz, etwa dem Bund im Falle von Regulie-
rungen auf regionaler Ebene oder der EU im Falle national staatlicher Regulierun-
gen, durchgesetzt werden. Dabei hängt die Stichhaltigkeit des Arguments der 
asymmetrischen Information davon ab, wie gut die Märkte in der Lage sind, eigene 
privatrechtliche Lösungsmechanismen für dieses Problem zu entwickeln (Vaubel 
2004, Feld  2005b). Ein wichtige Rolle kommt auch dem Reputationsmechanismus 
zu. Das Problem ist daher sicher differenzierter  zu sehen als hier dargestellt und 
wird am Ende wohl auch nur auf empirischer Basis eingeschätzt werden können. 
Bisher ist es nicht gelungen, bedeutende Beispiele für solche „Race to the bot-
tom"-Prozesse durch Regulierungswettbewerb zu finden. Dafür gibt es prominente 
Beispiele für „Race to the top"-Prozesse, wie insbesondere im US-amerikanischen 
Gesellschaftsrecht,  aber auch im Bereich von Verbraucherschutz- und Umwelt-
schutzregulierungen (.Romano 1985, Vogel  1995, Easterbrook/Fischel  1996, Hol-
zinger  2006). Allerdings sind die Ursachen hierfür  nicht immer vollständig geklärt. 

1 3 Siehe die Literatur in Fn. 4 und 9. 

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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IV. Heterogenität von Präferenzen 

Ein gewichtiges Argument für die dezentrale Leistungserstellung und -finanzie-
rung ist in der räumlichen Heterogenität individueller Präferenzen  zu suchen. Un-
terscheiden sich die Präferenzen  der Individuen für öffentliche  Güter in unter-
schiedlichen Regionen, so entstehen bei einem vereinheitlichten Niveau Frustra-
tionskosten für die Bürger. Ein auf der zentralen staatlichen Ebene vereinheitlich-
tes Politikangebot führt  zwangsläufig dazu, dass regional konzentrierte Interessen 
derjenigen Bürger, die mehr oder weniger öffentliche  Leistungen wünschen, ent-
täuscht werden. Werden diese Leistungen in den Regionen erbracht, können die-
jenigen, die ein höheres (niedrigeres) Niveau solcher Leistungen wünschen, davon 
mehr (weniger) erhalten. Ellingsen  (1998) betont, dass solche Präferenzkosten  vor 
allem für Minderheiten auftreten und dezentrale Leistungserstellung und -finanzie-
rung daher dem Minderheitenschutz dient. Unterschiedliche Präferenzen  in einem 
Staat können aufgrund unterschiedlicher Sprachen, Religionen, Kulturen oder his-
torischer Hintergründe auftreten, sind aber häufig auch das Resultat ökonomisch 
begründeter Wanderungsprozesse. 

Das Argument der Präferenzkonformität  dezentraler Bereitstellung und Finan-
zierung öffentlicher  Leistungen steht aufgrund der Analysen Tiebouts  am Anfang 
der ökonomischen Theorie des Föderalismus. Tiebout  (1956) wies daraufhin, dass 
bei Präferenzheterogenität  interjurisdiktioneller Wettbewerb zwischen (fiskalisch) 
autonomen Gebietskörperschaften  effizient  sein kann. Durch Abstimmung zu Fuß 
wählen Individuen diejenige Gebietskörperschaft  als Wohnort, die ihnen gemäß 
ihren Präferenzen  eine optimale Kombination von Steuerbelastung und öffent-
lichen Leistungen anbietet. Bei hinreichend verschiedenen Interessen von Indivi-
duen ergibt sich eine Vielzahl von lokalen Gebietskörperschaften,  die unterschied-
liche Bündel von öffentlichen  Leistungen zu bestimmten Steuerpreisen anbieten. 
Durch die Wanderungsprozesse sortieren sich die Bürger in diejenigen Gebietskör-
perschaften, die ihren Interessen am nächsten kommen. Diese Gebietskörperschaf-
ten zeichnen sich durch eine homogenere Bevölkerung aus. Bei dezentraler Bereit-
stellung und Finanzierung öffentlicher  Leistungen lassen sich zudem Informations-
vorteile nutzen. Eine lokale Regierung ist in aller Regel besser über die Präfe-
renzen der Bürger informiert  als höhere staatliche Ebenen. Dezentral verstreutes 
Wissen über staatliche Problemlösungen wird durch eine dezentrale staatliche Or-
ganisation effektiver  und effizienter  genutzt (Kerber  1998). 

V. Distributionskriterien 

Bei der interpersonellen Einkommensumverteilung ergeben sich aus theore-
tischer Sicht Argumente für eine Kompetenz höherer staatlicher Ebenen. Nehmen 
wir an, Hamburg habe eine höhere Steuerprogression und zahle höhere Sozialhilfe 
als Niedersachsen. Hamburg verteile also in stärkerem Maße Einkommen um. Bür-
ger mit niedrigerem Einkommen werden dann nach Hamburg ziehen, da sie sich 
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dort höhere Transfereinkommen erhoffen.  Bürger mit höherem Einkommen wer-
den hingegen nach Niedersachsen wandern, weil dort weniger Einkommensum-
verteilung betrieben wird. Dezentrale Einkommensumverteilung wird dadurch er-
schwert, vielleicht unmöglich gemacht. Viele Gegenargumente zu diesem Szenario 
lassen sich nicht finden. Häufig wird behauptet, dass die Vermögenden in der Ge-
sellschaft bereit sind, höhere Steuern zum Erhalt des sozialen Friedens zu zahlen 
(Buchanan  1975). Hinsichtlich der Bereitschaft  von Individuen, Einkommensum-
verteilung politisch zu unterstützen, spielen zudem regionale Identitäten eine be-
deutende Rolle. So betont Pauly  (1973) zurecht auch die Eigenschaft der Einkom-
mensumverteilung als lokales öffentliches  Gut. Altruismus auszuüben, fällt gegen-
über Menschen, die man kennt, leichter als gegenüber einer anonymen Gruppe von 
Transferempfängern.  Das Gefühl der Verbundenheit lässt sich leichter entwickeln, 
wenn man die Bedürftigen kennen lernt. Das mag bis zu einem gewissen Grade 
stimmen. Dennoch dürften die so erhaltenen Steuerzahlungen nicht ausreichen, 
den Bedürftigen in der Gesellschaft ein Existenzminimum zu sichern. 

Eine dezentrale Bereitstellung und Finanzierung öffentlicher  Leistungen sollte 
daher auch Auswirkungen auf die Struktur der öffentlichen  Finanzen haben (Wil-
dasin  2004, Huber/Runkel  2004). Wenn fiskalischer Wettbewerb die Fähigkeit der 
Regierungen reduziert, Einkommen umzuverteilen, dann sollten auch die typischen 
fiskalischen Instrumente zur Einkommensumverteilung, nämlich Steuern und 
Transfers,  in geringerem Maße in denjenigen Gebietskörperschaften  eingesetzt 
werden, die sich in einem intensiven fiskalischen Wettbewerb befinden. Auf loka-
ler Ebene dürfte daher weniger Einkommensumverteilung über das Steuer-Trans-
fer-System betrieben werden als auf der regionalen oder nationalen Ebene. Je in-
tensiver der fiskalische Wettbewerb ist, um so geringer sollten die staatlichen 
Transferzahlungen relativ zu den Infrastrukturinvestitionen  sein und um so stärker 
sollte die staatliche Finanzierung über Beiträge und Gebühren anstelle allgemeiner 
Steuern erfolgen. Für die Steuerstruktur kann man erwarten, dass fiskalischer Wett-
bewerb zu einer stärkeren Verwendung der Steuerarten mit weniger elastischer 
Steuerbasis führt. 

In der Tat stellen Feld/Kirchgässner/Schaltegger  (2003) in einer empirischen 
Studie für 26 Schweizer Kantone und den Zeitraum 1980 bis 1998 fest, dass fiska-
lischer Wettbewerb Einfluss auf die Struktur der öffentlichen  Finanzen hat. Je inten-
siver der Steuerwettbewerb, um so stärker finanzieren sich die Kantone und Ge-
meinden durch Gebühren und Beiträge anstelle von Einkommen- und Vermögen-
steuern. Winner  (2005) berichtet Evidenz für 23 OECD-Länder von 1965 bis 2000, 
dass die zunehmende Kapitalmobilität zu einer Umschichtung der Steuerbelastung 
vom Produktionsfaktor  Kapital auf den Produktionsfaktor  Arbeit geführt  hat. Die 
weniger mobile Steuerbasis muss die Steuerlast in stärkerem Maße tragen. Feld/ 
Fischer/Kirchgässner  (2003) finden für die Schweizer Kantone jedoch keinen Ein-
fluss des fiskalischen Wettbewerbs auf die Höhe der Sozialausgaben. 

Bemerkenswerterweise führt  dies nicht zu einem Zusammenbruch des Wohl-
fahrtsstaats. Mit Daten für das Jahr 1977 belegen Kirchgässner/Pommerehne 

9* 
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(1996), dass in der Schweiz (ohne Berücksichtigung der Sozialversicherungen) 
immerhin zwei Drittel der staatlichen Einkommensumverteilung durch die nach-
geordneten Gebietskörperschaften  vorgenommen wird. Die Schweizer Einkom-
mensverteilung im Jahr 1977 war nicht signifikant ungleicher als diejenige in 
Deutschland zu Beginn der 1970er Jahre. Seither hat sich jedoch eine relativ un-
gleichere Einkommensverteilung in der Schweiz ergeben, was vor allem darauf 
zurückgeht, dass die oberen Einkommensklassen deutlich mehr verdienen. Den-
noch erfolgt (wiederum ohne Berücksichtigung der Sozialversicherungen) im Jahr 
1992 eine ähnlich starke Einkommensumverteilung durch den öffentlichen  Sektor 
gemessen in Gini-Punkten wie im Jahr 1977. Der Anteil der nachgeordneten Ge-
bietskörperschaften  an dieser Einkommensumverteilung hat in diesem Zeitraum 
sogar zugenommen (Feld  2000a, 2000b). Feld/Fischer/Kirchgässner  (2003) fin-
den zudem gewisse Indizien dafür, dass die Einkommensumverteilung durch Kan-
tone, die stärker im fiskalischen Wettbewerb stehen, zielgenauer erfolgt. 

Feld  (1997) betont, dass diese empirische Evidenz für die Schweiz mit der 
Loyalität der Bürger zu ihren lokalen und kantonalen Gebietskörperschaften  zu-
sammenhängen könnte. In Kantonen, in denen Steuern und öffentliche  Leistungen 
stärker direkt durch die Bürger in Volksabstimmungen entschieden werden, lässt 
sich eine geringere Intensität des fiskalischen Wettbewerbs feststellen. Lokale Ein-
kommensumverteilung wird durch die Bürger mitgetragen. Ashworth/Heyndels/ 
Smolders  (2002) stellen für belgische Gemeinden in ähnlicher Weise fest, dass 
diese Verbundenheit große Bedeutung für die individuelle Bereitschaft  zur Ein-
kommensumverteilung auf der lokalen Ebene hat. Alesina/La  Ferrara  (2002) 
legen zudem Evidenz dafür vor, dass ein für die nachhaltige Unterstützung der Ver-
teilungspolitik notwendiges Vertrauen in homogenen Gebietskörperschaften  stär-
ker ausgeprägt ist. Einkommensumverteilung scheint somit teilweise nationales 
und lokales öffentliches  Gut zu sein. 

VI. Politökonomische Probleme 

Nimmt man Verteilungspolitik wie zuvor mit ins Bild, so liegt die Berücksichti-
gung polit-ökonomischer Probleme nahe. Die politischen Entscheidungsträger ver-
folgen häufig ihre eigenen Ziele und sind unzureichend an den Willen der Bürger 
gebunden. Versucht die Regierung, diese privaten Vorteile über höhere staatliche 
Einnahmen zu sichern, so kann eine möglichst dezentrale staatliche Aktivität für 
die Bürger von großem Vorteil sein. Die Steuerzahler können sich nämlich dann 
der übermäßigen Besteuerung durch Abwanderung entziehen. Die Regierung kann 
ihrerseits die Steuerbelastung nicht beliebig erhöhen. Sie muss auf mobile Fak-
toren Rücksicht nehmen. Fiskalischer Wettbewerb wird dann Effizienz  steigernd 
sein. Steuerharmonisierung oder -Zentralisierung wäre in diesem Fall kontrapro-
duktiv, da dem Staat die Ausbeutung der Steuerbasis erleichtert würde (Brennan/ 
Buchanan 1980). Dies gilt insbesondere auch für die Einkommensumverteilung, 
wenn diese nicht gemäß der Leistungsfähigkeit erfolgt,  sondern eher den besser 
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organisierten Interessengruppen in der Bevölkerung zugute kommt (Qian/Wein-
gast  1997). Besley/Coate  (2003) argumentieren noch pointierter, dass die allokati-
ven Argumente der traditionellen ökonomischen Theorie des Föderalismus nicht 
stichhaltig sind. Ein wohlwollender zentraler Planer könnte die unterschiedlichen 
Präferenzen  in der Bevölkerung bei der Bereitstellung lokaler öffentlicher  Güter 
berücksichtigen, wenn er nur hinreichende Informationen hätte, und zugleich mög-
liche Verzerrungen durch räumliche und fiskalische Externalitäten sowie durch 
steigende Skalenerträge im Konsum öffentlicher  Güter berücksichtigen. Die wahre 
Begründung für dezentrale staatliche Kompetenzen sei stattdessen in der dadurch 
möglichen Beschränkung des Staatsversagens zu suchen. Damit ergibt sich ein 
reformuliertes  Plädoyer für eine vertikale Gewaltenteilung, wie sie auch Breton 
(1996) in den Vordergrund rückt. 

Die dezentrale Leistungserstellung und -finanzierung hat zudem weitere güns-
tige Informationseigenschaften.  Sie führt  nämlich dazu, dass die Bürger die Leis-
tungen von Politikern vergleichen und bewerten können (Besley/Case  1995). Auf-
grund ihrer unvollständigen Information über politische Sachfragen, die geringer 
als die der Abgeordneten ist, messen die Bürger in Hamburg die Leistung des 
Senats an der vergleichbaren Leistung der Niedersächsischen Landesregierung. 
Hat Niedersachsen bei einem ähnlichen Niveau öffentlicher  Leistungen und auch 
ansonsten in beiden Ländern gleichen Bedingungen niedrigere Steuersätze als 
Hamburg, so wählen die Bürger ihre Regierung nicht wieder. Der Hamburger Senat 
antizipiert diese mögliche Abwahl bei seiner Entscheidung über Steuererhöhun-
gen. Bei einem langfristigen Zeithorizont der Regierung hat dieser Wettbewerb 
somit einen disziplinierenden Effekt  (Wrede  2001, Reulier  2004). Die Regierenden 
sind gezwungen, öffentliche  Leistungen kostengünstig und auf einem von den 
Bürgern gewünschten Niveau bereitzustellen. Besley/Case  (1995) legen Evidenz 
dafür vor, dass die Wiederwahl Wahrscheinlichkeit amerikanischer Gouverneure 
tatsächlich ceteris paribus sinkt, wenn benachbarte US-Bundesstaaten ihre Steuer-
belastung senken. Weitere Evidenz für die Existenz des Vergleichswettbewerbs lie-
fern  Schaltegger/Küttel  (2002) für die Schweiz und Sole-Olle  (2003) für Spanien. 

VII. Innovations- und Anpassungsfähigkeit 

Vergleichs Wettbewerb begünstigt zudem die Verbreitung von Wissen in der Poli-
tik und führt  somit in einer dynamischen Perspektive zu Effizienzsteigerungen. 
Bei dezentraler Leistungserstellung und -finanzierung ist es möglich, mit neuen 
staatlichen Lösungen für wirtschaftliche Probleme dezentral zu experimentieren 
(Kollman/Miller/Page  2000, Kerber  2005). Die Hemmschwelle zur Durchfüh-
rung von Reformen wird dadurch herabgesetzt, dass das Scheitern von Politikexpe-
rimenten mit geringeren Kosten als bei zentral staatlichen Reformen verbunden ist. 
Louis  Brandeis,  Richter am Obersten Bundesgericht der USA, behauptete bereits 
1932: „It is one of the happy incidents of the federal  system that a Single coura-
geous State may, if its Citizens choose, serve as a laboratory; and try novel social 
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and economic experiments without risk to the rest of the country" (zitiert nach Oates 
1999). Die erfolgreichen  Lösungsansätze setzen sich durch, weil sie von anderen 
Gebietskörperschaften  imitiert werden. Der Wettbewerb zwischen Gebietskörper-
schaften wird quasi zu einem Entdeckungsverfahren,  das den Fortschritt im öffent-
lichen Sektor beflügelt (.Hayek  1978, Vanberg/Kerber  1994, Kerber  1998, Feld/ 
Schnellenbach  2004). Oates  (1999) spricht in diesem Zusammenhang von ,labora-
tory federalism' und verweist darauf, dass die Reform der amerikanischen Sozial-
hilfe von 1996 aus diesem Grund eine Rückverlagerung von Kompetenzen von der 
Bundesebene auf die Ebene der Bundesstaaten vornahm (Inman/Rubinfeld  1997). 

Die Argumente für eine innovationsfördernde  Wirkung des fiskalischen Wett-
bewerbs sind jedoch umstritten. Die Wirkung politischer Reformen ist mit Un-
sicherheiten behaftet. Politische Unternehmer sind in aller Regel risikoscheu und 
versuchen, ihre Wiederwahl durch weniger Aufsehen erregende Politik zu errei-
chen. Aus diesem Grund haben Regierungen Anreize, sich abwartend zu verhalten, 
statt sich mit neuen Lösungen zu profilieren,  und die sich ex post als überlegen 
erweisenden Lösungen zu imitieren bzw. auf ihre Bedürfnisse zu adaptieren. Es 
entsteht ein Trittbrettfahrerproblem  (Rose-Ackerman  1980). Zudem bieten Politik-
innovationen im föderalen Staat eigennützigen Politikern auch die Möglichkeit, 
sich persönliche Vorteile zu verschaffen  und als Resultat der Unsicherheit von 
Politikinnovationen herauszustellen (Kotsogiannis/Schwager  2001). Schließlich 
sind die Anreize der Bürger, sich über Politik zu informieren,  sehr gering, so dass 
eher Skepsis angebracht ist, ob sie die Politiker zu Reformen anhalten. Aber den-
noch dürfte das Ausmaß an politischen Innovationen bei dezentraler Leistungs-
erstellung und -finanzierung höher als bei zentralstaatlicher sein (Schnellenbach 
2004, Kerber  2005). Bei zunehmender Mobilität verstärken sich zudem die (mode-
raten) positiven Effekte  des fiskalischen Wettbewerbs auf das Ausmaß an politi-
schen Innovationen. 

VII I . Makroökonomische Kriterien 

Über die ökonomische Theorie des Föderalismus und die daran anknüpfenden 
dynamischen und polit-ökonomischen Ansätze hinaus berücksichtigen makro-
ökonomische Ansätze auch die Vorteile, die sich aufgrund internationalen Handels 
und der Größe von Märkten ergeben (Ruta  2005). Die Berücksichtigung zusätz-
licher Mechanismen, wie dem internationalen Handel, führt  zwangsläufig zu einer 
komplexeren Betrachtungsweise. Alesina/Barro/Tenreyro  (2002) unterstreichen 
die Bedeutung von Trade-offs  für die Bildung optimaler Währungsräume. Hier 
spielen die Handelsverflechtung beteiligter Staaten und die Integration der Finanz-
märkte, aber auch die Offenheit  der Länder im Allgemeinen eine große Rolle. 
Kleine offene  Länder, die intensive Handelsbeziehungen und einen intensiven 
Kapitalverkehr mit den anderen beteiligten Ländern pflegen, haben geringe Mög-
lichkeiten, eine autonome Geld- oder Fiskalpolitik zu betreiben. Sie haben daher 
einen Anreiz, eine Währungsunion einzugehen. 
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Ein weiterer Vorteil zentralstaatlicher Finanzkompetenzen für die nachgeord-
neten Gebietskörperschaften  liegt in der Versicherungsfunktion  bei regional asym-
metrischen, makroökonomischen Schocks (Persson/Tabellini  1996a, 1996b). Das 
Risiko der asymmetrischen Schocks kann zwischen den Gliedstaaten im Budget 
der übergeordneten Ebene gepoolt werden. Transfers  von anderen Gebietskörper-
schaften mildern negative Konsequenzen für die in makroökonomische Schwierig-
keiten geratene Region ab. Wird die Stabilitätspolitik dezentral koordiniert, so kön-
nen jedoch Moral hazard-Probleme auftreten. Da die Partner einer solchen Koope-
ration zur makroökonomischen Stabilisierung ex ante nicht wissen, wie stark das 
Risiko eines Schocks für die einzelne Gebietskörperschaft  ist, hat jede einen An-
reiz, möglichst wenig eigene Mittel zur Stabilisierung einzusetzen. Es entsteht ein 
Trittbrettfahrerproblem.  Persson/Tabellini  (1996a) schlagen daher vor, die zentral-
staatliche Ebene solle den Gliedstaaten eine solche Versicherung für asymmetri-
sche Schocks zur Verfügung stellen.14 Persson/Tabellini  (1996b) argumentieren 
hingegen, dass diesem Argument für eine zentralstaatliche Versicherung eine Ex 
post-Problematik gegenüber gestellt werden muss: Durch die Risikoaufteilung zwi-
schen den Gebietskörperschaften  zur Abfederung von Schocks wird Einkommen 
umverteilt. Soweit sich interregionale Koalitionen der Nutznießer dieser Umver-
teilung bilden, führt  die zentralstaatliche Regelung zu einer zu starken makro-
ökonomischen Stabilisierung: Der Zentralstaat zahlt zu viel für die Regionen. Bei 
dezentraler Regelung kommt jedoch keine Lösung zustande, wenn sich alle Regio-
nen an der Aushandlung der interregionalen Transfers  beteiligen, da Regionen mit 
geringen makroökonomischen Risiken die Regionen mit hohen Risiken nicht zu 
unterstützen bereit sind. Eine Versicherung gegen asymmetrische Schocks wird 
nicht bereitgestellt. 

Zudem schafft  eine zentralstaatliche Versicherung gegen makroökonomische 
Schocks selbst Anreizprobleme, wenn auf dieser Basis eine Versicherung der 
Gliedstaaten gegen ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen eingerichtet wird, 
ohne die zuvor beschriebenen Ex ante- und Ex post-Probleme auszubalancieren. 
Erwarten die Gliedstaaten für die Zukunft, Sanierungshilfen durch den Zentralstaat 
oder die übrigen Gliedstaaten zu erhalten, so werden sie ihre Ausgaben und ihre 
Staatsverschuldung heute bereits antizipatorisch in die Höhe treiben (Goodspeed 
2002, Feld/Goodspeed  2005). Sie geben zu viel aus und verschulden sich über-
mäßig. Die Ausübung der Versicherungsfunktion  ist somit an detaillierte Regeln 
zur Vermeidung dieser Anreizproblematik gebunden. Die Vorteile zentralstaat-
licher Organisation lassen sich nicht ohne Kosten realisieren. Es entstehen Ziel-
konflikte. 

14 Bucovetsky  (1997) zeigt, dass ein Finanzausgleich auch eine Versicherungsfunktion  bei 
symmetrischen Schocks ausfüllt. Je gravierender moral hazard ist, um so stärker muss die 
Steuerbelastung in einem solchen Bundesstaat insgesamt ansteigen. 
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D. Zur variablen Architektur von 
Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 

Der Ausgangspunkt unserer Analyse in diesem Beitrag ist die Überlegung, dass 
unterschiedliche Kompetenzzuteilungen in Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystemen 
sich auf Basis ökonomischer Überlegungen ableiten lassen. Allerdings sind wir 
uns von Anfang an bewusst, dass die Vielzahl von einzelnen konkreten wirtschafts-
und finanzpolitischen Gestaltungsfragen ebenso wie die Frage, wer in solchen 
Mehr-Ebenen-Strukturen über welche Entscheidungskompetenzen verfügen soll, 
nicht unabhängig voneinander als Einzelprobleme beantwortet werden können, 
sondern dass es notwendig ist, diese Fragen vor dem Hintergrund der Funktions-
fähigkeit des gesamten Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssystems zu sehen. Dem Ziel 
einer optimalen Kompetenzzuteilung in diesem Sinne kommt man durch die Ab-
leitung der bestehenden Zielkonflikte zwischen zentrifugalen und zentripetalen 
Kräften (im Sinne der in Abschnitt C. diskutierten Kriterien) näher. 

Die Betrachtung der unterschiedlichen Argumente für und wider dezentrale 
staatliche Kompetenzen legt es nahe, einen theoretischen Ankerpunkt festzulegen, 
von dem aus die verschiedenen Zielkonflikte diskutiert werden. Auf Basis der 
Analysen aus der Neuen Politischen Ökonomie empfiehlt es sich, bei zentralstaat-
lichen Kompetenzen in irgendeinem Politikbereich eher skeptisch zu sein. Dies gilt 
sowohl für die staatliche Leistungserstellung im allokativen wie im distributiven 
Bereich, sowohl für budgetwirksame wie für regulatorische staatliche Eingriffe. 
Oates  (1972, S. 30) bringt solche Überlegungen mit seinem Dezentralisierungs-
theorem auf den Punkt: Eine dezentrale Bereitstellung und Finanzierung öffent-
licher Güter auf einer möglichst niedrigen staatlichen Ebene ist in einer Welt mobi-
ler Individuen mit unterschiedlichen Präferenzen  effizient.  Die marginale Wert-
schätzung der Individuen für öffentliche  Leistungen entspricht dem marginalen 
Steuerpreis, den sie dafür entrichten müssen. Der interjurisdiktionelle Wettbewerb 
bringt dabei die von den Bürgern gewünschten Niveaus an öffentlichen  Gütern 
hervor. Voraussetzung für die Gültigkeit des Dezentralisierungstheorems ist die 
Gültigkeit der fiskalischen Äquivalenz: Nutznießer, Kostenträger und Entschei-
dungsträger der staatlichen Politik und ihrer Finanzierung müssen identische Per-
sonenkreise sein. Immer dann, wenn dies nicht der Fall ist, könnte das Dezentra-
lisierungstheorem nicht gelten. 

Mögliche Verletzungen des Dezentralisierungstheorems sind in Abschnitt C. dis-
kutiert worden. Aus diesen potentiellen Gründen für Verletzungen und den Argu-
menten für eine dezentrale Kompetenz lassen sich die verschiedenen Zielkonflikte 
aufzeigen. Alesina/Angeloni  /  Etro  (2001, 2005) verdeutlichen etwa den Ziel-
konflikt zwischen der Internalisierung räumlicher Externalitäten und dem Respekt 
vor heterogenen Präferenzen  (oder den Unterschieden in den ökonomischen Fun-
damentaldaten beteiligter Gebietskörperschaften),  der bei der Bildung von Staa-
ten und der Zentralisierung von Kompetenzen entsteht. Alesina/Spolaore  (1997, 
2003) und Alesina/Spolaore/Wacziarg  (2000, 2005) arbeiten heraus, dass die 
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Größe und Zahl von Gebietskörperschaften  sich aus einem Zielkonflikt zwischen 
Präferenzheterogenität  und Größenvorteilen ergibt. Diese Größenvorteile stellen 
sich jedoch allgemeiner dar als das in der ökonomischen Theorie des Föderalis-
mus vorgebrachte Argument steigender Skalenerträge im Konsum öffentlicher 
Güter. Neben den dadurch erzielbaren Kostenvorteilen in der Bereitstellung 
öffentlicher  Güter haben große Länder bessere Möglichkeiten, sich erfolgreich  ge-
gen Aggressoren zu verteidigen. Größere Gebietskörperschaften  können regionale 
Externalitäten eher internalisieren, eine effektivere  Umverteilungspolitik betreiben 
und eine gesamtstaatliche Versicherung gegen asymmetrische regionale Schocks 
effektiv  anbieten. Andererseits kann die Landesgröße mit der Größe des Marktes 
einhergehen, in welchem die Unternehmen ihre Güter und Dienstleistungen ab-
setzen können. 

Dennoch bleibt man am Ende dieser Diskussion zunächst ratlos zurück. Entsteht 
schon im allokativen Bereich alleine ein Zielkonflikt zwischen der Verhinderung 
von Verzerrungen etwa aufgrund von Externalitäten auf der einen Seite und dem 
Respekt vor der existierenden räumlichen Präferenzheterogenität  auf der anderen 
Seite, so stellen sich unter Berücksichtigung polit-ökonomischer Aspekte auch 
Zielkonflikte im distributiven Bereich. Die Bürger müssen nun auch abzuschätzen 
suchen, ob der Staat das tut, was er soll, oder ob Staatsversagen zu erwarten ist. 
Dies dürfte in unterschiedlichen politischen Systemen ganz verschieden ausgeprägt 
sein. Es kommt somit viel auf die Ausgestaltung des politischen Prozesses an, der 
zur Bildung von Staaten, Kompetenzverlagerungen, Harmonisierung und Koor-
dination von Politiken zwischen Gebietskörperschaften  führt.  Die Frage muss lau-
ten, inwiefern sich die Präferenzen  der Bürger am ehesten im politischen Prozess 
durchsetzen. Vor allem aus makroökonomischer Perspektive liegen dazu mittler-
weile verschiedene Studien vor. Alesina/Spolaore  (1997, 2003) zeigen etwa, dass 
bei einfacher Mehrheitsregel periphere Regionen einen übermäßigen Anreiz zur 
Sezession haben. Sie haben aufgrund der größeren Entfernung von den Zentren 
eines Staates einen vergleichsweise geringen Nutzen, tragen aber in gleichem 
Maße wie die zentralen Regionen zu deren Finanzierung bei. Gradstein  (2004) und 
Goyal/Staal  (2004) stellen jedoch in einem Vergleich zwischen rein repräsenta-
tiven Entscheidungsmechanismen und Volksabstimmungen über eine Sezession 
fest, dass Referenden zu günstigeren Ergebnissen führen. Diese Überlegungen zur 
Bildung von Staaten lassen sich auf die Frage der Aufgabenaufteilung  in Bundes-
staaten übertragen. Cerniglia  (2003) stellt für 16 Staaten und den Zeitraum zwi-
schen 1977 und 1994 fest, dass Bevölkerungsgröße, Fläche, Urbanisierung, Ein-
kommen, Bevölkerungshomogenität negativ und Einkommensungleichheit positiv 
mit der fiskalischen Zentralisierung korreliert sind. Panizza  (1999) legt empirische 
Evidenz dafür vor, dass die öffentliche  Leistungserbringung in demokratischen 
Staaten in stärkerem Maße dezentralisiert ist. Redoano /Scharf  (2004) argumen-
tieren, dass in Gebietskörperschaften,  in denen Kompetenzverlagerungen in Re-
ferenden vom Volk genehmigt werden müssen, weniger zentralisiert wird. Feld/ 
Schaltegger/Schnellenbach  (2005) belegen mit Evidenz für die Schweiz, dass in 
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Kantonen mit Referendumsmöglichkeit  eine geringere Zentralisierung der Staats-
tätigkeit und ihrer Finanzierung anzutreffen  ist. 

Angesichts der Vielzahl von Zielkonflikten kommt es daher nicht so sehr auf 
eine konkrete Kompetenzverteilung als auf die politischen Mechanismen der Kom-
petenzzuteilung und die Voraussetzungen der bundesstaatlichen Ordnung an. Die 
ökonomische Theorie des Föderalismus bedient sich hier einer hilfreichen Prämis-
se. Sie geht von der kleinsten staatlichen Einheit aus und möchte die Bereitstellung 
und Finanzierung öffentlicher  Güter so dezentral wie möglich ausgestalten. Eine 
Kompetenz höherer staatlicher Ebenen bedarf  daher einer besonderen Rechtfer-
tigung. Ganz im angelsächsischen Sinne ist Föderalismus daher als Zentralisie-
rungsprozess von unten zu verstehen und hat wenig mit einer Dezentralisierung 
von oben zu tun. Neben einem Schutz kleinerer staatlicher Einheiten vor der Über-
macht der übergeordneten staatlichen Ebenen muss jedoch auch bedacht werden, 
dass die übergeordneten Ebenen vor einer Ausbeutung durch regionale Minder-
heiten zu schützen sind. Im Vordergrund der Organisation von Mehr-Ebenen-Juris-
diktionssystemen steht daher die Suche nach geeigneten Regeln, die einerseits sol-
chen Opportunismus unterbinden helfen, aber andererseits auch eine vertikale 
Durchlässigkeit in der Kompetenzzuordnung sicher stellen. Es muss möglich sein, 
einmal getroffene  Kompetenzzuweisungen und Absprachen zur interjurisdiktionel-
len Koordination mit relativ geringen Kosten für alle Beteiligten entweder in Rich-
tung auf mehr Zentralität oder mehr Dezentralität abzuändern, wenn veränderte 
Rahmenbedingungen dies erfordern.  Anders gewendet sollte es mit einer proze-
duralen Perspektive auf Mehr-Ebenen-Systeme möglich sein, die Bedingungen für 
dynamisch effiziente,  leicht an veränderte Rahmenbedingungen anpassbare und 
damit Innovationsprozesse begünstigende Regeln abzuleiten. Auch wenn bislang 
vieles darauf hindeutet, dass direkt-demokratische Entscheidungsmechanismen 
und unabhängige Gerichte (Vaubel  1996) zu einem solchen Regelkomplex ge-
hören, bleiben noch zu viele Fragen offen,  um zu abschließenden Urteilen zu ge-
langen. 
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Föderalisierung in Japan: 
Eine sinnvolle Idee zur Reform 

der Wirtschaftspolitik? 

Von Werner  Pascha,  Duisburg* 

A. Die Frage nach institutionellen Reformen 
in der japanischen Wirtschaftspolitik 

Die tiefe Krise der japanischen Wirtschaft  im vergangenen Jahrzehnt hat dazu 
geführt, dass grundlegende institutionelle Reformen der Wirtschaftspolitik ange-
dacht werden. Im vorliegenden Beitrag soll eine mögliche Föderalisierung unter-
sucht werden. Der Grundgedanke besteht dahin, dass der ausgeprägte japanische 
Zentralstaat für die vielfältigen wirtschaftspolitisehen Herausforderungen  einer 
fortgeschrittenen  Volkswirtschaft  in einer globalisierten Weltwirtschaft  nicht mehr 
angemessen ist. In der Phase des aufholenden Wachstums mag er zwar wichtige 
Entwicklungsbeiträge geleistet haben, auch wenn selbst das nicht unumstritten ist.1 

Heutzutage treten Dysfunktionalitäten des starken Zentralstaates jedoch deutlich 
hervor. Die umstrittenen staatlichen Investitionen in kaum benötigte Brücken, 
Straßen oder Hafenanlagen wurden den Regionen z. B. vielfach von den zentralen 
Instanzen aufgenötigt und führten zu einer massiven Verschuldung der regionalen 
Gebietskörperschaften  (vgl. Pascha/Robaschik  2001). 

Angesichts dieser Diagnose könnte man sich auf die vermuteten Vorzüge einer 
stärker föderalen Ordnung besinnen. Nach Alesina  und Spolaore  (2003, Kapitel 9), 
die sich allgemein mit den Umständen befassen, unter denen sich eine dezentrale 
bzw. föderale Organisation des Staates entwickelt, könnten in Japan gegenwärtig 
tatsächlich vermehrt Gründe für eine Föderalisierung sprechen: In einer globali-
sierten Wirtschaft  und der sich weiter in die Weltwirtschaft  integrierenden japa-
nischen Volkswirtschaft  gehen die Vorteile eines großen Binnenmarktes zurück 
(Alesina/Spolaore  2003, Kapitel 6), wobei für ausgewählte staatliche Aufgaben, 

* Materialien zu diesem Papier wurden u. a. im Rahmen eines von der Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS) finanzierten Forschungsaufenthaltes an der Waseda-Univer-
sität in Tokyo (Prof.  Dr. Koichiro  Agata)  im Sommer 2003 gesammelt. Dafür sei an dieser 
Stelle nochmals gedankt. Ein Dankeschön geht auch an meine Mitarbeiter, insbesondere 
Manja  Jonas und Norifumi  Kawai. 

i Vgl. zu dieser Debatte als Einführung etwa Pascha  (2003), S. 136-138. 

10* 
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wie die militärische Verteidigung in der potentiell konfliktträchtigen Weltregion 
Ostasien, weiterhin der Zentralstaat von Bedeutung bleibt. Ähnlich argumentiert 
Ohmae (2005, Kapitel 4), der in der Globalisierungsphase zunehmend wirtschaft-
liche Vorteile für flexible, offene  „Regionalstaaten'4 sieht, die freilich reibungsarm 
im Rahmen größerer Staatsgebilde operieren. 

Ein autoritäres Regime, so Alesina  und Spolaore  (2003, Kapitel 9), wird ein zen-
tralisiertes Staatsmodell bevorzugen. Im Zuge einer Demokratisierung nimmt von 
daher eine Tendenz zu Dezentralisierung - vielleicht sogar Separation - zu. Für 
die gesamte Nachkriegszeit wird man in Bezug auf Japan von einer Demokratie 
sprechen können, so dass hier neuerdings keine Veränderungsdynamik in Bezug 
auf Dezentralisierung / Föderalisierung zu erwarten wäre. Alesina  und Spolaore 
(2003, S. 142) greifen allerdings auch einen Gedanken von Friedrich  von Hayek 
auf, nach dem ein autoritäres Regime nicht unbedingt eine Diktatur sein müsse, 
sondern sich auch auf eine stabile, vielleicht arme Mehrheit stützen könne. Bildet 
sich das autoritäre System zurück, weil es seine strukturelle Mehrheit verliert, kön-
nen Dezentralisierungstendenzen entstehen. Gerade dieser letzte Gedanke könnte 
für Japan entscheidend sein. Die strukturelle Mehrheit der lange Zeit dominanten 
Liberaldemokratischen Partei unter der ärmeren, ländlichen Wählerschaft  ist je-
doch verloren gegangen und wird durch die Wahlrechtsreform  von 1993, von der 
später noch zu sprechen ist, weiter erodiert. Von daher könnten sich andere, regio-
nal heterogene Präferenzen  zunehmend bemerkbar machen und eine Abkehr vom 
Zentralstaat auslösen. 

Im folgenden Aufsatz sollen diese Fragen für Japan untersucht werden. Dabei 
gilt es zwei Fragen zu unterscheiden: Zum einen die normative  Frage, ob Japan 
vor dem Hintergrund der o. a. Argumentation eine Föderalisierung betreiben sollte, 
und zweitens die positive  Frage, wie die Aussichten für eine solche Entwicklung 
stehen bzw. unter welchen Umständen sie zu erwarten ist. Die zweite Frage kann 
hier nicht ausgiebig behandelt werden und steht erst im Schlussabschnitt im Mittel-
punkt.2 

2 Auf eine zweite Beschränkung ist hier aufmerksam zu machen, nämlich in Bezug auf die 
Unterscheidung von Dezentralisierung und Föderalisierung. Unter ersterer wird zumeist die 
eher verwaltungstechnische Aufgliederung eines Zentralstaates angesprochen, und von daher 
stehen Fragen fiskalischer und administrativer Beziehungen im Mittelpunkt, während bei 
letzterer die Aufteilung von Entscheidungskompetenz und -Verantwortung im Vordergrund 
steht. Auf die administrative Dezentralisierung in Japan wird im vorliegenden Aufsatz nur 
knapp eingegangen, weil sie zu beschränkt ist, um die von einer Föderalisierung gemeinhin 
erhofften  Effekte  zu erzielen. Zu den eher operativen bzw. „handwerklichen" Fragen einer 
Dezentralisierung in Japan, z. B. in Form der laufenden Gemeindereform oder der später kurz 
angesprochenen „Trinity Reform", vgl. etwa OECD  (2005), Chapter 4. 
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B. Japans zentralstaatliches System 
und seine historischen Wurzeln 

Als erster Schritt ist es sinnvoll, das bestehende System in seinen Grundzügen 
vorzustellen und auf bereits zu beobachtende Wandlungstendenzen aufmerksam 
zu machen. Japan ist gegenwärtig unterhalb der Ebene des Zentralstaates in 47 
Präfekturen  gegliedert, die wiederum mehrere Tausend Gemeinden umfassen. 
Diese Regelung reicht bis in die Meiji-Zeit, genauer bis ins Jahr 1888, zurück. 
Auch vor der Meiji-Restauration von 1868 war das Land in einzelne Provinzen 
gegliedert, die unter der Hoheit der Shogunatsregierung von Regionalfürsten ge-
lenkt wurden. 

Das Verhältnis von Zentralstaat und den Regionen erscheint zunächst als stark 
hierarchisch. Für die zweieinhalb Jahrhunderte vor der Meiji-Restauration, die so 
genannte Tokugawa- oder Edo-Zeit, hatte die Regierung (Shogunat) ein ausgeklü-
geltes System zur Kontrolle der Regionalfürstentümer  eingerichtet. Dieses Regime 
war aus einer fast anarchischen Periode permanenter bewaffneter  Konflikte zwi-
schen wechselnden Allianzen regionaler Clans im 16. Jahrhundert hervorgegangen, 
letztlich geeint durch die harte Hand der Familie Tokugawa. 

Die Meiji-Regierung hatte nach 1868 ebenfalls ein starkes Interesse daran, 
das Land unter einer starken zentralen Führung zu einen. Es ging darum, interne 
Widerstände zu unterdrücken, gegenüber ausländischen Bedrohungen rasch natio-
nale Stärke aufzubauen und dazu das Wachstum mittels einer konsistenten wirt-
schaftlichen Strategie zu forcieren. 

In der Nachkriegszeit stellte sich für die Regierung ein vergleichbares Problem. 
Nach dem verlorenen Krieg sollte die Volkswirtschaft  rasch wieder Anschluss fin-
den. Obwohl die unter amerikanischem Einfluss entstandene Nachkriegsverfas-
sung den Rahmen für eine Untergliederung der Gebietskörperschaften  nur all-
gemein vorgab, erschien das etablierte System mit einer starken Zentrale und rela-
tiv vielen, weniger mächtigen Präfekturen  zur Umsetzung zentraler Vorgaben als 
die naheliegende Option. 

Der Einfluss der Zentralregierung wird dabei über drei Mechanismen geltend 
gemacht: 

- Finanzielle Abhängigkeit der Präfekturen  und der Gemeinden; 

- inhaltliche Vorgaben hinsichtlich der öffentlichen  Leistungen; 

- personelle Verflechtungen. 

Die starke finanzielle Abhängigkeit der regionalen Gebietskörperschaften 
kommt darin zum Ausdruck, dass die Zentralregierung etwa zwei Drittel der (Steu-
ereinnahmen erzielt, aber nur etwa ein Drittel der tatsächlichen Ausgaben tätigt. 
Umgekehrt ist das Verhältnis in den Regionen. Etwa ein Drittel des staatlichen 
Finanzvolumens - unter Vernachlässigung von Ver- oder Entschuldung - muss also 
über einen vertikalen Finanzausgleich von der Zentrale in die Regionen umverteilt 
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werden. Dies ist ein auch international überdurchschnittlich hoher Wert.3 Innerhalb 
des Finanzausgleichs gibt es verschiedene Kategorien, die u. a. an der unterschied-
lichen steuerlichen Leistungsfähigkeit der Regionen und an besonderen Bedürf-
nissen ansetzen. Insgesamt kommt dem Zentralstaat ein beachtlicher Spielraum bei 
der Verabschiedung des nationalen Finanzplans und der Bewilligung einzelner 
Posten bzw. Zuschüsse zu. 

Der zweite Kanal der Einflussnahme sind inhaltliche Vorgaben in Bezug auf das 
öffentliche  Leistungsangebot. Hier macht sich die starke Regulierungsdichte der 
japanischen Wirtschaft  bemerkbar. Berühmt ist die Klage des Politikers Hosokawa, 
Premierminister 1993/94 und zuvor Gouverneur einer südjapanischen Präfektur, 
nach der er in seiner Präfektur  keine Bushaltestelle habe verlegen können, ohne 
zuvor eine Genehmigung aus Tokyo eingeholt zu haben. 

Eine dritte Ebene der Einflussnahme schließlich entsteht über personelle Ver-
flechtungen. Das Ministerium für regionale Selbstverwaltung (inzwischen, nach 
einer Verwaltungsreform  und Umbenennung, die Hauptabteilung für Regionale 
Selbstverwaltung im Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikati-
on) entsendet regelmäßig eigene Karrierebeamte in die Regionen, um dort eine 
Weile zu wirken und praktische Erfahrungen zu sammeln. Diese Elitebürokraten 
bilden persönliche Netzwerke, lernen die Situation vor Ort genau kennen und keh-
ren häufig sogar in leitende Funktionen zurück. Nicht selten kandidieren solche 
Beamte erfolgreich  zum Präfekturgouverneur,  weil sich die Bürger davon einen 
guten Zugang zu den wichtigen Stellen im fernen Tokyo erhoffen.  Frühere Loyali-
täten führen dann oft dazu, dass der Betreffende  zwar erfolgreich  für „seine" Prä-
fektur arbeitet, gleichzeitig aber nicht seinen früheren  Kollegen und Vorgesetzten 
in der Zentrale „auf die Füße tritt". Im Jahre 1993 hatten z. B. 12 der 47 Provinz-
gouverneure einen beruflichen Hintergrund im Selbstverwaltungsministerium, da-
neben sieben in anderen Ministerien bzw. der Zentralbank (vgl. Tabelle 1). 

Das bisher gezeichnete Bild ist allerdings holzschnittartig. Manche Beobachter 
haben argumentiert, dass die Regionen einen größeren Autonomiespielraum als ge-
meinhin unterstellt besitzen. Insbesondere wurde dabei auf die regionalen Erfolge 
von Linksparteien in den 70er Jahren hingewiesen (z. B. Samuels  1983). Auf dieser 
Basis sind auch frühere  Ereignisse neu bewertet worden, so etwa die gegenüber 
Tokyo ausgeprägt kritische Haltung des Gouverneurs Ninagawa  von Kyoto in den 
50er Jahren (vgl. Gotoda  1985). Auch neuerdings ist dissidentes Verhalten zu be-
obachten, so etwa in der Steuerpolitik der Hauptstadtpräfektur  Tokyo. 

Kitayama  (2001, S. 17) argumentiert in diesem Kontext, dass die Regionen auf 
verschiedene Weise versuchen konnten und können, Politikinitiativen zu entfalten: 
Einmal über informelle Absprachen mit lokalen Akteuren, daneben über eine Ko-
operation mit anderen Gebietskörperschaften  und schließlich über ein bewusstes 

3 Vgl. die Zahlen bei Asahi Shinbunsha  Chiiki  Hödöbu  (1997), S. 231, für 1994, wieder-
gegeben bei Pascha  (1999), S. 143. 
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„Vorpreschen" in der Erwartung, dass die Zentralregierung letztlich die Initiative 
autorisieren werde. Bereits hieran wird aber deutlich, dass es sich im Grunde um 
Nischenstrategien im Angesicht einer dominanten Zentrale handelt. Auch die Er-
folge der Linken in den 70er Jahren waren kurzlebig, mehr Ausdruck eines Protes-
tes gegen das von den Konservativen gelenkte Tokyo, denn Beleg einer nachhaltig 
implementierten Alternativstrategie in den Provinzen. In der Summe gibt es also 
wenig Anlass, von der Grundaussage einer Dominanz des Zentralstaates in Japan 
abzurücken. 

Tabelle  1 

Persönlicher Hintergrund der Provinzgouverneure; 
Stand 1. 6.1993 

Hochschulabschluss 40 

Universität Tokyo (21) 
Rechtsfakultät [20] 

Universität Kyoto (5) 
Universität Kyushu (3) 
Andere (11) 

Kein Hochschulabschluss 7 

Parteimitglied 3 

Davon: LDP (3) 
Kein Parteimitglied 44 

Unterstützung durch mehrere Parteien 39 

Einschließlich LDP (35) 

Einschließlich Kommunisten (2) 
„Konservative" Unterstützung 4 

Unterstützung von einer Partei 4 

Davon: LDP (3) 

Beruflicher  Hintergrund 

Min. f. lokale Selbstverwaltung 12 

Andere Ministerien und BoJ 7 

Lokaler / präfekturaler  Beamter 14 

Professor,  Anwalt, Arzt etc. 4 

Manager, Unternehmer 3 

Journalist 2 

Nicht identifizierbar 5 

Quelle: Chihö gyözaisei  chösakai  (Hrsg.), 1993; eigene Be-
rechnung. 

Anmerkung: Bezüglich jedes Kriteriums ist die Summe 47. 
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Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine Versuche gegeben hätte, föderale 
Strukturen zu schaffen  oder zu fordern.  Ein simpel gestricktes Argument, nach 
dem „Japan", was auch immer mit diesem Kollektivbegriff  gemeint ist, nur in der 
Lage sei, sich zentralstaatlich zu ordnen bzw. nicht in anderen Kategorien denken 
könne, wäre jedenfalls fehl am Platz. Es hat sowohl eine Geschichte regionalis-
tischer und sogar sezessionistischer Kräfte also auch entsprechende Konzeptionen 
gegeben. 

Auf die ausgeprägte Tendenz zu miteinander rivalisierenden Clans und Fürsten-
tümern in früheren  Jahrhunderten ist bereits hingewiesen worden. Die Tausend-
Reiche-Zeit des 15./16. Jahrhunderts stellte eine fast schon groteske Zuspitzung 
von Dezentralität dar.4 Auch die Reichseiniger der Tokugawa-Familie  verzichteten 
anschließend keineswegs auf eine Nutzung regionaler Initiativen. Unter einer star-
ken zentralen Führung in hoheitlichen Fragen konnten die Regionalfürsten ihre 
wirtschaftlichen Strukturen weitgehend selbst bestimmen (Distelrath  2004, S. 108). 
Damit kam es zu ausgeprägten marktlichen Beziehungen zwischen den Fürstentü-
mern. Osaka - also weder das Kyoto des Kaiserhauses noch das Edo (Tokyo) der 
Regierung - wurde zum merkantilen Clearingzentrum des Landes, von bürgerli-
chen Händlern geprägt. John Whitney  Hall  (1968, insbes. S. 375) spricht in diesem 
Zusammenhang von der „relativen Unabhängigkeit" der Territorien, auch wenn 
klar ist, dass die Regionalfürsten immer mit Instruktionen der Regierung rechnen 
mussten und keine rechtlich verbindlich zugesicherte Autonomie besaßen. Michio 
Morishima  spricht von der Zeit vor der Meiji-Restauration sogar als einem „zen-
tralisierten Föderalismus".5 

Schließlich ist der Hinweis angebracht, dass auch die Meiji-Regierung keines-
wegs unangefochten ihre zentralistische Politik verfolgen konnte. Erinnert sei nur 
an die Satsuma-Rebellion von 1877, die von der Südinsel Kyushu ihren Lauf 
nahm. In der Entwicklung des modernen Japan (nach 1868) lassen sich ganze Pha-
sen ausmachen, in denen eine Stärkung regionaler Selbstbestimmung verfolgt wur-
de. Das gilt insbesondere für die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Kodex für 
die Präfekturen  von 1890 definierte die Rolle und Rechte der Präfekturen  z. B. 
deutlicher als zuvor und festigte mit der Einführung von Präfekturräten  ihre Be-
deutung. Mit der Militarisierung des Landes in den 1930er Jahren schwang das 
Pendel allerdings wieder überdeutlich in die andere Richtung zurück. 

4 Ein interessanter Nebenaspekt ist, welche Folgen diese Zersplitterung von Macht hatte. 
Zur Erklärung europäischer Wirtschaftserfolge  wird in diesem Zusammenhang häufig argu-
mentiert, die Konkurrenz von Kirche und Staat im Mittelalter, später der Wettstreit der ver-
schiedenen Regionalreiche, habe den wirtschaftlich-technischen Fortschritt im Vergleich zu 
anderen Weltregionen maßgeblich gefördert.  Powelson  (1994) meint, Ähnliches habe auch 
für Japan gegolten, woraus sich eine Parallelität der Erfolgsgeschichten herleiten lasse. Die-
ser kühne Gedankengang ist nicht unwidersprochen geblieben, zeigt aber, dass man in Japan 
keineswegs nur von zentralistischen Traditionen ausgehen kann, muss oder darf. 

5 So in der Diskussion zu einem Vortrag des Verfassers  zu diesem Thema; vgl. Pascha 
(1999), S. 107. 
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Man mag sich angesichts dieser fast schon alternativen Geschichte eines von 
dezentralen Strömungen mitgetragenen Japans fragen, warum üblicherweise das 
Bild eines zentralisierten Landes und Staates trotzdem so deutlich überwiegt. In 
historischer Perspektive liegt ein wichtiger Grund in der Ideologiepolitik des 
modernen japanischen Zentralstaates, insbesondere in der Meiji-Zeit. Gerade weil 
die jungen Rebellen von 1868 keineswegs eine gefestigte Position besaßen, ent-
warfen sie das Leitbild eines unter der Sonne des Kaisers einträglich versammelten 
Staatsgebildes. In diesem Kontext ordneten sie der regionalen Verwaltung eine die-
nende Funktion zu. Der zentrale Begriff  ist die „regionale Selbstverwaltung", der 
übrigens von einem Preußen, Rudolf  Gneist,  übernommen worden sein soll. In fast 
schon OrwelV  scher Newspeak-Manier drückte „Selbstverwaltung" aber gerade 
nicht eine Autonomie aus, sondern die freiwillige, möglichst begeisterte Einbrin-
gung des eigenen Dorfes und der eigenen Region in das große Ganze des nationa-
len Fortschritts (Gluck  1985, S. 191-204). In der Rückbesinnung wurde dann auch 
die Geschichte einseitig ausgedeutet („invented history"), was ebenfalls an George 
Orwells  1984 erinnert. 

Anders als in einem OrwelV  sehen Reich lassen sich allerdings durchaus Linien 
einer öffentlichen  Föderalismusdebatte nach verfolgen. Spätestens seit den 1920er 
Jahren wird immer wieder über die Sinnhaftigkeit einer Ordnung in Regional-
staaten (döshü)  nachgedacht. Gestützt wurden solche Gedankenspiele etwa vom 
Industrieverband Kankeiren  der Region Kansai (Osaka, Kyoto, Kobe) oder dem 
Japanischen Industrie- und Handelskammertag. Obwohl solche Vorstöße beständig 
scheiterten, ist es doch interessant, wie unter Verwendung jeweils aktueller Bezüge 
immer wieder neue Anläufe genommen wurden. Ende der 1960er Jahre wurde 
zum Beispiel ein Zusammenhang zu umweltpolitischen Belangen hergestellt, als 
die Gigantomanie der nationalen Wirtschaftspläne die Lebensgrundlagen in ver-
schiedenen Regionen zu bedrohen schienen. 

Neben dem Gedanken einer administrativen Dezentralisierung, die eine be-
grenzte Reklassifizierung staatlicher Aufgaben impliziert, wurde - wie oben vor-
gestellt - über ein System von Regionalstaaten diskutiert. Darüber hinaus findet 
sich in den Debatten aber auch das Konzept eines föderalen Systems mit einer 
noch umfassenderen Konnotation von demokratischer Bevollmächtigung und Sub-
sidiarität (z. B. Imidas  1997, S. 352-353). 

Auch wenn es im Zuge solcher Debatten bisher nie zur Einführung einer föde-
ralen Ordnung in Japan gekommen ist, haben diese Ideen doch Spuren in der Ent-
wicklung von Wirtschaft  und Wirtschaftspolitik hinterlassen, an die zukünftig an-
geknüpft werden kann. Diesen Aspekten soll nunmehr nachgegangen werden. 
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C. Ansätze zu dezentralen 
und föderalen Strukturen in Japan 

Wirtschaft  und Wirtschaftspolitik in Japan haben sich, wie gezeigt, verschie-
dentlich mit Fragen stärker föderaler  Ordnungselemente befasst. Diese haben einen 
Niederschlag in realisierten Ordnungsstrukturen gefunden. Insbesondere können 
die folgenden Segmente herausgestellt werden: 

- Der Prozess von Verwaltungsreform  und administrativer Dezentralisierung; 

- die Reform der regionalen Finanzen (so genannten Trinity-Reformen); 

- die Frage einer regionalen Neuordnung im Rahmen der Verfassungsreform-
debatte; 

- existierende regionale Blockbildungen in so unterschiedlichen Feldern wie dem 
Wahlrecht und den nationalen Entwicklungsplänen. 

I. Verwaltungsreform  und administrative Dezentralisierung 

Seit den 1980er Jahren gewinnen Vorhaben zu einer Verwaltungsreform  zuneh-
mend an Gewicht. Ging es zunächst primär um budgetäre Einsparungen, rückte 
später eine umfassende Effizienzsteigerung  der Administration in den Mittelpunkt. 
Dabei ging es auch um eine verbesserte Transparenz und Bürgernähe der in In-
und Ausland vielfach kritisierten Bürokratie. Ein Aspekt waren von daher auch 
Forderungen nach einer „regionalen Dezentralisierung", wie das entsprechende 
Schlagwort bis heute lautet. Im Juni 1993 erließ das Parlament dazu eine Resolu-
tion, und in üblicher Manier diskutierten diverse Komitees dann unterschiedliche 
Optionen, was schließlich 1995 zu einem Fördergesetz und schließlich zu einem so 
genannten „Umfassenden Gesetz zur regionalen Dezentralisierung" führte. 

Das Gesetz schuf eine klarere Trennung der Aufgaben des Zentralstaates und 
der Regionen, wie sie aktuell auch in Deutschland als prioritäres Problem in die-
sem Bereich erkannt worden ist. Die wohl wichtigste Einzelmaßnahme war die 
Abschaffung  der so genannten „an Agenten delegierten Aufgaben" (vgl. Furukawa 
2003). Damit sind Leistungen gemeint, welche die lokalen bzw. präfekturalen  Stel-
len im Auftrag der Zentralregierung übernehmen mussten. In den frühen 1990er 
Jahren bestanden schließlich 30 bis 40 Prozent der Tätigkeit aus solchen Funk-
tionen, für welche die vor Ort gewählten Politiker nicht ihren Wählern gegenüber 
verantwortlich waren, sondern Tokyo. Bis in den Beamtenstatus der Betroffenen 
hinein hatte dieses wenig transparente System Auswirkungen. 

Eine völlige Bereinigung gelang allerdings nicht. Vielmehr wurde eine Zweitei-
lung in „lokale Aufgaben" und „rechtlich anvertraute Aufgaben" vorgenommen. 
Letztere werden im Interesse der Zweckmäßigkeit auf lokaler bzw. regionaler 
Ebene wahrgenommen und betreffen  beispielsweise das Führen der Familienregis-
ter, Zensusaufgaben und die Durchführung  nationaler Wahlen. Eine Nähe zu den 
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abgeschafften  Agentur-Aufgaben ist also durchaus wahrnehmbar. Immerhin ca. 55 
Prozent dieser früheren  Kategorie wurden allerdings in den Bereich der lokalen 
Aufgaben überführt,  was eine spürbare Verbesserung bedeutet (Jain  2000, S. 11). 

Jenseits der formalen Aufgabenzuweisung kann, wie bereits angesprochen, 
erheblicher informeller Einfluss ausgeübt werden, solange die zentralstaatliche 
Bürokratie Spielräume bei den Finanzzuweisungen besitzt. Die Regierung Koizumi 
ist diese Problematik angegangen und hat dazu 2002 das Programm einer so ge-
nannten Trinity-Reform vorgelegt.6 Dieses „Drei-in-einem"-Paket sieht zum einen 
eine Reduktion der zweckgebundenen Zuweisungen an die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften  vor. Grundsätzlich dient dieser Zuweisungstyp dazu, be-
stimmte Felder, etwa im Bildungssektor oder der sozialen Wohlfahrt,  zu unterstüt-
zen, wobei die Regionen detaillierten inhaltlichen Vorgaben der Zentrale entspre-
chen müssen. Als Größenordnung für eine Reduktion dieses Mechanismus wurden 
4 Billionen Yen für die Jahre 2004 bis 2006 vorgesehen; das entspricht einem 
knappen Prozent des BIP. Beim zweiten Programmpunkt geht es um eine Reduk-
tion, vor allem aber auch um eine vereinfachte Neuorganisation der Local Alloca-
tion Tax. Hierbei handelt es sich um die wichtigste Transferkategorie,  mit der ein 
Ausgleich der finanziellen Bedürfnisse und der steuerlichen Leistungsfähigkeit der 
verschiedenen Präfekturen  hergestellt wird. Während es bei den beiden genannten 
Teilreformen also um eine Minderung der vertikalen Finanztransfers  geht, muss 
umgekehrt - bei zumindest nicht proportional zurückgeschraubten öffentlichen 
Aufgaben - eine Kompensation über vermehrte regionale bzw. lokale Einnahme-
quellen stattfinden. Dies ist der dritte Zweig der Trinity-Reformen,  d. h. eine ver-
mehrte Übertragung von Steueraufkommen bzw. -quellen auf die Gebietskörper-
schaften. 

An der Sinnhaftigkeit dieses Reformvorhabens  kann kein Zweifel bestehen. Als 
Hinweis auf die massiven Anreizprobleme des gegenwärtigen Systems sei an die-
ser Stelle nur auf die seit den 1990er Jahren stark angestiegene Verschuldung der 
Gebietskörperschaften  hingewiesen (vgl. Pascha/Robaschik  2001). Eine Kritik an 
den Trinity-Reformen setzt allerdings zum einen an der mangelnden Größenord-
nung an. Der vertikale Finanztransfer umfasst insgesamt etwa 20 Billionen Yen, so 
dass sich das Trinity-Paket von 4 Billionen Yen eher bescheiden ausnimmt. Man-
che Beobachter sehen das Fehlen eines horizontalen Finanzausgleichs als zentrales 
Problem, das mit den Trinity-Reformen überhaupt nicht thematisiert wird (etwa 
Japan Research  Institute  2005). 

Ein zweites Problemfeld ist die mangelnde Spezifität der vorgeschlagenen Än-
derungen. Im politischen Tagesgeschäft haben es damit diejenigen Interessen 
leicht, die einen durchgreifenden institutionellen Wandel verhindern wollen. Dies 
erwies sich deutlich bei den Diskussionen um das Budget von 2005. So wurden 
zwar die Regierungszuschüsse zum Schulsystem und zur öffentlichen  Krankenver-

6 Eine differenzierte  Erläuterung und Auseinandersetzung findet sich in dem OECD-Pa-
pier von Jourmand/Yokoyama  (2005). 
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Sicherung gekürzt, kaum aber für die brisanten öffentlichen  Infrastrukturarbeiten 
(Nikkei,  27. 11. 2004). Auch die Steuerübertragungen setzten nicht an einer Ver-
schiebung wirklich ertragsstarker  Steuern auf die regionale Ebene an. Die Budget-
verhandlungen für 2006 bestätigen diese skeptische Einschätzung (Nikkei  Weekly, 
05. 12. 2005). 

In der Summe belegen die Reformmaßnahmen hinsichtlich der regionalen 
öffentlichen  Finanzen die Sinnhaftigkeit eines Wandels, gleichzeitig erweist sich 
aber, dass mit beschränkten fiskalpolitischen Initiativen die Problematik nicht 
grundsätzlich behoben werden kann. 

II. Verfassungsdebatte 

Es gibt einen weiteren Reformrahmen,  der auf die Einführung von Regional-
staaten mit einem großen Autonomiespielraum hinausläuft. Den Hintergrund bildet 
die öffentliche  Debatte um eine Reform der Nachkriegs Verfassung von 1947. 

Im Mittelpunkt dieser aktuell geführten Diskussion steht eine Überarbeitung des 
Artikels 9, des so genannten „Friedensartikels". Danach verzichtet Japan auf das 
Recht der Kriegsführung  und die Unterhaltung entsprechender Streitkräfte.  Schon 
bisher ist diese Bestimmung zwar so gedeutet worden, dass sie die Einrichtung von 
so genannten „Selbstverteidigungsstreitkräften"  zu dem nicht entäußerbaren Recht 
der Selbstverteidigung durchaus erlaube. Spätestens der 11. September 2001 hat 
aber deutlich gemacht, dass eine aktive Beteiligung an globalen Sicherungsmaß-
nahmen auch bei großzügiger Interpretation kaum noch mit dem Verfassungstext 
in Einklang zu bringen ist. 

Bis dato hat der Widerstand gegen eine innen- wie außenpolitisch höchst bri-
sante Revision des Artikels 9 sogar verhindert, dass es zu einer Novellierung an-
derer Verfassungsbestimmungen gekommen ist. (Die Gegner einer Änderung des 
Artikels 9 hatten immer befürchtet, dass jedwede Modifikation der Verfassung als 
Einfallstor für eine spätere Revision auch des Friedensartikels genutzt worden 
wäre). So gab es bisher nicht einmal eine gesetzliche Regelung zu prozessualen 
Fragen einer Verfassungsänderung  - jedenfalls jenseits der relativ allgemeinen 
Formulierungen in der Verfassung selbst. 

Mit dem 11. September 2001 hat sich das geändert. Eine breite Mehrheit für eine 
Verfassungsänderung  in Parlament und Bevölkerung scheint mittlerweile realisier-
bar. Arbeitsgruppen des Unter- wie des Oberhauses haben im Frühjahr 2005 Zwi-
schenberichte vorgelegt, die verschiedene Felder einer möglichen Verfassungs-
änderung diskutieren. Im Mittelpunkt aller Beratungen steht zwar der Artikel 9, 
aber zumindest der Bericht des Unterhauses äußert sich auch explizit zu einer re-
gionalen Neugliederung oberhalb der präfekturalen  Ebene (vgl. Tabelle 2). 

Bereits die gegenwärtige Verfassung ließe größere Verwaltungseinheiten durch-
aus zu. Die lokale / regionale Selbstverwaltung wird in den Artikeln 92 bis 95 ge-
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regelt. Dort ist nur von „lokalen bzw. regionalen öffentlichen  Körperschaften"  die 
Rede, nicht jedoch von der Dreiteilung in Nationalstaat, Präfekturen  und Gemein-
den. Von daher hat es Stimmen gegeben, die bereits innerhalb der bestehenden Ver-
fassung sogar die Möglichkeit eines „in der Substanz föderalen Systems" sehen 
(Furukawa  2003, S. 35). Allerdings würde hier ein gewichtiger Rechts- und Be-
standsschutz fehlen, denn Artikel 94 betont explizit, dass die lokalen Einheiten ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der (nationalen) Gesetze handhaben, so dass der zen-
tralen Ebene letztlich das entscheidende Wort zukommt (so auch Akizuki  1995, 
S. 339). 

Tabelle  2 

Ansätze zu einer Verfassungsänderung nach den Vorschlägen 
von Oberhaus- und Unterhaus-Ausschüssen 

1. Mehrheit beider Ausschüsse stimmt überein 
• Verankerung zusätzlicher Menschenrechte (Privatsphäre, Umwelt) 

2. Mehrheit des Unterhaus-Ausschusses, aber Oberhausauschuss ohne klares Meinungs-
bild 
• Erwähnung von Japans Geschichte, Tradition und Kultur in der Präambel 
• Anerkennung der Existenz der Selbstverteidigungsstreitkräfte 
• Definition „militärischer Notfälle" 
• Einrichtung eines Verfassungsgerichtes 
• Legalität staatlicher Subventionen an Privatschulen 
• Einrichtung größerer regionaler Verwaltungsblöcke 

3. Beide Ausschüsse ohne klares Meinungsbild 
• Erlaubnis, kollektives Recht der Selbstverteidigung auszuüben 
• Erwähnung internationaler Beiträge 
• Hinzufügung von mehr Klauseln bezüglich Pflichten (des Staates, der Bürger) 
• Aufweichung des Prinzips der Trennung von Religion und Staat 
• Erwähnung der Notwendigkeit staatlicher Anstrengungen zur Erreichung fiskalischer 

Solidität 

• Erleichterung der Konditionen für Verfassungsänderungen 

Quelle:  Nikkei,  25. 4. 2005a (übersetzt). 

I I I . Regionen in den nationalen Entwicklungsplänen 

Die Grenzen von Regionen bzw. Regionalstaaten würden keineswegs völlig neu 
zu ziehen sein. Tatsächlich gibt es verschiedene Politikfelder,  in denen es eine 
regionale „Block"bildung gibt. Wie zu zeigen sein wird, sind die regionalen Ein-
heiten jeweils recht ähnlich zugeschnitten, so dass sie ein recht gutes Bild davon 
geben, wie ein föderales Japan wahrscheinlich gegliedert wäre. 

Verwaltungstechnisch am bedeutsamsten sind die Großregionen, die Eingang 
in die nationale Regionalplanung gefunden haben. Seit 1962 hat es fünf  solcher 
regionalen Entwicklungspläne gegeben. Dabei wurden acht Regionen unterschie-
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den, davon drei in erster Linie metropolitane Gebiete, nämlich die Hauptstadt-
region mit Tokyo mit sieben weiteren Präfekturen,  die Region Kinki (oft auch in 
ähnlicher Abgrenzung Kansai genannt, mit Osaka, Kyoto und Kobe) sowie die 
Mittelregion Chubu um Nagoya. Dazu kommen fünf  eher ländliche Regionen, und 
zwar die Nordinsel Hokkaido, der nördliche Teil der Hauptinsel Honshu (Tohoku), 
der westliche Teil dieser Insel, Chugoku, sowie die Südinsel Shikoku und die Insel 
Kyushu im Südwesten. Für diese Regionen wurden Teilpläne entworfen, die bei-
spielsweise die angestrebte Ansiedlung bestimmter Industrien thematisierten. Die 
Regionen haben jedoch bisher keine eigenständigen Planungskompetenzen er-
halten, auch wenn eine Zusammenarbeit verschiedener Präfekturen  und/oder 
Gemeinden erwünscht war. Tatsächlich ist es verschiedentlich zu solch einer prä-
fekturübergreifenden  Zusammenarbeit gekommen, etwa in der Kinki-Region. Oft 
handelt es sich dabei allerdings nur um Vorzeigeprojekte. Der Kansai-Wirtschafts-
verband hat z. B. in den 1990er Jahren fast 200 Projekte in seiner Region ange-
stoßen, damit aber fast jeden kleinen Standort bedient; offenkundig  ging es hier 
eher um eine PR-Maßnahme als um substantielle Politik. 

Im Frühjahr 2005 hat die Regierung entschieden, von ihrer bisherigen zentra-
lisierten Regionalplanung abzurücken. Einen sechsten umfassenden nationalen 
Entwicklungsplan wird es nicht mehr geben (Nikkei,  11. 04. 2005). Zukünftig soll 
es nur noch ein nationales Rahmenkonzept geben, differenzierte  Vorgaben sollen 
dann für etwa zehn Regionen zwischen dem Staat, den betroffenen  Gebietskörper-
schaften und der örtlichen Unternehmerschaft  abgestimmt werden. Inwieweit der 
Wandel tatsächlich substantiell sein wird - herunter gebrochene Regionalpläne un-
ter Konsultation der lokalen Kreise gibt es ja bereits - bleibt abzuwarten. Immer-
hin zeigt dieser Schritt, dass ein Signal beabsichtigt ist, Großregionen zukünftig 
stärker zum Fokus in wichtigen Feldern der Wirtschaftspolitik zu machen. 

IV. Regionen im Wahlrecht 

Großregionen spielen darüber hinaus im Wahlrecht eine Rolle. Seit 1994 wird 
ein Teil der Unterhausmandate in Einerwahlkreisen vergeben, ein anderer Teil 
- inzwischen 40 Prozent - nach dem Stimmverhältnis in elf Regionen. In etwa 
entsprechen diese Regionen der Aufteilung der nationalen Regionalplanung. Ein 
wesentlicher Unterschied ist die Aufspaltung der Hauptstadtregion in drei Gebiete 
- Nord-Kanto, Südkanto und Tokyo selbst - sowie die Zweiteilung der Mittel-
region in den pazifischen Teil (Tokai, um Nagoya) sowie den China zugewandten 
Teil (Shinetsu Hokuriku). 

An dieser Stelle ist der Einschub angebracht, dass diese Regionenaufteilung 
auch bei späteren Tabellen und Abbildungen Verwendung findet (zur Zuordnung 
der Präfekturen  vgl. die Anmerkung unter Tabelle 3). Zwar finden sich in der Lite-
ratur zahlreiche andere Abgrenzungen - und dies aus zum Teil guten Gründen. So 
ist es fraglich, ob die südlichen Ryukyu-Inseln (alias Präfektur  Okinawa) sinnvoll 
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zur Großinsel Kyushu gerechnet werden können. Auch die Aufteilung in Nord-
und Süd-Kanto sowie Tokyo selbst erscheint künstlich, eher der Vermeidung eines 
überragenden Anteils der Großregion Kanto an Gesamtjapan geschuldet als einem 
sachlichen Grund. Trotzdem bleiben wir hier dabei, um ein begriffliches  Durch-
einander zu vermeiden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Bedeutung von Regionen ober-
halb der Präfekturgrenzen  seit den 1990er Jahren an Bedeutung zugenommen hat. 
Gleichzeitig bieten bisherige Reformansätze noch keine hinreichenden Anknüp-
fungspunkte für eine effektive  Berücksichtigung des regionalen Faktors. Im Fol-
genden soll deshalb gefragt werden, ob bzw. inwieweit Japan die von einer ent-
schieden föderalen Ordnung erhofften  positiven Effekte  realisieren könnte. 

D. Vorteile einer stärker föderalen Ordnung 
für Japan? 

Die Literatur hat im Anschluss an die Debatte um eine angemessene Verfassung 
für die neu entstandenen Vereinigten Staaten von Amerika eine Reihe von Vortei-
len identifiziert,  die mit einer Föderalisierung verbunden werden, dabei allerdings 
an das Vorliegen entsprechender Voraussetzungen geknüpft sind (vgl. etwa Apolte 
1999, S. 168-171): 

- Die fiskalische Äquivalenz von öffentlichen  Gütern beschränkter Reichweite, 
entsprechenden (Zwangs-)Einnahmen und der relevanten Entscheidungskom-
petenz im Rahmen einer Hierarchie von Gebietskörperschaften  verspricht Effi-
zienzvorteile. Voraussetzung ist die zureichende Identifizierung entsprechend 
abgegrenzter Regionen. 

- Ein friktionsarmes  Zusammenwirken im Rahmen gewachsener regionaler Struk-
turen deutet auf eine sinnvolle räumliche Aufteilung von regionalen Teilstaaten 
hin. 

- Die Berücksichtigung regional unterschiedlicher Präferenzen  (ein verwandtes 
Argument zum vorigen) ist ähnlich einzuschätzen, sofern denn entsprechend 
räumlich zu verortende Präferenzunterschiede  vorhanden sind. 

- Die wechselseitigen Anpassungen im Zuge eines institutionellen Wettbewerbs 
der Gebietskörperschaften  versprechen dynamische Effizienzvorteile,  sofern die 
Voraussetzungen für einen funktionstüchtigen Wettbewerb vorliegen. 

- Staatliche Macht lässt sich durch eine territoriale Gewaltenteilung begrenzen, 
wenn das Verhältnis zwischen Zentralstaat und Teilstaaten eine Machtbalance 
sicherstellt. 

Diese Punkte sollen sukzessive im Hinblick auf ihre Relevanz für Japan über-
prüft  werden. 
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I. Optimale Reichweite der staatlichen Tätigkeit 

Dem Äquivalenzgedanken bei öffentlichen  Gütern und Leistungen entspricht die 
Frage nach der optimalen Ebene staatlicher Tätigkeit. Sie ist offenbar  nicht generell 
zu beantworten. In Japan ist verschiedentlich behauptet worden, dass gerade für zen-
trale Anliegen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit  die nationale Ebene oft zu 
groß und die präfekturale  zu klein ist. Ein besonders profilierter  Vertreter dieser 
These ist der Managementautor Kenichi  Ohmae. Er argumentiert, dass im inter-
nationalen Wettbewerb besonders leistungsfähige Gebiete zumeist eine Größe von 
etwa 5 bis 20 Millionen Einwohnern aufweisen (Ohmae 1995, S. 89; neuerdings 
auch 2005). So sollten die Gebiete angemessen groß sein, um ein brand  development 
bei Produkten zu ermöglichen. Außerdem sollten Skalenökonomien für die Einbet-
tung in den weltwirtschaftlichen Zusammenhang gegeben sein, etwa ein internatio-
naler Flughafen oder ein Überseehafen mit dem entsprechenden Einzugsgebiet.7 

Ein nicht geringes Problem für Japan stellen die geographischen Voraussetzun-
gen des Inselreiches dar. Entsprechend den räumlichen Gegebenheiten, wie sie 
schon in den Wahlblöcken bzw. der staatlichen Regionalplanung berücksichtigt 
werden, kommen eigentlich nur ca. neun bis zwölf Regionalstaaten in Frage, wobei 
man höchstens bei der Zuordnung der ein oder anderen „Grenz"-Präfektur  oder der 
Aufspaltung einer größeren Einheit wie der Hauptstadtregion Entscheidungsspiel-
räume besitzt.8 

Ein Blick auf Abbildung 1 zeigt, dass bei elf Regionalstaaten das ökonomische 
Gewicht und die Bevölkerungszahl sehr unterschiedlich sind.9 Kinki (um Osaka) 
wäre auf der Basis von Zahlen für 1991 der stärkste japanische Regionalstaat, Nr. 6 
in der Welt und zwischen Großbritannien und Kanada einzuordnen; Shikoku wäre 
etwas kleiner als Indonesien (vgl. Eguchi  1996, S. 184-185). Fasste man die 
Großregion um Tokyo insgesamt zusammen (Groß-Kanto), bliebe diese Einheit 
nach Zahlen von 1993 drittgrößte Volkswirtschaft  der Welt, hinter den USA und 
Deutschland (vgl. Ohmae 1995, S. 104). 

7 Solche Gedanken werden offenbar  von der Wirtschaft  ernst genommen. Der stellvertre-
tende Vorsitzende eines wichtigen Wirtschaftsverbandes  hat dies neuerdings wieder bestätigt 
{Nikkei,  22. 11. 2004): Er weist darauf hin, dass unter den zehn wettbewerbsstärksten Volks-
wirtschaften der Welt nur Länder mit einer Bevölkerung von jeweils rund zehn Millionen 
Einwohnern zu finden sind - mit Ausnahme Japans und der USA. Hieraus schließt er, dass 
Japans Wirtschaft  Vorteile durch ein „System der kleinen Japans" erzielen könnte. 

8 Von avantgardistischeren, kaum realistischen Ideen der künstlichen Zusammenfügung 
„passender", nicht unbedingt benachbarter Präfekturen  oder ausgewählter öffentlicher  Funk-
tionen, etwa in Form der Clubbildung nach dem Muster von „functional overlapping compe-
ting jurisdictions" (Frey/Eichenberger  1995), soll hier abgesehen werden. 

9 Bei weniger Staaten würde in erster Linie die Großregion um Tokyo zusammengefasst 
werden, da Tokyo selbst und Süd-Kanto schon bei elf Staaten die flächenmäßig kleinsten 
sind. Dies würde die Unterschiede weiter vergrößern. Hinsichtlich der Wirtschaftskraft  er-
scheinen vor allem Hokkaido und Shikoku schwach ausgeprägt. Hier bieten sich aber keine 
natürlichen Partner für eine großräumigere, wirtschaftlich potentere Lösung an. 

11 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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Quelle: Zahlen nach dem Japan Statistical  Yearbook,  2005, Illustration auf der Basis von Eguchi 
(1996), S. 170. 

Abb. 1: Grundlegende Daten zu den japanischen Großregionen 

Aussagekräftig ist ein Vergleich der Größenordnungen mit den deutschen Bun-
desländern und den amerikanischen Bundesstaaten (Werte für 1993, vgl. Pascha 
(1999), S. 121-124). Bei den hypothetischen Regionalstaaten für Japan ist das 
Verhältnis zwischen dem wirtschaftlich stärksten und schwächsten 6,6:1, bei einer 
Region Groß-Kanto sogar 14,7:1. In Deutschland waren die Unterschiede 1993 
ausgeprägter (NRW zu Mecklenburg-Vorpommern 22,5:1), in den USA noch 
viel deutlicher (Kalifornien zu Wyoming 75,9:1 auf der Basis des Volkseinkom-
mens). 

Hinsichtlich der Bevölkerungsgröße wäre in Japan das Verhältnis zwischen 
größtem und kleinstem Regionalstaat 4,8:1 bzw. 9,4:1 mit der Variante Groß-Kan-
to; letztere Region würde dann 32 Prozent der Gesamtbevölkerung umfassen. In 
den USA ist das Verhältnis (wieder Kalifornien zu Wyoming) 66,5:1, wobei Kali-
fornien aber angesichts der großen Zahl von insgesamt 50 Staaten nur 12 Prozent 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



Föderalisierung in Japan 163 

der Gesamtheit ausmacht. In Deutschland liegt das Verhältnis von NRW zu Bre-
men bei 25,8:1, mit 22 Prozent der Gesamteinwohner an Rhein und Ruhr. 

Ein wichtiger Aspekt sind Produktivität und technologische Leistungsfähigkeit. 
Wählt man das BIP pro Kopf als einfachen Indikator, beträgt das Verhältnis in 
Japan 2,6:1, mit Groß-Kanto 1,6:1, da dann auch einige periphere Landstriche dem 
Leistungszentrum Tokyo angegliedert wären. In den USA ist das Verhältnis 1,8:1 
(Connecticut zu Utah), in Deutschland 4,3:1 (Hamburg zu Mecklenburg-Vorpom-
mern) bzw. ohne Berücksichtigung der neuen Bundesländer und von Stadtstaaten 
1,4:1 (Hessen zu Rheinland-Pfalz). 

Wahrscheinlich unterschätzt das BIP pro Kopf die tatsächlichen Unterschiede zwi-
schen Tokyo und den peripheren Regionen. Viele Wertschöpfungsketten sind inzwi-
schen auf Tokyo ausgerichtet, so dass zahlreiche Regionen in ihrer Leistungsfähig-
keit stark von der Hauptstadt abhängig sind. Eine Föderalisierung würde diese Struk-
turen jedoch langsam lockern, so dass sie eher als Konsequenz des jetzigen Systems 
denn als unverrückbares Hindernis für ein verändertes System anzusehen sind. 

Zusammengefasst sind die Unterschiede zwischen den japanischen Regionen 
also beachtlich. Allerdings fallen die Verhältniszahlen gegenüber den föderal  orga-
nisierten USA oder Deutschland nicht aus dem Rahmen, so dass sich daraus kein 
stichhaltiges Argument gegen die Möglichkeit eines föderal  organisierten Japans 
herleiten lässt. Ein Problem sticht hervor: die herausgehobene Stärke Kantos. Eine 
Dreiteilung der Hauptstadtregion könnte dieses Problem zwar reduzieren; damit 
würde aber ein Teil der Interdependenzen in dieser Region zerschnitten und ver-
schiedene Vorteile der Regionalstaatsbildung gerade in dieser wichtigsten japa-
nischen Großregion ungenutzt bleiben. Davon abgesehen würde es angesichts der 
regionalen Divergenzen weiterhin eines erheblichen Finanztransfers  zwischen Zen-
tralstaat und Regionalstaaten bzw. zwischen den Regionalstaaten bedürfen. Es ist 
nicht damit zu rechnen, dass in Japan ähnlich unterschiedliche Lebensverhältnisse 
wie etwa in den verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten akzeptiert würden. 

II. Gewachsene Strukturen und regionale Präferenzen 

Inwieweit sprechen gewachsene räumliche Strukturen bzw. die Berücksichti-
gung regional unterschiedlicher Präferenzen  - zwei verwandte Argumente, die hier 
gemeinsam behandelt werden sollen - für stärker föderale Strukturen in Japan? 
Diese Frage mag aus Sicht eines ausländischen Beobachters zunächst befremdlich 
wirken, weil Japan üblicherweise eine ausgeprägte kulturelle Homogenität be-
scheinigt wird. Historisch gibt es allerdings durchaus beachtliche Divergenzen in 
Dialekt, Essgewohnheiten, Temperament, kurz im Sinne einer regionalen kulturel-
len Vielfalt (vgl. Kreiner  1996). 

Seit der Meiji-Zeit entsprach es den Interessen der Regierenden, solche Unter-
schiede eher zurückzudrängen und eine Ideologie des Japanertums zu verfolgen. 
Für viele Regionen fällt es daher heute nicht leicht, gewachsene intraregionale 

Ii* 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



164 Werner Pascha 

Strukturen und gemeinsame Präferenzen  zu identifizieren. Deutlich spürbar sind 
Divergenzen und Rivalitäten noch zwischen der Hauptstadtregion und der west-
lichen Kansai- bzw. Kinki-Region um Osaka und Kyoto.10 

Ein Ansatz, um solche regionalen Präferenzcluster  sichtbar zu machen, bietet 
eine umfangreiche Erhebung des Forschungsinstitutes des nationalen Rundfunks 
(NHK) zu Präferenzen  und Einstellungen, die auf regionaler Basis vorliegt, zuletzt 
für das Jahr 1996, davor für 1978 (NHK,  1997).11 Eine aussagefähige Frage geht 
dahin, in welcher (anderen) Präfektur  man gerne leben würde. Ein starker Regio-
nenbezug sollte sich darin äußern, dass besonders häufig Präfekturen  in der eigenen 
Region genannt werden. Tabelle 4 unternimmt eine entsprechende Auswertung der 
Rohdaten. Eine Besonderheit besteht darin, dass Hokkaido aus allen Präfekturen 
heraus außerordentlich häufig genannt wird - deutlich häufiger übrigens als Tokyo. 
Entfernt man Hokkaido aus den Berechnungen, erweist sich, dass in den eher peri-
pheren Regionen oft die Hälfte der genannten Vorzugspräfekturen  aus der eigenen 
Region stammt (was einem Index-Wert von 1 entspricht; zur Berechnung vgl. die 
Anmerkung zu Tabelle 4). Für die alte Hauptstadtregion (Kinki) gibt es außer Hok-
kaido z. B. überhaupt keine andere Präfektur  außerhalb Kinkis, in der mindestens 5 
Prozent der Bevölkerung gerne leben würden. Hier liegt also ein starkes Indiz dafür 
vor, dass es tatsächlich eine gewisse, wenn auch nicht dominante Wertschätzung für 
die eigene Region vor dem Hintergrund ähnlicher Lebensgewohnheiten gibt. 

Regional unterschiedliche Präferenzen  könnten auch dadurch zum Ausdruck 
kommen, dass die Zufriedenheit  mit der nationalen Politik regional unterschiedlich 
ausfällt. Die bereits erwähnte NHK-Erhebung kann hierzu noch einmal Auskunft 
geben, denn sie enthält einen Fragenblock zu dem Komplex, ob sich die Bürger in 
erster Linie durch die nationale Politik, die Präfektur  oder ihre Gemeinde vertreten 
fühlen. Die Auswertung der Antworten zur nationalen Politik (Tabelle 5) zeigt, dass 
vor allem in den peripheren Regionen das Vertrauen in die nationale Politik auffällig 
gering ist12. Dies spricht klar dafür, dass eine regionale Auffächerung  von Politik-
kompetenz den unterschiedlichen Präferenzen  bzw. Umständen entgegen kommt. 

1 0 Es gibt Versuche, zusätzliche regionale Identität zurückzugewinnen. Auf subregionaler 
Ebene gilt als Paradebeispiel die „Ein-Dorf-ein-Produkt"-Kampagne in der südlichen Provinz 
Oita. Jede Kommune sollte ein eigenes, wettbewerbsfähiges Produkt entwickeln, welches auf 
lokalen Hintergründen fußt und sich von anderen Orten abhebt. An dem Kampagnen-Charak-
ter wird allerdings bereits deutlich, dass regionale Identität zum Teil aus der Retorte neu ge-
schaffen  werden musste. Auch aktuell ist z. B. die emphatische Forderung nach dem „regio-
nalen Menschen" zu vernehmen, der inzwischen angemessener sei als der national gesinnte 
„Japaner" {Nikkei,  22. 11.2004). Bei solchen Beiträgen handelt es sich jedoch eher um 
Wunschdenken als um Tatsachenbeschreibungen. 

11 Ich danke Ralph Lützeler  für den Hinweis auf diese hilfreiche Untersuchung. 
1 2 Die Unterschiede sind durchaus signifikant. Im Durchschnitt des Landes haben 43 Pro-

zent in erster Linie Zutrauen in die nationale Politik. In Tokyo sind es sogar 53 Prozent, auf 
der Südinsel Kyushu mit Ausnahme Fukuokas (48 Prozent) dagegen nur 30 bis 40 Prozent. 
Okinawa mit seinem Sonderproblem amerikanischer Truppenpräsenz und einer schwierigen 
Geschichte kommt sogar nur auf 24 Prozent. 
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Tabelle  4 

Regionale Verbundenheit in Japan auf der Basis der Frage 
„In welcher (anderen) Präfektur  würden Sie gerne leben?" 

Region Zahl der Index der regionalen Index der regionalen 
Präfekturen Präferenz  (*) Präferenz  (*) 

ohne Hokkaido 

Hokkaido 1 - -

Tohoku 6 0,6 1,0 
Kita Kanto 4 0,1 0,1 
Tokyo 1 - -

Minami Kanto 3 0,2 0,2 
Hokuriku Shinetsu 5 0,2 0,2 
Tokai 4 0,6 0,9 
Kinki 6 2,5 oo 
Chugoku 5 0,6 0,9 
Shikoku 4 0,6 1,0 
Kyushu (inkl. Okinawa) 8 1,3 4,7 

Quelle:  Rohdaten nach NHK  (1997), S. 38; bearbeitet vom Verfasser. 
(*): Quotient aus Zahl der Präfekturen  innerhalb  der Region, die von mindestens 5 Prozent genannt 

wurden, zur Zahl der Präfekturen  außerhalb,  die von mindestens 5 Prozent benannt wurden. (Werte zwi-
schen oc und 0; kleinere Regionen haben einen bias in Richtung niedrigerer Werte; die eigene Region 
muss mit 47 minus der Zahl der regionalen Präfekturen „konkurrieren"). 

Tabelle  5 

Zufriedenheit mit der nationalen Politik 
(jeweils in Zahl der Präfekturen; 

in Klammern: Anteil der entsprechenden Präfekturen  in der Region) 

Region Zahl der Höher als Durch- Niedriger als 
Präfekturen Durchschnitt* schnittlich Durchschnitt* 

Hokkaido 1 0 1 (100) 0 
Tohoku 6 0 2(33) 4(66) 
Kita Kanto 4 1(25) 3(75) 0 
Tokyo 1 1 (100) 0 0 
Minami Kanto 3 2(66) 0 1(33) 
Hokuriku Shinetsu 5 0 3(60) 2(40) 
Tokai 4 1(25) 3(75) 0 
Kinki 6 1(17) 3(50) 2(33) 
Chugoku 5 0 1(20) 4(80) 
Shikoku 4 0 1(25) 3(75) 
Kyushu (inkl. Okinawa) 8 1(12) 1(12) 6(75) 

Quelle  der  Datenbasis:  NHK  (1997), Anhang S. 39; aufbereitet vom Verfasser. 
Anmerkung:  * zeigt ein Konfidenzniveau von mindestens 95 % an. 
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Das Argument für eine föderale Struktur würde darüber hinaus gestärkt, wenn 
die wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb einer Region besonders eng sind, zwi-
schen den Regionen jedoch deutlich weniger ausgeprägt. Ishikawa  und Miyagi 
(2004) haben eine interregionale Input-Output-Matrix für Japan konstruiert, die 
entsprechende Aussagen erlaubt. In Tabelle 6 sind für die 47 Präfekturen  die 
jeweils fünf  wichtigsten Handelspartner unter den Präfekturen  anhand der Input-
koeffizienten  der Input-Output-Tabelle erfasst. Die Präfekturen  sind dabei in die in 
diesem Aufsatz verwendete Regioneneinteilung übertragen worden. Handelspart-
ner innerhalb der eigenen Region sind fett hervorgehoben. 

Bei einer Auswertung von Tabelle 6 stehen die Präfekturen  selbst naturgemäß 
mit Abstand an erster Stelle bei den Input-Beziehungen. Nur in den Großregionen 
des Kanto um Tokyo stellt die eigene Region aber fast alle wichtige Handelspart-
ner - jedenfalls wenn man die Unterschiede zwischen Kita Kanto, Minami Kanto 
und Tokyo selbst gering achtet. Für die anderen Regionen liegen wichtige Handels-
partner zwar auch vielfach in der Region. Besonders wichtig sind aber über die 
eigene Region hinaus die metropolitanen Regionen Tokyo, Osaka und Aichi (mit 
Nagoya). Für drei der vier Präfekturen  der Insel Shikoku z. B. hat Osaka den größ-
ten Inputkoeffizienten  (außer der jeweiligen Präfektur  selbst). Für das im Nordwes-
ten von Shikoku gelegene Ehime mit seinen zahlreichen Zulieferfabriken  ist über-
haupt nur eine  andere Präfektur  der Insel in der Spitzengruppe vertreten; die ande-
ren Spitzenplätze werden von den dominierenden Pazifikmetropolen Osaka, To-
kyo, Hyogo (mit Kobe) und Aichi (mit Nagoya) belegt. 

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die japanische Wirtschaft  in ihren wich-
tigsten industriellen Zentren so eng verflochten ist, dass eine Abgrenzung eigen-
ständiger Regionen schwer fällt. Die Arbeit von Ishikawa/Miyagi  (2004) erlaubt 
hierzu eine Illustration. Unterstellt sei ein Angebotsschub über 100 Mrd. Yen in der 
Autoindustrie der Präfektur  Aichi. In Aichi liegt nicht nur die Metropole Nagoya, 
sondern auch die Autostadt Toyota City, deren namensgebendes Automobilunter-
nehmen häufig als Inbegriff  einer räumlich besonders eng gewebten Zulieferpyra-
mide gilt. Selbst in diesem Fall entsteht ein großer Teil des außerhalb der Präfektur 
Aichi selbst induzierten Outputs in anderen Regionen als der Heimatregion Tokai. 
Neben Aichi selbst gehören (nur) drei weitere Präfekturen  aus Tokai zum Kreis der 
zehn Präfekturen  mit den größten Output-Effekten  (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle  7 

Outputinduzierung durch einen angenommenen Angebotsschub 
in der Autoindustrie der Präfektur  Aichi, Region Tokai 

Präfektur 
(namentlich nur die 

wichtigsten 10 erfasst) 

Region Induzierter Output in Mrd. Yen 
(= in % des auslösenden Schubs 

von 100 Mrd. Yen) 

Aichi Tokai 206,7 
Shizuoka Tokai 16,6 
Tokyo Tokyo 9,0 
Mie Tokai 8,6 
Kanagawa Minami Kanto 8,2 
Osaka Kinki 5,9 
Gifu Tokai 4,6 
Hiroshima Chugoku 4,1 
Saitama Kita Kanto 3,7 
Okayama Chugoku 3,6 

Gesamt (47) Ca. 290 

Quelle:  Ishikawa/Miyagi  (2004); modifiziert auf Basis von deren Tabelle 6. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass am ehesten die metropolitanen Regionen ein 
gemeinsames Profil  besitzen, die Idee eines Regionalstaates für die eher ländlichen 
Gebiete aber, vielleicht mit Ausnahme von Hokkaido, zwar Anknüpfungspunkte 
bietet, aber nicht zwingend erscheint. 

Im Falle Japans lässt sich das Präferenzen-Argument  eher umdrehen: Durch eine 
Föderalisierung könnten die Voraussetzungen dafür geschaffen  werden, die Wett-
bewerbschancen und -probleme der eigenen Region stärker wahrzunehmen, die 
Abhängigkeiten von den metropolitanen Zentren, insbesondere Tokyo, zu reduzie-
ren und dadurch ein dieser Position angemessenes Weltbild mit passenden Präfe-
renzen zu etablieren.13 

I I I . Institutioneller Wettbewerb von Regionen 

Ein wünschenswerter Wettbewerb von Gebietskörperschaften  kann nur dann 
voll greifen, wenn die betroffenen  Bürger glaubhaft mit exit  oder voice  - im 

1 3 Der Vertreter eines Wirtschafts  Verbandes hat das auf die vielleicht vordergründige, aber 
durchaus plastische Formel gebracht (Nikkei,  22. 11. 2004), dass die Bewohner der Insel 
Hokkaido, die zukünftig wahrscheinlich stark auf den Tourismus angewiesen sein wird, 
lernen müssten, die Gäste freundlicher  anzulächeln und zu behandeln; dies könne befördert 
werden, wenn eine effektive  Dezentralisierung die Bewohner Hokkaidos dazu brächte, sich 
stärker als Bürger  Hokkaidos zu fühlen. 
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Sprachgebrauch von Albert  Hirschman  - drohen können.14 Am deutlichsten 
kommt die Drohung mit Abwanderung in der realistischen Möglichkeit einer Ver-
lagerung des Wohnsitzes zum Ausdruck. Die Mobilität der japanischen Arbeits-
bevölkerung wird dabei durch die stabilen Beschäftigungsverhältnisse behindert. 
Zumindest bisher war der sekundäre Arbeitsmarkt für qualifizierte Arbeitskräfte 
mittleren Alters nur schwach ausgeprägt, eine Folge des Konzeptes der „lebens-
langen Anstellung" (vgl. dazu Pascha  2003, S. 75-80). Zum einen befindet sich 
der Arbeitsmarkt jedoch im Umbruch, zum anderen gelten die Beschränkungen 
nur für die Stammarbeiter der zumeist größeren Unternehmen, ca. ein Drittel der 
Gesamtbeschäftigung. 

Ein besonderes Mobilitätsphänomen ergibt sich durch das Interesse der Familien 
an einer möglichst guten schulischen Ausbildung ihrer Kinder. Da die besten Schu-
len des Landes auf die Metropolen des Pazifikgürtels konzentriert sind, insbeson-
dere auf Tokyo, haben viele Familien ihren Hauptwohnsitz ebendort gewählt, wäh-
rend die Männer als „allein gelassene Entsandte" in den Provinzen ihrer Arbeit 
nachgehen, vom Arbeitgeber auf Zeit dorthin geschickt. Solange die Metropolen, 
in erster Linie Tokyo, so attraktiv für die persönliche Lebensgestaltung bleiben, 
haben die Regionen nur begrenzte Chancen, über eine marginale Verbesserung 
ihrer Angebote Vorteile aus einer Zuwanderung zu ziehen. 

Die lokalen Bildungsangebote besitzen dabei einen zentralen Stellenwert. Einer-
seits spricht eine neuerdings sich abzeichnende Heterogenisierung der Bildungs-
und der Arbeitsplatzangebote dafür, dass auch die Provinz in diesem Wettbewerb 
besser abschneiden kann. Andererseits geraten durch die insgesamt rückläufige 
Zahl von Kindern und Jugendlichen Schulen und Hochschulen zunehmend unter 
einen Konsolidierungsdruck. Das macht es schwierig für neuartige Bildungsange-
bote, die prekäre Anfangsphase erfolgreich  zu überwinden. 

Das Funktionieren eines institutionellen Wettbewerbs hängt auch von der Quali-
tät und den Kosten der Informationen ab, welche den Mobilitätsentscheidungen 
zugrunde gelegt werden. Grundsätzlich kann man hier von einer sehr günstigen 
Situation in Japan ausgehen. So werden die Lebensumstände in den japanischen 
Regionen seit vielen Jahren statistisch erhoben, und man darf  davon ausgehen, 
dass diese Informationen ausgiebig verbreitet und rezipiert werden. 

Ein besonderes Problem im institutionellen Wettbewerb stellt schließlich die 
Möglichkeit eines race-to-the-bottom  dar, also eine ruinöse Konkurrenz um nied-
rigere Steuern für mobile Faktoren oder durch überhöhte Subventionen. Für Japan 
könnte diese Gefahr besonders ernst genommen werden, weil im Unternehmens-
sektor schon lange Phänomene eines so genannten „exzessiven Wettbewerbs" be-
obachtet und thematisiert worden sind (vgl. Pascha  2003, S. 148 f.). Stellt eine 

1 4 Ein besonderes Drohpotential scheint zunächst auch das Kapital zu besitzen. Wenn die 
Politik aber die entgangenen Einnahmen aus einer Besteuerung des mobilen Faktors Kapital 
durch eine Besteuerung immobiler Faktoren ersetzen kann, wird die Wohnbevölkerung bzw. 
der Faktor Arbeit letztlich zur Schlüsselgröße. Vgl. dazu auch Apolte  (1999). 
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solchermaßen vermutete Anfälligkeit japanischer Organisationen für exzessive 
Konkurrenz eine Schranke für eine stärker föderale Ordnung dar? 

Zwei Argumente sprechen dagegen, diese Problematik zu dramatisieren: Erstens 
wären Gebietskörperschaften  schlecht beraten, mobile Faktoren nur über niedrige 
Steuern bzw. hohe Subventionen attrahieren zu wollen. Vielmehr geht es auch da-
rum, Finanz- und Humankapital durch ein stabiles soziales Umfeld, gute Ausbil-
dungseinrichtungen und öffentliche  Sicherheit anzuziehen. Die Wettbewerbsprob-
lematik läuft also eher darauf hinaus, auf das schmale Band zwischen über-
bordenden Staatsaktivitäten und zu geringer staatlicher Vorsorge zu zielen (z. B. 
Fisher  1991). Zweitens muss in Japan nicht von einer gleichsam vorgegebenen 
Neigung zum exzessiven Wettbewerb ausgegangen werden. In der Wettbewerbs-
politik ist dieses Phänomen nämlich zum Teil durch zentralstaatliche Überaktivität 
entstanden {Pascha  2003, S. 148 f.), ist also nicht zwingend. Tatsächlich hat die 
zentrale Bürokratie das Argument des exzessiven Wettbewerbs immer wieder 
gerne herangezogen, um ihre eigene regulative Macht abzusichern. In eine ähn-
liche Richtung weist die oft zu hörende Aussage, die Gebietskörperschaften  be-
säßen nicht genügend Kompetenz, um in einem föderalen System verantwortungs-
vollere Aufgaben zu übernehmen. Früher bzw. gerade wegen  der Zentralstaatlich-
keit mögen diese Vorbehalte zum Teil zu Recht bestanden haben, heute und im 
Hinblick auf zukünftige Strukturen angesichts eines hervorragenden Pools von Ab-
solventen in den Verwaltungswissenschaften nicht mehr. 

Ein letzter hier zu behandelnder Aspekt ist die Frage nach der Funktionsfähig-
keit eines politischen Wettbewerbs in den Regionen.15 Bei einer Betrachtung der 
Wahlergebnisse nach den bereits vorgestellten Regionalblöcken fällt auf, dass es 
tatsächlich einige regionale Unterschiede in den Ergebnissen gibt (vgl. Tabelle 3). 
Eine bedeutende Regionalpartei i. e. S. findet sich allerdings nicht. Auffällig  tritt 
Kinki hervor, wo der Anteil der Liberaldemokraten, der führenden Partei der letz-
ten fünfzig  Jahre, besonders niedrig ist. Dies entspricht der traditionell skeptischen 
Haltung des alten Zentrums um Kyoto und Osaka gegenüber dem Emporkömmling 
Tokyo. Auch in der Hauptstadt selbst erreicht die LDP nur unterdurchschnittlich 
viele Wähler, im Wesentlichen ein Reflex der Urbanität, während die Liberaldemo-
kraten zumindest traditionell ihre Wähler eher auf dem Land finden. Die einkom-
mensschwache Insel Shikoku hat z. B. einen LDP-Anteil von fast 80 Prozent.16 

1 5 Aus Platzgründen kann hier nicht weiter auf die Variante eingegangen werden, regio-
nale Experimente vorzusehen, um ein Entdeckungsverfahren  in Gang zu setzen. Dieser An-
satz wird neuerdings zunehmend diskutiert (etwa Säbel  2001, für die OECD) und ist in Japan 
bereits ansatzweise versucht worden. Als Experiment kann etwa die Einrichtung von be-
sonderen Deregulierungszonen 2003 interpretiert werden, mit denen Erfahrungen jenseits der 
üblichen Regulierungen gesammelt werden sollen. 

1 6 Es ist übrigens nicht unbedingt ein Gegensatz darin zu sehen, wenn einerseits viele 
Wähler der peripheren Regionen die dominante Regierungspartei LDP wählen, umgekehrt 
aber überdurchschnittlich unzufrieden mit der nationalen Politik sind (vgl. Tabelle 4). Da die 
LDP keine Programmpartei ist, wählen viele ländliche Wähler auch solche oder vielleicht 
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Ein Vergleich der LDP-Stimmen zwischen 1996 und 200317 zeigt, dass die 
Stimmanteile (gemessen an den Unterhaussitzen) durchaus regionalen Unterschie-
den unterliegen. So lag der Anteil der LDP in Kinki im Jahre 1996 sogar bei nur 
knapp 29 Prozent, bei einem nationalen Anteil der LDP von 47,8 Prozent (gegen-
über 49,8 Prozent im Jahre 2003). Die oben herausgestellte Insel Shikoku unter-
schied sich 1996 ebenfalls relativ deutlich vom LDP-Ergebnis 2003: Damals waren 
es 65 Prozent, heute wie erwähnt etwa 79 Prozent. 

Schließlich verspricht ein Blick auf die Unterschiede zwischen den Wahlkreisen 
und den Regionallisten interessante Einsichten18: Im Falle der LDP sind die Wahl-
kreisergebnisse der direkt zu wählenden Kandidaten deutlich höher als die Propor-
tionalstimmanteile, gerade bei den kleinen Parteien ist es umgekehrt. Dies ent-
spricht insoweit zunächst der Erwartung, dass die Wähler nur über ihre Proportio-
nalstimme eine Chance sehen, einer kleineren Partei effektiv  ihre Stimme zu geben. 
Interessanterweise ist die Varianz der Ergebnisse gegenüber dem nationalen Stimm-
anteil der LDP aber in den Einzelwahlkreisen größer als in den Regionallisten. Das 
Wählerverhalten ist also sensitiv in Bezug auf die lokalen Bedingungen, auf die 
individuellen Kandidaten und deren Unterstützungszirkel, während regionale Un-
terschiede in der Einschätzung der Parteien zurücktreten. Da die Parteien mangels 
entsprechend räumlich abgegrenzter Politikinstrumente keine auf die Wahlregion 
bezogene Politik betreiben können, ist dies nicht weiter überraschend. Immerhin 
zeigen die Ergebnisse, dass die Wähler rational auf die Rahmenordnung reagieren. 

Die Regional wählen in Präfekturen  und Gemeinden bieten noch nicht das Bild 
eines funktionstüchtigen Wettbewerbs. Ein verbreitetes Phänomen ist das so ge-
nannte ainori  (wörtlich: „gemeinsamer Einstieg"; vgl. etwa Jain  2000, S. 13- 15). 
Dabei wird ein geeigneter Kandidat für eine Gouverneurs- oder Bürgermeister-
stelle von einer größeren Zahl von Parteien unterstützt, so dass sich alle in dem 
Ergebnis wiederfinden können. Üblicherweise steht die Kommunistische Partei 
außen vor, stellt damit in den meisten Fällen aber keine wirkliche Alternative dar. 
Immerhin haben sich seit den 1990er Jahren vielfach Außenseiter mit zum Teil 
populistischen Programmen erfolgreich  an Wahlen beteiligen können. Das bekann-
teste Beispiel ist der schillernd-konservative Gouverneur der Präfektur  Tokyo, 
Shintaro  Ishihara. 

Die Verhältnisse in den Regionen sind in Bewegung. Bis zu einem funktions-
tüchtigen politischen Wettbewerb ist es noch ein längerer Weg. Es finden sich aber 

gerade solche LDP-Kandidaten ins Parlament, die im Widerspruch zum Kurs eines von LDP-
Politikern dominierten Kabinetts stehen. 

1 7 Vgl. zu ersterem die Zahlengaben in Pascha  (1999), S. 141. Vergleiche entlang der Zeit-
schiene sind insoweit nicht unproblematisch, da die Parteien durchaus in Bewegung sind, 
sich Neugründungen, Zusammenschlüsse oder Abspaltungen ergeben. Von daher macht es 
kaum Sinn, die Ergebnisse der wichtigsten Oppositionsparteien im Zeitablauf zu vergleichen. 

1 8 Die Wähler verfügen über zwei Stimmen, eine für den Direktkandidaten ihres Wahlkrei-
ses und eine weitere für eine Partei auf der Regionalliste. 
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keine Hinweise, dass es prinzipiell unmöglich wäre, den vö/ce-Mechanismus - mit 
Abstrichen auch den ejt/i-Mechanismus - für einen kompetitiven Föderalismus in 
Japan fruchtbar  zu machen. 

IV. Beschränkung staatlicher Macht 
durch regionale Gewaltenteilung 

Eine in der japanischen Öffentlichkeit  weit verbreitete These erklärt die un-
befriedigende wirtschaftliche Entwicklung der 1990er Jahre wesentlich mit einer 
unterstellten Inkompetenz und Korruptionsanfälligkeit  von Politik und Ministerial-
bürokratie. Verschiedene Reform vorhaben haben von daher darauf abgestellt, den 
Einfluss der Parteipolitik und des Beamtenapparates zu begrenzen; zumindest 
wurde dies als eines der Ziele entsprechender Vorhaben proklamiert. Zu denken ist 
etwa an den Privatisierungs- und Deregulierungsprozess, an die Schwächung des 
Finanzministeriums durch Entlassung der Zentralbank in eine weitergehende 
Unabhängigkeit und durch Ausgliederung der Finanzaufsicht sowie an Förder-
maßnahmen für Nicht-Regierungsorganisationen. Von daher ist es naheliegend, 
auch mit einer Stärkung föderaler  Elemente auf dieses Ziel abzuheben. Ein Effekt 
kann in zweierlei Hinsicht wirksam werden: 

- Einmal durch die Schwächung des Apparates der zentralen Behörden der regio-
nalen Selbstverwaltung, die traditionell als besonders mächtig gelten und denen 
eine Mitschuld an den vielfach überflüssigen staatlichen Bauvorhaben der frühe-
ren Jahre zugesprochen wird. 

- Zum anderen eine Begrenzung staatlicher Macht durch die implizite gegensei-
tige peer  review  der Regionen untereinander und durch die implizite Drohung 
der Bevölkerung mit voice  bzw. exit. 

An dieser Stelle wird allerdings ein Dilemma sichtbar, nämlich hinsichtlich der 
Realisierungschancen einer vertikalen Gewaltenteilung durch Föderalismus. Eine 
solche Reform müsste von denjenigen - Politikern und Bürokraten - vorangetrie-
ben, mitgetragen oder zumindest toleriert werden, denen eigener Machtverlust 
droht und die somit vielfach kaum ein starkes Motiv haben dürften, die Reform zu 
wollen. Wir können eine politisch-ökonomische Analyse der Realisierungschancen 
hier nicht mehr leisten. Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
soll aber zumindest ein Ausblick auf eine so fundierte Beurteilung des Realisie-
rungspotentials gegeben werden. 
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E. Fazit: Zusammenfassung und Ansätze 
einer politisch-ökonomischen Analyse 

der Realisierungschancen 

Die tiefe Krise der japanischen Wirtschaft  im vergangenen Jahrzehnt hat dazu 
geführt, dass grundlegende institutionelle Reformen der Wirtschaftspolitik ange-
dacht und zum Teil umgesetzt worden sind. Eine der Varianten besteht in einer 
stärkeren Dezentralisierung bzw. Föderalisierung. Für den westlichen Beobachter 
mögen die zentralstaatlichen Elemente in Japan so tief verwurzelt erscheinen, dass 
die Idee einer stärker föderalen Ordnung einigermaßen überraschend wirkt. Tat-
sächlich können starke Kräfte identifiziert  werden, mit denen zentralstaatliche 
Organe auf die Präfekturen  und Gemeinden einwirken. Daneben gibt es allerdings 
historische und ideengeschichtliche Linien von Dezentralisierung, an die ange-
knüpft werden kann. 

Obwohl die Zentralisierungsbestrebungen - zuletzt bei der Verfolgung einer ent-
wicklungsstrategischen Hochwachstumsstrategie in der frühen Nachkriegszeit -
zumeist stärker waren, finden sich in der Gegenwart neue Elemente von Dezentra-
lität in wichtigen Ordnungszusammenhängen. So wurden Fragen der Dezentralisie-
rung bei der Verwaltungsreform  der 1990er Jahre aufgenommen, die so genannten 
Trinity-Reformen der staatlichen Finanzen heben auf eine Stärkung der unteren 
Ebenen der Gebietskörperschaften  ab, in der Debatte um eine Verfassungsreform 
wird über die Bestimmungen zur regionalen bzw. lokalen Selbstverwaltung dis-
kutiert, und regionenbezogene Blockbildungen gibt es bereits heute in der nationa-
len Entwicklungsplanung sowie im Wahlrecht. 

Von überschaubaren Regionalstaaten innerhalb Japans darf  man eine bessere, 
angemessenere Versorgung mit öffentlichen  Gütern erhoffen,  und zwar gerade vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung des Landes, welche nach 
Alesina  und Spolaore  (2003) die Bedeutung einer flexiblen, den lokalen Bedingun-
gen angepassten Organisation des Staates erhöht. Der Zuschnitt entsprechender 
Regionen fällt aber im japanischen Kontext nicht leicht. Zwar überschreiten die 
Divergenzen zwischen den verschiedenen Landesteilen im Wesentlichen nicht das 
aus der Bundesrepublik oder den USA bekannte Maß, doch fällt das starke relative 
Gewicht der Hauptstadtregion Tokyo ins Auge. Es würde zumindest eines längeren 
Prozesses bedürfen, bis sich die meisten anderen Regionen ein überzeugendes ei-
genes Profil  erarbeiten könnten. Dabei wird es erheblicher Finanztransfers  bedür-
fen, so dass den Mechanismen solcher Transferleistungen und damit den Einfluss-
möglichkeiten zentraler oder koordinierender Einrichtungen weiter großer Spiel-
raum verbliebe.19' 2 0 

1 9 Bereits im derzeitigen Prozess der regionalen Dezentralisierung, welche die zentralen 
Stellen viel weniger beeinträchtigt als dies bei einer Föderalisierung der Fall wäre, zeigt sich 
immer wieder, dass Japans zentrale Ministerien die Übertragung von Aufgaben an die loka-
len Gebietskörperschaften  zu unterlaufen versuchen. Während etwa im Rahmen der Trinity-
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Klar abgegrenzte regionale Präferenzen  bzw. gewachsene regionale Strukturen 
sind in Japan zwar erkennbar, aber kaum so zwingend, dass sich ein föderales Sys-
tem unmittelbar aufdrängen würde. Ein institutioneller Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Regionalstaaten könnte durchaus Kraft  entfalten. Die Voraussetzungen, 
etwa hinsichtlich der Mobilität (exit)  oder eines funktionstüchtigen politischen 
Wettbewerbs in den Regionen (voice),  erscheinen zwar nicht optimal, dürften sich 
aber weiter verbessern. Dass mit einer Föderalisierung eine Begrenzung staatlicher 
Macht erwartet wird, ist gerade angesichts der verbreiteten innerjapanischen Kritik 
an einer nicht mehr zeitgemäßen Rolle von Politik und Bürokratie von besonderem 
Wert, auch wenn damit die Frage der Umsetzungschancen eines solchen Wandels 
gegen etablierte Interessen besonders brisant erscheint. 

Könnten föderale Elemente bei einer Verfassungsreform,  wie sie für die näch-
sten Jahre zu erwarten ist, tatsächlich ein stärkeres Gewicht bekommen? Dass es 
Widerstände gegen eine Aufwertung von Regionen und eine damit implizite Ab-
wertung der zentralen Ebene sowie der Präfekturen  gibt, ist aus politisch-ökono-
mischer Sicht selbstverständlich, denn viele Politiker und Bürokraten werden zu 
den Verlierern einer solchen Reform gehören. In einer entsprechenden Analyse der 
Realisierungschancen müssten deshalb Interessengruppen und Konstellationen 
identifiziert  werden, mit denen bzw. bei denen eine breit angelegte Dynamik in 
Richtung einer Verfassungsreform,  die eine bundesstaatliche Ordnung etabliert, 
vorstellbar wäre. Für eine Föderalisierung sprechen die Interessen der Wirtschaft, 
die sich im Hinblick auf den Weltmarkt schlagkräftigere  „Regionalstaaten" erhofft 
und über eine Machtbeschränkung der zentralen Bürokratie durch institutionellen 
Wettbewerb nicht unglücklich wäre. 

Denkbar ist auch, dass politische Entrepreneure im Verein mit wirtschaftlichen 
Interessen die Option einer grundlegenden Neuordnung wirtschaftspolitischer 
Kompetenzen verfolgen, um sich damit zu profilieren.  Bereits jetzt gibt es etwa 
eine Vereinigung reformfreudiger  Präfekturgouverneure,  die mit ihren Positionen 
zu Gewinnern des Wandels werden könnte. Hinsichtlich geeigneter Konstellatio-
nen könnte ein evolutionärer Prozess entstehen, der letztlich zu einem nicht um-
kehrbaren und sogar fortschreitenden Momentum in Richtung Föderalisierung 
führt.  So gibt es positive Äußerungen von Premierminister Koizumi  und ernst zu 

Reformen die Finanzierung der Bildungspolitik, wie oben dargelegt, stärker in die Regionen 
verwiesen werden soll, befürchten kritische Beobachter, dass dies nicht unbedingt mit stär-
keren Kompetenzen für die Regionen einhergeht. Wenn beispielsweise der zentralstaatliche 
Anteil an den Lehrergehältern gekürzt und durch lokale Mittel ersetzt wird, ändert sich an 
den inhaltlichen Vorgaben zum Schulunterricht noch gar nichts (so auch die Befürchtung in 
Nikkei,  27. 11. 2004, ofex  Nikkei  Weekly,  05. 12. 2005). 

2 0 Es gibt Überlegungen, fiskalische Anreize einzusetzen, um etwas an der schwer zu 
überwindenden Dominanz Tokyos zu ändern. So wurde eine zusätzliche Steuer auf Unter-
nehmensmitarbeiter vorgeschlagen, die als „allein gelassene Entsandte" (vgl. D. III. im Text) 
arbeiten (Nikkei,  25. 04. 2005b). Umsetzungsprobleme sind evident und belegen, wie schwie-
rig die Berücksichtigung des Phänomens „Tokyo" für eine stärker föderale Ordnung ist. 

12 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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nehmende Papiere dahingehend, der Nordinsel Hokkaido im Rahmen eines wirt-
schaftspolitischen Experimentes weitgehende Autonomie in ihren inneren Ange-
legenheiten einzuräumen.21 Sollte es dazu kommen und der Versuch erfolgreich 
sein, würden viele der Argumente gegenstandslos werden, mit denen Dezentra-
lisierungs- und Föderalisierungsgegner einen entsprechenden Wandel für Gesamt-
japan ablehnen. 

Die besten Realisierungschancen hat ein grundlegender Wandel offenbar  in 
einer fundamentalen Staatskrise. Wenn es aber zutrifft,  dass sich Japan gegenwär-
tig aus seiner wirtschaftlichen Schwächephase löst, kommt das „window of oppor-
tunity" einer ernsthaften Verfassungsreformdebatte,  welche sich aufgrund neuer 
sicherheitspolitischer Herausforderungen  ergeben hat, zu spät, um in diesem Zuge 
einen „großen Wurf 4 bezüglich der regionalen Neuordnung des Landes zu wagen. 
Wahrscheinlich wird es dann nur zu einer kleinen Lösung kommen, bei der die 
Rolle von Gebietskörperschaften,  vielleicht auch auf überpräfekturaler  Ebene, 
schärfer  gefasst wird. Damit würde der moderate Weg einer regionalen Dezentra-
lisierung weiter verfolgt,  die Hoffnung  auf weitreichende positive Effekte  eines 
kompetitiven Föderalismus aber für lange Zeit vergeben. 
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Kommentar zu dem Beitrag 
von Werner Pascha 

Viele offene  Fragen 

Von Karl-Hans  Hartwig,  Münster 

Kann Japan keine föderalen Strukturen einführen, will es keinen Föderalismus 
oder sollte es keinen Föderalismus wollen? Das sind die Fragen, die der Beitrag 
von Werner  Pascha  zu klären versucht. Föderalismus bedeutet dabei für ihn: Ver-
lagerung von Staatsaufgaben vom Zentralverband auf nachgeordnete Gebietskör-
perschaften, aber auch Abbau von Staatsaufgaben bzw. Verlagerung auf Private. 
Wie er in seinem Überblick über die Wurzeln des bis heute zentralstaatlichen japa-
nischen Systems zeigt, war Zentralismus zunächst eine durchaus effiziente  Organi-
sationsform, ging es doch darum, im 16. Jahrhundert die Anarchie des permanen-
ten Kriegs zwischen den Clans zu beenden und gegenüber ausländischer Be-
drohung nationale Stärke durch Geschlossenheit aufzubauen. Im Ergebnis entstand 
jedoch ein System, das in seinen Grundzügen bis heute erhalten blieb und sich wie 
folgt manifestiert:  Einer starken fiskalischen Abhängigkeit der 47 Präfekturen  vom 
Zentralstaat, zentralen Planvorgaben, einer ausgesprochen hohen Dichte zentral-
staatlicher Regulierung sowie einer starken zentral gesteuerten personellen Ver-
flechtung zwischen oberen und unteren Ebenen. 

Nun bedeutet das nicht, dass es in der Geschichte Japans nicht immer wieder 
föderale Strömungen gab. Der Beitrag lässt den Leser jedoch letztlich im Un-
klaren, inwieweit diese Bestrebungen denn tatsächlich die vom Verfasser  diagnos-
tizierten „Spuren in der Entwicklung von Wirtschaft  und Wirtschaftspolitik" hin-
terlassen haben. Offensichtlich  keine, denn er sieht bis heute keine hinreichenden 
Anknüpfungspunkte für „eine effektive  Berücksichtigung des regionalen Faktors". 

Insofern ist es dann auch nur konsequent, danach zu fragen, ob eine föderale 
Ordnung für Japan überhaupt von Vorteil ist. Auch hier bleiben allerdings einige 
Unklarheiten. An Stelle einer föderalismustheoretischen  Analyse der möglichen 
Effizienzgewinne  und -Verluste, die Japan durch eine stärker föderale Ordnung un-
ter seinen landesspezifischen Gegebenheiten generieren würde, beschäftigen sich 
die Ausführungen mehr mit den konkreten Voraussetzungen für mehr Föderalismus 
bzw. erfolgt  eine Vermengung von Vorteilen und Voraussetzungen. Das wird dann 
auch daran deutlich, dass unter der Überschrift  „Vorteile einer stärker föderalen 
Ordnung in Japan" sofort  auf die von Apolte  (1999) spezifizierten Voraussetzungen 
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von Föderalismus rekurriert  wird. Die Behauptung, dass es zur Sicherstellung der 
fiskalischen Äquivalenz bei der Bereitstellung von die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit sichernden Kollektivgütern sinnvoll ist, föderale Strukturen einzuführen, 
bleibt denn auch unbeantwortet. Stattdessen wird argumentiert, dass die verant-
wortlichen Regionen nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein sollen und die 
gegenwärtigen japanischen Großregionen von ihrer Wirtschaftskraft  her nicht ge-
gen eine föderale Struktur sprechen. 

Diese Einschätzung wird allerdings relativiert, wenn man die regionale Hetero-
genität der Bürgerpräferenzen  ins Spiel bringt. Zwar besitzt Japan eine deutlich 
weniger ausgeprägte kulturelle Homogenität, als der ausländische Betrachter im 
Allgemeinen konstatiert, auch diagnostizieren Befragungen in der Bevölkerung 
durchaus eine gewisse Wertschätzung für die eigene Region mit ihren jeweiligen 
Lebensgewohnheiten und die regionale Politik, im Wesentlichen gilt das allerdings 
nur für die peripheren Regionen. Außerdem sind die einzelnen Regionen wirt-
schaftlich ausgesprochen so stark mit den industriellen Zentren verbunden, dass 
Pascha  kaum Möglichkeiten für eine Abgrenzung eigenständiger Regionen sieht. 
Was er allerdings damit meint, dass sich durch eine Verringerung der wirtschaft-
lichen Abhängigkeit von den metropolitanen Zentren wie Tokyo in den anderen 
Regionen ein „angemessenes Weltbild mit passenden Präferenzen"  etablieren lässt, 
bleibt unklar. Das gilt schließlich auch für die Frage, ob der in der Föderalismus-
diskussion immer wieder propagierte institutionelle Wettbewerb von Regionen be-
reits jetzt schon in Japan realisiert ist und zu welchen Konsequenzen er führt.  Hier 
verharren die Ausführungen ebenso im Allgemeinen und Unverbindlichen wie bei 
der abschließenden „politisch-ökonomischen Analyse der Realisierungschancen" 
einer Föderalismusreform  und der Zuordnung der Zuständigkeiten und Aufgaben 
zu den unterschiedlichen Ebenen eines Föderalstaates. 

Auch wenn man daher dem abschließenden Plädoyer für mehr Föderalismus in 
Japan aus ökonomischer Sicht zustimmen dürfte,  hätte man sich doch deutlich 
mehr „Butter bei die Fische" gewünscht. 
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Hawala  -
Institutionelle Fundierung eines Zahlungssystems 

jenseits formaler  Finanzsysteme 

Von Markus  Taube,  Duisburg 

A. Einleitung 

Das /zflwö/fl-Zahlungssystem 1 bezeichnet ein außerordentlich erfolgreiches  insti-
tutionelles Arrangement, welches über die Grenzen von Nationalökonomien und 
Währungsräumen hinweg ökonomische Interaktionsbedürfnisse  bedienen kann. Es 
existiert offensichtlich  losgelöst von den formalen institutionellen Strukturen der 
Weltwirtschaft  und scheint letztlich unabhängig von formal definierten Wirt-
schaftsräumen bestehen zu können. In den modernen Industriestaaten ist das Phä-
nomen hawala  erst mit den Terroranschlägen vom September 2001 in das Blick-
feld einer breiteren Öffentlichkeit  gelangt,2 als offensichtlich  wurde, dass die Fi-
nanzierung der Terroranschläge offenbar  über dieses Zahlungssystem abgewickelt 
worden war und die Fahnder weder die der Terrorismusfinanzierung  dienenden 
Einzeltransaktionen bis zu ihren Ursprüngen zurückverfolgen  konnten, noch gleich 
geartete zukünftige Transaktionen würden unterbinden können (Passas 2004). 

In der heutigen Zeit hat sich das /jawa/ö-Zahlungssystem insbesondere im nahen 
und mittleren Osten, auf dem indischen Subkontinent, aber auch im Zahlungs-
verkehr zwischen weltweit verstreut lebenden homogenen Gruppen einen festen 
Kundenstamm gesichert. Zumeist werden sehr spezifische Nischen bedient. Es be-
trifft  dies in erster Linie Funktionsbereiche, die das formale Banken- und Finanz-
system nicht oder nur mit höheren Transaktionskosten erfüllen kann. Im Bereich 
der formalen Ökonomie sind dies in erster Linie Überweisungen von Gastarbeitern 
an ihre Familien in entlegenen Weltregionen, die nur unzureichend - wenn über-
haupt - in das moderne Bankensystem integriert sind. Die Nutzung von hawala-
Strukturen mag auch in einem Mangel an Vertrauen in die Organisation des west-

1 Wie im Folgenden gezeigt wird, erfüllt  das /wtwa/a-Zahlungssystem nicht alle tradi-
tionell einem Finanzsystem zugesprochenen Funktionen. Es ist vielmehr der Kategorie der 
„Informal  Fund  Transfer  Systems"  zuzuordnen. 

2 Dass das /^wö/a-Zahlungssystem in früheren  Perioden aber sehr wohl in Europa rezi-
piert wurde und bekannt war, zeigt sich u. a. in der Begrifflichkeit  des Avalkredits, der seinen 
Namen auf hawala  zurückführt,  sich heute allerdings in seiner Funktionsweise deutlich ab-
hebt. 
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liehen Bankensystems, das im Gegensatz zur religiösen Auffassung  vieler Muslime 
steht, und in der Umgehung der z.T. als exzessiv empfundenen Gebühren des for-
malen Banksystems begründet liegen. Letztlich sind es hier jedoch zumeist weni-
ger ideologische, sondern eher pragmatische Überlegungen, aus denen heraus die 
/zflvvfl/fl-Netzwerke  zur präferierten  Finanzinfrastruktur  avancieren. Die Nutzung 
dieses institutionellen Arrangements beschränkt sich dabei aber nicht allein auf 
den islamischen oder indischen Kulturkreis. Deutsche Unternehmungen bedienen 
sich dieser angebotenen Zahlungsverkehrsinfrastruktur 3 ebenso wie Non Govern-
mental  Organizations  in Afghanistan, die ihre nationalen Zahlungsverkehrstrans-
aktionen mehr oder minder ausschließlich über das hawala-  Zahlungssystem ab-
wickeln (.Maimbo  2003). 

Ein breites Aufgabenspektrum erfüllt  das hawala-Zahlungssystem  jedoch auch 
im Bereich der,second economy Es fungiert  hier als Finanzinfrastruktur  für Geld-
bewegungen, die im formalen Bankensystem nicht vorgenommen werden dürfen, 
weil sie gegen die dort geltenden Gesetze und Bestimmungen verstoßen. Derartige 
Finanztransaktionen basieren z. B. auf Bestrebungen, Kapitalverkehrsbeschrän-
kungen zu umgehen, Gelder zu waschen oder auch um Korruptionszahlungen aus-
zuführen. 

Das /zöWß/a-Zahlungssystem existiert außerhalb der formal etablierten Ord-
nungsstrukturen der ,Weltwirtschaft'  und konstituiert somit eine innerhalb dersel-
ben nicht definierte,  statistisch nicht direkt erfassbare  ,second economy  \ Versuche, 
die über dieses System abgewickelten Transaktionen zu quantifizieren, zeigen, 
dass in dem Ordnungsgefüge dieser ,,second economy '  wahrscheinlich sehr sub-
stantielle Anteile der ökonomischen Aktivität der Bevölkerung einzelner Welt-
regionen koordiniert werden. Der IMF ist im Rahmen seiner Kalkulationen so z. B. 
zu dem Ergebnis gekommen, dass im Zeitraum 1981 -2000 allein für ein sample 
von 15 Ländern u.U. gut 300 Mrd. US-$ oder 41% aller privaten Überweisungen 
durch derartige Finanzkanäle gelenkt worden sind (El  Qorchi/  Maimbo  /Wilson 
2003). Andere Schätzungen liegen weit höher. Nach Schätzungen des pakista-
nischen Finanzministers Shaukat Aziz  nahmen von z. B. 6 Mrd. US-$, die inner-
halb des Jahres 2000 nach Pakistan transferiert  wurden, nur 1,2 Mrd. US-$ den 
Weg über das konventionelle Bankensystem.4 Zwischen den bedeutenden isla-
mischen Ländern Iran, Pakistan, Afghanistan und den Ländern der arabischen 
Halbinsel sind in den letzen Jahren rund dreißig Milliarden US-$ über hawala-
Netzwerke bewegt worden,5 während weltweit innerhalb der hawala-Strukturen 
nach Schätzungen einzelner Organisationen jährlich sogar bis zu 680 Mrd. US-$ 
verschoben werden sollen (Looney  2003, She hu 2003). 

3 Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) stellt fest, dass ,,[a]uch nam-
hafte deutsche Industriefirmen [ . . . ] diese Zahlungssysteme [nutzen], um den Kaufpreis für 
Exportgüter schell und ohne Kursverlust zu erhalten." o. V.  (2000). 

4 Vgl. o. V (2001a). 
5 Vgl. o. V: (2001b). 
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Aufgrund seiner - im Folgenden näher beschriebenen - spezifischen Ordnungs-
strukturen entzieht sich das /zöwa/a-Zahlungssystem nicht nur weitestgehend einer 
statistischen Erfassung, sondern auch der hoheitlichen Kontrolle und Regulierung. 
Eine rege Nutzung der vom /iawa/a-Zahlungssystem angebotenen Interaktions-
strukturen höhlt zudem die Funktionsfähigkeit der formalen Ordnungsstrukturen 
aus und beeinträchtigt die Verfolgung bestimmter wirtschaftspolitischer  Zielset-
zungen (fiskalpolitische Steuerung, makroökonomische Stabilisierung, Kapital-, 
Devisenverkehrskontrollen, Wechselkursziele etc.)6 ebenso wie sie den Kampf ge-
gen Korruption, Schmuggel, Terrorismus etc. behindert (El  Qorchi/Maimbo/  Wil-
son 2003). Es ist von daher nicht verwunderlich, dass hawala  heute in beinahe 
allen Ländern - auch stark islamisch geprägten wie Pakistan und dem Iran - per 
Gesetz verboten ist.7 Das /zövvfl/a-Zahlungssystem kann somit i. d. R. keinen Re-
kurs auf hoheitlich bereitgestellte Güter zur individuellen Transaktionssicherung 
und Ordnung der Interaktionsstrukturen nehmen. Der Ordnungszusammenhang des 
/jflwa/fl-Zahlungssystems  basiert letztlich auf den Prinzipien des private  ordering. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, was sich hinter dem Phänomen hawala 
verbirgt, wie es funktioniert  und insbesondere, auf welchen Ordnungsprinzipien es 
basiert. Im anschließenden Abschnitt B. werden zunächst die grundlegenden Funk-
tionsprinzipien des /iflWö/a-Zahlungssystems erläutert. Die eigentliche hawala-
Kerntransaktion zwischen Kunden und Finanzintermediären, den hawaladaren, 
wird in Abschnitt B.I. am Beispiel einer typischen Finanztransaktion dargestellt. 
Damit das System aber bestandsfähig bleiben kann, muss zudem noch das Prob-
lem der Bilanzkonsolidierung zwischen den hawaladaren  gelöst werden. Welche 
Mechanismen hier zum Tragen kommen, wird in Abschnitt B.II. erörtert. Abschnitt 
C. widmet sich sodann den institutionellen Lösungen, die zur Ordnung der dar-
gestellten Interaktionsmuster Anwendung finden. Es zeigt sich, dass in den 
unterschiedlichen Teilbereichen des /iöWfl/a-Zahlungssystems unterschiedliche 
institutionelle Ordnungsstrukturen zum Einsatz kommen. In drei Unterpunkten 
werden drei zu einander komplementäre Transaktionsformen identifiziert  und in 
ihrer institutionellen Fundierung analysiert. Abschnitt D. schließt die Diskussion 
resümierend ab.8 

6 Ohne hier auf die einzelnen Effekte  näher eingehen zu können, sei herausgestellt, dass 
das hawala-System  in besonderem Maße der Entfaltung der Schattenwirtschaft  Vorschub 
leistet und hierdurch nicht nur die Fiskalpolitik qua Ressourcenentzug schwächt, sondern ins-
besondere auch durch die Betonung von Bargeldtransaktionen tendenziell zu einer Auswei-
tung der Kassenhaltung führt.  Dies wiederum führt  zu einer Beeinträchtigung der Leistungs-
fähigkeit des formalen Finanzsystems und induziert ein reduziertes geldpolitisches Steue-
rungspotential. 

7 Hawala  ist seitens der WTO als illegitim klassifiziert  und somit faktisch in allen WTO-
Mitgliedsländern per Gesetz verboten. 

8 Der vorliegende Beitrag führt  Arbeiten fort,  die unmittelbar nach den Anschlägen im 
September 2001 begonnen wurden. Als erste Veröffentlichungen  liegen vor: Schramm/Taube 
(2002, 2003). 
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B. Funktionsprinzipien des /zawa/a-Zahlungssystems 

Das /zflwa/fl-Zahlungssystem  hat sich über mehrere Jahrhunderte hinweg zu 
seiner heute verbreiteten Form entwickelt (Schramm/Taube  2003).9 In seiner 
ursprünglichen Form diente hawala  zur einfachen Delegation einer Zahlung bzw. 
der Überschreibung von Schuldforderungen,  wobei die verschiedenen islamischen 
Rechtstraditionen allerdings durchaus unterschiedliche Vertragsparameter  fest-
gelegt hatten.10 Im Grundprinzip gestaltete sich die Transaktion wie folgt: 

Die Person  X  ist  verschuldet  bei  der  Person  Y,  welche  selbst  wiederum  der  Person  Z einen 
entsprechenden  Geldbetrag  schuldig  ist.  Im Zuge der  ^-Transaktion  überträgt  nun Y 
seine Forderung  gegenüber  X  an Z. Für  X  und Z ändert  sich  hierdurch  die  Identität  des 
Geschäftspartners,  nicht  jedoch  der  Wert  der  Verbindlichkeiten  respektive  Forderungen.  Y 
aber  hat durch  diese  Transaktion  ihre  Forderungen  und Verbindlichkeiten  saldiert  und 
scheidet  aus dieser  ökonomischen  Interaktionskette  aus. 

Auf diesem Grundprinzip basierend und die Tatsache ausnutzend, dass eine 
derartige Schuldübertragung auch erfolgen konnte, wenn die Akteure sich an un-
terschiedlichen Standorten aufhielten, entwickelte sich aus dieser ursprünglichen 
Ausprägung von hawala  im Verlauf der Zeit ein komplexes Vertragsgeflecht  zur 
- in regionaler Hinsicht uneingeschränkten - Überweisung von Geldbeträgen. In 
diesem Zuge veränderte sich auch der Charakter von hawala  von einer ursprüng-
lich lediglich der Reduzierung der Kosten der technischen Transaktionsabwick-
lung dienenden Institution zu einem Arrangement, das auch zur Senkung von Un-
sicherheiten und Risiken der interregionalen Geschäftstätigkeit eingesetzt werden 
kann. 

9 Als Rechtsinstitut findet sich hawala  bereits in einer der ersten systematischen Darstel-
lungen des islamischen Rechts durch den hanafitischen Rechtsgelehrten Abu Bakr  b. Ma-
seud al-Kasani  im Jahre 1327. Die Behauptung, das hawala-Zahlungssystem  stelle die 
,Mutter' aller formalen Bankensysteme dar (Ansari  2005), erscheint allerdings nicht ge-
rechtfertigt.  Gleichartige Systeme wurden unabhängig voneinander zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in verschiedenen Gesellschaften entwickelt. Im China der Tang Dynastie 
(618-907 n. Chr.) wurde so z.B. zum Zwecke der Steuerzahlung oder im Kontext von 
Handelsbeziehungen zwischen weit auseinander liegenden Provinzen ein unter dem Begriff 
fei  qian  (fliegendes Geld) bekannt gewordenes interregionales Zahlungssystem praktiziert. 
Ähnliche Systeme entstanden auch auf dem indischen Sub-Kontinent, wo sie unter den Be-
griffen  hundi  bzw. hindi  bis heute bekannt sind und ausgiebig praktiziert werden. In Europa 
wurden ähnliche Strukturen in der Lombardei entwickelt. Aus dem mittelalterlichen Han-
delszentrum Brügge ist bekannt, dass „a great number of payments - certainly most pay-
ments among businessmen - were made by assignment in bank'. [ . . . ] In Bruges it was not 
only possible to transfer  credit when the debtor and the creditor were both clients of the 
same money-changer, but also when the debtor was client of one money-changer, and the 
creditor, the client of another money-changer. [ . . . ] all money-changers were in account 
with one another. There were fifteen  money-changers in Bruges at the time of Collard de 
Marke. His ledger significantly contains fourteen clearing accounts with other money-
changers." (Roover  1942, S. 62 f.). 

1 0 Für eine Diskussion der unterschiedlichen Ausgestaltung von hawala  in verschiedenen 
islamischen Rechtsschulen siehe Ray  (1997), S. 60-65. 
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Es ist dabei sinnvoll, zwischen einer primären Transaktion, bei der der hawa-
ladar  als Finanzintermediär für seine Kunden agiert (Abschnitt B.I.), und einer 
sekundären Transaktion, bei der die hawaladare  ihre Bilanzpositionen konsolidie-
ren (Abschnitt B.II.), zu unterscheiden. 

I. Die primäre /zawa/a-Finanztransaktion: 
Kunde-hawaladar-Kunde 

Die primäre /zßWß/a-Finanztransaktion, mit der die grundlegende Geschäfts-
beziehung zwischen Kunde und hawaladar  konstituiert wird, kann in ihrer moder-
nen Erscheinungsform wie folgt stilisiert werden: Ein Kunde, der einen bestimm-
ten Geldbetrag überweisen möchte, trifft  sich mit seinem lokal ansässigen hawala-
dar.  Er zahlt den zu überweisenden Betrag zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr ein 
und teilt dem hawaladar  den gewünschten Auszahlungsort mit. Der hawaladar 
nimmt den Betrag zuzüglich einer geringen Bearbeitungspauschale, die sich nach 
der Höhe und dem Charakter (legal vs. illegal) des zu überweisenden Betrags rich-
tet,11 in bar entgegen und teilt dem Kunden einen Code mit, mittels dessen die 
Überweisung am Zielort abgerufen werden kann. Bei diesem Code kann es sich 
z. B. um ein einfaches Wort, eine kurze Zahlenkombination oder einen speziellen 
Koranvers handeln.12 Im weiteren Verlauf der Transaktion übermittelt der Interme-
diär seinem Partner im betreffenden  Zielgebiet in einem Telefongespräch, einem 
Fax oder per E-Mail den Code und den damit verbundenen Auszahlungsbetrag. 
Mit der Übergabe dieser Informationen ist diese primäre Finanztransaktion für den 
hawala-Intermediär  im Ausgangsgebiet abgeschlossen. Falls bis hierher schrift-

11 Aufgrund ihrer niedrigen Kostenbelastung können hawaladare  Gebührensätze verlan-
gen, die i.d.R. deutlich unter denen des formalen Finanzdienstleistungssektors liegen. In eini-
gen Fällen wird überhaupt keine explizite Gebühr erhoben. Stattdessen erwirtschaften  die 
hawaladare  ihre Gewinnspanne über Differenzen  zwischen offiziellem  und Schwarzmarkt-
Wechselkurs. 

Es wird von Preissegmentierungen berichtet, denen gemäß Gastarbeiter, die Überweisun-
gen an ihre Familien vornehmen, Gebührenermäßigungen von bis zu 100% erhalten, wäh-
rend Transaktionen, die der Umgehung von Devisenverkehrskontrollen u. a. Restriktionen 
dienen, mit vergleichsweise hohen Gebühren belegt werden (El  Qorchi  2002). Carroll  nennt 
einen Gebührensatz von 0,25 -1,25 % des Überweisungswertes für reguläre Transaktionen, 
während Transaktionen, die geltendem Recht zuwiderlaufen, mit Gebühren in Höhe von 
15-20% belastet werden (Carroll  1999). 

Eine derartige Preissegmentierung spiegelt zum einen die unterschiedlichen Risiken wider, 
die mit der Ausübung der betreffenden  Transaktionstätigkeit einhergehen. Zum anderen be-
steht aber bei hawaladaren,  die bewusst illegale Transaktionen ausführen, ein starkes Eigen-
interesse, so viele legale Transaktionen wie möglich durchzuführen.  Je größer die Volumina 
legaler Transaktionen, um so einfacher wird es, illegale Geschäfte innerhalb derselben zu ver-
stecken bzw. im Falle einer Entdeckung als Versehen oder Übertragungsfehler  zu deklarieren. 

1 2 Der Code kann auch in der Registrierungsnummer auf einer Banknote bestehen. Um die 
gegenseitige Identität zu bestätigen und den Auszahlungsvorgang auszulösen, werden vom 
hawaladar  und Empfänger an unterschiedlichen Positionen innerhalb dieser Registrierungs-
nummer befindliche Zahlen verlesen (Ganguly  2001). 
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liehe Notizen für die Abwicklung dieser individuellen Transaktion notwendig 
waren, so können diese nun vernichtet werden.13 Der Kunde teilt dann dem Emp-
fänger des Geldes ebenfalls über die gebräuchlichen modernen Kommunikations-
mittel den erhaltenen Code mit, wobei letzterer auch Informationen über den Aus-
zahlungsort beinhalten kann. Im Zielgebiet wird nun der Empfänger den (durch 
den Code identifizierten) dortigen hawaladar  aufsuchen, den Code übermitteln 
und den Betrag entgegennehmen. Spätestens nach diesem letzten Schritt der Aus-
zahlung des Geldes können auch beim Intermediär im Zielgebiet alle Notizen, die 
auf diesen speziellen Vorgang hinweisen könnten, gelöscht werden. Die meisten 
Überweisungen mittels /zöwa/ß-Transaktionen sind innerhalb weniger Stunden ab-
geschlossen. 

Die hier stilisiert dargestellte Grundstruktur einer /zawa/a-Transaktion kann in 
der Realität eine beachtliche Komplexität erfahren.  Monsutti  (2004, S. 229 f.) führt 
so z. B. folgende Fallstudie einer mehrfach verschachtelten hawala-Transaktion  an: 

Abdullah  (A)  arbeitet  als Arbeiter  im Iran  und möchte Teile  seines Einkommens  an seine 
in einem entlegenen  Dorf  in Afghanistan  lebende  Familie,  repräsentiert  durch  Qodratullah 
(F)  senden. Zu diesem  Zweck  zahlt  er  einen Geldbetrag  bei Ramazan Ali  (B),  einem zwi-
schen Pakistan  und Iran  pendelnden  hawaladar cum Händler  ein.  Im Gegenzug erhält  er 
einen Code (eine  herausgerissene  Buchseite  mit  Stempel).  (B)  reicht  das Geld  an einen 
korrespondierenden  iranischen  hawaladar (C)  weiter,  der  unter  Nutzung  seiner  offiziellen 
Import/Export-Lizenz  das Geld  als mit  einem realwirtschaftlichen  Gütertransfer  unterleg-
te Zahlung  getarnt  nach Pakistan  überweist.  Dort  nimmt  (B)  das Geld  wieder  an sich  und 
überreicht  es Abdul  Jaffar  (D),  einen Händler  aus (A)s  Heimatregion.  Gleichzeitig  er-
mächtigt  (B)  seinen korrespondierenden  hawaladar in dieser  Region,  Mohammad  Taqi  (E), 
diese  Gelder  von (D)  wieder  einzuziehen.  (D)  verwendet  die  Gelder  mittlerweile  zum An-
kauf  von Gütern,  die  er  dann mit  einem gemieteten  LKW  in seinen Heimatort  transferiert 
und dort  in seinem Geschäft  verkauft.  Mit  den erlösten  Geldern  zahlt  er  das von (B)  erhal-
tene Geld  schließlich  an (E)  zurück.  (E)  zahlt  den von (A)  angewiesenen  Geldbetrag 
schließlich  an Qodratullah  (F)  aus, der  mittlerweile  den Code von (A)  erhalten  hat. 

Hawaladare  sind somit keineswegs auf eine komplizierte Infrastruktur  angewie-
sen. Ein sich nach dem normal anfallenden Transaktionsvolumen richtender Bar-
geldbestand, ein Notizbuch und ein Mobiltelefon stellen bereits eine hinreichende 
Ausstattung dar. Dies macht verständlich, weshalb die korrespondierenden Finan-
zintermediäre sowohl am Ausgangsort als auch am Zielort eines Überweisungs-
geschäfts oft nicht als Teile eines weltweiten Finanzsystems zu erkennen sind. 
Vielmehr betreiben sie ihre Finanztransaktionen oft bewusst neben einem legalen, 
offiziell  angemeldeten Geschäft. Ein hawala-Büro  kann sich so z. B. hinter der 
glaubwürdigen Fassade eines Einzelhandelsgeschäftes, eines Import-Export-Unter-
nehmens oder auch einer religiösen oder sozialen Einrichtung verbergen. Genauso 

'3 Wenn auch i. d. R. keine Dokumente über individuelle Vorgänge erhalten bleiben, so 
werden dennoch die Guthaben bzw. Verbindlichkeiten unter den korrespondierenden Finan-
zintermediären notiert. Ein Beispiel für eine derartige hawaladar-Buchführung  wird dar-
gestellt bei Jost/Sandhu  (2000). 
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gut können die Geschäfte aber auch von einem Café oder einer Parkbank aus abge-
wickelt werden. 

Im Überblick gestaltet sich der Geldtransfer  innerhalb der heute existierenden 
/zawß/fl-Finanznetzwerke nach dem in Abbildung 1 dargestellten Prinzip. 

Lokalität A 

Netzwerk 

Finanzinter-
mediär 

(1) 

Lokalität B 

Potenzielle 
Aus£leichszahlung _ ^ 

z m 
Monetäre Zu- und Abflüsse 

x i ^ 
WS WS 

Finanzinter-
mediär 

(2) 

ZJÄ Monetäre Zu- und Abflüsse 

/ 
WS 

WS 

1 
WS 

| w s | = Wirtschaftssubjekt räumliche Disparität 

Anmerkung:  Die hier angesprochene räumliche Disparität kann sich auf zwei benachbarte Dörfer  oder 
zwei Bezirke einer Großstadt beziehen, genauso gut aber auch interkontinentale Dimensionen von meh-
reren 1.000 km annehmen. 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Abb. 1: Grundschema der primären /zawa/a-Finanztransaktion 

I I . Die sekundäre Transaktion: 
Bilanzkonsolidierung zwischen hawaladaren 

Die im vorangehenden Abschnitt dargestellte Finanztransaktion resultiert in 
einem Endzustand, demgemäß die Geschäftskunden an den beiden Enden der 
Transaktionskette die von ihnen gewünschte Veränderung ihrer Netto-Vermögens-
postionen erzielt haben. Die Vermögensposition des Überweisenden sinkt, während 
diejenige des Empfängers entsprechend zunimmt. Sollte diese Transaktionskette 
über die Grenzen eines Währungsraumes hinweg erfolgt sein, so ist auf dem Weg 
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auch gleichzeitig eine Währungstransformation  erfolgt,  so dass die Auszahlung in 
einer anderen Währung erfolgt als die Einzahlung (vgl. Abbildung 2a).14 Mit die-
sem Resultat sind die Bedürfnisse der Geschäftskunden vollständig bedient und 
von deren Seite her kann die Transaktion als abgeschlossen betrachtet werden. 

Aus Sicht der hawaladare  ist die Transaktion allerdings noch keineswegs zum 
Abschluss gekommen. Ein Blick auf die Bilanzpositionen der beteiligten hawala-
dare  macht deutlich, dass, obwohl sich die Netto-Vermögenspositionen nicht geän-
dert haben, hawaladar  FI (2) nun eine Forderung auf hawaladar  FI (1) erworben 
hat, die aufgelöst werden muss, um den status quo ante wiederherzustellen (vgl. 
Abbildung 2b). 

Ein Ausgleich der Positionen könnte theoretisch über ein „System der zwei Töp-
fe" erfolgen, bei dem sich innerhalb eines akzeptablen Zeitraums die jeweiligen 
Ein- und Auszahlungen ausgleichen. In diesem Fall hätte das System langfristig 
Bestand, ohne dass es je zu Ausgleichszahlungen zwischen den beiden hawala-
daren  kommen müsste. Eine derartige Konstellation wäre aber letztlich nur in 
einem Umfeld denkbar, in dem die beiden über hawala  in Verbindung stehenden 
Regionen vergleichbare ökonomische Strukturen und Wohlstandsniveaus auf-
weisen. Anderenfalls wäre zu erwarten, dass die Zahlungsströme zwischen diesen 
beiden Regionen relativ schnell asymmetrische Strukturen entwickeln würden und 
das „System der zwei Töpfe" somit nicht mehr in der Lage wäre, die Interessen der 
hawaladare  zu bedienen. 

Insgesamt erscheint es angemessen, davon auszugehen, dass die meisten (bilate-
ralen) hawaladar-Beziehungen  in dem Sinne asymmetrisch aufgebaut sind, dass 
die ein- und ausgehenden Zahlungsströme sich nicht innerhalb eines akzeptablen 
Zeitraums gegenseitig ausbalancieren (El  Qorchi/Maimbo/Wilson  2003). D. h. es 
müssen andere Verfahren  als das „System der zwei Töpfe" eingesetzt werden, um 
die Bilanzen zu konsolidieren und das System mittelfristig funktionsfähig  zu erhal-
ten. Grundsätzlich wäre dabei an die folgenden Mechanismen zu denken (Wilson 
2002; El  Qorchi/Maimbo/Wilson  2003): 

(1) Ausgleichszahlungen über den formalen Bankensektor; 

(2) bilateraler Ausgleich mittels entsprechender Güterströme; 

(3) Clearing über die Bereitstellung internationaler Dienstleistungen; 

(4) Clearing durch Vermögenstransaktionen. 

Lösungsweg (1) „Ausgleichszahlungen über den formalen Bankensektor" ist erst 
mit der Entstehung formaler  Bankensysteme möglich geworden und kann von da-
her nicht erklären, wie die Bilanzkonsolidierung zwischen hawaladaren  in frühe-
ren Jahrhunderten erfolgte. Aber auch in der modernen Zeit erscheint seine Prakti-
kabilität eingeschränkt. Bei Existenz von Devisen- und Kapitalverkehrskontrollen 
in einem der Wirtschaftsräume,  aus denen die hawaladare  heraus operieren, ist er 

1 4 Es gilt allerdings zu betonen, dass keine ,echte' Devisentransaktion stattfindet. 
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grundsätzlich nicht gangbar. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Kostenvorteile, 
die das /zawfl/a-Zahlungssystem auf der Einzelhandelsebene besitzt, durch die er-
höhten Gebührensätze der Nutzung des formalen Bankensystems kompromittiert 
werden. D. h. nur wenn der Spitzenausgleich, der zwischen den hawaladaren  aus-
geführt  werden muss, innerhalb einer bestimmten Größenordnung bleibt, kann der 
Kostenvorteil des /zawa/a-Zahlungssystems insgesamt gewahrt bleiben. 

Akteur aus Saudi-Arabien 
initiiert eine Überweisung 

denominiert in 
Saudischen Riyal (S.RI.) 

Akteur in Pakistan empfängt 
die Überweisung 

nun denominiert in 
Pakistanischen Rupees (pR) 

Aktiva Verbindlichkeiten & 
Netto-Vermögens-

position 

Aktiva Verbindlichkeiten & 
Netto-Vermögens-

position 

S.RI. (bar) S.RI. (Netto-
Vermögensposition) 

+ pR (bar) + pR (Netto-
Vermögensposition) 

(a) Bilanzeffekte  einer Überweisung auf zwei hawala 
in Anspruch nehmende Akteure 

hawaladar  FI (1) in Saudi-Arabien hawaladar  FI (2) in Pakistan 

Aktiva Verbindlichkeiten & 
Netto-Vermögens-

position 

Aktiva Verbindlichkeiten & 
Netto-Vermögens-

position 

+ S.RI. (bar) + S.RI. (Verbindlich-
keit gegen 

hawaladar  FI (2)) 

pR (bar) + S.RI. (Forderung 
gegen 

hawaladar  FI (2)) 

(b) Bilanzeffekte  auf die hawaladare  FI (1) und FI (2) 

Anmerkung:  Die hier gewählte Nationalität der Akteure dient lediglich der Illustration, folgt aber empi-
risch zu beobachtenden Mustern. 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf Wilson  (2002), El  Qorchi/Maimbo/  Wilson  (2003). 

Abb. 2: Bilanzeffekte  einer grenzüberschreitenden /ißwa/ß-Transaktion 

Dem Ausgleich bilateraler Bilanzpositionen durch entsprechende Güterbewe-
gungen (2) dürfte demgegenüber insbesondere in der Vergangenheit aber auch bis 
um heutigen Tage eine besondere Bedeutung zugekommen sein. Ein derartiges 
Clearing qua Gütertransfer  kann grundsätzlich in sehr unterschiedlichen Formen 
organisiert sein. Gegenstand des Clearingprozesses können ,reguläre' Handels-
transaktionen sein, die tatsächlich auf die Bedienung eines bestimmten Marktes 
ausgerichtet sind. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, zusätzliche Güter zu 
transferieren.  Stattdessen kann die Saldenkonsolidierung durch Transferpreise,  also 

13 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 312 
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ein over-  oder under-invoicing  herbeigeführt  werden.15 Alternativ können aber 
auch ,in-kind'  Ausgleichszahlungen erfolgen, bei denen Kuriere Gold, Juwelen 
oder Kunstobjekte über den Raum transferieren.  Andere güterbasierte Ausgleichs-
mechanismen umfassen Schmuggelgeschäfte, Drogenhandel etc. 

Ein etwas komplexeres Fallbeispiel, wie mittels Güterbewegungen eine bilate-
rale Saldenkonsolidierung betrieben werden kann, führt  Maimbo  (2003, S. 6) an: 

Ein  hawaladar unterhält  enge Beziehungen  zu einem korrespondierenden  hawaladar in 
Australien.  Die Austauschbeziehung  ist  asymmetrisch:  Bei dem australischen  Partner  ge-
hen hohe Einzahlungen  von dort  arbeitenden  Personen  ein, die  von seinem korrespondie-
renden  Partner  in Afghanistan  an deren  zu Hause verbliebenen  Familienmitglieder  aus-
gezahlt  werden.  Entsprechende  Überweisungsvorgänge  von Afghanistan  nach Australien 
bestehen nicht,  so dass der  afghanische  hawaladar einen systemischen  Forderungsüber-
hang gegenüber  seinem Partner  in Australien  besitzt.  Eine  bilaterale  Saldenkonsoli-
dierung  wird  dadurch  bewirkt, dass der  australische  Partner  in Japan Gebrauchtwagen 
ankauft  und diese  nach Afghanistan  verschifft.  Diese Gebrauchtwagen  werden  dann von 
seinem Partner  in Afghanistan  verkauft.  Die Einnahmen  verbleiben  bei dem afghanischen 
hawaladar und werden  mit  den bestehenden  Bilanzsalden  verrechnet. 

Keine physische Bewegung von Gütern erfolgt  im Rahmen der Bereitstellung 
von Dienstleistungen (medizinische Versorgung, Ausbildung etc.) in einer Region, 
die Verbindlichkeiten gegenüber korrespondierenden hawaladaren  aufweist (3). 
Angesichts der Beobachtung, dass Regionen mit Netto-Verbindlichkeiten, d. h. 
höheren nach extern gerichteten Überweisungen als Überweisungseingängen, 
i. d. R. höhere ökonomische Entwicklungsstadien erreicht haben und von daher 
ein größeres Angebot an modernen Dienstleistungen aufweisen, kann diesem 
Clearingmechanismus wahrscheinlich eine substantielle praktische Bedeutung zu-
gemessen werden. 

Ein weiteres Mittel zum Ausgleich von Bilanzpositionen stellen Vermögen-
stransaktionen dar, bei denen Finanz- und Immobilientitel in jenen Regionen, die 
Netto-Verbindlichkeiten aufweisen, bereitgestellt werden. Dieser Mechanismus 
eignet sich eher für größere Konsolidierungsvolumina. Implizit geht hiermit eine 
Form des Kapitalexports / der Kapitalflucht aus Regionen mit Netto-Forderungen 
einher. 

Alle hier dargestellten Mechanismen können eingesetzt werden, um einen Sal-
denausgleich unter den auf beiden Seiten der Transaktion beteiligten hawaladaren 
herbeizuführen.  Die bei diesen spezifischen Mechanismen anfallenden Transakti-
onskosten können allerdings stark variieren. Hawaladare  in besonders abgelegenen 
Regionen können dabei auch durchaus prohibitiv hohen Kosten gegenüberstehen, 
insbesondere wenn es sich um die Begleichung von Bilanzspitzen mit korrespon-

1 5 Mindestens auf der Ebene der »Großhandels'-hawaladare  (s. u.) scheint dieser Mecha-
nismus tatsächlich intensiv genutzt zu werden. Interpol weist darauf hin, dass, versteckt in 
legalen Handelstransaktionen, substantielle hawala-Beträge  über die Finanzzentren in Groß-
britannien, der Schweiz und insbesondere in Dubai geschleust werden (Jost/Sandhu  2000). 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | 

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-52278-1 | Generated on 2024-05-14 14:08:57



Hawala 195 

dierenden hawaladaren  im Ausland handelt. Auf Grund fehlender Bilanzkonsoli-
dierung (sekundäre Transaktion) müsste so eigentlich das gesamte Geschäfts-
modell für diese Akteure hinfällig werden. Vor diesem Hintergrund haben sich 
allerdings »Großhandels '-hawaladare  ausgebildet (El  Qorchi/Maimbo  /  Wilson 
2003, Monsutti  2004), die die Bilanzspitzen anderer hawaladare  aufkaufen  und 
diese Forderungen bzw. Verbindlichkeiten entweder selber mit einem korrespon-
dierenden Partner zum Ausgleich bringen oder aber an hawaladare  noch höherer 
Konsolidierungsebenen weiterverkaufen.  Auf diese Weise sind innerhalb des 
/lawa/a-Zahlungssystems hawaladar-Konsolidierungspyramiden  entstanden, inner-
halb derer Großhändler' über eine bislang unbekannte Anzahl von Ebenen hinweg 
eine Saldenkonsolidierung für das Gesamtsystem herbeiführen  (vgl. Abbildung 3). 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Abb. 3: hawaladar-Konsolidierungspyramide 

C. Ordnungsmechanismen im hawala-Zahlungssystem 

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass das hawala-Zah-
lungssystem außerhalb des formalen Ordnungszusammenhangs moderner Natio-
nalstaaten und ihrer Wirtschaftssysteme existiert. D. h. Akteure, die innerhalb des 
/zflvvfl/a-Zahlungssystems  Transaktionen durchführen,  können nicht auf einen pro-
tektiven Staat Rekurs nehmen, um ihre Eigentumsrechte gegen opportunistisches 
Verhalten Dritter zu schützen. Stattdessen sind die einzelnen Akteure gezwungen, 
institutionelle Arrangements zu entwickeln, die, ohne Rückgriff  auf eine dritte Par-

13* 
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tei zu nehmen, in der Lage sind, die gegenseitige Vertragserfüllung  sicher zu stel-
len. Es gilt also eine Situation herbeizuführen,  in der für alle involvierten Parteien 
Eigeninteressen und der Wunsch der Vertragserfüllung  kongruent zueinander ste-
hen,16 so dass den Akteuren eine langfristige Fortführung  der Geschäftsbeziehung 
nutzbringender erscheint, als deren opportunistische Unterbrechung. 

Es wird hier die These vertreten, dass innerhalb des /ißWö/a-Zahlungssystems 
drei unterschiedliche Ausprägungen informeller  Transaktionssicherungsmechanis-
men Anwendung finden. Diese jeweiligen institutionellen Arrangements dienen 
der Transaktionssicherung spezifischer Teilbereiche des Gesamtgefüges und er-
möglichen so in ihrer Gesamtheit erst die Funktionsfähigkeit des hawala-Zah-
lungssystems. Es wird unterschieden zwischen der Interaktionsstruktur zwischen 
den hawaladaren  im Kontext der primären Transaktion (Abschnitt C.I.), der Trans-
aktionstätigkeit zwischen Kunden und hawaladaren  (Abschnitt C.II.) und schließ-
lich der Interaktion der hawaladare  im Kontext der sekundären Bilanzkonsoli-
dierung (Abschnitt C.III.). 

I. Der Club der hawaladare 

Die im Zentrum von im Rahmen des /zßWfl/a-Zahlungssystems ausgeführten 
Geldtransfers  stehende (primäre) Interaktion zwischen den hawaladaren  wird 
durch die Einrichtung einer speziellen, die gesamte Geschäftsbeziehung umspan-
nenden informellen Organisation herbeigeführt  (Williamson  1985). Homogene 
Clubs (Buchanan 1965, Sandler/Tschirhart  1997) von hawaladaren  bieten diesen 
eine Möglichkeit zur Durchsetzung disponibler Eigentumsrechte und der Senkung 
von Transaktionskosten (insbesondere in Form von Anbahnungs- und Kontroll-
kosten) auf ein nicht-prohibitives Niveau.17 

Organisationen wie die Money  Exchange  Dealers  Association  in Kabul, Afgha-
nistan (Maimbo  2003), bieten ihren Mitgliedern einen institutionellen Rahmen, der 
für opportunistisches Verhalten anfällige Ein-Perioden-Spiele (einmalige Trans-
aktion zwischen isolierten Wirtschaftssubjekten) in ein iteratives System von mul-
tiplen Spielen (Transaktionen mit anderen Clubmitgliedern) einbettet, die koope-
ratives Verhalten belohnen (Axelrod  1983). Vertragssicherheit wird letztlich da-

1 6 Es gilt also, das Telser' sehe Paradigma des opportunistischen Vertragsbruchs zu über-
winden: „a party [ . . . ] calculates whether his gain from violating the agreement is greater or 
less than the loss of future net benefits that he would incur as a result of detection of his vio-
lation and the consequent termination of the agreement by the other party. If the violator 
gains more than he loses from the violation, then he will violate the agreement." (Telser  1980, 
S. 28). 

1 7 Die hier anliegende Club-Konstruktion entspricht nicht vollständig der Buchanan' sehen 
Konzeption insofern hier mit zunehmender Anzahl der Clubmitglieder nicht a priori der indi-
viduell zurechenbare Grenznutzen der Clubmitgliedschaft abnimmt. Im Gegenteil: Mit zu-
nehmender Mitgliederzahl steigt die Anzahl der potenziellen Interaktionspartner und somit 
die Möglichkeit, arbeitsteilige Strukturen weiter zu optimieren. 
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durch geschaffen, dass Informationen über vertragsgetreues bzw. vertragswidriges 
Verhalten rasch unter den Mitgliedern eines hawaladar-C\ubs  verbreitet werden. 
Vertragsgetreues, kooperatives Verhalten wird belohnt durch die Möglichkeit, 
weitere transaktionskostengünstige Transaktionen mit den Netzwerkmitgliedern zu 
tätigen. Opportunistisches Verhalten demgegenüber wird durch einen Entzug von 
Vertrauen (goodwill ) und letztlich dem Ausschluss aus dem Netzwerk sanktioniert. 
Die Kabuler Money Exchange  Dealers  Association  kann so auf Kontrollen ihrer 
Mitglieder verzichten. Diese erscheinen unnötig, „because of the high level of trust 
that makes the system viable. Dealers know that any failure to honor contracts will 
result in immediate blacklisting, and possible expulsion, from the market." 
CMaimbo  2003, S. 5). 

Damit ist für die Betroffenen  nicht nur der Verlust der für die Aufnahme in das 
Netzwerk notwendigen Investition verbunden, sondern auch der massive Anstieg 
der Kosten zukünftiger Transaktionen (Kranton  1996) - u. U. auf ein prohibitiv 
hohes Niveau, das ein vollständiges Ausscheiden aus dem betreffenden  Betäti-
gungsfeld mit Existenz bedrohenden Implikationen verursachen kann. D. h. „per-
formance is implicitly enforced by the threat of termination of the transactional 
relationship and communication of the contractual failure to the marketplace." 
{Klein  1985, S. 595). Shanmugam (2004) zeigt am Beispiel malaiischer hawala-
dar-Clubs, dass das Strafmaß sich dort nicht allein auf den zu sanktionierenden 
hawaladar  per se beschränkt, sondern seine gesamte Familie gesellschaftlich ge-
ächtet wird. Der Druck auf die Einhaltung der Club-Regeln wird dadurch noch 
deutlich erhöht: „Even if no disciplinary action is taken against a hawaladar  who 
commits fraud, word gets around that he or she cannot be trusted and without the 
trust of other hawaladars  he cannot function for long. Being ostracised, more so in 
a rural community, is a very painful experience. Such sentences are not only im-
posed on the hawaladar  but also on his extended family. This practice has made 
cheating become almost non-existent." (Shanmugam  2004, S. 40).18 

Einmal statuierte Exempel, wie das hier referierte,  wirken als Abschreckung für 
die anderen Netzwerkmitglieder. Indem ihnen drastisch vorgeführt  wird, welche 
Folgen mit einem Vertragsbruch verbunden sein können, wird die Bereitschaft  zu 
opportunistischem Verhalten gesenkt und so eine allgemeine Befolgung formloser 
und formgebundener Regeln erreicht (,Schmidt-Trenz 1990). Derartige Bestra-
fungen haben zudem die Funktion, die Glaubwürdigkeit (credibility ) der Straf-
androhung zu bezeugen. Denn nur glaubwürdige Strafandrohungen können ab-
schreckende Wirkung entfalten (Dasgupta  1988, Greif  1993). Von entscheidender 
Bedeutung ist an dieser Stelle die Problematik der optimalen Clubgröße (Bu-

Dieses Beispiel unterstreicht die Einschätzung Buskens ' der ausführt: „Sanctions in so-
cial networks can go even further  than the termination of business relationships with a trustee 
who has abused trust. [ . . . ] untrustworthy merchants can fall victim to social ostracism and 
lose all social and religious contacts. This sanction is so servere that, in this type of society, 
trust becomes almost self-evident and sanctions are hardly ever necessary." {Buskens  1999, 
S. 18). 
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chanan 1965): Mit zunehmender Anzahl von Clubmitgliedern kann die ubiquitäre 
Sanktionierung von Verstößen nicht mehr gewährleistet werden. Ist die optimale 
Clubgröße überschritten, so steigen die Kosten der Information der Clubmitglieder 
über Verstöße Einzelner (Carr/Landa  1983), die Sanktionierung von Fehlverhal-
ten kann damit nicht mehr unter allen Umständen gewährleistet werden. Im Falle 
der hawala-Netzwerke  sind die identitätsstiftenden Clubeigenschaften sowie die 
Initialinvestitionen zur Aufnahme - wie unten näher dargelegt werden wird - aller-
dings so hoch, dass Crowding-Effekte  praktisch nicht auftreten. Hieraus folgt, dass 
der aus der Aufrechterhaltung  einer langfristigen Geschäftsbeziehung zu erzie-
lende Nutzenzuwachs in der Regel die durch einen opportunistischen Vertrags-
bruch kurzfristig  realisierbaren Gewinne deutlich übersteigt. Die Club-Mitglieder 
werden sich daher vertragskonform  verhalten. 

Die Entstehung homogener Clubs, wie sie hawala-Netzwerke  darstellen, bedarf 
jedoch nicht nur eines ökonomischen (Transaktionskosten-) Anreizes. Darüber 
hinaus muss auch eine über die ökonomischen Faktoren hinausgehende identitäts-
stiftende gemeinsame Eigenschaft bzw. Wertevorstellung der Club-Mitglieder 
gegeben sein (Lahno  2002). Nur so ist es möglich, Vertrauen zwischen den einzel-
nen Transaktionspartnern aufzubauen und diese damit aus der Unsicherheit eines 
„gesichtslosen'4 Transaktionsumfeldes herauszuheben. Dieses Vertrauen kann erst 
dann im Sinne von „gesicherten Erwartungen" (Dasgupta  1988) verstanden 
werden, wenn der betreffende  Transaktionspartner als Club-Mitglied identifiziert 
worden ist. 

Gerade im Kontext von hawaladar-Clubs  spielen ethnische und religiöse Identi-
fikationsmerkmale eine entscheidende Rolle zur Generierung von gegenseitigem 
Vertrauen (Monsutti  2004, Maimbo  2003). Die - selbst im Ausland - starke Frag-
mentierung ökonomischer Interaktion und gesellschaftlichen Lebens in spezi-
fischen ethnischen Gruppen und Stammesverbänden genauso wie in religiösen 
Gemeinschaften (Sunniten, Schiiten etc.) basieren auf und sind Grundlage für 
starke gemeinsame Werte- und Normvorstellungen (Landa  1981). Durch diese 
Integration in eine spezifische Gemeinschaft wird Sozialkapital (Coleman  1990, 
Dasgupta/Serageldin  1999) geschaffen,  das hawaladar-C  lubs daduch stabilisiert, 
dass es die Eigenschaften von sunk  cost  annimmt.19 Ein jedes Club-Mitglied würde 
seine Sozialkapital-Aufwendungen unwiederbringlich verlieren, wenn es aus dem 
Club ausgeschlossen würde. Es hat daher starke materielle Anreize, sich gemäß 

1 9 Dadurch, dass ihre Investitionen in das clubspezifische Sozialkapital die Eigenschaften 
von sunk  cost  annehmen, gehen diese Investitionen als Fixkosten in die Kalkulation der indi-
viduellen Wirtschaftssubjekte ein. Diesem vergleichsweise hohen Fixkostenblock stehen ge-
ringe variable Kosten der Transaktionstätigkeit in der Clubgemeinschaft des hawala-Netz-
werkes gegenüber, da mit der Clubmitgliedschaft auf weitere kostspielige Mechanismen zur 
Herstellung von Transaktionssicherheit und Risikoreduzierung verzichtet werden kann. 
Durch das niedrige Niveau der variablen Kosten besteht ein Anreiz zur möglichst intensiven 
Nutzung des Netzwerkes, da mit jeder zusätzlichen Transaktion die Durchschnittskosten aller 
im hawala-Netzwerk  ausgeführten Transaktionen reduziert werden können. 
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den Club-Statuten zu verhalten, um so nicht nur die „Rendite" seiner Investition 
genießen zu können, sondern auch eine Totalabschreibung seines eingezahlten 
Kapitals zu vermeiden. 

Die Bedeutung von Sozialkapital für die Funktionsfähigkeit und Kohäsion eines 
hawaladar-Clubs  macht verständlich, weshalb die Tätigkeit als hawaladar  i. d. R. 
erst nach erfolgreicher  - und vertrauensschaffender  - Ausübung von sozial expo-
nierten Aufgaben im Bereich des Handels oder der Lokalverwaltung übernommen 
werden kann. Hawaladare  sind i. d. R. in ihrer sozialen Gemeinschaft hoch ange-
sehene Persönlichkeiten, die sich diese Wertschätzung allerdings bereits vor Auf-
nahme dieser Tätigkeit erarbeitet haben. Hawaladar  ist somit kein Einstiegsberuf 
in das Arbeitsleben.20 

Doch die Investition in das Sozialkapital eines hawaladar-Clubs  kann auch aus 
einer anderen Perspektive als spezifische Investition im Sinne Williamsons  ange-
sehen werden. Der zumindest teilweise religiöse Charakter der Clubs macht eine 
Diversifizierung  von Investitionen in Sozialkapital und damit gleichsam eine so-
ziale Risikoreduktion weitestgehend unmöglich: Die Bindung an einen Stammese-
thos bzw. ein religiöses System, die z. T. eine beachtliche Radikalität aufweisen, 
kommt einer hohen spezifischen Investition gleich, die verhindert, dass (soziale) 
Transaktionen mit anderen religiösen oder sozialen Gruppen überhaupt vorgenom-
men werden können. Mit anderen Worten ist die Wahl eines derartigen Clubs - und 
damit der Aufbau und die Bindung des Sozialkapitals - nicht nur endgültig, son-
dern auch ausschließlich. Die Mitgliedschaft in anderen Clubs, etwa zum Zweck 
der Diversifizierung  der Transaktionsmöglichkeiten und damit der Reduktion des 
Risikos, ist nicht möglich (Markowitz  1965). Damit aber wird die Entscheidung für 
diese Club-Mitgliedschaft irreversibel (und zwar mit beinahe Existenz bedrohen-
der Konsequenz), so dass sie als verlässliches und glaubwürdiges Signal eigener 
Vertrauenswürdigkeit an die anderen Clubmitglieder (und externe, s. u.) interpre-
tiert werden kann (Williamson  1983). Denn die Sanktionsgewalt des Clubs kann 
nicht dadurch unterlaufen werden, dass an die Stelle der bei opportunistischem 
Verhalten entfallenden Transaktionen mit Mitgliedern eines Clubs Transaktionen 
gesetzt werden, die im Kontext alternativer Ordnungssysteme getätigt werden. Bei 
einem Ausschluss aus der Gemeinschaft stehen kaum alternative Gesellschafts-
kreise bereit, innerhalb derer das betreffende  Individuum sein ökonomisches und 
gesellschaftliches Leben fortführen  könnte. 

20 Die Herkunft  aus einer lokal hoch angesehenen Familie reicht nicht aus, um einer jun-
gen Person die Aufnahme in den Club der hawaladare  zu ermöglichen. Während eine 
„schlechte Reputation" sich u. U. leichter über Generationen hinweg tradiert, kann eine „gute 
Reputation" kaum über Generationen hinweg weitergegeben werden. Eine ,gute' Herkunft 
mag daher den Einstieg erleichtern, die individuelle „gute Reputation" ist jedoch letztlich 
immer personengebunden und muss immer erst persönlich bewiesen werden. 
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I I . Relationale Ordnung der hawaladar-Kunden  Interaktion 

Die der Transaktionstätigkeit im hawaladar-Club  vor- bzw. nachgeschaltete 
Interaktion zwischen hawaladaren  und Kunden bedarf  ebenfalls einer institutionel-
len Absicherung gegen opportunistisches Verhalten. Aufgrund der großen Anzahl 
individueller Akteure und singulärer Transaktionen bietet ein Club-Arrangement 
auf dieser Ebene nicht die optimale Lösung zur Ordnung der ökonomischen Inter-
aktionsbeziehung. 

Betrachten wir zunächst die Erscheinungsformen opportunistischen Verhaltens, 
die auf dieser Ebene der Interaktionsstruktur grundsätzlich denkbar sind: 

(1) Finanzintermediär FI (1) nimmt einen Geldbetrag von Wirtschaftssubjekt WS 
(a) in Empfang, beauftragt FI (2) aber entweder gar nichts, oder nur einen 
geringeren als den mit WS (a) abgesprochenen Betrag an WS (b) auszuzahlen. 

(2) FI (2) zahlt WS (b) einen geringeren Betrag aus, mit der (falschen) Behaup-
tung, dies sei der ihm gemeldete Transaktionswert. 

(3) WS (a) behauptet fälschlicherweise gegenüber WS (b), es hätte einen höheren 
Geldbetrag bei FI (1) eingezahlt als letztlich an WS (b) ausgezahlt wurde, und 
versucht somit, seine eigene Fehlleistung auf FI (1) bzw. FI (2) abzuschieben. 

Derartiges opportunistisches Verhalten scheint auf den ersten Blick durch aus-
geprägte Informationsasymmetrien  ermöglicht zu werden: Innerhalb der hawala-
Transaktion entsteht über eine relativ lange Zeitspanne hinweg ein potenzielles 
Informationsdefizit  zu Ungunsten des Kunden, da dieser zunächst darauf vertrauen 
muss, dass der Intermediär seiner Aufgabe nachkommt. In der Evolution der hawa-
la-Netzwerke haben sich jedoch Lösungsmuster entwickelt, die den institutionellen 
Unwägbarkeiten entgegenwirken und die Informationsdefizite  abbauen können.21 

So besteht durch das ausgefeilte Kommunikationssystem innerhalb des hawala-
Zahlungssystems, wie es in Abbildung 4 dargestellt ist, eine inhärente Absicherung 
gegen mögliche Informationsasymmetrien. 22 

So beauftragt der Kunde WS (a) seinen hawaladar  FI (1) mit der Auszahlung 
eines bestimmten Betrages und übergibt ihm eben diesen zu überweisenden Betrag 
zuzüglich der ausgehandelten Gebühr. Der hawaladar  teilt dem Kunden den spezi-

2 1 Die in Afghanistan operierenden Non Governmental Organisations  akzeptieren aller-
dings auch diese Sicherungsmechanismen nicht, sondern haben für ihre Transaktionen das 
Prinzip „confirmation  before  payment " durchgesetzt. Das heißt, sie zahlen den Überwei-
sungsbetrag erst dann bei dem lokal ansässigen hawaladar  ein, wenn der intendierte Empfän-
ger den Betrag bereits von dessen korrespondierenden hawaladar  empfangen hat. Das Trans-
aktionsrisiko wird also vollständig auf die hawaladars-Ebene  übertragen. Diese akzeptieren 
das Verfahren  - gegen einen erhöhten Gebührensatz - aufgrund der Reputations-Bindung, die 
die Kosten eines Vertragsbruchs durch eine Non Governmental  Organisation  für dieselbe 
prohibitiv gestalten (Maimbo  2003, El  Qorchi/Maimbo/Wilson  2003). 

2 2 Vgl. zur Strukturierung von Kommunikationssystemen zum Abbau von Informations-
asymmetrien im mittelalterlichen interregionalen Handel auch Greif  (  1989, 1993, 2006). 
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fischen Code mit, den dieser wiederum an den Empfänger des Geldes am Zielort 
WS (b) weitergeben muss. Der auszahlende hawaladar  FI (2) erhält den Code so-
wohl von seinem Partner innerhalb des hawaladar-Clubs  als auch vom Wirt-
schaftssubjekt WS (b). An dieser Stelle ist der Kommunikationskreislauf innerhalb 
der /zflwa/fl-Transaktion  nun perfekt geschlossen: Sowohl WS (a) - der Auftrag-
geber - als auch WS (b) - der Empfänger - kennen die Summe, die übertragen 
werden soll, so dass weder FI (1) noch FI (2) Informationsspielräume besitzen. 
Zudem ist eine Rückkopplung auf Ebene der Kunden, wie auf Ebene der Finanz-
intermediäre jederzeit möglich. Die Transaktion zwischen den Finanzintermediä-
ren ist durch die im vorangegangenen Abschnitt bereits beschriebene Club-Diszip-
lin gesichert. Geht man nun zunächst davon aus, dass es zwischen den Kunden 
nicht zu beabsichtigten Informationsasymmetrien  kommt,23 kann die Verteilung 
der Informationen innerhalb des hawala-Systems  als annähernd homogen betrach-
tet werden. 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Abb. 4: Informationsfluss und Einzeltransaktionen im hawala-Zahlungssystem 

2 3 D. h. Erscheinungsform (3) von opportunistischem Verhalten wird zunächst ausge-
schlossen. Die Plausibilität dieser Annahme wird im Folgenden dargestellt. 
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Wenngleich so die Informationsasymmetrie  innerhalb des hawala-Systems  ab-
gemildert wird, scheint grundsätzlich in einer dergestalten Situation hoher institu-
tioneller Unsicherheit das Risiko opportunistischen Verhaltens dennoch weiter zu 
bestehen: Der Kunde einer hawala-Tmnsaktion  exponiert sich mit Übergaben des 
Geldes für einen hold-up  durch den Finanzintermediär. Dieser braucht - zumindest 
in der kurzfristigen  Betrachtung der singulären Transaktion - keine Konsequenzen 
aus einem opportunistischen Vertragsbruch fürchten. Aber auch der hawaladar,  der 
in einem Nationalstaat operiert, in dem hawala  verboten ist, befindet sich gegen-
über seinen Kunden in einer potenziellen hold-up  Situation. Diese können ihn bei 
den Behörden anzeigen bzw. mit dieser Drohung Sonderleistungen zu erpressen 
versuchen. 

Der Schlüssel zur Lösung dieses Dilemmas kann in einer Kombination von 
Mechanismen gesehen werden, die alle zur Auto-Stabilisierung der Interaktions-
strukturen beitragen: 

(a) Der hawaladar-Club  strahlt in seiner Disziplinierungsfunktion auch auf 
Club-externe, aber diesen komplementäre Transaktionen aus. Denn mit dem oppor-
tunistischen Verhalten eines hawaladars  (siehe die oben aufgeführten  Erschei-
nungsformen (1) und (2)) wird automatisch der korrespondierende Finanzmakler 
(und letztlich die Funktionsfähigkeit des /zawa/a-Zahlungssystems insgesamt) dis-
kreditiert. Eine derartige Beeinträchtigung der Integrität und Reputation des Ge-
schäftspartners  (und des Clubs insgesamt) ist nun aber als Verstoß gegen den Ver-
haltenskodex innerhalb des Clubs zu interpretieren und sollte somit die clubspezi-
fischen Sanktionsmechanismen aktivieren. 

(b) Investitionen der hawaladare  in Sozialkapital und Reputation erhöhen deren 
Opportunitätskosten vertragswidrigen Verhaltens auf ein prohibitiv hohes Niveau. 
Mit der reinen Mitgliedschaft in einem hawaladar-Club  kann noch kein pay-off 
aus dem gebundenen Sozialkapital generiert werden. Erst mit der Nutzbarmachung 
desselben im Kontext von hawaladar-Kunden  Beziehungen wird es möglich, einen 
pay-off  zu erwirtschaften.  Allein das bekannt werden der vergleichsweise hohen 
Investitionen in Sozialkapital, die ein Akteur aufgewendet hat und die zu seiner 
Aufnahme in den hawaladar-C  lub geführt  haben, besitzt Signalkraft  nach außen 
und kann in einer auf ähnlichen Wertevorstellungen basierenden sozialen Gruppe 
von (potenziellen) Kunden als ein glaubwürdiger Ausweis von Vertrauenswürdig-
keit interpretiert werden. Dieses Initialvertrauen gilt es in der Folgezeit aus-
zubauen und Reputation aufzubauen (Lahno 2002). Reputation wird dabei in dem 
Sinne verstanden, dass ,,[r]eputation emerge[s] if an actor's future partners are in-
formed on his present behavior." (Raub/Weesie  1990, S. 626). 

Der Aufbau von Reputation führt  gleichzeitig aber auch zu einem Anstieg der 
Kosten opportunistischen Verhaltens, wenn die „ visibility"  (Prominenz) des Ak-
teurs in der für ihn relevanten sozialen Gruppe ansteigt. Es gilt also ebenso: „repu-
tation effects  enlarge the long-run costs of exploitation; these long-run costs be-
come greater the faster an actor's reputation spreads in his interaction network. In 
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this way, mutual abstention from attempts to exploit partners, based on conditional 
Cooperation, can become individually profitable."  (Raub/Weesie  1990, S. 646). 
Die Tatsache, dass der hawaladar  meist wichtiger Teil der sozialen Gemeinschaft 
innerhalb des Dorfes oder der Region ist, zeugt von einer stark exponierten Stel-
lung, die per se opportunistischem Verhalten entgegenwirkt. 

(c) Die Ökonomie der kleinen Gruppe erzwingt konformes Verhalten. Eng ver-
knüpft mit der Reputation der handelnden Akteure ist die Tatsache, dass die Kun-
den-hawaladar  Interaktion nicht in der Gesichtslosigkeit anonymisierter Transakti-
onsbeziehungen abläuft, sondern dass jedem Akteur eine Identität zugewiesen 
werden kann (Ben-Porath  1980). Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kunde und 
Finanzintermediäre innerhalb ihrer gesellschaftlichen Gruppe (Dorf,  Glaubens-
gemeinschaft etc.) wieder begegnen, ist also außerordentlich hoch. Hiermit ergibt 
sich aber ein wiederholtes Spiel in dem es für beide Seiten möglich ist, oppor-
tunistisches Verhalten zu sanktionieren.24 Kooperatives, also vertragskonformes 
Verhalten, wird damit zur dominanten Strategie (Axelrod  1983). 

Durch diesen Mechanismus wird letztlich nicht nur der Kunde vor opportunisti-
schem Verhalten des Finanzintermediärs geschützt. Gleichermaßen wird hierdurch 
ein in der lokalen Gesellschaft respektierter hawaladar  vor Verrat und Erpres-
sungsversuchen seiner Kundschaft geschützt. Ein Verräter müsste mit umgehender 
Sanktionierung durch die Dorfgemeinschaft  rechnen, die in ihrer Gesamtheit ja 
von der Anwesenheit eines Finanzintermediärs profitiert. 

(d) Die social  embeddedness  (Granovetter  1985) der ökonomischen Institution 
in den übergeordneten Kontext des islamischen Gesellschaftssystems stabilisiert 
erstere über das rein ökonomische Kalkül hinaus. Innerhalb des sozialen Gesamt-
systems erfolgt sowohl die Wahl als auch die Ausgestaltung von formellen wie 
informellen Institutionen nicht allein aufgrund ökonomischer Effizienzkriterien, 
sondern unterliegt auch kulturellen und sozial-religiösen Einflussfaktoren  (Di-
Maggio  1994). So stellt etwa Uzzi  fest, dass „embeddedness is a logic of ex-
change that shapes motives and expectations and promotes coordinated adapta-
tion. This logic is unique in that actors do not selfishly pursue immediate gains, 
but concentrate on cultivating long-term cooperative relationships" (Uzzi  1996, 
S. 693). Das gesamte islamische Banken- und Finanzwesen ist dieser sozialen 
Einbettung besonders verschrieben. Die speziellen Auflagen und Einschränkun-
gen, denen islamische Banken unterliegen, ergeben sich eben nicht aus der öko-
nomischen Notwendigkeit heraus - sie sind aus dieser Hinsicht im Gegenteil 
kaum zu vertreten - sondern vielmehr aus einem umfassenden religiösen Ver-
ständnis (Kuran  1996). Das /ißwö/ß-Zahlungssystem als evolutionär entstandene 
informelle Institution kann daher als noch in wesentlich stärkerem Maße mit dem 
sozial-religiösen gesellschaftlichen Kontext verwoben betrachtet werden. Dies je-
doch bedeutet u. IL, dass die oben beschriebenen informellen Sicherungsmecha-

2 4 Vgl. hierzu auch den oben zitierten Fall aus Malaysia bei Shanmugam (2004). 
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nismen sowie die zugehörigen Normen und Werte des Gesamtsystems ein selbst-
verstärkendes Element aufgrund ihrer besonderen gesamtgesellschaftlichen ,em-
beddedness'  gewinnen. 

Aus den vorangehenden Ausführungen kann geschlossen werden, dass es im 
Eigeninteresse der hawaladare  FI (1) und FI (2) ist, opportunistisches Verhalten 
gegenüber ihren Kunden, den WS (a) und WS (b), zu unterlassen. Damit wird aber 
auch die oben angeführte dritte potenzielle Erscheinungsform opportunistischen 
Verhaltens im Kontext der peripheren Transaktionen zu einer in der Realität nicht 
mehr vorhandenen Handlungsoption. Da mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit davon ausgegangen werden kann, dass es seitens der Finanzintermediäre 
nicht zu opportunistischem Verhalten kommt, würde eine falsche Behauptung von 
WS (a) gegenüber WS (b) umgehend als unlauteres Verhalten entlarvt werden. 
Aufgrund der offensichtlich  nicht gegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit  einer der-
artigen Fehlinformation wird es also auch auf dieser Ebene gar nicht erst zu oppor-
tunistischem Verhalten kommen. 

I I I . Hierarchien als Schlüssel zur Bilanzkonsolidierung 

Es bleibt die Frage nach der institutionellen Absicherung der Interaktion von 
hawaladaren,  die oberhalb der ,Einzelhandelsebene' die interregionale Bilanzkon-
solidierung betreiben. Wie in Abbildung 3 dargestellt, werden die auf der Einzel-
handelsebene aufgrund von Strukturasymmetrien entstehenden Bilanzspitzen von 
Großhandels '-hawaladaren,  die in einer mehrstufigen Konsolidierungspyramide 
tätig sind, aufgekauft  und einem umfassenden Ausgleich zugeführt,  der die mittel-
fristige Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems sicherstellt. Diese Großhandels'-
hawaladare  schlagen eine Brücke zwischen den verschiedenen, auf der »Einzel-
handels'-Ebene tätigen homogenen hawaladar-Clubs,  die mit ihren jeweils ganz 
spezifischen ethnischen und religiös-ideologischen Grundlagen sonst isoliert 
nebeneinander stehen. Es existieren keine gesicherten Erkenntnisse über die Orga-
nisation dieser Aktivitäten - es ist nicht einmal bekannt, wie viele Konsolidie-
rungsstufen bestehen. Es ist jedoch möglich, einige grundsätzliche Gedanken zu 
möglichen Organisationsformen anzustellen. 

Das Ordnungsproblem in den vertikal aufeinander aufbauenden Ebenen von 
Großhandels '-hawaladaren  unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem der 
hawaladare,  die auf der ersten Stufe im ,Einzelhandelsbereich' aktiv sind. Es fehlt 
eine hoheitliche dritte Partei, die die gegenseitige Vertragserfüllung  sicherstellen 
könnte. Stattdessen müssen die Akteure informelle Lösungsmechanismen ent-
wickeln, die sicherstellen, dass kooperatives Verhalten für jeden einzelnen Akteur 
die dominante Strategie darstellt. Es gilt mehr oder minder automatisch einset-
zende Sanktionsmechanismen zu implementieren, die in der kurzen Sicht durch 
defektierendes Verhalten potenziell zu erzielende Gewinne in der mittleren Sicht 
in prohibitiv wirkende Netto-Verluste transformieren. 
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Können hawaladar-Clubs,  wie sie oben dargestellt wurden, hierzu einen Beitrag 
leisten? Der Charakter der Geschäftsbeziehungen auf der Großhandels'-Ebene legt 
die Vermutung nahe, dass dies nicht der Fall ist. Aufgrund der sehr hohen Geld-
beträge, die auf höheren Konsolidierungsebenen bewegt werden, kann einmaliges 
defektierendes Verhalten so hohe Profite generieren, dass die Drohung, für alle 
Folgezeit aus dem Kreis der Großhändler' ausgeschlossen zu werden, wenig Sank-
tionskraft  besitzt. Ein auf dieser Drohung basierender Selbstbindungsmechanismus 
ist also nicht funktionsfähig.  Auch die Drohung, die Akzeptanz der ,eigenen' so-
zialen Gruppe zu verlieren, erscheint nur bedingt wirksam. Je höher der Konsoli-
dierungslevel, desto internationaler das gesellschaftliche Leben und desto geringer 
die Abhängigkeit von einer bestimmten Wertegemeinschaft.  Im Gegensatz zum 
Schafhirten im afghanischen Hochland hat ein derartiger Akteur die Möglichkeit, 
sich auf globaler Ebene ökonomisch und sozial neu zu orientieren. 

Es erscheint somit letztlich unmöglich, dass die über mehrere Konsolidierungs-
ebenen und weltweit verstreute Regionen hinweg interagierenden Akteure über 
lokal definierte  hawaladar-Clubs  wie etwa die Kabuler Money  Exchange  Dealers 
Association,  koordiniert und diszipliniert werden können. Ebenfalls erscheint es 
organisatorisch nicht umsetzbar, dass sich über die gegebene physische und z. T. 
auch kulturelle Distanz (Stammes-, Religionsgruppenzugehörigkeiten) hinweg 
funktionsfähige  (d. h. sanktionsfähige) Club-Arrangements ausbilden, die diese 
Konsolidierungspyramide umspannen könnten. „Ethnically homogeneous middle-
man groups" im Sinne Landas  (1981) können sich hier nicht mehr ausbilden und 
ihre ordnende Funktion ausüben. Stattdessen erscheint es wahrscheinlicher, dass 
lediglich an der Pyramidenspitze, d. h. auf dem höchsten Konsolidierungsniveau, 
ein clubartiges institutionelles Arrangement existiert. Untergeordnete Konsolidie-
rungsebenen könnten dann in einer hierarchischen Organisationsstruktur durch die-
sen an der Spitze stehenden kleinen Kreis eng miteinander verbundener Akteure 
gesteuert und koordiniert werden. 

Denkbar wären hier bandenartige Organisationsformen,  bei denen staatsähnliche 
Strukturen aufgebaut werden (Skaperdas  /  Syropoulos  1996). Derartige Organisa-
tionsstrukturen haben sich in der Vergangenheit vor dem Hintergrund von Inter-
aktionsstrukturen ausgebildet für die (a) ein hoheitliches Angebot des öffentlichen 
Gutes ,Transaktionssicherheit' nicht verfügbar  war, (b) der Grad an gegenseitigem 
Vertrauen und Sozialkapital gering und zudem fragil  war, und (c) der Einsatz von 
nicht-staatlicher Gewalt eine bis in die jüngere Gegenwart reichende Tradition bei 
der Lösung von Konflikten besitzt (Gambetta  1993, della  Porta/Vannucci  2005).25 

Grundsätzlich können diese Rahmenbedingungen im Kontext des hawala-Zah-
lungssystems als gegeben angesehen werden, (a) Hawa/a-Finanztransaktionen sind 
in den meisten Nationalstaaten verboten. Ihre Protagonisten können von daher 

2 5 Es ist hier allerdings zu betonen, dass der Einsatz von Gewalt auch in kriminellen Orga-
nisationen i. d. R. nur ein letztes Mittel darstellt, wenn alle anderen Versuche, Ordnung zu 
sichern, gescheitert sind (della  Porta/Vannucci  2005). 
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nicht nur keinen öffentlich  organisierten Schutz ihrer Transaktionsbeziehungen er-
warten, sondern müssen im Gegenteil zumeist im Verborgenen agieren, (b) Sozial-
kapital kann sich auf den Konsolidierungsebenen des /zawö/a-Zahlungssystems 
nicht mehr auf der Grundlage umfassender gemeinsamer Wertvorstellungen und 
ideologischer Gemeinsamkeiten ausbilden. Stattdessen treffen  hier Akteure mit 
z.T. massiv im Widerstreit stehenden religiös ideologischen Bekenntnissen (z. B. 
Schiiten, Sunniten) aufeinander (.Monsutti 2004). Belastbare Vertrauensverhält-
nisse sind so nur bedingt zu erschaffen.  Stattdessen muss eine eigene, organisa-
tionsspezifische Ideologie inklusive Ehrenkodex geschaffen  und zentral,verwaltet' 
bzw. exekutiert werden, (c) Der Einsatz von physischer Gewalt wiederum ist nicht 
nur in den Krisengebieten des Mittleren Ostens ein Bestandteil des täglichen 
Lebens, sondern findet auch in dem Strafkodex der Sharia  seine die gesamte isla-
mische Gesellschaft erfassende Manifestation. 

Als ,process  owner '  kommen letztlich nur die an der Spitze der Konsolidie-
rungspyramide stehenden hawaladare  in Betracht. Selber in einem stabilen private 
ordering  System eingebunden haben sie das größte Interesse, dass der Konsolidie-
rungsprozess auf allen untergeordneten Ebenen funktionsfähig  ist - letztlich basiert 
hierauf ihre eigene Geschäftstätigkeit. Die führende Gruppe von »Großhandels'-
hawaladaren  dürfte über z. T. beträchtliche Finanzressourcen verfügen, die ihnen 
Zugang zu allen Gesellschaftskreisen und auch der politischen Führung ebnen.26 

Diese Kontakte dürften ihnen u. a. die Möglichkeit eröffnen,  Protektion für die in 
der Konsolidierungshierarchie eingebundenen Akteure zu gewährleisten. Parallel 
zur Bereitstellung dieses Gutes „Schutz vor Verfolgung durch Vertreter des for-
malen Regimes", dürfte dieser Personenkreis aber auch über den weitestgehenden 
Zugang zu Instrumenten der Disziplinierung und Machtprojektion innerhalb der 
Hierarchie verfügen. Diese Machtprojektion könnte dabei über klassische Formen 
der Bandendisziplinierung ebenso erfolgen, wie durch eine auf sozialen Netz-
werken basierende Nutzbarmachung hoheitlicher Exekutivorgane. 

Zu betonen ist aber nochmals, dass die hier in Abschnitt C.III, angestellten 
Überlegungen derzeit empirisch nicht unterfüttert  werden können und von daher 
nur als Gedankenexperiment zu verstehen sind. 

D. Resümee 

Das /jflwa/a-Zahlungssystem erweist sich aus Sicht seiner Funktionsprinzipien 
und seines institutionellen Aufbaus als ein sehr leistungsstarkes, hyperstabiles in-
stitutionelles Arrangement zur Überwindung des Risikos opportunistischen Verhal-
tens von Transaktionspartnern. Im Laufe von Jahrhunderten vor dem Hintergrund 

2 6 Die Pakistanische Zentralbank musste sich so z. B. zwischen Mai und Juni 2001 bei 
hawaladaren  in Islamabad mit Devisen versorgen. In einem anderen Fall wurde ein indischer 
hawaladarbeschuldigt,  engste Kontakte zu 115 Beamten und z.T. hochrangigen Regierungs-
vertretern unterhalten und diese mit ca. 8 Mio. US$ bestochen zu haben (Shehu 2003). 
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eines Mangels an formalen Ordnungssystemen entwickelt, kann dieses institutio-
nelle Arrangement heute seine Leistungsfähigkeit jenseits und unabhängig von 
bestehenden (Privat-) Rechtsordnungen uneingeschränkt entfalten.27 Das hawala-
Zahlungssystem bietet so eine eigenständige und quasi vollwertige Alternative 
zu den etablierten formalen Institutionen des grenzüberschreitenden Zahlungs-
verkehrs. Dabei sind die formalen Grenzen von (Privat-) Rechtsordnungen und 
Wirtschaftsordnungen für die regionale Geschäftsentfaltung  innerhalb des hawala-
Systems mehr oder minder bedeutungslos. 

Die mittelfristige Stabilität des /zawa/tf-Zahlungssystems wird durch ein mehr-
schichtiges System informeller  Ordnungsmechanismen sichergestellt. Als zentrales 
Ordnungsprinzip des /lawa/a-Zahlungssystems können Ketten von relationalen 
Verträgen identifiziert  werden, durch die eine mit prohibitiv hohen Risiken und 
Transaktionskosten belastete Geschäftstätigkeit in eine Reihe von mehreren Ein-
zeltransaktionen zerlegt wird, deren Risiko- und Transaktionskostenbelastung so 
weit reduziert ist, dass eine Ausführung möglich wird. 

Eine zentrale Rolle spielen Club-Arrangements mittels derer stark risikobehaf-
tete Austauschbeziehungen in sich selbst durchsetzende Verträge transformiert 
werden können. Durch den hohen Aufwand an Investitionen in Sozialkapital, der 
an die Club-Mitgliedschaft gebunden ist, dokumentieren alle beteiligten Parteien 
eine glaubwürdige Selbstbindung. Sie wenden Ressourcen auf, die nur dann Er-
träge erzielen, wenn zukünftige Transaktionen im Sinne aller Vertragsparteien aus-
geführt  werden. Die Vertrauenswürdigkeit der Club-Mitglieder resultiert somit aus 
gesicherten Erwartungen über deren zweckrationales Verhalten. Losgelöst vom 
ökonomischen Kalkül spielen zusätzlich ethnische und gemeinsame Glaubens-
bekenntnisse zu spezifischen islamischen Schulen eine zentrale Rolle für die Stabi-
lität des /zflWfl/a-Zahlungssystems.  Hierdurch werden von allen Club-Mitgliedern 
geteilte Sätze von Wertvorstellungen und Ideologien definiert,  die das System zu-
sätzlich zur ökonomisch-materiellen Nutzenmaximierung auch auf der ethnischen 
bzw. religiös-ideologischen Ebene stabilisieren.28 

Auf der Ebene der Transaktionstätigkeit zwischen Geschäftskunden und ha-
waladaren  erfolgt  die Gewährleistung von Transaktionssicherheit durch ,externe 
Effekte 4 der Club-Gemeinschaft, die Verhinderung von Informationsasymmetrien, 
Reputationseffekte  und die Gewährleistung hoher Sanktionswahrscheinlichkeiten 
in kleinen sozialen Gruppen. Die ,embeddedness'  der Transaktionstätigkeit in 
spezifischen ethnischen Gruppen und in der islamischen Religionsgemeinschaft 

2 7 Bemerkenswerterweise sind es heute weniger fehlende formale Ordnungsstrukturen, 
sondern ist es vielmehr die Evidenz von Überregulierung im formalen Sektor, die informelle 
Zahlungssysteme wie das hawala-System  in ihrer Ausbreitung fördern  und einer Verlagerung 
von Transaktionen aus dem formalen Sektor Vorschub leisten. 

2 8 Es sei erwähnt, dass extremistische Gruppen wie Al Qaida  und die Taliban  es ver-
mögen, durch die Verbreitung fundamentalistischer und Anti-westlicher Ideologien ganz spe-
zifische Akzente zur Ausbildung von Club-Identitäten zu setzen, die aufgrund ihrer Radikali-
tät in besonderem Maße zur Stabilisierung von Club-Gemeinschaften geeignet sind. 
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sichert die Interaktion zudem über das rein ökonomische Rationalitätskalkül 
hinaus. Welche institutionellen Arrangements der Interaktion der hawaladare  in-
nerhalb der Konsolidierungspyramide zugrunde liegen, bleibt ungewiss. Plausi-
bilitätsüberlegungen zeigen jedoch, dass hierarchische Ordnungsstrukturen hier 
eher funktionsfähig  sein dürften als Club-Arrangements. 

Insgesamt gesehen zeigt sich also, dass das /lawö/ö-Zahlungssystem es vermag, 
eine lückenlose Transaktionsinfrastruktur  bereitzustellen, im Rahmen derer sich 
die Geschäftspartner  gegen ex post Opportunismus einer Seite absichern können.29 

Die Fähigkeit jenseits von nationalen Rechtsordnungen informelle Ordnungs-
mechanismen zur Sicherung bereitzustellen, ermöglicht es, auf supranationaler 
Ebene beinahe jedwede Transaktion auszuführen. Dass dieses System auch von 
außerhalb der Gesellschaft stehenden kriminellen Banden und Terrorgruppen ver-
wendet wird, kann von daher nicht verwundern. Im Gegenteil, die ,Unsichtbarkeit' 
und Anonymität der Interaktionsstrukturen prädestinieren es für die Abwicklung 
von ,second economy'  Transaktionen, die außerhalb des Wertekanons der formalen 
Ökonomie und der diese tragenden Gesellschaften stehen. 
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Korreferat  zu dem Beitrag 
von Markus Taube 

Hawala  - Institutionelle Fundierung eines Zahlungssystems 
jenseits formaler  Finanzsysteme 

Von //. Jörg  Thieme,  Düsseldorf 

Der klar strukturierte und sorgfältig formulierte  Beitrag von Taube  analysiert ein 
in Jahrhunderten entwickeltes „graues" oder „schwarzes" Finanzsystem, das nicht 
nur, aber auch durch den islamischen Fundamentalismus und durch ihn akut ge-
wordene Finanzierungsnotwendigkeiten von Terroraktivitäten stärker in das öffent-
liche Interesse gerückt ist. Der Beitrag schildert in einem ersten Teil die Funktions-
prinzipien der primären /zawß/ö-Zahlungstransaktionen (Kunde - hawaladar  -
Kunde) und die sekundären Transaktionen der Bilanzkonsolidierung zwischen den 
hawaladaren ; in einem zweiten Teil werden die Ordnungsmechanismen im gesam-
ten Ziawö/a-Zahlungssystem geschildert. Dabei werden clubtheoretische Erklä-
rungen des hawaladar-Systems  ebenso herangezogen wie ordnungstheoretische 
Anreiz- und Sanktionsmechanismen geschildert werden, die dem inoffiziellen 
Zahlungssystem zu seiner weiten Verbreitung neben dem offiziellen  Finanzsystem 
verholfen haben. 

Taubes  gelungene Analyse wirft  einige Fragen auf, die die Diskussion weiter-
führen und vertiefen können. 

1. Für das Funktionieren eines /lawö/a-Zahlungssystems ist ein sehr hohes Ver-
trauenskapital erforderlich,  wie es Taube  auch durch clubtheoretische Überle-
gungen begründet. Sind strikte religiöse Bindungen bzw. der in einer Religion 
begründete Widerstand gegen die Finanzgeschäfte „kapitalistischer" Geschäfts-
banken Voraussetzung für  hawala-Systeme?  Oder sind Sitten und Gebräuche 
(Hamburger Kaufleute) bzw. (groß-)familiäre  Bindungen (Sardische Mafia-
Strukturen) in ähnlicher Weise geeignet, funktionierende Finanztransaktionen 
zu ermöglichen? 

2. Welche Bedeutung haben kriminelle Aktivitäten (Al  Qaida  und Taliban)  einer-
seits und effizienzorientierte  Zahlungstransaktionen (preiswerte Gastarbeiter-
überweisungen) andererseits im gesamten hawala-System? 

3. Empirische Schätzungen, die sicherlich ungenau und unsicher sind, belegen 
gleichwohl ein erhebliches Ausmaß dieser Zahlungstransaktionen. Zugleich 
wird offenbar,  dass alle Versuche gescheitert sind und scheitern, die inoffiziel-
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len Finanzmarkttransaktionen durch staatliche Kontrollen und Reglementierun-
gen zu kontrollieren oder einzudämmen. Gibt es Ideen, wie Wirtschaftspolitik 
darauf reagieren soll? Sind Deregulierungsaktivitäten im offiziellen  Sektor ge-
eignet, /zflwa/fl-Zahlungssysteme  zurückzudrängen? 

4. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen offiziellen  und inoffiziellen  Finanz-
systemen? Sind Clearing-Aktionen (z. B. netting) beispielweise im Derivate-
handel abgeleitet aus dem hawala-System  oder umgekehrt? 

5. Die von Taube  analysierten Sanktionen in /zawa/ß-Zahlungssystemen sichern 
Clubtreue der hawaladare  und vermeiden Vertragsbrüche. Welche Ähnlich-
keiten bestehen einerseits zu Mafiastrukturen  in Sardinien und andererseits 
auch zu den hanseatischen Gepflogenheiten der Reeder-Kaufleute? 

6. Systematischer sollten die Effizienzaspekte  des hawala-Systems  gegenüber den 
offiziellen  Finanzsystemen analysiert werden, weil davon entscheidend die 
Systemausbreitung und -Vertiefung abhängt: Sind hawala-Systeme  nur deshalb 
entstanden, weil offizielle  Finanzintermediäre in entsprechenden ländlichen 
Regionen nicht präsent sind oder - wenn sie da sind - zu teuer agieren? Was 
bedeutet der offiziell  erklärte „Rückzug von Banken aus der Räche" für das 
Entstehen grauer Finanzsysteme in entwickelten Volkswirtschaften? Wer legt 
die Differenz  zwischen Ein- und Auszahlungen fest? Wer legt die Höhe der 
Wechselkurse bei internationalen Zahlungstransaktionen fest? 

7. Sind kriminelle oder terroristische Finanzierungen in hawala-Systemen  Tritt-
brettfahrer  des Systems oder Initiatoren? 

8. Ausführlich wird in dem Beitrag geschildert und begründet, wie der Ausschluss 
eines hawaladars  bei Regelverstoß funktioniert (Missachtung etc.). Im Gegen-
satz zu den Marktaustrittszwängen wird wenig über den Markteintritt in das 
hawala-System  formuliert.  Wie wird man hawaladar?  Welche Kommunika-
tionsmittel werden verwendet? Gibt es regional unterschiedliche Markteintritts-
schranken oder -regeln? Antworten auf diese Fragen wären besonders wichtig 
für eine Durchdringung von hawala-Systemen;  für die Verfolgung von Zah-
lungsströmen etc. 

9. Ist der „Mangel" an formalen Ordnungssystemen tatsächlich die Ursache für 
das Entstehen leistungsfähiger /lawa/ö-Zahlungssysteme? Oder ist es nicht 
umgekehrt so, dass - wie in anderen Bereichen auch - informelle Systeme als 
(Ausweich-)Reaktionen auf staatliche Regulierungen entstehen, also nicht zu 
wenig, sondern zu viel Regulierung im offiziellen  Finanzsektor Ursache für 
Umgehungsstrategien ist? Gerade im offiziellen  Finanzsektor, der schon immer 
und noch heute aus Furcht vor Systemrisiken als wettbewerbspolitischer Aus-
nahmebereich reguliert ist, sind die (qualitativen) RegulierungsVorschriften  so 
umfangreich, dass „Finanzinnovationen" ganze Regulierungsspiralen ausgelöst 
haben („Interventionen rufen Interventionen hervor!"). Die qualitativen Eingrif-
fe der Aufsichtsbehörden als Folge der Basel II-Regeln sind jüngstes Beispiel 
dafür. 
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10. Wenn Taube  in seinem Resümee von einem sehr leistungsstarken informellen 
Zahlungssystem spricht, so bleibt zu fragen, woran und wie die Systemeffi-
zienz zu messen ist. Vor allem aber wäre zu prüfen, ob und inwieweit hawala-
Zahlungssysteme zu einer Gefahr für offizielle  Finanzsysteme werden können. 
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